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Von: Daniel Weder <contact@daniweder.ch>

Gesendet: Montag, 2. Mai 2022 09:33

An: Zosso Lundsgaard-Hansen Monika BAV <Monika.Zosso@bav.admin.ch>; BAV-
Konsultationen <konsultationen@bav.admin.ch>

Cc: Michel Guillaume - ZHAW () <michel.guillaume@zhaw.ch>; Werder Hans
<hanswerder@bluewin.ch>

Betreff: FW: Vernehmlassung zum Bundesgesetz (iber die Mobilitdtsdateninfrastruktur (MODIG)

Liebe Frau Zosso

Beiliegend finden Sie fristgerecht den ausgeftllten Fragenbogen zur Vernehmlassung zum
Bundesgesetz Gber die Mobilitdtsdateninfrastruktur (MODIG) im pdf Format. Das Formular war
nicht im Word Format verflgbar (oder haben wir da etwas Gbersehen?) und kann deshalb nicht
wie gewlnscht in *.doc oder *.docx zugestellt werden.

Da es nicht einfach ist die grundsatzlichen Themen im Fragebogen unterzubringen finden Sie
untenstehend eine Zusammenfassung der Hauptpunkte:

1. Im ganzen Gesetz und Bericht fehlt die Anbindung der 3. Dimension (Luft >
Aviation/Drohnen/Flughifen) als systemrelevante, schweizerische Infrastruktur. Das ist
erstaunlich. Wir beantragen dies Gberall anzupassen.

2. NADIMs Kerngeschaft sind Rohdaten. Diese basieren auf regulatorischen Vorgaben. Der Anreiz
fir Unternehmen ausserhalb der regulatorischen Vorgaben ist der Zugriff auf die Rohdaten der
anderen Anbieter.

3. Integration der Rohdaten (z.B. Gber Applikationen) soll hauptsachlich durch die Datenbeziiger
erfolgen. Die MDA soll KEINE Mobilitadts-Applikationen/Produkte entwickeln.

4. Focus von NADIM soll das Schweizerische Mobilitdtsmanagement und die
Innovationsférderung sein. Betreffend "open data" - wird eine smarte Regulation empfohlen um
rein kommerzielle Nutzung zu limitieren (bzw. zu entgelten) = «Tec Giganten»!

Zudem empfehlen wir die Bezeichnung der Mobilitdtsdatenanstalt (MDA) zu GUberdenken, da
dies die Rolle der MDA nicht reflektiert.

Bitte lassen Sie uns wissen falls Sie weitere Informationen benétigen.
Herzlichen Dank

ACR Switzerland

E-mail: contact@daniweder.ch
Mobile: +41 (0)79 405 45 66
www.acr-switzerland.ch
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Vernehmlassung

zum Bundesgesetz uber die Mobilitatsdaten-
infrastruktur (MODIG)

Aktenzeichen: BAV

Fragebogen:

Stellungnahme eingereicht durch:

] Kanton

Politische Parteien

Dachverband von Gemeinden, Stadten und Berggebieten

Dachverband der Wirtschaft

Gesamtschweizerische Branchenorganisation

Interessenvertretung

Transportunternehmen des 6ffentlichen Verkehrs

Private Mobilitatsanbieter

Entwickler und Anbieter von Endkundenlésungen (Apps etc.)

Forschung und Wissenschaft
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Weitere

Absender:

ACR Aviation Capacity Resources Switzerland AG
Untermali 9
6300 Zug

Bitte den ausgefiillten Fragebogen wenn maéglich in Word-Format (*.doc oder *.docx) zuriicksenden
an monika.zosso@bav.admin.ch

Fragebogen war nur in PDF verfugbar auf https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2022/2/cons_1
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Fragebogen war nur in PDF verfügbar auf https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2022/2/cons_1





Grundsatzliche Stossrichtung

1. Sind Sie mit der Stossrichtung der Vorlage einverstanden, als Beitrag fiir ein effizientes Mo-
bilitatssystem die Thematik der Mobilitatsdaten in einem neuen verkehrstrageribergreifen-
den Gesetz mit dem Hauptinhalt einer staatlichen Mobilitdtsdateninfrastruktur zu regein
(vgl. Art. 1 Gesetz und Ziff. 1.2.1 erl. Bericht)?

X JA O NEIN

Bemerkungen:

Mobilitidtsdaten als dritte systemrelevante Infrastruktur neben Strasse und Schiene

2. Wachsende Bedeutung von Mobilitatsdaten:
Teilen Sie die Ansicht, dass Mobilitadtsdaten (z.B. zur Verkehrslage und den vorhandenen
Mobilitatsangeboten) eine zentrale Bedeutung fiir das Funktionieren von Verkehr und Mobi-
litat einnehmen und damit neben Schiene und Strasse eine dritte Infrastruktur fir das Mobi-
litatssystem darstellen (vgl. Ziff. 1.1.4 erl. Bericht)?

M JA O NEIN

Bemerkungen: Es handelt sich um die vierte systemrelevante Infrastruktur. Neben
Schiene und Strasse gehoren Aviatik/Drohnen/Flughafen zu den

systemrelevanten Infrastrukturen der Schweiz!

Mobilitatsdaten und offentliche Hand

3. Mobilitatsdaten und ihre Bedeutung fiir die Aufgaben von Bund, Kantonen und Gemeinden
im Mobilitatssystem:
Teilen Sie die Ansicht, dass eine staatliche Mobilitdtsdateninfrastruktur Bund, Kantone, Ge-
meinden und Stadte in ihren Aufgaben im Mobilitédtsbereich (Betrieb Infrastruktur / Bestel-
lung Angebote) unterstitzen wirde (vgl. Ziff. 1.1.5 erl. Bericht)?

X JA O NEIN
Bemerkungen:
4. Rolle des Bundes im Bereich Mobilitatsdaten:

Sind Sie der Ansicht, dass der Bund eine zentrale Rolle einnehmen soll, damit Mobilitatsda-
ten verlasslich und diskriminierungsfrei bereitgestellt werden sowie einfacher vernetzt wer-
den koénnen (vgl. Ziff. 4.1.1. erl. Bericht)?

] JA L1 NEIN

Bemerkungen:
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Es handelt sich um die vierte systemrelevante Infrastruktur. Neben 
Schiene und Strasse gehören Aviatik/Drohnen/Flughäfen zu den systemrelevanten Infrastrukturen der Schweiz!





Mobilitatsdateninfrastruktur (MODI)

5. Grundsatz einer nationalen Dateninfrastruktur im Mobilitdtsbereich (vgl. Art. 1 und 4 Gesetz
und Ziff. 4.1.4 erl. Bericht):
Erachten Sie es als zweckmassig, dass der Bund mit der MODI eine Basisdateninfrastruk-
tur fir die bessere Nutzung von Mobilitatsdaten (Lieferung, Bereitstellung, Austausch, Ver-
knlpfung, Bezug) zur Verfligung stellt, um vorhandene Infrastrukturkapazitaten und Mobili-
tatsangebote effizienter zu betreiben und zu nutzen und bedirfnisgerechtere Angebote flir
die Endkundinnen und -kunden bereitzustellen?

X JA ] NEIN
Bemerkungen:
6. Flexibilitat der MODI (vgl. Art. 4 Gesetz und Ziff. 4.1.4 erl. Bericht):

Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat mit Blick auf die laufenden Entwicklun-
gen die MODI bei Bedarf zweckgerichtet mit zusatzlichen Bestandteilen neben der NADIM
und dem Verkehrsnetz CH erganzen kann?

X JA O NEIN
Bemerkungen:
7. Finanzierung der MODI (vgl. Art. 34ff Gesetz und Ziff. 6 erl. Bericht):
Sind Sie damit einverstanden, dass die MODI langfristig Gber Nutzerbeitréage finanziert wer-
den soll?
L1 JA X 1 NEIN

Bemerkungen: Es sollen die Entwicklungen uber die nachsten Jahre zu diesem Thema

rden

abgewartet werden und nach einer Frist definitiv dartiber entschieden we
NADIM
8. NADIM als Beitrag fir ein effizientes Mobilitdtssystem (val. Art. 5ff Gesetz und Ziff. 4.1.8
erl. Bericht):
Halten Sie es fur zweckmassig, mittels einer NADIM (nationale Datenvernetzungsinfra-
struktur Mobilitat) die Vernetzung von Mobilitdtsdaten und deren Nutzerinnen und Nutzer
(z.B. Mobilitatsanbieter, App-Entwickler, 6ffentliche Hand, Wissenschaft) zu verbessern?
4 JA [ NEIN
Bemerkungen:
9. Kerndaten der NADIM (vgl. Art. 6 Gesetz und Ziff. 4.1.8.6 erl. Bericht):

a. Sind Sie damit einverstanden, dass Datenlieferantinnen und -lieferanten einen mi-
nimalen Bestand der relevanten Mobilitatsdaten (z.B. Standort, Verfligbarkeit und
Tarife von Mobilitdtsangeboten) bereitstellen missen, falls sie ihre Angebote lber
die NADIM zugéanglich machen wollen?

X1 JA L1 NEIN

Bemerkungen:

C00.2125.100.2.11993130
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Es sollen die Entwicklungen über die nächsten Jahre zu diesem Thema
abgewartet werden und nach einer Frist definitiv darüber entschieden werden
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b. Sind Sie damit einverstanden, dass die Festlegung des je Datenlieferantin und -
lieferant nétigen Sets an Kerndaten mit dem Ziel der Zukunftsfahigkeit durch den
Bundesrat und die Betreiberin der NADIM erfolgt?

X JA O NEIN

Bemerkungen:

c. Sind Sie der Ansicht, dass die Kerndaten grundsatzlich als Open Data (i.d.R. kos-
tenlos, zur freien Weiterverwendung) tber die NADIM zuganglich gemacht werden
sollen?

L1 JA X L1 NEIN

Bemerkungen: Limitiert open - eine smarte Rggulation wird empfohlen um reir_1
kommerzielle Nutzung zu limitieren (bzw. zu entgelten - Tec Giganten!).
FocusvorNADHv-Schweizerisches-Mobititatsmangementund
Innovationsférderung.

d. Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat bei Kerndaten, die nur mit einem

zusatzlichen Aufwand zuganglich gemacht werden kénnen, als Entgelt fir deren

Bezug Uber die NADIM, die Rucklieferung von Daten vorschreiben kann?

X JA [0 NEIN
Bemerkungen:
10. Subventionierung des technischen Anschlusses an die NADIM (vgl. Art. 10 Gesetz und Ziff.

4.1.8.3 erl. Bericht):

a. Soll der Bundesrat die Anbindung (z.B. Entwicklung von Schnittstellen) von einlie-
fernden oder abnehmenden Systemen Privater an die NADIM wahrend der ersten
zwei Jahre finanziell unterstiitzen und dabei die finanzielle Leistungsfahigkeit der
Betroffenen und den Nutzen ihrer Daten berticksichtigen?

X JA ] NEIN

Bemerkungen:

b. Sind Sie der Ansicht, dass dazu ein a-Fonds-perdu-Beitrag im Umfang von maxi-
mal 40 Prozent der Kosten gerechtfertigt ist?

Lt JA L1 NEIN

Bemerkungen:

4/8
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Limitiert open - eine smarte Regulation wird empfohlen um rein kommerzielle Nutzung zu limitieren (bzw. zu entgelten - Tec Giganten!). Focus von NADIM: Schweizerisches Mobilitätsmangement und Innovationsförderung. 
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Verkehrsnetz CH

11.

12.

13.

Beitrag fir ein effizientes Mobilitdtssystem durch Verkehrsnetz CH (vgl. Art. 8 Gesetz und
Ziff. 4.1.7 erl. Bericht):

Teilen Sie die Einschatzung, dass das Verkehrsnetz CH mit der Schaffung eines raumli-
chen Referenzsystems fiir Geodaten Uber die Verkehrsinfrastruktur der Schweiz einen rele-
vanten Beitrag zur Abbildung, vereinfachtem Austausch und zur Verknipfung von Ver-
kehrsinfrastruktur- und Mobilitdtsdaten leisten kann?

d JA L1 NEIN

Bemerkungen:  Beinhaltet auch Daten der 3. Dimension (Luft bzw. Referenz Daten
in der Luft)

Verkehrsnetz CH als Referenzsystem auch mit privaten Verkehrsnetzdaten (vgl. Art. 8 Abs.
2 Gesetz und Ziff. 4.1.7 erl. Bericht):

Erachten Sie es als richtig, dass mit Verkehrsnetz CH ein Referenzsystem nicht nur flr
Geodaten zu den Verkehrswegen der 6ffentlichen Hand, sondern auch fiir weitere Daten zu
Verkehrswegen angestrebt wird?

X JA L1 NEIN

Bemerkungen:  giche 11

Betrieb von Verkehrsnetz CH (vgl. Art. 8 Abs. 5 Gesetz):
Sind Sie der Ansicht, dass der Bundesrat swisstopo damit beauftragen sollte, Verkehrsnetz
CH nach dem Aufbau auch zu betreiben oder sehen Sie geeignete Alternativen?

L1JA 1 NEIN

Bemerkungen: Fir die 3. Dimension skyguide

Anforderungen an die MODI

14.

Grundséatze / Generelle Anforderungen beim Betrieb der MODI (vgl. Art. 9 Abs. 1 und Art.
12 Abs. 4 Gesetz und Ziff. 4.1.5 erl. Bericht):

a. Sind sie mit den generellen Anforderungen bzw. den Grundséatzen (Offenheit, Frei-
willigkeit, Gleichbehandlung, keine Gewinnorientierung, Qualitat, Verlasslichkeit,
Transparenz, Flexibilitat) zum Betrieb der MODI einverstanden?

CHJA ] NEIN

Bemerkungen:

b. Prinzip Freiwilligkeit: Sind Sie damit einverstanden, dass Daten auf freiwilliger Ba-
sis Uber die MODI bereitgestellt werden und keine zusatzlichen Lieferpflichten ein-
geflhrt werden sollen (vgl. Ziff. 4.1.5.1 erl. Bericht)?

O JA X 0 NEIN

Bemerkungen: Braucht fur 3. Dimension (Luft) teilweise Verpflichtung (z.B. Dro

C00.2125.100.2.11993130
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Beinhaltet auch Daten der 3. Dimension (Luft bzw. Referenz Daten
in der Luft)



X



siehe 11



Für die 3. Dimension skyguide
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Braucht für 3. Dimension (Luft) teilweise Verpflichtung (z.B. Drohnen)





c. Wirden Sie im Gegensatz zum Prinzip Freiwilligkeit die Einfiihrung neuer Pflichten
zur Lieferung der relevanten Mobilitdtsdaten fur die folgenden Stellen befirworten
(ggf. verbunden mit einer dafiir nétigen Revision der Bundesverfassung)?

Einlieferungspflicht fir die 6ffentliche Hand (Bund, Kantone, Gemeinden)?
£JA 0 NEIN

Bemerkungen:

Einlieferungspflicht fir 6ffentlich konzessionierte bzw. subventionierte Mobilitatsan-
bieter?

CXJA L1 NEIN

Bemerkungen:

Einlieferungspflicht fur private Unternehmen?
L1 JA X I NEIN

Bemerkungen:
siehe oben 14b

Mobilitatsdatenanstalt (MDA)

15. Neue Mobilitatsdatenanstalt (vgl. Art. 12 Gesetz und Ziff. 4.1.9.2 erl. Bericht):

a. Erachten Sie es angesichts der Grundsatze gemass Ziff. 4.1.5 Erl. Bericht (vgl.
Frage 14) fur zweckmassig, mit der MDA eine neue Bundesanstalt zu griinden, um
insbesondere die NADIM aufzubauen, zu betreiben und weiterzuentwickeln?

X JA ] NEIN

Bemerkungen:

b. Sehen Sie eine andere Organisations- und Rechtsform fir geeigneter an? Welche
und warum? Wenn ja, wie sehen Sie dabei die Finanzierung dieser Organisation
(vgl. Erl. Bericht 4.1.9.3)?

L1 JA 04 NEIN

Bemerkungen:

16. Aufgaben der MDA beim Betrieb der NADIM (vgl. Art. 13 Gesetz und Ziff. 4.1.8.2 erl. Be-
richt):

a. Erachten Sie die Aufgaben gemass Art. 13 Abs. 2 Bst. a - e des Gesetzes fir
zweckmassig? Sehen Sie andere, weitere Aufgaben?

X JA O NEIN

Bemerkungen:

C00.2125.100.2.11993130
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b. Standardisierung im Bereich Mobilitatsdaten (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. b Gesetz): Er-
achten Sie es fir sinnvoll, dass die MDA — mit dem Ziel der Sicherstellung der In-
teroperabilitdt und unter Einbezug der relevanten Akteure — die Anforderungen an
die Mobilitdtsdaten, Metadaten und technischen Dienste festlegt (z.B. zu verwen-
dende Standards) und deren Einhaltung Gberpriift?

X JA

L1 NEIN

Bemerkungen:

c. Austausch Mobilitdtsdaten (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. d und e Gesetz): Erachten Sie
es flr zweckmassig, dass die MDA die Integration von Daten und die Bereitstellung
von Daten und Diensten tUbernimmt sowie fachlichen und technischen Support ge-

wahrleistet?
OJA X

L1 NEIN

Bemerkungen:

Technischer und fachlicher Support JA. Integration der Daten §

50l

hauptsachlich durch die Datenbeziger erfolgen. Die MDA soll

KEINE

Mobilitats-Applikationen entwickeln.

17. Gewerbliche Leistungen (val. Art. 15 Gesetz und Ziff. 4.1.8.4 erl. Bericht):

Soll die Betreiberin gewerbliche Leistungen wie Beratungen oder Expertisen durchfiihren
kénnen, sofern dazu ihr spezielles Knowhow erforderlich ist und diese Leistungen keine
Konkurrenzierung von privatwirtschaftlichen Unternehmen darstellen?

1 JA i NEIN
Bemerkungen:
18. Ausschlussklausel (vgl. Art. 17 Gesetz):

Sind Sie der Ansicht, dass die MDA Datennutzerinnen und -nutzer von der Nutzung der
NADIM ausschliessen kénnen soll, sofern sie ihren Pflichten insbesondere bei der Daten-
einlieferung nicht nachkommen oder sie die Daten nicht geméass den gesetzlichen Vorga-
ben oder missbrauchlich verwenden?

Lk JA

L1 NEIN

Bemerkungen:

19. Datenschutz (vgl. Art. 18 Gesetz und 4.1.8.6.3 erl. Bericht):

a. Sind Sie der Ansicht, dass die in Art. 18 des Gesetzes vorgesehenen Rahmenbe-
dingungen zur Bearbeitung von Personendaten dem Datenschutz geniigen?

&1 JA

L1 NEIN

Bemerkungen:

b. Teilen Sie die Ansicht, dass es grundsatzlich Aufgabe der Datenlieferantinnen und
-lieferanten ist, den Schutz der Personendaten ihrer Endkundinnen und -kunden
sicherzustellen z.B. Uber die Einlieferung anonymisierter Daten?

£ JA

L] NEIN

Bemerkungen:

C00.2125.100.2.11993130
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Technischer und fachlicher Support JA. Integration der Daten soll hauptsächlich durch die Datenbezüger erfolgen. Die MDA soll KEINE Mobilitäts-Applikationen entwickeln.
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Ergdnzende Fragen:

20. Anreize zur Beteiligung an NADIM:
Bietet die hdhere Sichtbar- und Nutzbarkeit und die einfachere Verknipfung der Daten und
Angebote flr Mobilitdtsanbieter und weitere Interessierte ausreichend Anreiz, um sich an
der NADIM zu beteiligen? Wenn nein: welche Anreize missten zusatzlich gesetzt werden?

L] JA L1 NEIN

Bemerkungen: NADIMs Kerngeschaft sind Rohdaten. Diese basieren auf
regulatorischen Vorgaben. Der Anreiz fir Unternehmen
aussertat der regutatorischien Vorgabernistder Zugriffauf die
Rochdaten der anderen Anbieter.

21. Zentrale Koordination / dezentrale Datenherrschaft bei Verkehrsnetzdaten (vgl. erl. Bericht

Ziff. 4.1.7):
Erachten Sie den Ansatz der zentralen Koordination mit dezentraler Datenhoheit hinsicht-
lich einer nachhaltigen Harmonisierung von Verkehrsnetzdaten als zielfihrend?

4 JA O NEIN

Bemerkungen:

22. Anreize zur Teilnahme an Verkehrsnetz CH (vgl. Erl. Bericht Ziff. 4.1.7):
Ist aus lhrer Sicht der Nutzen Uber die Verknipfung und Kompatibilitat der eigenen Ver-
kehrsnetzdaten mit weiteren Daten fir Datenlieferantinnen und -lieferanten gentigend, um
sich am Verkehrsnetz CH zu beteiligen? Wenn nein, welche Anreize mussten zuséatzlich
gesetzt werden?

L1 JA I NEIN

Bemerkungen: siehe 21

23. Bezug der Mobilitatsdaten Uber die Mobilitdtsdateninfrastruktur:
Sind Sie der Ansicht, dass bei Verwendung der bezogenen Daten die Datenquelle ausge-
wiesen werden muss?

X JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Weitere Themen/Bemerkungen

24. Weitere Bemerkungen zur Vorlage:
Haben Sie zur Vorlage weitere Bemerkungen?

Hauptpunkte Bemerkungen:

1. Im ganzen Gesetz und Bericht fehlt die Anbindung der 3. Dimension (Luft - Aviation/Drohnen/Flughéfen) als
systemrelevante, schweizerische Infrastruktur. Das ist erstaunlich. Wir beantragen dies Uberall anzupassen.
2. NADIMs Kerngeschaft sind Rohdaten. Diese basieren auf regulatorischen Vorgaben. Der Anreiz fir Unternehmen
ausserhalb der regulatorischen Vorgaben ist der Zugriff auf die Rochdaten der anderen Anbieter.

3. Integration der Rohdaten tber Applikationen soll hauptséachlich durch die Datenbeziiger erfolgen. Die MDA soll KEINE
Mobilitats-Applikationen entwickeln.

4. Focus von NADIM: Schweizerisches Mobilitatsmangement und Innovationsférderung. "Open data" - eine smarte s/s
Regulation wird empfohlen um rein kommerzielle Nutzung zu limitieren (bzw. zu entgelten) - Tec Giganten!

C00.2125.100.2.11993130
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an monika.zosso@bav.admin.ch

Fragebogen war nur in PDF verfugbar auf https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2022/2/cons_1
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Grundsatzliche Stossrichtung

1. Sind Sie mit der Stossrichtung der Vorlage einverstanden, als Beitrag fiir ein effizientes Mo-
bilitatssystem die Thematik der Mobilitatsdaten in einem neuen verkehrstrageribergreifen-
den Gesetz mit dem Hauptinhalt einer staatlichen Mobilitdtsdateninfrastruktur zu regein
(vgl. Art. 1 Gesetz und Ziff. 1.2.1 erl. Bericht)?

X JA O NEIN

Bemerkungen:

Mobilitidtsdaten als dritte systemrelevante Infrastruktur neben Strasse und Schiene

2. Wachsende Bedeutung von Mobilitatsdaten:
Teilen Sie die Ansicht, dass Mobilitadtsdaten (z.B. zur Verkehrslage und den vorhandenen
Mobilitatsangeboten) eine zentrale Bedeutung fiir das Funktionieren von Verkehr und Mobi-
litat einnehmen und damit neben Schiene und Strasse eine dritte Infrastruktur fir das Mobi-
litatssystem darstellen (vgl. Ziff. 1.1.4 erl. Bericht)?

M JA O NEIN

Bemerkungen: Es handelt sich um die vierte systemrelevante Infrastruktur. Neben
Schiene und Strasse gehoren Aviatik/Drohnen/Flughafen zu den

systemrelevanten Infrastrukturen der Schweiz!

Mobilitatsdaten und offentliche Hand

3. Mobilitatsdaten und ihre Bedeutung fiir die Aufgaben von Bund, Kantonen und Gemeinden
im Mobilitatssystem:
Teilen Sie die Ansicht, dass eine staatliche Mobilitdtsdateninfrastruktur Bund, Kantone, Ge-
meinden und Stadte in ihren Aufgaben im Mobilitédtsbereich (Betrieb Infrastruktur / Bestel-
lung Angebote) unterstitzen wirde (vgl. Ziff. 1.1.5 erl. Bericht)?

X JA O NEIN
Bemerkungen:
4. Rolle des Bundes im Bereich Mobilitatsdaten:

Sind Sie der Ansicht, dass der Bund eine zentrale Rolle einnehmen soll, damit Mobilitatsda-
ten verlasslich und diskriminierungsfrei bereitgestellt werden sowie einfacher vernetzt wer-
den koénnen (vgl. Ziff. 4.1.1. erl. Bericht)?

] JA L1 NEIN

Bemerkungen:
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Es handelt sich um die vierte systemrelevante Infrastruktur. Neben 
Schiene und Strasse gehören Aviatik/Drohnen/Flughäfen zu den systemrelevanten Infrastrukturen der Schweiz!


Mobilitatsdateninfrastruktur (MODI)

5. Grundsatz einer nationalen Dateninfrastruktur im Mobilitdtsbereich (vgl. Art. 1 und 4 Gesetz
und Ziff. 4.1.4 erl. Bericht):
Erachten Sie es als zweckmassig, dass der Bund mit der MODI eine Basisdateninfrastruk-
tur fir die bessere Nutzung von Mobilitatsdaten (Lieferung, Bereitstellung, Austausch, Ver-
knlpfung, Bezug) zur Verfligung stellt, um vorhandene Infrastrukturkapazitaten und Mobili-
tatsangebote effizienter zu betreiben und zu nutzen und bedirfnisgerechtere Angebote flir
die Endkundinnen und -kunden bereitzustellen?

X JA ] NEIN
Bemerkungen:
6. Flexibilitat der MODI (vgl. Art. 4 Gesetz und Ziff. 4.1.4 erl. Bericht):

Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat mit Blick auf die laufenden Entwicklun-
gen die MODI bei Bedarf zweckgerichtet mit zusatzlichen Bestandteilen neben der NADIM
und dem Verkehrsnetz CH erganzen kann?

X JA O NEIN
Bemerkungen:
7. Finanzierung der MODI (vgl. Art. 34ff Gesetz und Ziff. 6 erl. Bericht):
Sind Sie damit einverstanden, dass die MODI langfristig Gber Nutzerbeitréage finanziert wer-
den soll?
L1 JA X 1 NEIN

Bemerkungen: Es sollen die Entwicklungen uber die nachsten Jahre zu diesem Thema

rden

abgewartet werden und nach einer Frist definitiv dartiber entschieden we
NADIM
8. NADIM als Beitrag fir ein effizientes Mobilitdtssystem (val. Art. 5ff Gesetz und Ziff. 4.1.8
erl. Bericht):
Halten Sie es fur zweckmassig, mittels einer NADIM (nationale Datenvernetzungsinfra-
struktur Mobilitat) die Vernetzung von Mobilitdtsdaten und deren Nutzerinnen und Nutzer
(z.B. Mobilitatsanbieter, App-Entwickler, 6ffentliche Hand, Wissenschaft) zu verbessern?
4 JA [ NEIN
Bemerkungen:
9. Kerndaten der NADIM (vgl. Art. 6 Gesetz und Ziff. 4.1.8.6 erl. Bericht):

a. Sind Sie damit einverstanden, dass Datenlieferantinnen und -lieferanten einen mi-
nimalen Bestand der relevanten Mobilitatsdaten (z.B. Standort, Verfligbarkeit und
Tarife von Mobilitdtsangeboten) bereitstellen missen, falls sie ihre Angebote lber
die NADIM zugéanglich machen wollen?

X1 JA L1 NEIN

Bemerkungen:

C00.2125.100.2.11993130
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Es sollen die Entwicklungen über die nächsten Jahre zu diesem Thema
abgewartet werden und nach einer Frist definitiv darüber entschieden werden

X

X


b. Sind Sie damit einverstanden, dass die Festlegung des je Datenlieferantin und -
lieferant nétigen Sets an Kerndaten mit dem Ziel der Zukunftsfahigkeit durch den
Bundesrat und die Betreiberin der NADIM erfolgt?

X JA O NEIN

Bemerkungen:

c. Sind Sie der Ansicht, dass die Kerndaten grundsatzlich als Open Data (i.d.R. kos-
tenlos, zur freien Weiterverwendung) tber die NADIM zuganglich gemacht werden
sollen?

L1 JA X L1 NEIN

Bemerkungen: Limitiert open - eine smarte Rggulation wird empfohlen um reir_1
kommerzielle Nutzung zu limitieren (bzw. zu entgelten - Tec Giganten!).
FocusvorNADHv-Schweizerisches-Mobititatsmangementund
Innovationsférderung.

d. Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat bei Kerndaten, die nur mit einem

zusatzlichen Aufwand zuganglich gemacht werden kénnen, als Entgelt fir deren

Bezug Uber die NADIM, die Rucklieferung von Daten vorschreiben kann?

X JA [0 NEIN
Bemerkungen:
10. Subventionierung des technischen Anschlusses an die NADIM (vgl. Art. 10 Gesetz und Ziff.

4.1.8.3 erl. Bericht):

a. Soll der Bundesrat die Anbindung (z.B. Entwicklung von Schnittstellen) von einlie-
fernden oder abnehmenden Systemen Privater an die NADIM wahrend der ersten
zwei Jahre finanziell unterstiitzen und dabei die finanzielle Leistungsfahigkeit der
Betroffenen und den Nutzen ihrer Daten berticksichtigen?

X JA ] NEIN

Bemerkungen:

b. Sind Sie der Ansicht, dass dazu ein a-Fonds-perdu-Beitrag im Umfang von maxi-
mal 40 Prozent der Kosten gerechtfertigt ist?

Lt JA L1 NEIN

Bemerkungen:

4/8
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X

Limitiert open - eine smarte Regulation wird empfohlen um rein kommerzielle Nutzung zu limitieren (bzw. zu entgelten - Tec Giganten!). Focus von NADIM: Schweizerisches Mobilitätsmangement und Innovationsförderung. 

X

X

X


Verkehrsnetz CH

11.

12.

13.

Beitrag fir ein effizientes Mobilitdtssystem durch Verkehrsnetz CH (vgl. Art. 8 Gesetz und
Ziff. 4.1.7 erl. Bericht):

Teilen Sie die Einschatzung, dass das Verkehrsnetz CH mit der Schaffung eines raumli-
chen Referenzsystems fiir Geodaten Uber die Verkehrsinfrastruktur der Schweiz einen rele-
vanten Beitrag zur Abbildung, vereinfachtem Austausch und zur Verknipfung von Ver-
kehrsinfrastruktur- und Mobilitdtsdaten leisten kann?

d JA L1 NEIN

Bemerkungen:  Beinhaltet auch Daten der 3. Dimension (Luft bzw. Referenz Daten
in der Luft)

Verkehrsnetz CH als Referenzsystem auch mit privaten Verkehrsnetzdaten (vgl. Art. 8 Abs.
2 Gesetz und Ziff. 4.1.7 erl. Bericht):

Erachten Sie es als richtig, dass mit Verkehrsnetz CH ein Referenzsystem nicht nur flr
Geodaten zu den Verkehrswegen der 6ffentlichen Hand, sondern auch fiir weitere Daten zu
Verkehrswegen angestrebt wird?

X JA L1 NEIN

Bemerkungen:  giche 11

Betrieb von Verkehrsnetz CH (vgl. Art. 8 Abs. 5 Gesetz):
Sind Sie der Ansicht, dass der Bundesrat swisstopo damit beauftragen sollte, Verkehrsnetz
CH nach dem Aufbau auch zu betreiben oder sehen Sie geeignete Alternativen?

L1JA 1 NEIN

Bemerkungen: Fir die 3. Dimension skyguide

Anforderungen an die MODI

14.

Grundséatze / Generelle Anforderungen beim Betrieb der MODI (vgl. Art. 9 Abs. 1 und Art.
12 Abs. 4 Gesetz und Ziff. 4.1.5 erl. Bericht):

a. Sind sie mit den generellen Anforderungen bzw. den Grundséatzen (Offenheit, Frei-
willigkeit, Gleichbehandlung, keine Gewinnorientierung, Qualitat, Verlasslichkeit,
Transparenz, Flexibilitat) zum Betrieb der MODI einverstanden?

CHJA ] NEIN

Bemerkungen:

b. Prinzip Freiwilligkeit: Sind Sie damit einverstanden, dass Daten auf freiwilliger Ba-
sis Uber die MODI bereitgestellt werden und keine zusatzlichen Lieferpflichten ein-
geflhrt werden sollen (vgl. Ziff. 4.1.5.1 erl. Bericht)?

O JA X 0 NEIN

Bemerkungen: Braucht fur 3. Dimension (Luft) teilweise Verpflichtung (z.B. Dro
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Beinhaltet auch Daten der 3. Dimension (Luft bzw. Referenz Daten
in der Luft)

X

siehe 11

Für die 3. Dimension skyguide

X

X

Braucht für 3. Dimension (Luft) teilweise Verpflichtung (z.B. Drohnen)


c. Wirden Sie im Gegensatz zum Prinzip Freiwilligkeit die Einfiihrung neuer Pflichten
zur Lieferung der relevanten Mobilitdtsdaten fur die folgenden Stellen befirworten
(ggf. verbunden mit einer dafiir nétigen Revision der Bundesverfassung)?

Einlieferungspflicht fir die 6ffentliche Hand (Bund, Kantone, Gemeinden)?
£JA 0 NEIN

Bemerkungen:

Einlieferungspflicht fir 6ffentlich konzessionierte bzw. subventionierte Mobilitatsan-
bieter?

CXJA L1 NEIN

Bemerkungen:

Einlieferungspflicht fur private Unternehmen?
L1 JA X I NEIN

Bemerkungen:
siehe oben 14b

Mobilitatsdatenanstalt (MDA)

15. Neue Mobilitatsdatenanstalt (vgl. Art. 12 Gesetz und Ziff. 4.1.9.2 erl. Bericht):

a. Erachten Sie es angesichts der Grundsatze gemass Ziff. 4.1.5 Erl. Bericht (vgl.
Frage 14) fur zweckmassig, mit der MDA eine neue Bundesanstalt zu griinden, um
insbesondere die NADIM aufzubauen, zu betreiben und weiterzuentwickeln?

X JA ] NEIN

Bemerkungen:

b. Sehen Sie eine andere Organisations- und Rechtsform fir geeigneter an? Welche
und warum? Wenn ja, wie sehen Sie dabei die Finanzierung dieser Organisation
(vgl. Erl. Bericht 4.1.9.3)?

L1 JA 04 NEIN

Bemerkungen:

16. Aufgaben der MDA beim Betrieb der NADIM (vgl. Art. 13 Gesetz und Ziff. 4.1.8.2 erl. Be-
richt):

a. Erachten Sie die Aufgaben gemass Art. 13 Abs. 2 Bst. a - e des Gesetzes fir
zweckmassig? Sehen Sie andere, weitere Aufgaben?

X JA O NEIN

Bemerkungen:

C00.2125.100.2.11993130
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X

X

siehe oben 14b

X

X

X


b. Standardisierung im Bereich Mobilitatsdaten (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. b Gesetz): Er-
achten Sie es fir sinnvoll, dass die MDA — mit dem Ziel der Sicherstellung der In-
teroperabilitdt und unter Einbezug der relevanten Akteure — die Anforderungen an
die Mobilitdtsdaten, Metadaten und technischen Dienste festlegt (z.B. zu verwen-
dende Standards) und deren Einhaltung Gberpriift?

X JA

L1 NEIN

Bemerkungen:

c. Austausch Mobilitdtsdaten (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. d und e Gesetz): Erachten Sie
es flr zweckmassig, dass die MDA die Integration von Daten und die Bereitstellung
von Daten und Diensten tUbernimmt sowie fachlichen und technischen Support ge-

wahrleistet?
OJA X

L1 NEIN

Bemerkungen:

Technischer und fachlicher Support JA. Integration der Daten §

50l

hauptsachlich durch die Datenbeziger erfolgen. Die MDA soll

KEINE

Mobilitats-Applikationen entwickeln.

17. Gewerbliche Leistungen (val. Art. 15 Gesetz und Ziff. 4.1.8.4 erl. Bericht):

Soll die Betreiberin gewerbliche Leistungen wie Beratungen oder Expertisen durchfiihren
kénnen, sofern dazu ihr spezielles Knowhow erforderlich ist und diese Leistungen keine
Konkurrenzierung von privatwirtschaftlichen Unternehmen darstellen?

1 JA i NEIN
Bemerkungen:
18. Ausschlussklausel (vgl. Art. 17 Gesetz):

Sind Sie der Ansicht, dass die MDA Datennutzerinnen und -nutzer von der Nutzung der
NADIM ausschliessen kénnen soll, sofern sie ihren Pflichten insbesondere bei der Daten-
einlieferung nicht nachkommen oder sie die Daten nicht geméass den gesetzlichen Vorga-
ben oder missbrauchlich verwenden?

Lk JA

L1 NEIN

Bemerkungen:

19. Datenschutz (vgl. Art. 18 Gesetz und 4.1.8.6.3 erl. Bericht):

a. Sind Sie der Ansicht, dass die in Art. 18 des Gesetzes vorgesehenen Rahmenbe-
dingungen zur Bearbeitung von Personendaten dem Datenschutz geniigen?

&1 JA

L1 NEIN

Bemerkungen:

b. Teilen Sie die Ansicht, dass es grundsatzlich Aufgabe der Datenlieferantinnen und
-lieferanten ist, den Schutz der Personendaten ihrer Endkundinnen und -kunden
sicherzustellen z.B. Uber die Einlieferung anonymisierter Daten?

£ JA

L] NEIN

Bemerkungen:

C00.2125.100.2.11993130
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Technischer und fachlicher Support JA. Integration der Daten soll hauptsächlich durch die Datenbezüger erfolgen. Die MDA soll KEINE Mobilitäts-Applikationen entwickeln.

X

X

X

X


Ergdnzende Fragen:

20. Anreize zur Beteiligung an NADIM:
Bietet die hdhere Sichtbar- und Nutzbarkeit und die einfachere Verknipfung der Daten und
Angebote flr Mobilitdtsanbieter und weitere Interessierte ausreichend Anreiz, um sich an
der NADIM zu beteiligen? Wenn nein: welche Anreize missten zusatzlich gesetzt werden?

L] JA L1 NEIN

Bemerkungen: NADIMs Kerngeschaft sind Rohdaten. Diese basieren auf
regulatorischen Vorgaben. Der Anreiz fir Unternehmen
aussertat der regutatorischien Vorgabernistder Zugriffauf die
Rochdaten der anderen Anbieter.

21. Zentrale Koordination / dezentrale Datenherrschaft bei Verkehrsnetzdaten (vgl. erl. Bericht

Ziff. 4.1.7):
Erachten Sie den Ansatz der zentralen Koordination mit dezentraler Datenhoheit hinsicht-
lich einer nachhaltigen Harmonisierung von Verkehrsnetzdaten als zielfihrend?

4 JA O NEIN

Bemerkungen:

22. Anreize zur Teilnahme an Verkehrsnetz CH (vgl. Erl. Bericht Ziff. 4.1.7):
Ist aus lhrer Sicht der Nutzen Uber die Verknipfung und Kompatibilitat der eigenen Ver-
kehrsnetzdaten mit weiteren Daten fir Datenlieferantinnen und -lieferanten gentigend, um
sich am Verkehrsnetz CH zu beteiligen? Wenn nein, welche Anreize mussten zuséatzlich
gesetzt werden?

L1 JA I NEIN

Bemerkungen: siehe 21

23. Bezug der Mobilitatsdaten Uber die Mobilitdtsdateninfrastruktur:
Sind Sie der Ansicht, dass bei Verwendung der bezogenen Daten die Datenquelle ausge-
wiesen werden muss?

X JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Weitere Themen/Bemerkungen

24. Weitere Bemerkungen zur Vorlage:
Haben Sie zur Vorlage weitere Bemerkungen?

Hauptpunkte Bemerkungen:

1. Im ganzen Gesetz und Bericht fehlt die Anbindung der 3. Dimension (Luft - Aviation/Drohnen/Flughéfen) als
systemrelevante, schweizerische Infrastruktur. Das ist erstaunlich. Wir beantragen dies Uberall anzupassen.
2. NADIMs Kerngeschaft sind Rohdaten. Diese basieren auf regulatorischen Vorgaben. Der Anreiz fir Unternehmen
ausserhalb der regulatorischen Vorgaben ist der Zugriff auf die Rochdaten der anderen Anbieter.

3. Integration der Rohdaten tber Applikationen soll hauptséachlich durch die Datenbeziiger erfolgen. Die MDA soll KEINE
Mobilitats-Applikationen entwickeln.

4. Focus von NADIM: Schweizerisches Mobilitatsmangement und Innovationsférderung. "Open data" - eine smarte s/s
Regulation wird empfohlen um rein kommerzielle Nutzung zu limitieren (bzw. zu entgelten) - Tec Giganten!
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Hauptpunkte
1. Im ganzen Gesetz und Bericht fehlt die Anbindung der 3. Dimension (Luft - Aviation/Drohnen/Flughäfen) als systemrelevante, schweizerische Infrastruktur. Das ist erstaunlich. Wir beantragen dies überall anzupassen. 
2. NADIMs Kerngeschäft sind Rohdaten. Diese basieren auf regulatorischen Vorgaben. Der Anreiz für Unternehmen ausserhalb der regulatorischen Vorgaben ist der Zugriff auf die Rochdaten der anderen Anbieter. 
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NADIMs Kerngeschäft sind Rohdaten. Diese basieren auf regulatorischen Vorgaben. Der Anreiz für Unternehmen ausserhalb der regulatorischen Vorgaben ist der Zugriff auf die Rochdaten der anderen Anbieter. 
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Automobil Club der Schweiz
Automobile Club de Suisse
Automobile Club Svizzero

Eidgendssisches Departement fur Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundeshaus Nord

3003 Bern

Elektronische Eingabe: konsultationen@bav.admin.ch

Bern, 03. Mai 2022 / FP

Vernehmlassung zum Bundesgesetz uiber die Mobilitatsdateninfrastruk-
tur (MODIG)

Stellungnahme des Automobil Club der Schweiz ACS

Kontaktperson fur Ruckfragen:
Fabien Produit, Generalsekretar Automobil Club der Schweiz ACS,
fabien.produit@acs.ch Tel. 031 328 31 17

Sehr geehrte Frau Bundesratin Sommaruga,
sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken lhnen fur die Einladung zur Vernehmlassung zum Bundesgesetz Uber die Mobili-
tatsdateninfrastruktur (MODIG) und die Moglichkeit einer Stellungnahme.

Generelle Feststellungen:

Ganz generell unterstitzt der ACS die Bemuhungen und damit die Ziel- und Stossrichtung des
neuen Gesetzes, das zu einem effizienteren und nachhaltigen Gesamtverkehrssystem beitra-
gen und mit Hilfe von Mobilitatsdaten die Nutzung unserer Verkehrsinfrastrukturen und der
Angebote des 6ffentlichen Verkehrs optimieren soll. Aus unserer Sicht sind neue und innova-
tive Loésungsansatze zu begrissen, die gewahrleisten, dass die multimodale Mobilitat den ge-
anderten Kundenbedurfnissen zuklnftig gerecht werden kann.

An dieser Stelle méchten wir aber an das erste diesbezlgliche Projekt erinnern, welches 2018
in die Vernehmlassung geschickt wurde und das auch darauf abzielte, den Billettverkauf fur
den o6ffentlichen Verkehr zu liberalisieren. Der ACS bedauert, dass der Bundesrat entschieden
hat, das Projekt aus dem Jahr 2018 ad acta zu legen und ein von Grund auf neues Projekt zu
starten, das grob gesagt lediglich darauf abzielt, Mobilitatsdaten zu sammeln und privaten
Nutzern zur Verfigung zu stellen. Fur uns stellt sich hier die Frage, ob dies wirklich eine Auf-
gabe des Bundes sein soll.


mailto:konsultationen@bav.admin.ch
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Automobil Club der Schweiz
Automobile Club de Suisse
Automobile Club Svizzero

Aufgrund der Ausfihrungen im Gesetzesentwurf, hegt der ACS grosse Bedenken, dass die ge-
plante, unabhangige Organisation zur Bewirtschaftung dieser Plattform (Mobilitatsdatenan-
stalt) GUberdimensioniert und sehr teuer wird. Dies lehnen wir kategorisch ab, da die Schaffung
eines grossen Verwaltungsapparates, der zudem schnell unkontrollierbar werden kdnnte, fur
uns nicht in Frage kommt.

Unsere Forderungen

e Die Definition der Mobilitatsdaten muss moglichst eng gefasst sowie auf Geo- und Be-
triebsdaten beschrankt werden.

e Der Austausch von Vertriebsdaten sollte privaten Plattformen vorbehalten sein. Aus unse-
rer Sicht sind diese fur die im erlauternden Bericht definierten Zielsetzungen nicht not-
wendig.

¢ Die angedachte Dateninfrastruktur darf zu keiner Diskriminierung von Verkehrsunterneh-
men fUhren, sie muss die Wettbewerbs- und Wirtschaftsfreiheit garantieren.

e Es muss sichergestellt werden, dass einzelne Verkehrstrager nicht auf Kosten anderer Ver-
kehrstrager ausgebaut oder privilegiert werden.

¢ Beider geplanten Dateninfrastruktur soll eine internationale Harmonisierung angestrebt
werden, da die Bedurfnisse der Kunden an die Mobilitat international ausgerichtet sind.

e Die Organisation zur Entwicklung und Bewirtschaftung der Plattform muss schlank und
effizient gehalten werden, so dass die Belastung der Steuerzahlenden mdglichst tief gehal-
ten werden kann.

Den ausgefullten Fragebogen senden wir wie gewlinscht separat an die angegebene E-
Mailadresse. Erlauben Sie uns an dieser Stelle noch eine generelle Feststellung den Fragebo-
gen betreffend: Wenn gewinscht wird, dass der beantwortete Fragebogen im Word-Format
eingereicht werden soll, sollte dieser auch im entsprechenden Format zur Verfligung gestellt
werden und nicht ausschliesslich im PDF-Format.

Wir danken lhnen im Voraus bestens fur Ihre Kenntnisnahme und die BerUcksichtigung unse-
rer Stellungnahme.

Freundliche Grisse

Automobil Club der Schweiz

‘,-1 //

Fabien Produit
Generalsekretar

Der ACS

Der Automobil Club der Schweiz (ACS) wurde am 6. Dezember 1898 in Genf gegriindet und ist ein Zusammen-
schluss von rund 95 000 Schweizer Automobilistinnen und Automobilisten zur Wahrung der verkehrspoliti-
schen, wirtschaftlichen, touristischen, sportlichen und weiterer mit dem motorisierten Privatverkehr zusam-
menhangenden Interessen. Er widmet der Strassenverkehrsgesetzgebung und ihrer Anwendung besondere
Aufmerksamkeit und setzt sich fiir die Verkehrssicherheit auf der Strasse ein.



Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fiir
Confédération suisse

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Vernehmlassung

zum Bundesgesetz uber die Mobilitatsdaten-
infrastruktur (MODIG)

Aktenzeichen: BAV

Fragebogen:

Stellungnahme eingereicht durch: Automobil Club der Schweiz ACS

[l Kanton

L Politische Parteien

] Dachverband von Gemeinden, Stadten und Berggebieten
U Dachverband der Wirtschaft

] Gesamtschweizerische Branchenorganisation
Interessenvertretung

] Transportunternehmen des 6ffentlichen Verkehrs

U Private Mobilitatsanbieter

Ll Entwickler und Anbieter von Endkundenlésungen (Apps etc.)
] Forschung und Wissenschaft

L Weitere

Absender:

Automobil Club der Schweiz ACS

Wasserwerkgasse 39

3000 Bern 13

Bitte den ausgefiilliten Fragebogen wenn méglich in Word-Format (*.doc oder *.docx) zurlicksenden
an monika.zosso@bav.admin.ch
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Grundsatzliche Stossrichtung

1. Sind Sie mit der Stossrichtung der Vorlage einverstanden, als Beitrag fir ein effizientes
Mobilitatssystem die Thematik der Mobilitatsdaten in einem neuen
verkehrstrageribergreifenden Gesetz mit dem Hauptinhalt einer staatlichen
Mobilitdtsdateninfrastruktur zu regeln (vgl. Art. 1 Gesetz und Ziff. 1.2.1 erl. Bericht)?

JA L1 NEIN

Bemerkungen: Der Bund sollte sich vor allem flr eine Vernetzung der verschiedenen
Mobilitatsformen einsetzen. Es ist darauf zu achten, dass nur die allernétigsten Daten
gesammelt werden. Ebenfalls sollten diese im Voraus genau definiert werden.

Mobilitatsdaten als dritte systemrelevante Infrastruktur neben Strasse und Schiene

2. Wachsende Bedeutung von Mobilitatsdaten:
Teilen Sie die Ansicht, dass Mobilitdtsdaten (z.B. zur Verkehrslage und den vorhandenen
Mobilitdtsangeboten) eine zentrale Bedeutung fur das Funktionieren von Verkehr und
Mobilitat einnehmen und damit neben Schiene und Strasse eine dritte Infrastruktur fur das
Mobilitatssystem darstellen (vgl. Ziff. 1.1.4 erl. Bericht)?

JA 1 NEIN

Bemerkungen:

Es mussten aber samtliche Verkehrstrager miteingebunden werden. Auch zum Beispiel die
Luftfahrt.

Mobilitatsdaten und offentliche Hand

3. Mobilitdtsdaten und ihre Bedeutung fiir die Aufgaben von Bund, Kantonen und Gemeinden
im Mobilitatssystem:
Teilen Sie die Ansicht, dass eine staatliche Mobilitdtsdateninfrastruktur Bund, Kantone,
Gemeinden und Stadte in ihren Aufgaben im Mobilitédtsbereich (Betrieb Infrastruktur /
Bestellung Angebote) unterstitzen wirde (vgl. Ziff. 1.1.5 erl. Bericht)?

JA ] NEIN
Bemerkungen:
4. Rolle des Bundes im Bereich Mobilitatsdaten:

Sind Sie der Ansicht, dass der Bund eine zentrale Rolle einnehmen soll, damit
Mobilitdtsdaten verlasslich und diskriminierungsfrei bereitgestellt werden sowie einfacher
vernetzt werden koénnen (vgl. Ziff. 4.1.1. erl. Bericht)?

JA 1 NEIN

Bemerkungen:

Mobilitdtsdateninfrastruktur (MODI)

5. Grundsatz einer nationalen Dateninfrastruktur im Mobilitédtsbereich (vgl. Art. 1 und 4 Gesetz
und Ziff. 4.1.4 erl. Bericht):
Erachten Sie es als zweckmassig, dass der Bund mit der MODI eine
Basisdateninfrastruktur fur die bessere Nutzung von Mobilitadtsdaten (Lieferung,
Bereitstellung, Austausch, Verknupfung, Bezug) zur Verfigung stellt, um vorhandene
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Infrastrukturkapazitaten und Mobilitdtsangebote effizienter zu betreiben und zu nutzen und
bedurfnisgerechtere Angebote fiir die Endkundinnen und -kunden bereitzustellen?
JA ] NEIN

Bemerkungen:
Vorgangig sollte aber geklart werden, um welche Daten es sich genau handelt.

6. Flexibilitdt der MODI (vgl. Art. 4 Gesetz und Ziff. 4.1.4 erl. Bericht):
Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat mit Blick auf die laufenden
Entwicklungen die MODI bei Bedarf zweckgerichtet mit zusatzlichen Bestandteilen neben
der NADIM und dem Verkehrsnetz CH erganzen kann?

1 JA X NEIN
Bemerkungen:
7. Finanzierung der MODI (vgl. Art. 34ff Gesetz und Ziff. 6 erl. Bericht):

Sind Sie damit einverstanden, dass die MODI langfristig Uber Nutzerbeitrage finanziert
werden soll?

JA 0 NEIN
Bemerkungen:

NADIM

8. NADIM als Beitrag fiir ein effizientes Mobilitatssystem (vgl. Art. 5ff Gesetz und Ziff. 4.1.8 erl.
Bericht):

Halten Sie es fur zweckmassig, mittels einer NADIM (nationale
Datenvernetzungsinfrastruktur Mobilitat) die Vernetzung von Mobilitdtsdaten und deren
Nutzerinnen und Nutzer (z.B. Mobilitatsanbieter, App-Entwickler, 6ffentliche Hand,
Wissenschaft) zu verbessern?

JA 0 NEIN
Bemerkungen:
9. Kerndaten der NADIM (vgl. Art. 6 Gesetz und Ziff. 4.1.8.6 erl. Bericht):

a. Sind Sie damit einverstanden, dass Datenlieferantinnen und -lieferanten einen
minimalen Bestand der relevanten Mobilitatsdaten (z.B. Standort, Verfligbarkeit und
Tarife von Mobilitdtsangeboten) bereitstellen miissen, falls sie ihre Angebote Uber
die NADIM zugénglich machen wollen?

JA LI NEIN
Bemerkungen:

b.  Sind Sie damit einverstanden, dass die Festlegung des je Datenlieferantin und -
lieferant nétigen Sets an Kerndaten mit dem Ziel der Zukunftsfahigkeit durch den
Bundesrat und die Betreiberin der NADIM erfolgt?

JA L1 NEIN
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Bemerkungen:

c.  Sind Sie der Ansicht, dass die Kerndaten grundsatzlich als Open Data (i.d.R.
kostenlos, zur freien Weiterverwendung) Giber die NADIM zuganglich gemacht
werden sollen?

L1 JA X NEIN

Bemerkungen:

So lange nicht definiert ist, was fiir Daten diese Kerndaten genau umfassen sollen,
kdénnen wir eine freie Weiterverwendung als Open Data, ohne Einverstandnis der
Datenurheber, nicht zustimmen.

d. Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat bei Kerndaten, die nur mit einem
zusatzlichen Aufwand zuganglich gemacht werden kénnen, als Entgelt fir deren
Bezug Uber die NADIM, die Ricklieferung von Daten vorschreiben kann?

1 JA X NEIN
Bemerkungen:
10. Subventionierung des technischen Anschlusses an die NADIM (vgl. Art. 10 Gesetz und Ziff.

4.1.8.3 erl. Bericht):

a. Soll der Bundesrat die Anbindung (z.B. Entwicklung von Schnittstellen) von
einliefernden oder abnehmenden Systemen Privater an die NADIM wahrend der
ersten zwei Jahre finanziell unterstiitzen und dabei die finanzielle
Leistungsfahigkeit der Betroffenen und den Nutzen ihrer Daten berlicksichtigen?

JA 1 NEIN

Bemerkungen:

Aus Sicht des ACS sollte diese finanzielle Unterstiitzung auf 10 Jahre ausgedehnt
werden, um die Integration eines Maximums an Akteuren und Angeboten, auch
solche, die zum heutigen Zeitpunkt noch nicht existieren, zu erleichtern.

b.  Sind Sie der Ansicht, dass dazu ein a-Fonds-perdu-Beitrag im Umfang von maximal
40 Prozent der Kosten gerechtfertigt ist?

X JA ] NEIN
Bemerkungen:

Verkehrsnetz CH

11. Beitrag fir ein effizientes Mobilitdtssystem durch Verkehrsnetz CH (val. Art. 8 Gesetz und
Ziff. 4.1.7 erl. Bericht):
Teilen Sie die Einschatzung, dass das Verkehrsnetz CH mit der Schaffung eines
raumlichen Referenzsystems fiir Geodaten tber die Verkehrsinfrastruktur der Schweiz
einen relevanten Beitrag zur Abbildung, vereinfachtem Austausch und zur Verkniipfung von
Verkehrsinfrastruktur- und Mobilitatsdaten leisten kann?

JA 1 NEIN
Bemerkungen:
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12.

13.

Verkehrsnetz CH als Referenzsystem auch mit privaten Verkehrsnetzdaten (vgl. Art. 8 Abs.
2 Gesetz und Ziff. 4.1.7 erl. Bericht):

Erachten Sie es als richtig, dass mit Verkehrsnetz CH ein Referenzsystem nicht nur fur
Geodaten zu den Verkehrswegen der 6ffentlichen Hand, sondern auch fiir weitere Daten zu
Verkehrswegen angestrebt wird?

X JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Betrieb von Verkehrsnetz CH (vgl. Art. 8 Abs. 5 Gesetz):
Sind Sie der Ansicht, dass der Bundesrat swisstopo damit beauftragen sollte, Verkehrsnetz
CH nach dem Aufbau auch zu betreiben oder sehen Sie geeignete Alternativen?

X JA [ NEIN

Bemerkungen:

Anforderungen an die MODI

14.

Grundséatze / Generelle Anforderungen beim Betrieb der MODI (vgl. Art. 9 Abs. 1 und Art.
12 Abs. 4 Gesetz und Ziff. 4.1.5 erl. Bericht):

a. Sind sie mit den generellen Anforderungen bzw. den Grundsatzen (Offenheit,
Freiwilligkeit, Gleichbehandlung, keine Gewinnorientierung, Qualitat,
Verlasslichkeit, Transparenz, Flexibilitdt) zum Betrieb der MODI einverstanden?

X JA L1 NEIN

Bemerkungen:

b.  Prinzip Freiwilligkeit: Sind Sie damit einverstanden, dass Daten auf freiwilliger Basis
Uber die MODI bereitgestellt werden und keine zusatzlichen Lieferpflichten
eingefiihrt werden sollen (vgl. Ziff. 4.1.5.1 erl. Bericht)?

X JA L] NEIN

Bemerkungen:

c.  Wiurden Sie im Gegensatz zum Prinzip Freiwilligkeit die EinflUhrung neuer Pflichten
zur Lieferung der relevanten Mobilitédtsdaten fur die folgenden Stellen beflrworten
(ggf. verbunden mit einer dafir nétigen Revision der Bundesverfassung)?
Einlieferungspflicht fur die 6ffentliche Hand (Bund, Kantone, Gemeinden)?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:
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Einlieferungspflicht fur 6ffentlich konzessionierte bzw. subventionierte
Mobilitdtsanbieter?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Einlieferungspflicht fir private Unternehmen?
1 JA NEIN

Bemerkungen:

Mobilitdtsdatenanstalt (MDA)

15. Neue Mobilitatsdatenanstalt (vgl. Art. 12 Gesetz und Ziff. 4.1.9.2 erl. Bericht):

a. Erachten Sie es angesichts der Grundsatze gemass Ziff. 4.1.5 Erl. Bericht (vgl.
Frage 14) fur zweckmassig, mit der MDA eine neue Bundesanstalt zu griinden, um
insbesondere die NADIM aufzubauen, zu betreiben und weiterzuentwickeln?

L1 JA X NEIN

Bemerkungen: Wir hegen die Befiirchtung, dass mit der Mobilitdtsdatenanstalt ein
Uberdimensionierter und teuer Verwaltungsapparat aufgebaut wird, der einerseits
schwer zu kontrollieren sein wird und zweitens fiur diesen Zweck in keinem Fall
gerechtfertigt werden kann.

b.  Sehen Sie eine andere Organisations- und Rechtsform flir geeigneter an? Welche
und warum? Wenn ja, wie sehen Sie dabei die Finanzierung dieser Organisation
(vgl. Erl. Bericht 4.1.9.3)?

X JA L] NEIN

Bemerkungen: In einer ersten Phase ware es sinnvoll die Verwaltung dem BAF
anzuvertrauen (mit Unterstlitzung durch externe Mandate). Dadurch kénnte die
Bundesverwaltung vom Wettbewerb unter den und der Erfahrung von privaten
Dienstleistern profitieren und so die Kosten reduzieren. Gleichzeitig wirde sie die
volle Kontrolle uber die Entwicklung der Plattform behalten.

16. Aufgaben der MDA beim Betrieb der NADIM (vgl. Art. 13 Gesetz und Ziff. 4.1.8.2 erl.
Bericht):

a. Erachten Sie die Aufgaben gemass Art. 13 Abs. 2 Bst. a - e des Gesetzes flr
zweckmassig? Sehen Sie andere, weitere Aufgaben?

L1 JA X NEIN

Bemerkungen:

Hier gilt es zu beachten, dass diese Aufgabenliste nicht auf konkreten Erfahrungen
basiert. Deshalb scheint sie uns zu wenig gut abgestitzt als dass sie in einem
Gesetz verankert werden sollte.

b.  Standardisierung im Bereich Mobilitatsdaten (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. b Gesetz):
Erachten Sie es fiir sinnvoll, dass die MDA — mit dem Ziel der Sicherstellung der
Interoperabilitdt und unter Einbezug der relevanten Akteure — die Anforderungen an
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die Mobilitdtsdaten, Metadaten und technischen Dienste festlegt (z.B. zu
verwendende Standards) und deren Einhaltung Uberprift?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:
Dies kdnnte durch externe Mandate, unter der Leitung des BAF, sichergestellt
werden, so dass keine eigene Organisation daflir geschaffen werden misste.

c.  Austausch Mobilitdtsdaten (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. d und e Gesetz): Erachten Sie es
fur zweckmassig, dass die MDA die Integration von Daten und die Bereitstellung
von Daten und Diensten ibernimmt sowie fachlichen und technischen Support
gewabhrleistet?

JA LI NEIN

Bemerkungen:

17. Gewerbliche Leistungen (val. Art. 15 Gesetz und Ziff. 4.1.8.4 erl. Bericht):
Soll die Betreiberin gewerbliche Leistungen wie Beratungen oder Expertisen durchflihren
kdnnen, sofern dazu ihr spezielles Knowhow erforderlich ist und diese Leistungen keine
Konkurrenzierung von privatwirtschaftlichen Unternehmen darstellen?

JA ] NEIN
Bemerkungen:
18. Ausschlussklausel (val. Art. 17 Gesetz):

Sind Sie der Ansicht, dass die MDA Datennutzerinnen und -nutzer von der Nutzung der
NADIM ausschliessen kdnnen soll, sofern sie ihren Pflichten insbesondere bei der
Dateneinlieferung nicht nachkommen oder sie die Daten nicht gemass den gesetzlichen
Vorgaben oder missbrauchlich verwenden?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

19. Datenschutz (vgl. Art. 18 Gesetz und 4.1.8.6.3 erl. Bericht):

a. Sind Sie der Ansicht, dass die in Art. 18 des Gesetzes vorgesehenen
Rahmenbedingungen zur Bearbeitung von Personendaten dem Datenschutz
genugen?

X JA [] NEIN

Bemerkungen:

b. Teilen Sie die Ansicht, dass es grundsatzlich Aufgabe der Datenlieferantinnen und -
lieferanten ist, den Schutz der Personendaten ihrer Endkundinnen und -kunden
sicherzustellen z.B. Uber die Einlieferung anonymisierter Daten?

JA L1 NEIN
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Bemerkungen:

Erganzende Fragen

20. Anreize zur Beteiligung an NADIM:
Bietet die hohere Sichtbar- und Nutzbarkeit und die einfachere Verknipfung der Daten und
Angebote flur Mobilitdtsanbieter und weitere Interessierte ausreichend Anreiz, um sich an
der NADIM zu beteiligen? Wenn nein: welche Anreize missten zusatzlich gesetzt werden?

1 JA 1 NEIN
Bemerkungen: Dies kdnnen wir nicht beurteilen.

21. Zentrale Koordination / dezentrale Datenherrschaft bei Verkehrsnetzdaten (vgl. erl. Bericht

Ziff. 4.1.7):

Erachten Sie den Ansatz der zentralen Koordination mit dezentraler Datenhoheit
hinsichtlich einer nachhaltigen Harmonisierung von Verkehrsnetzdaten als zielfihrend?

JA 1 NEIN
Bemerkungen:

22. Anreize zur Teilnahme an Verkehrsnetz CH (vgl. Erl. Bericht Ziff. 4.1.7):
Ist aus lhrer Sicht der Nutzen ber die Verknipfung und Kompatibilitat der eigenen
Verkehrsnetzdaten mit weiteren Daten flr Datenlieferantinnen und -lieferanten geniigend,
um sich am Verkehrsnetz CH zu beteiligen? Wenn nein, welche Anreize miissten zusatzlich
gesetzt werden?

1 JA 1 NEIN
Bemerkungen: Dies kénnen wir nicht beurteilen.

23. Bezug der Mobilitdtsdaten dber die Mobilitdtsdateninfrastruktur:

Sind Sie der Ansicht, dass bei Verwendung der bezogenen Daten die Datenquelle
ausgewiesen werden muss?

JA 1 NEIN

Bemerkungen:
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Erganzende Fragen

24. Weitere Bemerkungen zur Vorlage:
Haben Sie zur Vorlage weitere Bemerkungen?

Bemerkungen:

Bitte entnehmen Sie diese unserem Begleitschreiben. Vielen Dank!
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7

Bundesamt fiir Verkehr
3003 Bern

per Mail: konsultationen@bav.admin.ch
Bern, 3. Mai 2022

Stellungnahme AEROSUISSE zur Vernehmlassung Gesetz Gber die
Mobilitatsdateninfrastruktur

Sehr geehrte Damen und Herren

Die AEROSUISSE dankt fur die Einladung zum Vernehmlassungsverfahren und nimmt
dazu wie folgt Stellung:

Die AEROSUISSE unterstitzt die Anstrengungen, um mit Hilfe von Mobilitdtsdaten die
Verkehrsinfrastrukturen und die Angebote des oOffentlichen Verkehrs optimal zu nutzen
und diese Daten auch grenziiberschreitend nutzbar zu machen. Nicht nachvollziehbar ist
fur die AEROSUISSE, dass sich diese Verbesserung des Informationsflusses fur die
Anbieter von Mobilitdtsdienstleistungen, Infrastrukturbetreibern und Kunden in einer
ersten Phase auf Strasse und Schiene beschrénkt. Aus diesem Grund haben wir darauf
verzichtet, den Fragebogen zur Vernehmlassung auszuftllen.

Die AEROSUISSE fordert, dass die Luftfahrt jetzt, und nicht wie im erlauternden Bericht
erwahnt evtl. spater, in die vorgeschlagene Mobilitdtsdateninfrastruktur integriert wird.

Eine bessere Vernetzung der Verkehrstrager Schiene und Flugzeug mit Hilfe der
Mobilitatsdateninfrastruktur hat das Potenzial, das Reisen effizienter und klimafreund-
licher zu gestalten. Mittel- und Langstreckenfllige sind Teil eines integralen Mobilitats-
angebots und des offentlichen Verkehrssystems in der Schweiz. Hinzu kommen Projekte
im Aufbau fur lokale/regionale Mobilitatsangebote mit elektrischen Kleinflugzeugen (<20
Platze), die in der topografisch anspruchsvollen Schweiz durchaus komplementar zum
Einsatz kommen kdnnten.

Nebst der Forderung, dass multimodale Mobilitdt zwingend auch die Luftfahrt umfassen
muss, muss der zentralen, staatlichen Dateninfrastruktur im Sinne der nachfolgenden
Punkte Grenzen gesetzt werden:

o Die Definition der Mobilitatsdaten muss mdaglichst eng gefasst werden und auf
Geo- und Betriebsdaten beschrankt werden. Namentlich soll der Austausch von
Vertriebsdaten privaten Plattformen vorbehalten sein, da dies insbesondere fir
private Mobilitatsanbieter wettbewerbsrelevante Daten darstellen. Diese sollen
nicht Teil einer staatlichen Losung sein und sind fur die im erlauternden Bericht
definierten Zielsetzungen auch nicht notwendig.



Die angedachte Dateninfrastruktur darf zu keiner Diskriminierung von
Verkehrsunternehmen fuhren, sie muss die Wettbewerbs- und Wirtschaftsfreiheit
garantieren.

Schliesslich soll der Bund auch angehalten werden, bei der geplanten
Dateninfrastruktur eine internationale Harmonisierung anzustreben, denn die
heutige Mobilitdt und das Bedurfnis der Kunden ist international ausgerichtet.

Mit diesen Einschrankungen sollen die Aufwande/Kosten der (privaten) Unternehmen
begrenzt werden und es soll sichergestellt werden, dass nicht bestimmte Verkehrstrager,
z.B. der Schienenverkehr, auf Kosten anderer Verkehrstrager ausgebaut oder privilegiert

werden.

Wir danken Ihnen fir die Berlicksichtigung unserer Anliegen und verbleiben

mit freundlichen Griissen

AEROSUISSE
Dachverband der schweizerischen
Luft- und Raumfahrt

Uhmer:

Philip Kristensen



ALGORITHM
WATCH / CH

/ Stellungnahme

Vernehmlassung: Mobilitatsdateninfrastruktur

27. April 2022

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken fur die Moglichkeit zur Stellungnahme zum titelerwahnten Gesetzesentwurf.

AlgorithmWatch Schweiz ist eine zivilgesellschaftliche Organisation, die sich mit den Auswirkungen des
Einsatzes von algorithmischen Entscheidungssystemen auf Mensch und Gesellschaft befasst. Ein
beachtlicher Teil von algorithmischen Entscheidungssystemen ist datenbasiert und entsprechend ist
die Befassung mit dem Thema der Datenrdume und -infrastrukturen fur uns als Organisation zentral.

AlgorithmWatch Schweiz nimmt zum vorgeschlagenen Gesetz wie im beilegenden Dokument
ausgefuhrt Stellung, wobei wir uns auf die fur unsere Organisation zentralen Aspekte beschranken.
Im Folgenden mochten wir zusatzlich auf zwei generelle Aspekte eingehen, die uns bei der Gestaltung
von Datenraumen und Dateninfrastrukturen zentral erscheinen.

Als Erstes ist wichtig zu betonen, dass es bei der Thematik nicht nur wesentlich ist, wie Daten erfasst,
gespeichert und zur VerfUgung gestellt werden, sondern auch, wie sie bearbeitet werden. Die
Bearbeitung von Daten durch algorithmische Systeme kann Risiken mit sich bringen, die bereits bei der
Frage der zugrundeliegenden Dateninfrastruktur mitgedacht werden mussen. Das heisst, die
Gestaltung von Rahmenbedingungen fur Datenrdume einerseits und fur die algorithmische
Datenbearbeitung andererseits mussen ganzheitlich angegangen werden.

Zweitens ist es gerade bei Dateninfrastrukturen an der Schnittstelle zwischen offentlichem und
privatem Sektor, die zudem nicht nur einen wesentlichen Einfluss auf Einzelpersonen, sondern auch auf
Aspekte der Gesellschaftsorganisation haben, wesentlich, die Perspektive der Betroffenen
einzubeziehen. Bei der Mobilitat handelt es sich um eine zentrale Infrastruktur, die letztendlich so
gestaltet werden soll, dass sie den Interessen der Bevolkerung dient. Die Zivilgesellschaft Ubt als
Vertreterin der Bevodlkerung hier eine zentrale Funktion aus und sollte in der Erarbeitung auch
entsprechend mitwirken.

Wir danken Ihnen fur die Mdglichkeit zur Stellungnahme und die Berucksichtigung unserer

Anmerkungen.

é/ W
Dr. Anna Matzener Dr.d Angela Muller
Managing Director Head of Policy & Advocacy

AlgorithmWatch CH | Spindelstrasse 2 | CH-8041 Zurich | https://algorithmwatch.ch | info@algorithmwatch.ch
1



O

Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenéssisches Departement fiir

Confédération suisse Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Vernehmlassung

zum Bundesgesetz uber die Mobilitatsdaten-
infrastruktur (MODIG)

Aktenzeichen: BAV

Fragebogen:

Stellungnahme eingereicht durch:

] Kanton

Politische Parteien

Dachverband von Gemeinden, Stadten und Berggebieten

Dachverband der Wirtschaft

Gesamtschweizerische Branchenorganisation

Interessenvertretung

Transportunternehmen des 6ffentlichen Verkehrs

Private Mobilitatsanbieter

Entwickler und Anbieter von Endkundenlésungen (Apps etc.)

Oogjoyoggo

Forschung und Wissenschaft

X

Weitere: Zivilgesellschaft

Absender:
AlgorithmWatch Schweiz, Spindelstrasse 2, CH-8041 Ziirich, Schweiz

Bitte den ausgefiillten Fragebogen wenn mdglich in Word-Format (*.doc oder *.docx) zuriicksenden
an monika.zosso@bav.admin.ch



Grundsaitzliche Stossrichtung

Sind Sie mit der Stossrichtung der Vorlage einverstanden, als Beitrag fiir ein effizientes Mo-
bilitdtssystem die Thematik der Mobilitdtsdaten in einem neuen verkehrstrageribergreifen-
den Gesetz mit dem Hauptinhalt einer staatlichen Mobilitatsdateninfrastruktur zu regeln
(vgl. Art. 1 Gesetz und Ziff. 1.2.1 erl. Bericht)?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Ja. Es ist zentral, Monopolstellungen von privaten Anbieter-innen fiir die Nutzung von Mo-
bilitdtsdaten zu vermeiden und staatliche Akteure gegentiber privaten Akteuren nicht zu
benachteiligen — insbesondere, da wesentliche Mobilitatsinfrastrukturen von staatlicher
Seite bereitgestellt werden. Die 6ffentliche Hand hat im Bereich Mobilitét eine Aufsichts-
funktion,

fur deren Ausiiben die Voraussetzungen gegeben sein missen. Vor diesem Hintergrund

ist eine staatliche Mobilitdtsdateninfrastruktur angezeigt.

Mobilitidtsdaten als dritte systemrelevante Infrastruktur neben Strasse und Schiene

2.

Wachsende Bedeutung von Mobilitatsdaten:

Teilen Sie die Ansicht, dass Mobilitatsdaten (z.B. zur Verkehrslage und den vorhandenen
Mobilitatsangeboten) eine zentrale Bedeutung fiir das Funktionieren von Verkehr und Mobi-
litdt einnehmen und damit neben Schiene und Strasse eine dritte Infrastruktur fiir das Mobi-
litatssystem darstellen (vgl. Ziff. 1.1.4 erl. Bericht)?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Mobilitatsdaten und offentliche Hand

Mobilitatsdaten und ihre Bedeutung fiir die Aufgaben von Bund, Kantonen und Gemeinden

im Mobilitatssystem:
Teilen Sie die Ansicht, dass eine staatliche Mobilitdtsdateninfrastruktur Bund, Kantone, Ge-

meinden und Stadte in ihren Aufgaben im Mobilitatsbereich (Betrieb Infrastruktur / Bestel-
lung Angebote) unterstitzen wirde (vgl. Ziff. 1.1.5 erl. Bericht)?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Gleichzeitig sollte eine Mobilitatsdateninfrastruktur nicht nur der Erfiillung von Aufgaben
im Mobilitédtsbereich dienen, sondern ganzheitlich auch andere Aufgaben und Ziele im
Blick haben, etwa im Klimabereich sowie hinsichtlich der Sicherung von Grundrechten und
Gemeinwohl.

Rolle des Bundes im Bereich Mobilitdtsdaten:

Sind Sie der Ansicht, dass der Bund eine zentrale Rolle einnehmen soll, damit Mobilitatsda-
ten verlasslich und diskriminierungsfrei bereitgestellt werden sowie einfacher vernetzt wer-
den koénnen (vgl. Ziff. 4.1.1. erl. Bericht)?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:
Siehe Bemerkung unter Frage 1. Zur verlasslichen und diskriminierungsfreien Bereitstel-

lung gehért zudem auch die sichere und datenschutzkonforme Speicherung.
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Mobilitatsdateninfrastruktur (MODI)

NADIM

Grundsatz einer nationalen Dateninfrastruktur im Mobilitdtsbereich (vgl. Art. 1 und 4 Gesetz
und Ziff. 4.1.4 erl. Bericht):

Erachten Sie es als zweckmassig, dass der Bund mit der MODI eine Basisdateninfrastruk-

tur fir die bessere Nutzung von Mobilitdtsdaten (Lieferung, Bereitstellung, Austausch, Ver-

kniipfung, Bezug) zur Verfligung stellt, um vorhandene Infrastrukturkapazitaten und Mobili-
tatsangebote effizienter zu betreiben und zu nutzen und bedirfnisgerechtere Angebote flr

die Endkundinnen und -kunden bereitzustellen?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Zu den Zielen von MODI, vgl. Bemerkungen zu Frage 3. Die Mobilitdtsdateninfrastruktur
soll ebenfalls dazu genutzt werden, die Mobilitét

nachhaltiger zu gestalten und u.a. klimapolitische Ziele zu erreichen. Letztendlich soll die
Mobilitét als zentrale Infrastruktur so gestaltet sein, dass dies den ganzheitlichen Interes-
sen der Bevidlkerung dient. Entsprechend ist der Einbezug der Betroffenen, d.h. in diesem
Falle der Bevélkerung, bei der Gestaltung der Mobilitdtsdateninfrastruktur zentral. Die Zi-
vilgesellschaft nimmt als Vertreterin der Interessen der Bevélkerung hier eine wichtige
Funktion ein und sollte entsprechend einbezogen werden.

Flexibilitat der MODI (vgl. Art. 4 Gesetz und Ziff. 4.1.4 erl. Bericht):

Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat mit Blick auf die laufenden Entwicklun-
gen die MODI bei Bedarf zweckgerichtet mit zusatzlichen Bestandteilen neben der NADIM
und dem Verkehrsnetz CH ergénzen kann?

[ JA L] NEIN

Bemerkungen:

Wir konzentrieren uns in dieser Stellungnahme auf jene Aspekte, die fiir uns als Organisation zent-
ral sind. Hier und im Folgenden verzichten wir deshalb auf die Beantwortung von Fragen, zu denen
wir keine wesentliche Expertise haben (qgilt sinngemdss fiir weitere Fragen).

Finanzierung der MODI (vgl. Art. 34ff Gesetz und Ziff. 6 erl. Bericht):
Sind Sie damit einverstanden, dass die MODI langfristig iber Nutzerbeitrage finanziert wer-
den soll?

[ JA L] NEIN

Bemerkungen:

NADIM als Beitrag fir ein effizientes Mobilitatssystem (vgl. Art. 5ff Gesetz und Ziff. 4.1.8
erl. Bericht):

Halten Sie es fiir zweckmassig, mittels einer NADIM (nationale Datenvernetzungsinfra-
struktur Mobilitat) die Vernetzung von Mobilitdtsdaten und deren Nutzerinnen und Nutzer
(z.B. Mobilitatsanbieter, App-Entwickler, 6ffentliche Hand, Wissenschaft) zu verbessern?

JA L] NEIN

Bemerkungen:
Dabei sind Grundsétze wie Datenschutz, Nachhaltigkeit und Transparenz zu beriicksichti-

gen.

C00.2125.100.2.11993130
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9. Kerndaten der NADIM (vgl. Art. 6 Gesetz und Ziff. 4.1.8.6 erl. Bericht):

a. Sind Sie damit einverstanden, dass Datenlieferantinnen und -lieferanten einen mi-
nimalen Bestand der relevanten Mobilitatsdaten (z.B. Standort, Verfligbarkeit und
Tarife von Mobilitdtsangeboten) bereitstellen missen, falls sie ihre Angebote Uber
die NADIM zuganglich machen wollen?

O JA 1 NEIN
Bemerkungen:

b. Sind Sie damit einverstanden, dass die Festlegung des je Datenlieferantin und -
lieferant nétigen Sets an Kerndaten mit dem Ziel der Zukunftsfahigkeit durch den
Bundesrat und die Betreiberin der NADIM erfolgt?

O JA 1 NEIN
Bemerkungen:

c. Sind Sie der Ansicht, dass die Kerndaten grundsatzlich als Open Data (i.d.R. kos-
tenlos, zur freien Weiterverwendung) tber die NADIM zuganglich gemacht werden
sollen?

O JA 1 NEIN
Bemerkungen:

d. Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat bei Kerndaten, die nur mit einem
zusatzlichen Aufwand zuganglich gemacht werden kénnen, als Entgelt fir deren
Bezug Uber die NADIM, die Ricklieferung von Daten vorschreiben kann?

O JA 1 NEIN
Bemerkungen:
10. Subventionierung des technischen Anschlusses an die NADIM (vgl. Art. 10 Gesetz und Ziff.

4.1.8.3 erl. Bericht):

a.

C00.2125.100.2.11993130

Soll der Bundesrat die Anbindung (z.B. Entwicklung von Schnittstellen) von einlie-
fernden oder abnehmenden Systemen Privater an die NADIM wahrend der ersten
zwei Jahre finanziell unterstiitzen und dabei die finanzielle Leistungsfahigkeit der
Betroffenen und den Nutzen ihrer Daten berlicksichtigen?

L1 JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Sind Sie der Ansicht, dass dazu ein a-Fonds-perdu-Beitrag im Umfang von maxi-
mal 40 Prozent der Kosten gerechtfertigt ist?

O JA L] NEIN

Bemerkungen:
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Verkehrsnetz CH

1.

12.

13.

Beitrag fir ein effizientes Mobilitdtssystem durch Verkehrsnetz CH (vgl. Art. 8 Gesetz und
Ziff. 4.1.7 erl. Bericht):

Teilen Sie die Einschatzung, dass das Verkehrsnetz CH mit der Schaffung eines rdumli-
chen Referenzsystems fur Geodaten Uber die Verkehrsinfrastruktur der Schweiz einen rele-
vanten Beitrag zur Abbildung, vereinfachtem Austausch und zur Verkniipfung von Ver-
kehrsinfrastruktur- und Mobilitdtsdaten leisten kann?

[ JA L] NEIN

Bemerkungen:

Verkehrsnetz CH als Referenzsystem auch mit privaten Verkehrsnetzdaten (vgl. Art. 8 Abs.
2 Gesetz und Ziff. 4.1.7 erl. Bericht):

Erachten Sie es als richtig, dass mit Verkehrsnetz CH ein Referenzsystem nicht nur fur
Geodaten zu den Verkehrswegen der 6ffentlichen Hand, sondern auch fiir weitere Daten zu
Verkehrswegen angestrebt wird?

[ JA L] NEIN

Bemerkungen:

Betrieb von Verkehrsnetz CH (vgl. Art. 8 Abs. 5 Gesetz):
Sind Sie der Ansicht, dass der Bundesrat swisstopo damit beauftragen sollte, Verkehrsnetz
CH nach dem Aufbau auch zu betreiben oder sehen Sie geeignete Alternativen?

L] JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Anforderungen an die MODI

14.

Grundséatze / Generelle Anforderungen beim Betrieb der MODI (vgl. Art. 9 Abs. 1 und Art.
12 Abs. 4 Gesetz und Ziff. 4.1.5 erl. Bericht):

a. Sind sie mit den generellen Anforderungen bzw. den Grundsatzen (Offenheit, Frei-
willigkeit, Gleichbehandlung, keine Gewinnorientierung, Qualitat, Verlasslichkeit,
Transparenz, Flexibilitat) zum Betrieb der MODI einverstanden?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Weitere Anforderungen und Grundsétze sind soziale, 6konomische und &kologi-
sche Nachhaltigkeit, Nicht-Diskriminierung (sowohl von Personen als auch von
Regionen) und der Schutz der Privatsphére (inkl. Datenschutz).

b. Prinzip Freiwilligkeit: Sind Sie damit einverstanden, dass Daten auf freiwilliger Ba-
sis Uber die MODI bereitgestellt werden und keine zusatzlichen Lieferpflichten ein-
gefuhrt werden sollen (vgl. Ziff. 4.1.5.1 erl. Bericht)?

L1 JA L1 NEIN

Bemerkungen:

C00.2125.100.2.11993130
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c. Wirden Sie im Gegensatz zum Prinzip Freiwilligkeit die Einfliihrung neuer Pflichten
zur Lieferung der relevanten Mobilitdtsdaten fir die folgenden Stellen beflirworten
(ggf. verbunden mit einer dafir ndtigen Revision der Bundesverfassung)?

Einlieferungspflicht fur die 6ffentliche Hand (Bund, Kantone, Gemeinden)?
LI UA [ NEIN

Bemerkungen:

Einlieferungspflicht fur 6ffentlich konzessionierte bzw. subventionierte Mobilitatsan-
bieter?

L1 JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Einlieferungspflicht fir private Unternehmen?
O JA 1 NEIN

Bemerkungen:

Mobilititsdatenanstalt (MDA)

15. Neue Mobilitdtsdatenanstalt (val. Art. 12 Gesetz und Ziff. 4.1.9.2 erl. Bericht):

a. Erachten Sie es angesichts der Grundsatze gemass Ziff. 4.1.5 Erl. Bericht (vgl.
Frage 14) fur zweckmassig, mit der MDA eine neue Bundesanstalt zu griinden, um
insbesondere die NADIM aufzubauen, zu betreiben und weiterzuentwickeln?

L1 JA L1 NEIN

Bemerkungen:

b. Sehen Sie eine andere Organisations- und Rechtsform fiir geeigneter an? Welche
und warum? Wenn ja, wie sehen Sie dabei die Finanzierung dieser Organisation
(vgl. Erl. Bericht 4.1.9.3)?

O JA L] NEIN

Bemerkungen:

16. Aufgaben der MDA beim Betrieb der NADIM (vgl. Art. 13 Gesetz und Ziff. 4.1.8.2 erl. Be-
richt):

a. Erachten Sie die Aufgaben gemass Art. 13 Abs. 2 Bst. a - e des Gesetzes flr
zweckmassig? Sehen Sie andere, weitere Aufgaben?

O JA L] NEIN

Bemerkungen:
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b. Standardisierung im Bereich Mobilitdtsdaten (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. b Gesetz): Er-
achten Sie es fiir sinnvoll, dass die MDA — mit dem Ziel der Sicherstellung der In-
teroperabilitat und unter Einbezug der relevanten Akteure — die Anforderungen an
die Mobilitatsdaten, Metadaten und technischen Dienste festlegt (z.B. zu verwen-
dende Standards) und deren Einhaltung Gberprift?

O JA L] NEIN

Bemerkungen:

c. Austausch Mobilitdtsdaten (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. d und e Gesetz): Erachten Sie
es fur zweckmassig, dass die MDA die Integration von Daten und die Bereitstellung
von Daten und Diensten tibernimmt sowie fachlichen und technischen Support ge-
wabhrleistet?

L1 JA L1 NEIN

Bemerkungen:

17. Gewerbliche Leistungen (vgl. Art. 15 Gesetz und Ziff. 4.1.8.4 erl. Bericht):
Soll die Betreiberin gewerbliche Leistungen wie Beratungen oder Expertisen durchflihren
kdnnen, sofern dazu ihr spezielles Knowhow erforderlich ist und diese Leistungen keine
Konkurrenzierung von privatwirtschaftlichen Unternehmen darstellen?

] JA ] NEIN
Bemerkungen:
18. Ausschlussklausel (vgl. Art. 17 Gesetz):

Sind Sie der Ansicht, dass die MDA Datennutzerinnen und -nutzer von der Nutzung der
NADIM ausschliessen kénnen soll, sofern sie ihren Pflichten insbesondere bei der Daten-
einlieferung nicht nachkommen oder sie die Daten nicht geméss den gesetzlichen Vorga-
ben oder missbrauchlich verwenden?

[ JA L] NEIN

Bemerkungen:

19. Datenschutz (vgl. Art. 18 Gesetz und 4.1.8.6.3 erl. Bericht):

a. Sind Sie der Ansicht, dass die in Art. 18 des Gesetzes vorgesehenen Rahmenbe-
dingungen zur Bearbeitung von Personendaten dem Datenschutz gentigen?

O JA NEIN

Bemerkungen:

Auch Mobilitdtsdaten, die nicht unter eine enge Auslegung des Begriffs der "Per-
sonendaten” fallen, kénnen Riickschllisse auf Personen und deren Identitét zulas-
sen.

Die entsprechenden Anforderungen des DSG sollten somit auf alle Daten ange-
wendet werden, die einen relevanten Personenbezug aufweisen. Sorgféltig zu
priifen ist zudem, wie gewdhrleistet werden kann, dass betreffende Personen die
Kontrolle liber ihre Daten ausiiben kénnen, beispielsweise also wo ihre Einwilli-
gung notwendig ist und wie diese sinnvoll gewéhrt werden kann.
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b. Teilen Sie die Ansicht, dass es grundsatzlich Aufgabe der Datenlieferantinnen und
-lieferanten ist, den Schutz der Personendaten ihrer Endkundinnen und -kunden
sicherzustellen z.B. tber die Einlieferung anonymisierter Daten?

L1 JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Nebst den Datenlieferant-innen hat auch die MDA hier eine wichtige Funktion. Die
MDA hat (i) sicherzustellen, dass dafiir die Voraussetzungen vorhanden sind und
i) zu dberpriifen, dass die Datenlieferant-innen diese Aufgabe wahrnehmen. Zu
beachten ist zudem, dass auch anonymisierte Daten Rlickschliisse auf Personen
zulassen kénnen.

Erganzende Fragen:

20.

21.

22.

23.

Anreize zur Beteiligung an NADIM:

Bietet die hohere Sichtbar- und Nutzbarkeit und die einfachere Verkniipfung der Daten und
Angebote fiir Mobilitdtsanbieter und weitere Interessierte ausreichend Anreiz, um sich an
der NADIM zu beteiligen? Wenn nein: welche Anreize mussten zusatzlich gesetzt werden?

[ JA L] NEIN

Bemerkungen:

Zentrale Koordination / dezentrale Datenherrschaft bei Verkehrsnetzdaten (vgl. erl. Bericht

Ziff. 4.1.7):

Erachten Sie den Ansatz der zentralen Koordination mit dezentraler Datenhoheit hinsicht-
lich einer nachhaltigen Harmonisierung von Verkehrsnetzdaten als zielfiihrend?

[ JA L] NEIN

Bemerkungen:

Anreize zur Teilnahme an Verkehrsnetz CH (vgl. Erl. Bericht Ziff. 4.1.7):

Ist aus lhrer Sicht der Nutzen Uber die Verknipfung und Kompatibilitat der eigenen Ver-
kehrsnetzdaten mit weiteren Daten fiir Datenlieferantinnen und -lieferanten gentigend, um
sich am Verkehrsnetz CH zu beteiligen? Wenn nein, welche Anreize missten zusatzlich
gesetzt werden?

L] JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Bezug der Mobilitdtsdaten Uber die Mobilitdtsdateninfrastruktur:
Sind Sie der Ansicht, dass bei Verwendung der bezogenen Daten die Datenquelle ausge-
wiesen werden muss?

[ JA L] NEIN

Bemerkungen:
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Weitere Themen/Bemerkungen

24. Weitere Bemerkungen zur Vorlage:
Haben Sie zur Vorlage weitere Bemerkungen?

Bemerkungen:

Als Erstes ist wichtig zu betonen, dass es bei der Thematik nicht nur wesentlich ist, wie Daten erfasst,
gespeichert und zur Verfiigung gestellt werden, sondern auch, wie sie bearbeitet werden. Die Bear-
beitung von Daten durch algorithmische Systeme kann Risiken mit sich bringen, die bereits bei der
Frage der zugrundeliegenden Dateninfrastruktur mitgedacht werden miissen. Das heisst, die Gestal-
tung von Rahmenbedingungen fiir Datenrdume einerseits und fiir die algorithmische Datenbearbei-
tung andererseits miissen ganzheitlich angegangen werden.

Zweitens ist es gerade bei Dateninfrastrukturen an der Schnittstelle zwischen &ffentlichem und pri-
vatem Sektor, die zudem nicht nur einen wesentlichen Einfluss auf Einzelpersonen, sondern auch auf
Aspekte der Gesellschaftsorganisation haben, wesentlich, die Perspektive der Betroffenen einzube-
ziehen. Bei der Mobilitét handelt es sich um eine zentrale Infrastruktur, die letztendlich so gestaltet
werden soll, dass sie den Interessen der Bevélkerung dient. Die Zivilgesellschaft (ibt als Vertreterin
der Bevélkerung hier eine zentrale Funktion aus und sollte in der Erarbeitung auch entsprechend
mitwirken.
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Eidgendssisches Departement fir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt fiir Verkehr BAV

Muhlestrasse 6

3063 Ittigen

Per E-Mail an: konsultationen@bav.admin.ch

Bern, 03. Mai 2021

Vernehmlassung zum Bundesgesetz Giber die Mobilitatsdateninfrastruktur:
Stellungnahme der Alliance SwissPass

Sehr geehrte Frau Bundesratin Sommaruga
Sehr geehrte Damen und Herren

Am 2. Februar 2022 haben Sie bekanntgegeben, dass der Bundesrat ein Bundesgesetz Uber die Mobili-
tatsdateninfrastruktur (MODI) in die Vernehmlassung schickt. Die Alliance SwissPass hat diese Mittei-
lung mit grossem Interesse zur Kenntnis genommen. Wir begrissen den Schritt des Bundes, die ge-
meinsame Vernetzung und Nutzung von Mobilitdtsdaten zu férdern und auf staatlicher Ebene die daflir
notwendige Infrastruktur aufzubauen. Die Erhebung, der Austausch und die Nutzung von Daten inner-
halb der verschiedenen Mobilitdtsanbietenden bildet die Grundlage, um Multimodalitat zu férdern, die
Transformation der Mobilitat Richtung «Mobility as a service» voranzutreiben und den Modalsplit zu-
gunsten von klimafreundlichen Transportmitteln zu beeinflussen. Leider macht das grosse Gewicht, das
die Mobilitatsdatenanstalt (MDA) in der Vernehmlassung einnimmt, das an sich sehr begriissenswerte
Vorhaben kritisch.

Erganzend zu unseren Antworten und Bemerkungen im vom Bundesamt fir Verkehr (BAV) zur Verfi-
gung gestellten Fragebogen méchten wir explizit auf folgende Punkte aufmerksam machen:

Wir erwarten, dass die NaDIM gemass ihrer urspriinglichen Idee und Konzeption als Schnittstelle
fir den Datenaustausch zwischen Mobilitatsanbietern aufgebaut wird.

Die Alliance SwissPass hat bereits Ende 2020 ein Positionspapier zu NaDIM veroffentlicht und darin be-
tont, dass die NaDIM als Schnittstelle oder «Steckerleiste» fir den Austausch von Mobilitatsdaten «so
schlank wie méglich, sprich mit minimalen Services» aufgebaut wird. Es braucht eine klare Abgrenzung
zwischen NaDIM und (Vertriebs-)Plattformen. NaDIM muss sich im Bereich Services auf jene Grundser-
vices beschranken, bei denen Wettbewerb und Innovation gegentiber den Effizienzvorteilen einer zent-
ralen und einheitlichen Losung weniger stark gewichtet werden (siehe Kapitel 2.2.3).

Die Governance rund um die NaDIM muss an den konkreten Endprodukten ausgerichtet sein.

Im Bewusstsein, dass der gesetzliche Spielraum bei der Ausgestaltung der Governance auf Behorden-
ebene begrenzt ist, erwarten wir trotzdem, dass die Governance rund um die NaDIM an den konkreten
Endprodukten ausgerichtet wird. Gegebenenfalls ist zu Beginn auf die Schaffung einer Anstalt zu ver-
zichten. Der Ansatz und die Finanzierung scheinen angesichts der aufgefiihrten 45 Vollzeitstellen sowie
der Projektkosten von bis zu 320 Mio. Franken bis 2035 (geméass Kapitel 6.1.2.4 des erlauternden

Alliance SwissPass Langgassstrasse 7 3012 Bern Tel +41 31 359 22 40
info@allianceswisspass.ch allianceswisspass.ch
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Berichts) allein flir den NaDIM-Teil der Mobilitatsdatenanstalt in der aktuellen Situation zudem tberdi-
mensioniert. Schliesslich werden perspektivisch auch in anderen Bereichen/Branchen Datenaustausch-
plattformen aktuell. Es durfte kaum das Ziel sein, fur jeden Datenraum eine neue Anstalt zu schaffen.
Zur Entwicklung der NaDIM braucht es ein Vorgehen, das marktnahe Losungen erlaubt und entspre-
chend agil, fortlaufend entwickelt wird. Die direktbetroffenen Nutzer sollen deshalb die Hauptrolle bei der
Etablierung und Weiterentwicklung dieser offenen Schnittstelle fur die Mobilitat spielen. Die Alliance
SwissPass ist gerne bereit, bei der Prozessentwicklung aktiv mitzuwirken.

Der Vertrieb von Fahrausweisen an Endkundinnen und -kunden ist nicht Aufgabe des Bundes
und muss innerhalb der MODI klar abgegrenzt werden.

An verschiedenen Stellen im Gesetz (beispielsweise Artikel 14 + 15) und im erlauternden Bericht (bei-
spielsweise Kapitel 4.1.3.2.3, 4.1.6.4 oder 4.1.8.2.2 Teil «Vertriebsintegration bei Bedarf») wird die Mog-
lichkeit angedeutet, dass innerhalb der Mobilitdtsdateninfrastruktur respektive der Nationalen Dateninf-
rastruktur Mobilitat (NaDIM) Vertriebsfunktionalitaten entwickelt werden kénnten. Die Alliance
SwissPass vertritt klar den Standpunkt, dass der Vertrieb von Mobilitatsangeboten keine staatliche Auf-
gabe sein darf. Einleitend ist dies auch auf Seite 3 des erlauternden Berichts des BAV festgehalten:
«Die MODI ist kein Angebot, das sich direkt an die Endkundinnen und -kunden richtet.» Wir erwarten
daher, dass die Begriffe weiterfihrender «Dienste» und «Dienstleistungen» gescharft werden und dabei
die Bereitstellung von Vertriebsfunktionalitdten ausgeschlossen respektive klar abgegrenzt wird.

Leider war es nicht mdglich, diesen grundsatzlichen Vorbehalt im Fragebogen anzubringen, da die The-
matik der weiterfiihrenden Dienstleistungen darin nicht aufgenommen wird.

Am Prinzip der Freiwilligkeit sowie der Gleichbehandlung von 6ffentlichen und privaten Mobili-
tatsanbietern bei der Lieferung von Daten muss uneingeschrankt festgehalten werden.

In ihrem Positionspapier betonte die Alliance SwissPass bereits, dass die Reziprozitat von Rechten und
Pflichten aller Akteure sicherzustellen ist. «Insbesondere dirfen 6V-Akteure gegentber Nicht-6V-Akteu-
ren nicht benachteiligt werden durch einseitige Auflagen und Pflichten» (Kapitel 2.2.4). Diese Gefahr
besteht insbesondere durch die unterschiedlichen Einflussméglichkeiten, welche staatliche Institutionen
bei 6ffentlichen und privaten Mobilitatsanbietern haben. Zudem muss die Freiwilligkeit — wie sie im er-
l&uternden Bericht unter Kapitel 4.1.5.1 explizit festgehalten ist — jederzeit gewahrt werden. Entspre-
chend ist Artikel 9 des Gesetzesentwurf zum Betrieb der MODI mit dem Punkt der Freiwilligkeit zu er-
ganzen. Falls eine Einlieferungspflicht in Erwagungen gezogen wird, misste sie in jedem Fall fur alle
Nutzenden gleichermassen gelten und an die Nachfrage gekoppelt sein.

Der Lieferumfang der Kerndaten muss im MODIG abschliessend und klar definiert sein.

Der Umfang der «Kerndaten» ist im Gesetzesentwurf unter Artikel 6 unklar formuliert. Der Rahmen die-
ser zwingend einzuliefernden Daten muss klar und abschliessend definiert werden. Personendaten
missen davon ausgenommen werden. Die vorhandene Formulierung inklusive der in Artikel 13 definier-
ten Kompetenz fur die Mobilitdtsdatenanstalt, die Kerndaten nach eigenem Ermessen festzulegen, kann
zu bedeutenden Interessenkonflikten fiihren.

Im Sinne der Ausfuhrungen in Kapitel 4.1.8.6.1 des erlauternden Berichts ist dieser Punkt deutlich zu
konkretisieren. Zielfihrender wére zudem, dies auf Verordnungsstufe zu regeln, um eine einfache An-
passung und damit die notwendige Agilitat zu gewahrleisten. Dabei sind bestehende gesetzliche Grund-
lagen — beispielsweise zu «Open Data» — zu bericksichtigen.

Es mussen keine Personendaten zwischen Datenlieferant und der NaDIM ausgetauscht werden.

Der Austausch von Personendaten ist Aufgabe der Datenlieferanten und Datenverarbeitenden. Diese
kénnen Daten bei Bedarf Giber die NaDIM als standardisierte Schnittstelle untereinander austauschen.
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Da innerhalb der MODI keine Vertriebsfunktionalitaten etabliert werden, missen darin keine Personen-
daten gespeichert werden. Entsprechend ist es auch nicht zwingend, innerhalb der MODI prospektive
Regelungen beziglich der méglichen zukiinftigen Nutzung von Personendaten und der Anwendung des
Datenschutzes aufzustellen.

Wir bedanken uns fir die Méglichkeit, im Rahmen der Vernehmlassung zum geplanten Gesetz Stellung
zu nehmen. In Erwartung, dass unsere Anregungen in den weiteren Arbeiten adéquat bericksichtigt
werden, sind wir gespannt auf die konkrete Ausgestaltung des Gesetzes und sind Uberzeugt, dass da-
mit ein wichtiger Schritt in Richtung Mobilitét der Zukunft gemacht werden kann.

Freundliche Grlisse

René Schmied Helmut Eichhorn
Prasident Strategierat Geschaftsfuhrer
Alliance SwissPass Alliance SwissPass
Beilagen

Fragebogen zur Vernehmlassung zum Bundesgesetz tiber die Mobilitdtsdateninfrastruktur (MODIG)
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g Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir

Confédération suisse Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Vernehmlassung

zum Bundesgesetz uber die Mobilitatsdaten-
infrastruktur (MODIG)

Aktenzeichen: BAV

Fragebogen:

Stellungnahme eingereicht durch:

] Kanton
Politische Parteien
Ol Dachverband von Gemeinden, Stadten und Berggebieten
] Dachverband der Wirtschaft
Gesamtschweizerische Branchenorganisation
] Interessenvertretung
Ol Transportunternehmen des 6ffentlichen Verkehrs
] Private Mobilitatsanbieter
] Entwickler und Anbieter von Endkundenlésungen (Apps etc.)
Ol Forschung und Wissenschaft
Weitere
Absender:
Alliance SwissPass
Langgassstrasse 7
3012 Bern

Bitte den ausgefiillten Fragebogen wenn mdéglich in Word-Format (*.doc oder *.docx) zuriicksenden
an monika.zosso@bav.admin.ch



Grundsaitzliche Stossrichtung

Sind Sie mit der Stossrichtung der Vorlage einverstanden, als Beitrag fiir ein effizientes Mo-
bilitadtssystem die Thematik der Mobilitdtsdaten in einem neuen verkehrstrageribergreifen-
den Gesetz mit dem Hauptinhalt einer staatlichen Mobilitatsdateninfrastruktur zu regeln
(vgl. Art. 1 Gesetz und Ziff. 1.2.1 erl. Bericht)?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Mobilitidtsdaten als dritte systemrelevante Infrastruktur neben Strasse und Schiene

2.

Wachsende Bedeutung von Mobilitatsdaten:

Teilen Sie die Ansicht, dass Mobilitatsdaten (z.B. zur Verkehrslage und den vorhandenen
Mobilitatsangeboten) eine zentrale Bedeutung fiir das Funktionieren von Verkehr und Mobi-
litdt einnehmen und damit neben Schiene und Strasse eine dritte Infrastruktur fiir das Mobi-

litatssystem darstellen (vgl. Ziff. 1.1.4 erl. Bericht)?
JA L] NEIN

Bemerkungen:

Mobilitatsdaten und offentliche Hand

Mobilitatsdaten und ihre Bedeutung fir die Aufgaben von Bund, Kantonen und Gemeinden

im Mobilitatssystem:
Teilen Sie die Ansicht, dass eine staatliche Mobilitdtsdateninfrastruktur Bund, Kantone, Ge-

meinden und Stadte in ihren Aufgaben im Mobilitatsbereich (Betrieb Infrastruktur / Bestel-
lung Angebote) unterstitzen wirde (vgl. Ziff. 1.1.5 erl. Bericht)?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:
Nur das reine Vorhandensein der Daten bedeutet nicht automatisch eine gute Nutzung.

Wichtig ist priméar eine einfache, zielfUhrende Verwendbarkeit. Es werden sich wahr-
scheinlich nur gréssere Gemeinden und Stadte mit den Daten beschaftigen.

Rolle des Bundes im Bereich Mobilitatsdaten:
Sind Sie der Ansicht, dass der Bund eine zentrale Rolle einnehmen soll, damit Mobilitatsda-
ten verlasslich und diskriminierungsfrei bereitgestellt werden sowie einfacher vernetzt wer-

den koénnen (vgl. Ziff. 4.1.1. erl. Bericht)?
JA L] NEIN

Bemerkungen:

Ein einfacher Zugang zu Mobilitdtsdaten, die von allen gleichermassen genutzt werden
konnen, ist durch eine staatliche Stelle besser umsetzbar als durch einen privaten Anbie-
ter. Die Datenqualitat und -integritat (besonders der Kerndaten) soll durch den Bund fiir
die Mobilitdtsdaten auf der Plattform sichergestellt werden.

C00.2125.100.2.11993130
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Mobilitdtsdateninfrastruktur (MODI)

NADIM

Grundsatz einer nationalen Dateninfrastruktur im Mobilitatsbereich (vgl. Art. 1 und 4 Gesetz

und Ziff. 4.1.4 erl. Bericht):

Erachten Sie es als zweckmassig, dass der Bund mit der MODI eine Basisdateninfrastruk-
tur fur die bessere Nutzung von Mobilitdtsdaten (Lieferung, Bereitstellung, Austausch, Ver-
kniipfung, Bezug) zur Verfligung stellt, um vorhandene Infrastrukturkapazitaten und Mobili-
tatsangebote effizienter zu betreiben und zu nutzen und bedirfnisgerechtere Angebote flr
die Endkundinnen und -kunden bereitzustellen?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Ja, aber die Bereitstellung der Mobilitdtsangebote fiir die Endkundinnen und -kunden ist
nicht Aufgabe des Bundes und muss klar abgegrenzt sein. Der Bund soll die Infrastruktur
bereitstellen, die Services und Angebote werden von den Nutzenden erstellt, die sich an

die Infrastruktur anschliessen.

Flexibilitdt der MODI (vgl. Art. 4 Gesetz und Ziff. 4.1.4 erl. Bericht):

Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat mit Blick auf die laufenden Entwicklun-
gen die MODI bei Bedarf zweckgerichtet mit zusatzlichen Bestandteilen neben der NADIM
und dem Verkehrsnetz CH erganzen kann?

L] JA NEIN

Bemerkungen:
Was sind zusatzliche Bestandteile? Der Umfang der «Kerndaten» und auch maégliche Ent-

wicklungen mussen naher definiert werden. Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf wer-
den viele Eventualitaten abgedeckt, was einen sehr grossen Spielraum fiir die Weiterent-
wicklung der Mobilitadtsdatenanstalt (MDA) und auch der NaDIM zul&sst. Dies scheint fur
die Erstellung und fur das Betreiben einer Infrastruktur Gberdimensioniert. Auf jeden Fall
sollte die zur Verfuigung gestellte Dateninfrastruktur die Erweiterung mit Daten jeglicher

Art erméglichen kdénnen.

Finanzierung der MODI (vgl. Art. 34ff Gesetz und Ziff. 6 erl. Bericht):
Sind Sie damit einverstanden, dass die MODI langfristig Uber Nutzerbeitrage finanziert wer-

den soll?
] JA NEIN

Bemerkungen:
Wenn Dateninfrastruktur als systemrelevante Infrastruktur neben Schiene und Strasse de-

finiert wird, muss die Finanzierung analog erfolgen, sprich ebenfalls mittels eines Finan-
zierungsfonds wie zum Beispiel «FABI».

NADIM als Beitrag fir ein effizientes Mobilitdtssystem (vgl. Art. 5ff Gesetz und Ziff. 4.1.8
erl. Bericht):

Halten Sie es fiir zweckmassig, mittels einer NADIM (nationale Datenvernetzungsinfra-
struktur Mobilitat) die Vernetzung von Mobilitdtsdaten und deren Nutzerinnen und Nutzer
(z.B. Mobilitatsanbieter, App-Entwickler, 6ffentliche Hand, Wissenschaft) zu verbessern?

JA L] NEIN

Bemerkungen:
Die Services sind noch nicht weiter definiert. Die Alliance SwissPass ist der Meinung,

dass die NaDIM im Bereich Services auf jene Grundservices beschrankt werden soll, bei

C00.2125.100.2.11993130
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denen Wettbewerb und Innovation gegenuber den Effizienzvorteilen einer zentralen und
einheitlichen Lésung weniger stark gewichtet werden.

9. Kerndaten der NADIM (vgl. Art. 6 Gesetz und Ziff. 4.1.8.6 erl. Bericht):
a. Sind Sie damit einverstanden, dass Datenlieferantinnen und -lieferanten einen mi-
nimalen Bestand der relevanten Mobilitatsdaten (z.B. Standort, Verfligbarkeit und
Tarife von Mobilitdtsangeboten) bereitstellen missen, falls sie ihre Angebote Uber
die NADIM zuganglich machen wollen?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Der Lieferumfang der Kerndaten muss abschliessend definiert sein. Es diirfen
keine Unklarheiten bezlglich der Inhalte vorhanden sein. Die Datenlieferantinnen
und -lieferanten missen klar Gber die zu liefernden Daten informiert sein und die-
ses Datenset muss fir alle gleich aussehen. Dies ist gegebenenfalls auf Verord-
nungsstufe zu regeln, um eine einfache Anpassung und damit die notwendige

Agilitdt zu gewahrleisten.

b. Sind Sie damit einverstanden, dass die Festlegung des je Datenlieferantin und -
lieferant notigen Sets an Kerndaten mit dem Ziel der Zukunftsféhigkeit durch den
Bundesrat und die Betreiberin der NADIM erfolgt?

JA [J NEIN

Bemerkungen:
Eine individuelle Festlegung des Lieferumfangs lehnen wir ab. Hier muss in jedem

Fall das Prinzip der Reziprozitat gelten. Die Kerndaten missen gemeinsam mit
den Datenlieferanten definiert werden.

c. Sind Sie der Ansicht, dass die Kerndaten grundsatzlich als Open Data (i.d.R. kos-
tenlos, zur freien Weiterverwendung) tber die NADIM zuganglich gemacht werden
sollen?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

d. Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat bei Kerndaten, die nur mit einem
zusatzlichen Aufwand zugéanglich gemacht werden kénnen, als Entgelt fiir deren
Bezug Uber die NADIM, die Rucklieferung von Daten vorschreiben kann?

O JA NEIN

Bemerkungen:
Kerndaten sollen nur Daten beinhalten, die mit vertretbarem Aufwand zugéanglich

gemacht werden kénnen. Zudem wirde dies Punkt 9a teilweise widersprechen,
da dies kein diskriminierungsfreier Zugang zu NaDIM ermdglichen wirde.

10. Subventionierung des technischen Anschlusses an die NADIM (vgl. Art. 10 Gesetz und Ziff.
4.1.8.3 erl. Bericht):
a. Soll der Bundesrat die Anbindung (z.B. Entwicklung von Schnittstellen) von einlie-
fernden oder abnehmenden Systemen Privater an die NADIM wahrend der ersten
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zwei Jahre finanziell unterstiitzen und dabei die finanzielle Leistungsfahigkeit der
Betroffenen und den Nutzen ihrer Daten berilicksichtigen?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Im Sinne einer Anschubfinanzierung ist dies zielfihrend. Zwei Jahre sind jedoch
ein vergleichsweise kurzer Zeitraum. Die Finanzierung musste sédmtliche Kosten
einer Anbindung umfassen, nicht nur die technischen Aspekte.

b. Sind Sie der Ansicht, dass dazu ein a-Fonds-perdu-Beitrag im Umfang von maxi-
mal 40 Prozent der Kosten gerechtfertigt ist?

O uA L] NEIN

Bemerkungen:

Diese Frage ist nicht mit Ja oder Nein beantwortbar. Die Notwendigkeit wird von
Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein und bedarf zudem einer ein-
gehenden Prifung. Zudem wirken die 40 Prozent als willkirliche Annahme.

Verkehrsnetz CH

1.

12.

13.

Beitrag fir ein effizientes Mobilitdtssystem durch Verkehrsnetz CH (val. Art. 8 Gesetz und
Ziff. 4.1.7 erl. Bericht):

Teilen Sie die Einschatzung, dass das Verkehrsnetz CH mit der Schaffung eines raumli-
chen Referenzsystems fiir Geodaten Uber die Verkehrsinfrastruktur der Schweiz einen rele-
vanten Beitrag zur Abbildung, vereinfachtem Austausch und zur Verkniipfung von Ver-
kehrsinfrastruktur- und Mobilitdtsdaten leisten kann?

L] JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Verkehrsnetz CH als Referenzsystem auch mit privaten Verkehrsnetzdaten (vgl. Art. 8 Abs.
2 Gesetz und Ziff. 4.1.7 erl. Bericht):

Erachten Sie es als richtig, dass mit Verkehrsnetz CH ein Referenzsystem nicht nur fiir
Geodaten zu den Verkehrswegen der 6ffentlichen Hand, sondern auch fiir weitere Daten zu
Verkehrswegen angestrebt wird?

L] JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Betrieb von Verkehrsnetz CH (vgl. Art. 8 Abs. 5 Gesetz):
Sind Sie der Ansicht, dass der Bundesrat swisstopo damit beauftragen sollte, Verkehrsnetz
CH nach dem Aufbau auch zu betreiben oder sehen Sie geeignete Alternativen?

[ JA L] NEIN

Bemerkungen:

Anforderungen an die MODI

14.

Grundséatze / Generelle Anforderungen beim Betrieb der MODI (vgl. Art. 9 Abs. 1 und Art.

12 Abs. 4 Gesetz und Ziff. 4.1.5 erl. Bericht):

C00.2125.100.2.11993130
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a. Sind sie mit den generellen Anforderungen bzw. den Grundséatzen (Offenheit, Frei-
willigkeit, Gleichbehandlung, keine Gewinnorientierung, Qualitat, Verlasslichkeit,
Transparenz, Flexibilitat) zum Betrieb der MODI einverstanden?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

b. Prinzip Freiwilligkeit: Sind Sie damit einverstanden, dass Daten auf freiwilliger Ba-
sis Uber die MODI bereitgestellt werden und keine zusétzlichen Lieferpflichten ein-
gefuhrt werden sollen (vgl. Ziff. 4.1.5.1 erl. Bericht)?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen bei staatlichen und privaten
Anbietern darf es nicht zu einem einseitigen Zwang fiir staatlich subventionierte
Mobilitdtsanbieter kommen. Gleichzeitig sollten die bei einer Teilnahme einzulie-
fernden Kerndaten verpflichtend sein.

Falls eine Einlieferungspflicht in Erwagungen gezogen wird, misste sie in jedem
Fall fiir alle Nutzenden gleichermassen gelten und an die Nachfrage gekoppelt
sein.

c. Wirden Sie im Gegensatz zum Prinzip Freiwilligkeit die Einflihrung neuer Pflichten
zur Lieferung der relevanten Mobilitdtsdaten fir die folgenden Stellen beflirworten
(ggf. verbunden mit einer dafir ndtigen Revision der Bundesverfassung)?

Einlieferungspflicht fur die 6ffentliche Hand (Bund, Kantone, Gemeinden)?
LI UA NEIN

Bemerkungen:

Unabhangig der einliefernden Stellen muss am Prinzip der Freiwilligkeit festgehal-
ten, die Gleichbehandlung in jedem Fall sichergestellt und bestehende gesetzli-
che Grundlagen (Open Data) berticksichtigt werden. Open Government Data ist
weiter zu férdern.

Einlieferungspflicht fir offentlich konzessionierte bzw. subventionierte Mobilitatsan-
bieter?

O uA NEIN

Bemerkungen:

Einlieferungspflicht fur private Unternehmen?
O JA NEIN

Bemerkungen:

Mobilitdtsdatenanstalt (MDA)

15. Neue Mobilitatsdatenanstalt (vgl. Art. 12 Gesetz und Ziff. 4.1.9.2 erl. Bericht):

6/9
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a.

Erachten Sie es angesichts der Grundsatze gemass Ziff. 4.1.5 Erl. Bericht (vgl.
Frage 14) fur zweckmassig, mit der MDA eine neue Bundesanstalt zu griinden, um
insbesondere die NADIM aufzubauen, zu betreiben und weiterzuentwickeln?

L] JA NEIN

Bemerkungen:

Im Bewusstsein, dass der gesetzliche Spielraum bei der Ausgestaltung der
Governance auf Behérdenebene begrenzt ist, erwarten wir trotzdem, dass die
Governance rund um die NaDIM an den konkreten Endprodukten ausgerichtet
wird. Gegebenenfalls ist zu Beginn auf die Schaffung einer Anstalt zu verzichten.
Der Ansatz und die Finanzierung scheinen angesichts der aufgefiihrten 45 Voll-
zeitstellen sowie der Projektkosten von bis zu 320 Mio. Franken bis 2035 (gemass
Kapitel 6.1.2.4 des erldauternden Berichts) allein fir den NaDIM-Teil der Mobilitats-
datenanstalt in der aktuellen Situation zudem Uberdimensioniert. Schliesslich wer-
den perspektivisch auch in anderen Bereichen/Branchen Datenaustauschplattfor-
men aktuell. Es durfte kaum das Ziel sein, fir jeden Datenraum eine neue Anstalt
zu schaffen.

Das grosse Gewicht, das der MDA in der Vernehmlassung und im Gesetzesent-
wurf eingeraumt wird, macht das an sich sehr begriissenswerte Vorhaben der

b.

MODI unnétig kritisch.

Sehen Sie eine andere Organisations- und Rechtsform fiir geeigneter an? Welche
und warum? Wenn ja, wie sehen Sie dabei die Finanzierung dieser Organisation
(vgl. Erl. Bericht 4.1.9.3)?

L1 JA L] NEIN

Bemerkungen:

Zur Entwicklung der NaDIM braucht es ein Vorgehen, das marktnahe Lésungen
erlaubt und entsprechend agil, fortlaufend entwickelt wird. Die direktbetroffenen
Mobilitdtsanbieter und -vermittler sollen deshalb die Hauptrolle bei der Etablierung
und Weiterentwicklung dieser offenen Schnittstelle fir die Mobilitat spielen. Der
Mobilitédtssektor sollte sich auf einen Standard mit klaren und fairen Regeln eini-
gen. In der Folge kann dieser Standard iterativ weiterentwickelt und mit Pilotpro-
jekten getestet werden. Die Alliance SwissPass ist gerne bereit, bei der Prozess-
entwicklung aktiv mitzuwirken.

16. Aufgaben der MDA beim Betrieb der NADIM (vgl. Art. 13 Gesetz und Ziff. 4.1.8.2 erl. Be-

richt):

a.

C00.2125.100.2.11993130

Erachten Sie die Aufgaben gemass Art. 13 Abs. 2 Bst. a - e des Gesetzes fir
zweckmassig? Sehen Sie andere, weitere Aufgaben?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Standardisierung im Bereich Mobilitdtsdaten (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. b Gesetz): Er-
achten Sie es fiir sinnvoll, dass die MDA — mit dem Ziel der Sicherstellung der In-
teroperabilitat und unter Einbezug der relevanten Akteure — die Anforderungen an
die Mobilitatsdaten, Metadaten und technischen Dienste festlegt (z.B. zu verwen-
dende Standards) und deren Einhaltung tberpruft?
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JA L] NEIN

Bemerkungen:
Es soll darauf geachtet werden, dass international eingesetzte Standards verwen-

det werden.

c. Austausch Mobilitatsdaten (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. d und e Gesetz): Erachten Sie
es flr zweckmassig, dass die MDA die Integration von Daten und die Bereitstellung
von Daten und Diensten tibernimmt sowie fachlichen und technischen Support ge-
wahrleistet?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

17. Gewerbliche Leistungen (vgl. Art. 15 Gesetz und Ziff. 4.1.8.4 erl. Bericht):
Soll die Betreiberin gewerbliche Leistungen wie Beratungen oder Expertisen durchfiihren
kénnen, sofern dazu ihr spezielles Knowhow erforderlich ist und diese Leistungen keine
Konkurrenzierung von privatwirtschaftlichen Unternehmen darstellen?

L] JA NEIN

Bemerkungen:
Die Beratung respektive Expertise muss sich auf die technische und fachliche Unterstiit-
zung gemass Art 13 Abs. 2 in Bezug auf die NaDIM beschranken.

18. Ausschlussklausel (vgl. Art. 17 Gesetz):
Sind Sie der Ansicht, dass die MDA Datennutzerinnen und -nutzer von der Nutzung der
NADIM ausschliessen kénnen soll, sofern sie ihren Pflichten insbesondere bei der Daten-
einlieferung nicht nachkommen oder sie die Daten nicht gemass den gesetzlichen Vorga-
ben oder missbrauchlich verwenden?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

19. Datenschutz (vgl. Art. 18 Gesetz und 4.1.8.6.3 erl. Bericht):

a. Sind Sie der Ansicht, dass die in Art. 18 des Gesetzes vorgesehenen Rahmenbe-
dingungen zur Bearbeitung von Personendaten dem Datenschutz gentigen?

L1 JA L1 NEIN

Bemerkungen:
Es sollten keine Personendaten ausgetauscht werden. Dies ist Aufgabe der Da-
tenlieferantinnen und -lieferanten sowie Datenverarbeitenden.

b. Teilen Sie die Ansicht, dass es grundsatzlich Aufgabe der Datenlieferantinnen und
-lieferanten ist, den Schutz der Personendaten ihrer Endkundinnen und -kunden
sicherzustellen z.B. Uber die Einlieferung anonymisierter Daten?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Die Daten sollten jedoch nicht eingeliefert werden, sondern bloss Uber eine stan-
dardisierte Schnittstelle zwischen den Datennutzenden ausgetauscht werden kon-
nen.

C00.2125.100.2.11993130
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Erganzende Fragen:

20.

21.

22.

23.

Anreize zur Beteiligung an NADIM:

Bietet die hohere Sichtbar- und Nutzbarkeit und die einfachere Verkniipfung der Daten und
Angebote fir Mobilitdtsanbieter und weitere Interessierte ausreichend Anreiz, um sich an
der NADIM zu beteiligen? Wenn nein: welche Anreize mussten zusatzlich gesetzt werden?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Zentrale Koordination / dezentrale Datenherrschaft bei Verkehrsnetzdaten (vgl. erl. Bericht

Ziff. 4.1.7):
Erachten Sie den Ansatz der zentralen Koordination mit dezentraler Datenhoheit hinsicht-
lich einer nachhaltigen Harmonisierung von Verkehrsnetzdaten als zielfiihrend?

[ JA L] NEIN

Bemerkungen:
Was heisst «nachhaltige Harmonisierung»? Frage nicht verstanden.

Anreize zur Teilnahme an Verkehrsnetz CH (vgl. Erl. Bericht Ziff. 4.1.7):

Ist aus lhrer Sicht der Nutzen Uber die Verknipfung und Kompatibilitat der eigenen Ver-
kehrsnetzdaten mit weiteren Daten fiir Datenlieferantinnen und -lieferanten gentigend, um
sich am Verkehrsnetz CH zu beteiligen? Wenn nein, welche Anreize missten zusatzlich
gesetzt werden?

L] JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Bezug der Mobilitdtsdaten Uber die Mobilitdtsdateninfrastruktur:
Sind Sie der Ansicht, dass bei Verwendung der bezogenen Daten die Datenquelle ausge-
wiesen werden muss?

[ JA NEIN

Bemerkungen:

Weitere Themen/Bemerkungen

24.

Weitere Bemerkungen zur Vorlage:
Haben Sie zur Vorlage weitere Bemerkungen?

Bemerkungen:

C00.2125.100.2.11993130
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Datum

Betreff

Group Communication

AMAG Group AG

Group Communication
Dino Graf

Alte Steinhauserstrasse 12
6330 Cham

Telefon +41 44 269 53 00

amag

AMAG, Alte Steinhauserstrasse 12, 6330 Cham

Eidgendssisches Departement flr
Umwelt, Energie, Verkehr und
Kommunikation UVEK
Bundeshaus Nord

3003 Bern

per E-Mail: konsultationen@bav.admin

Cham, 3. Mai 2022

Vernehmlassung zum Bundesgesetz liber die Mobilitdtsdateninfrastruktur (MODIG)

Stellungnahme der AMAG Group AG

Sehr geehrte Frau Bundesratin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns flr die Gelegenheit, zu dem im Titel genannten Thema wie folgt Stellung
nehmen zu dirfen.

Die AMAG begrusst im Grundsatz das Vorhaben, durch die Vernetzung der Akteure und die
Vernetzung der Mobilitatsdaten die multimodale Mobilitat zu férdern.

Der Aufbau einer Datenvernetzungsinfrastruktur mit den Hauptbestandteile Verkehrsnetz
CH und NADIM wird seitens der AMAG als geeignetes Mittel zur Erreichung der Ziele
gesehen.

Die fur den Betrieb vorgesehene Mobilitatsdatenanstalt (MDA) sieht die AMAG als
zweckfuhrend. Gleichzeitig soll darauf geachtet werden, dass sich diese
Mobilitatsdatenanstalt in ihrer Entwicklung an der Geschwindigkeit des Marktes orientiert
und die entscheidenden Gremien (GL und VR) mindestens paritatisch aus Verwaltung und
Markt zusammengestellt werden und ihrer Aufgabe darauf konzentriert sind, allfallige
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.

Aktuell fokussiert MODI auf Verfugbarkeitsdaten und Vertriebsinformationen. Die AMAG
weist darauf hin, dass insbesondere der Zugang zu Vertriebsfunktionen (beispielsweise im
offentlichen Verkehr) essenziell fur die Entwicklung von Geschaftsmodellen mit
multimodaler Mobilitat sind. Diese tiefere Integration soll vom BAV weitergetrieben werden.


mailto:konsultationen@bav.admin

amag

Die AMAG wirde es sehr begrissen, eine Verpflichtung zur Dateneinlieferung von
subventionierten und konzessionierten Mobilitatsunternehmen sowie die Offnung und
Integration fir Vertriebsfunktionalitdten mit MODI im Sinne einer einfacheren Erméglichung
und Verbreitung von multimodalen Angeboten voranzutreiben.

Den ausgefiillten Fragebogen finden Sie im Anhang.

Wir danken lhnen, sehr geehrte Frau Bundesratin, sehr geehrte Damen und Herren, fiir die
Kenntnisnahme unserer Stellungnahme und die Berlcksichtigung unserer Anliegen.

Bei Fragen stehen wir lhnen gerne zur Verfligung.

Freundliche Griisse

g4 kam \—DC:‘IO Cieloo

Helmut Ruhl Dino Graf Claudia Isler
Chief Executive Officer Leiter Group Communication  Public Affairs & CSR
Manager
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Grundsaitzliche Stossrichtung

Sind Sie mit der Stossrichtung der Vorlage einverstanden, als Beitrag fiir ein effizientes Mo-
bilitdtssystem die Thematik der Mobilitdtsdaten in einem neuen verkehrstrageribergreifen-
den Gesetz mit dem Hauptinhalt einer staatlichen Mobilitatsdateninfrastruktur zu regeln
(vgl. Art. 1 Gesetz und Ziff. 1.2.1 erl. Bericht)?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Das Vorhaben wird grundsatzlich seitens der AMAG begrusst - viele konkrete Umset-
zungsfragen scheinen noch offen bzw. zu klaren. Impulse und Potenziale flir Shared Mo-
bility / MaaS sind mdglichst gut auszuschdpfen sowie unter Berlicksichtigung schnell
wechselnder Marktkréafte zu realisieren.

Generelle Giiltigkeit fur alle Mobilitatstrager soll gewahrleistet werden und maogliche Wett-

bewerbsverzerrung zwischen Lieferanten und «Trittbrettfahrern» sind durch geeignete
Massnahmen zu vermeiden.

Mobilitidtsdaten als dritte systemrelevante Infrastruktur neben Strasse und Schiene

2.

Wachsende Bedeutung von Mobilitatsdaten:

Teilen Sie die Ansicht, dass Mobilitdtsdaten (z.B. zur Verkehrslage und den vorhandenen
Mobilitdtsangeboten) eine zentrale Bedeutung fir das Funktionieren von Verkehr und Mobi-
litdt einnehmen und damit neben Schiene und Strasse eine dritte Infrastruktur fiir das Mobi-
litatssystem darstellen (vgl. Ziff. 1.1.4 erl. Bericht)?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Die AMAG teilt die Ansicht, ergdnzend zu Strasse und Schiene die Mobilitatsdaten als
dritte systemrelevante Infrastruktur im Mobilitadtssystem der Schweiz zu betrachten. Mit zu-
nehmender Vernetzung der Angebote wird diese Infrastruktur eine wachsende Bedeutung
fur die Antworten auf die heutigen Herausforderungen im Verkehrssystem einnehmen.

Mobilitatsdaten und o6ffentliche Hand

Mobilitdtsdaten und ihre Bedeutung fiir die Aufgaben von Bund, Kantonen und Gemeinden
im Mobilitatssystem:

Teilen Sie die Ansicht, dass eine staatliche Mobilitatsdateninfrastruktur Bund, Kantone, Ge-
meinden und Stadte in ihren Aufgaben im Mobilitédtsbereich (Betrieb Infrastruktur / Bestel-
lung Angebote) unterstiitzen wiirde (vgl. Ziff. 1.1.5 erl. Bericht)?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Keine Bemerkung

C00.2125.100.2.11993130
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4. Rolle des Bundes im Bereich Mobilitdtsdaten:
Sind Sie der Ansicht, dass der Bund eine zentrale Rolle einnehmen soll, damit Mobilitatsda-
ten verlasslich und diskriminierungsfrei bereitgestellt werden sowie einfacher vernetzt wer-
den konnen (vgl. Ziff. 4.1.1. erl. Bericht)?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Die AMAG ist der Ansicht, dass die Rolle des Bundes im Bereitstellen der Infrastruktur so-
weit Sinn macht, als es den Effizienzverlusten von mdglichen drohenden Monopolen und
Marktversagen (bspw. zu starke Marktmacht von Plattformen) entgegenwirken kann. Die
Rolle kann aber nur so weit untersttitzt werden, wenn eine MDA im Rahmen ihrer Entwick-
lung eine «Enablerfunktion» im Rahmen der Geschwindigkeit des Marktes an den Tag le-
gen kann und in der Bereitstellung der Infrastruktur die Bedtirfnisse der Abnehmer bzw.
deren Kunden steht im Zentrum ihrer Aktivitaten hat.

Seitens der AMAG besteht der Wunsch, dass die Akteure weiterhin sehr aktiv in der Aus-
gestaltung dieser Rolle einzubeziehen sind.

Mobilitatsdateninfrastruktur (MODI)

5. Grundsatz einer nationalen Dateninfrastruktur im Mobilitdtsbereich (vgl. Art. 1 und 4 Gesetz
und Ziff. 4.1.4 erl. Bericht):
Erachten Sie es als zweckmassig, dass der Bund mit der MODI eine Basisdateninfrastruk-
tur fur die bessere Nutzung von Mobilitdtsdaten (Lieferung, Bereitstellung, Austausch, Ver-
knipfung, Bezug) zur Verfligung stellt, um vorhandene Infrastrukturkapazitaten und Mobili-
tatsangebote effizienter zu betreiben und zu nutzen und bedirfnisgerechtere Angebote flr
die Endkundinnen und -kunden bereitzustellen?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Keine Bemerkung

6. Flexibilitat der MODI (vgl. Art. 4 Gesetz und Ziff. 4.1.4 erl. Bericht):
Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat mit Blick auf die laufenden Entwicklun-
gen die MODI bei Bedarf zweckgerichtet mit zusatzlichen Bestandteilen neben der NADIM
und dem Verkehrsnetz CH ergénzen kann?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Die Flexibilitdt, neue Bestandteile neben der NADIM zu erganzen, ist sehr wichtig. Die
AMAG begrusst dies daher sehr, gibt jedoch zu bedenken, dass der stetige Dialog mit den
Akteuren fundamental ist — auch Uber die Erarbeitungsphase hinweg. Die Ausgestaltung
des Ubergangsrat bzw. des Soundingboards (bzw. der spateren MDA) ist mit den wesent-
lichen Branchenvertretern zu bestiicken — insbesondere mit CHACOMO als Vertreter der
Shared Mobility Branche als Pfeiler der multimodalen Mobilitat.

C00.2125.100.2.11993130
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NADIM

Finanzierung der MODI (vgl. Art. 34ff Gesetz und Ziff. 6 erl. Bericht):
Sind Sie damit einverstanden, dass die MODI langfristig iber Nutzerbeitrage finanziert wer-
den soll?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Grundsatzlich ja, jedoch kénnen aus Sicht der AMAG auch langfristige Beitrdge des Bun-
des ein mogliches Szenario bilden — wie dies bei Strasse und Schiene ebenfalls der Fall
ist (falls sich bei der Evaluation der ersten 10 Betriebsjahre herausstellen wirde, dass
sich der Betrieb nicht vollumfanglich durch Nutzerbeitrage finanzieren lasst.

NADIM als Beitrag fur ein effizientes Mobilitdtssystem (vgl. Art. 5ff Gesetz und Ziff. 4.1.8
erl. Bericht):

Halten Sie es fur zweckmassig, mittels einer NADIM (nationale Datenvernetzungsinfra-
struktur Mobilitat) die Vernetzung von Mobilitdtsdaten und deren Nutzerinnen und Nutzer
(z.B. Mobilitatsanbieter, App-Entwickler, 6ffentliche Hand, Wissenschaft) zu verbessern?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Grundsatzlich halt die AMAG die NADIM fir ein wichtiges Instrument, um die Verfiigbar-
keit zu von Mobilitdtsdaten erhdhen, deren Vernetzung ermdglichen und damit Multimoda-
litdt und MaaS-Angebote zu fordern.

Fur die AMAG ist zentral, dass die Funktionalitdten der NADIM inkrementell entlang realer
,Use Cases” und basierend auf den sich schnell wandelnden Bediirfnissen des Marktes
entwickelt werden. Diese Agilitdt und Marktrelevanz ist in der Struktur der NADIM und de-
ren Betreiberorganisation zu verankern. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass die
Shared Mobility Branche ein sehr heterogenes Feld von Geschaftsmodellen umfasst, wel-
che zum Teil sehr unterschiedliche Businesslogiken, Produkte und Datenmodelle umfasst.

Die NADIM muss dieser Heterogenitat und Komplexitat der Geschaftsmodelle der neuen
Mobilitat unbedingt gerecht werden, was generell also grosse Herausforderungen betrach-
tet wird.

Grundsatzlich entfaltet sich aus Sicht der AMAG das Potenzial der NADIM fir multimodale
Mobilitat erst dann, wenn auch der Vertrieb des 6ffentlichen Verkehrs gedéffnet und liberali-
siert wird. In der Konkretisierung der Vertriebsfunktionalitaten sollen die Akteure aus-
serhalb des 6V miteinbezogen werden bzw. der Zugang realisiert werden.

C00.2125.100.2.11993130
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9. Kerndaten der NADIM (vgl. Art. 6 Gesetz und Ziff. 4.1.8.6 erl. Bericht):

a.

Sind Sie damit einverstanden, dass Datenlieferantinnen und -lieferanten einen mi-
nimalen Bestand der relevanten Mobilitatsdaten (z.B. Standort, Verfligbarkeit und
Tarife von Mobilitdtsangeboten) bereitstellen missen, falls sie ihre Angebote Uber
die NADIM zuganglich machen wollen?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Um eine ganzheitliche und mdglichst vollstandige «Landkarte» der aktuellen Mo-
bilitatsangebote zu gewahrleisten und die angestrebten Effizienzgewinne zu reali-
sieren, ist es tatsachlich unabdingbar, dass Anbieter im Rahmen des Freiwillig-
keitsprinzips zwar selbsténdig und frei von jeglicher Pflicht entscheiden kénnen an
MODI in der Rolle als Datenlieferant zu partizipieren, jedoch bei Teilnahme zu
Einlieferung eines sinnvollen und verwertbaren Minimaldaten-Bestand (in Echtzeit
verpflichtet werden. Dies gilt insbesondere fir die Bereitstellung von Echtzeit-Ver-
triebsinformationen im Falle von dynamischen Vertriebsdaten.

b. Sind Sie damit einverstanden, dass die Festlegung des je Datenlieferantin und -

C.

C00.2125.100.2.11993130

lieferant nétigen Sets an Kerndaten mit dem Ziel der Zukunftsfahigkeit durch den
Bundesrat und die Betreiberin der NADIM erfolgt?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Ein Kerndatenset ist zwar zentral zu bestimmen, muss aber die Flexibilitat aufwei-
sen, dass fur neue Anwendungsfalle, welche der Gesamteffizienz des Verkehrs-
systems helfen, in angebrachter Reaktionsfahigkeit und -geschwindigkeit begeg-
net werden kann.

Die Akteure sind bei der Festlegung sowie des Umfangs und den Anforderungen
an die Kerndaten miteinzubeziehen.

Sind Sie der Ansicht, dass die Kerndaten grundsatzlich als Open Data (i.d.R. kos-
tenlos, zur freien Weiterverwendung) tber die NADIM zuganglich gemacht werden
sollen?

L1 JA NEIN

Bemerkungen:

Zwar entscheidet sich ein Akteur freiwillig ein gewisses Kerndatenset einzuliefern
und tber NADIM zur Verfligung zu stellen. Der AMAG erscheint es jedoch wichtig,
dass auch fur die Kerndaten nach dem Prinzip der Shared Data unter im Voraus
vom Datenlieferanten und der Betreiberorganisation definierten rechtlichen kon-
formen Bedingungen geregelt wird, fir welche bestimmten Gruppen diese Daten
zur Verfiigung gestellt werden sollen. Diese Einigung kann auch transparent fiir
alle Akteure sein.

Marktverzerrungen durch die Schaffung von unfairen Wettbewerbsvorteilen auf-
grund des Open-Data-Prozesses miissen unbedingt verhindert werden.
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d. Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat bei Kerndaten, die nur mit einem
zusatzlichen Aufwand zugéanglich gemacht werden kénnen, als Entgelt fiir deren
Bezug Uber die NADIM, die Ricklieferung von Daten vorschreiben kann?

10. Subventionierung des technischen Anschlusses an die NADIM (vgl. Art. 10 Gesetz und Ziff.

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Grundsatzlich ja, obwohl aus den aktuellen Unterlagen nur ungeniigend ersicht-
lich ist, inwiefern die Datenlieferanten, welche vom Zusatzaufwand betroffen sind,
von dieser Ricklieferung betroffen sind. Ausserdem scheint auch Klarungsbedarf
in Bezug auf die Definition «zusatzlichen Aufwand».

4.1.8.3 erl. Bericht):

a.

b.

C00.2125.100.2.11993130

Soll der Bundesrat die Anbindung (z.B. Entwicklung von Schnittstellen) von einlie-

fernden oder abnehmenden Systemen Privater an die NADIM wahrend der ersten
zwei Jahre finanziell unterstiitzen und dabei die finanzielle Leistungsfahigkeit der

Betroffenen und den Nutzen ihrer Daten berilicksichtigen?
JA 1 NEIN

Bemerkungen:

Die Erfahrung zeigt, dass Systemanbindungen sehr aufwendig und ressourcenin-
tensiv sein kdnnen. Dies kann insbesondere flr die zahlreichen kleinen Unterneh-
men und Startups in der Shared Mobility Branche ein grosses Hindernis fir die
Teilnahme an NADIM darstellen.

Eine Anschubfinanzierung im Rahmen von Subventionen kann durchaus Sinn
machen, um Anreize zu schaffen diese Schnittstellen zu entwickeln und fir NA-
DIM zur Verfligung zu stellen. Die zeitliche Begrenzung auf zwei Jahre ist zu
uberdenken (da willktrlich und nicht nachvollziehbar) und dies Uber die gesamte
Laufzeit zu betrachten ware.

Die AMAG weist darauf hin, dass davon abgesehen werden sollte, die finanzielle
Leistungsfahigkeit der Betroffenen als Kriterium der Héhe der Subventionen her-
anzuziehen. Schliesslich kann die zu erwartende kunftige Rentabilisierung der In-
vestitionen fir alle Betroffenen grosse Potenziale beinhalten, welche nicht zwin-
gend mit der heutigen Leistungsfahigkeit in Verbindung gebracht werden kann.

Sind Sie der Ansicht, dass dazu ein a-Fonds-perdu-Beitrag im Umfang von maxi-
mal 40 Prozent der Kosten gerechtfertigt ist?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Dies macht Sinn und entspricht der gédngigen Subventionspraxis.

Im Vergleich zum Fordern anderer Infrastrukturprojekte kdnnte jedoch auch ein
hoherer Betrag in Betracht bezogen werden, um damit die Anreize zu erhéhen.
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Verkehrsnetz CH

1.

12.

13.

Beitrag fir ein effizientes Mobilitdtssystem durch Verkehrsnetz CH (vgl. Art. 8 Gesetz und
Ziff. 4.1.7 erl. Bericht):

Teilen Sie die Einschatzung, dass das Verkehrsnetz CH mit der Schaffung eines rdumli-
chen Referenzsystems fur Geodaten Uber die Verkehrsinfrastruktur der Schweiz einen rele-
vanten Beitrag zur Abbildung, vereinfachtem Austausch und zur Verkniipfung von Ver-
kehrsinfrastruktur- und Mobilitdtsdaten leisten kann?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Grundsatzlich wird seitens der AMAG eine gemeinsame, verkehrstragerubergreifende
raumliche Referenz fir Verkehrs- und Mobilitdtsdaten sehr begrusst.

CHACOMO Mitglieder arbeiten fir die raumliche Verortung ihrer Dienste klassischerweise
mit den kartografischen Anwendungen wie Google Maps, Apple Maps oder Open Street
Map. Die Eignung und Zweckmassigkeit von Verkehrsnetz CH fur die Vernetzung mit
Shared Mobility Daten kann daher nicht abschliessend und fundiert beurteilen.

Verkehrsnetz CH als Referenzsystem auch mit privaten Verkehrsnetzdaten (vgl. Art. 8 Abs.
2 Gesetz und Ziff. 4.1.7 erl. Bericht):

Erachten Sie es als richtig, dass mit Verkehrsnetz CH ein Referenzsystem nicht nur fir
Geodaten zu den Verkehrswegen der 6ffentlichen Hand, sondern auch fiir weitere Daten zu
Verkehrswegen angestrebt wird?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Keine Bemerkungen

Betrieb von Verkehrsnetz CH (vgl. Art. 8 Abs. 5 Gesetz):
Sind Sie der Ansicht, dass der Bundesrat swisstopo damit beauftragen sollte, Verkehrsnetz
CH nach dem Aufbau auch zu betreiben oder sehen Sie geeignete Alternativen?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Keine Bemerkungen

C00.2125.100.2.11993130

7713



Anforderungen an die MODI

14. Grundsétze / Generelle Anforderungen beim Betrieb der MODI (vgl. Art. 9 Abs. 1 und Art.
12 Abs. 4 Gesetz und Ziff. 4.1.5 erl. Bericht):

a. Sind sie mit den generellen Anforderungen bzw. den Grundsatzen (Offenheit, Frei-
willigkeit, Gleichbehandlung, keine Gewinnorientierung, Qualitat, Verlasslichkeit,
Transparenz, Flexibilitdt) zum Betrieb der MODI einverstanden?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Im Sinne der MODI als 6ffentliche Infrastruktur macht dies Sinn.

b. Prinzip Freiwilligkeit: Sind Sie damit einverstanden, dass Daten auf freiwilliger Ba-
sis Uber die MODI bereitgestellt werden und keine zusatzlichen Lieferpflichten ein-
gefuhrt werden sollen (vgl. Ziff. 4.1.5.1 erl. Bericht)?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Keine Bemerkungen

c. Wirden Sie im Gegensatz zum Prinzip Freiwilligkeit die Einfliihrung neuer Pflichten
zur Lieferung der relevanten Mobilitdtsdaten fir die folgenden Stellen beflirworten
(ggf. verbunden mit einer dafir ndtigen Revision der Bundesverfassung)?

Einlieferungspflicht fur die 6ffentliche Hand (Bund, Kantone, Gemeinden)?
JA [ NEIN

Bemerkungen:

Eine Einlieferungspflicht im Sinne der 6ffentlichen Infrastruktur macht absolut Sinn
fur alle Institutionen der 6ffentlichen Hand sowie fir 6ffentlich konzessionierte
bzw. subventionierte Mobilitdtsanbieter (auch tGber Finanzierungs- und Férderge-
fasse wie KOMO oder ESQV etc.) oder Besitzer von systemrelevanten Mobilitéts-
daten fur ein Verkehrssystem.

Einlieferungspflicht fur 6ffentlich konzessionierte bzw. subventionierte Mobilitatsan-
bieter?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Dies sollte insbesondere fiir die Vertriebsdaten im 6V gelten im Rahmen der Off-
nung der Vertriebssysteme des 6V Uber NADIM.

C00.2125.100.2.11993130
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Einlieferungspflicht fur private Unternehmen?
O JA NEIN

Bemerkungen:

Eine generelle Einlieferungspflicht fur private Unternehmen durfte schwierig zu ak-
zeptieren sein (insbesondere auch unter Wahrung von Geschéaftsgeheimnissen) —
hier kbnnte man sich eine «Pflicht» im Rahmen eines Reziprozitatsprinzips vor-
stellen — also wer etwas bezieht muss relevante Daten einliefern. Schliesslich gilt
es zu bedenken, dass die Ausgestaltung der MODI so attraktiv sein muss, dass
die Partizipation fir private Unternehmen sehr attraktiv ist.

Sollten private Unternehmen im Besitz von Mobilitdtsdaten mit einem gesteigerten
offentlichen Interesse sein, mussten solche Daten gegen Entgelt vom Staat bezo-
gen werden.

Abschliessend kann die Frage gestellt werden, wie erfolgsversprechend eine 6f-
fentliche Infrastruktur sein kann, wenn die 6ffentlichen Akteure nicht partizipieren.
Zu klaren ist ein Umgang mit reinen Plattformen, welche nicht als Mobilitdtsanbie-
ter Daten einliefern.

Mobilitdtsdatenanstalt (MDA)

15. Neue Mobilitatsdatenanstalt (vgl. Art. 12 Gesetz und Ziff. 4.1.9.2 erl. Bericht):

a. Erachten Sie es angesichts der Grundsatze gemass Ziff. 4.1.5 Erl. Bericht (vgl.
Frage 14) fur zweckmassig, mit der MDA eine neue Bundesanstalt zu griinden, um
insbesondere die NADIM aufzubauen, zu betreiben und weiterzuentwickeln?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Der AMAG erscheint es wichtig, dass eine starke Allianz bzw. eine balancierte Zu-
sammensetzung aus allen Datenlieferanten/Akteure (bspw. Auch CHACOMO)
und Beziliger im Steuerungsgremium vorhanden sein missen und die MDA die
Weiterentwicklung der MODI entlang der rasanten Entwicklung des Marktes treibt.

Eine minimal paritdtische Zusammensetzung von Verwaltungsrat und Geschafts-
leitung der MDA aus Marktvertretern (ohne Partikularinteressen) und Verwaltung
soll gewabhrleistet werden. Die AMAG empfiehlt hier weiterhin sehr aktiv mit den
Akteuren in Bezug auf den Aufbau einer schlanken Governance im Austausch zu
bleiben.
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b. Sehen Sie eine andere Organisations- und Rechtsform fur geeigneter an? Welche
und warum? Wenn ja, wie sehen Sie dabei die Finanzierung dieser Organisation
(vgl. Erl. Bericht 4.1.9.3)?

OuA NEIN

Bemerkungen:

Mdoglich ware eine ahnliche Ausgestaltung wie die SBB, Schweizerische Post oder
Swisscom und Skyguide, welche nach marktwirtschaftlichen Kriterien einen Ser-
vice Public zur Verflugung stellen. Allerdings wurde im Bericht klar gemacht, dass
die Prifung einer Aktiengesellschaft vorgenommen wurde und aus nachvollzieh-
baren Griinden nicht zum Zug kommt.

16. Aufgaben der MDA beim Betrieb der NADIM (vgl. Art. 13 Gesetz und Ziff. 4.1.8.2 erl. Be-
richt):

a. Erachten Sie die Aufgaben gemass Art. 13 Abs. 2 Bst. a - e des Gesetzes flr
zweckmassig? Sehen Sie andere, weitere Aufgaben?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Der AMAG erscheinen die dargestellten Aufgaben sinnvoll, weist jedoch nochmals
darauf hin, dass es mdglicherweise noch etwas deutlicher in Artikel 13 heraus-
kommen diirfte, dass sie ausserdem durch entsprechende Vorgaben bzw. Mass-
nahmen sicherstellt, dass potenzielle Wettbewerbsverzerrungen durch den Daten-
austausch tber die NADIM vermieden werden sollen.

b. Standardisierung im Bereich Mobilitdtsdaten (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. b Gesetz): Er-
achten Sie es fiir sinnvoll, dass die MDA — mit dem Ziel der Sicherstellung der In-
teroperabilitat und unter Einbezug der relevanten Akteure — die Anforderungen an
die Mobilitdtsdaten, Metadaten und technischen Dienste festlegt (z.B. zu verwen-
dende Standards) und deren Einhaltung tberpruft?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Keine Bemerkungen

c. Austausch Mobilitatsdaten (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. d und e Gesetz): Erachten Sie
es flr zweckmassig, dass die MDA die Integration von Daten und die Bereitstellung
von Daten und Diensten tbernimmt sowie fachlichen und technischen Support ge-
wahrleistet?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Keine Bemerkungen

C00.2125.100.2.11993130
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17. Gewerbliche Leistungen (vgl. Art. 15 Gesetz und Ziff. 4.1.8.4 erl. Bericht):
Soll die Betreiberin gewerbliche Leistungen wie Beratungen oder Expertisen durchfiihren
kénnen, sofern dazu ihr spezielles Knowhow erforderlich ist und diese Leistungen keine
Konkurrenzierung von privatwirtschaftlichen Unternehmen darstellen?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Keine Bemerkungen

18. Ausschlussklausel (vgl. Art. 17 Gesetz):
Sind Sie der Ansicht, dass die MDA Datennutzerinnen und -nutzer von der Nutzung der
NADIM ausschliessen kdénnen soll, sofern sie ihren Pflichten insbesondere bei der Daten-
einlieferung nicht nachkommen oder sie die Daten nicht gemass den gesetzlichen Vorga-
ben oder missbrauchlich verwenden?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Keine Bemerkungen

19. Datenschutz (vgl. Art. 18 Gesetz und 4.1.8.6.3 erl. Bericht):

a. Sind Sie der Ansicht, dass die in Art. 18 des Gesetzes vorgesehenen Rahmenbe-
dingungen zur Bearbeitung von Personendaten dem Datenschutz geniigen?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Keine Bemerkungen

b. Teilen Sie die Ansicht, dass es grundsatzlich Aufgabe der Datenlieferantinnen und
-lieferanten ist, den Schutz der Personendaten ihrer Endkundinnen und -kunden
sicherzustellen z.B. Uber die Einlieferung anonymisierter Daten?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Allerdings scheint es erwdhnenswert, dass sich MODI hier nicht ganz aus der Ver-
antwortung ziehen kann (insbesondere im Rahmen der Kombinierbarkeit von Da-
ten) — es ist also eine gemeinsame Verantwortung zu realisieren.
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Ergdnzende Fragen:

20. Anreize zur Beteiligung an NADIM:
Bietet die hohere Sichtbar- und Nutzbarkeit und die einfachere Verkniipfung der Daten und
Angebote fiir Mobilitdtsanbieter und weitere Interessierte ausreichend Anreiz, um sich an
der NADIM zu beteiligen? Wenn nein: welche Anreize missten zusatzlich gesetzt werden?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Die Beantwortung dieser Frage wird massgeblich davon abhangen, welche Mehrwerte die
NADIM Anwender seitig stiften kann und wie intensiv die Infrastruktur effektiv genutzt wird.
Grundsatzlich sieht die AMAG in der NADIM einen guten Schritt zur Realisierung der Po-
tenziale der multimodalen Mobilitat bzw. u.a. die Sichtbarkeit von Mobilitdtsangeboten in
der Shared Mobility in der Offentlichkeit zu steigern.

Ein starker Anreiz fiir Shared Mobility Anbieter ist dann gegeben, wenn NADIM als stan-
dardisierte Infrastruktur (insbesondere mit dem Zugang zu Vertriebsfunktionen im 6V) die
Belieferung von MaaS-Plattformen ohne zusatzlichen Anbindungsaufwand erméglicht. Die
AMAG sieht daher insbesondere zusatzlich vertriebliche Funktionalitdten als sehr win-
schenswert und Attraktivitat steigernd.

21. Zentrale Koordination / dezentrale Datenherrschaft bei Verkehrsnetzdaten (vgl. erl. Bericht

Ziff. 4.1.7):
Erachten Sie den Ansatz der zentralen Koordination mit dezentraler Datenhoheit hinsicht-
lich einer nachhaltigen Harmonisierung von Verkehrsnetzdaten als zielfiihrend?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Keine Bemerkungen

22. Anreize zur Teilnahme an Verkehrsnetz CH (vgl. Erl. Bericht Ziff. 4.1.7):
Ist aus lhrer Sicht der Nutzen Uber die Verknipfung und Kompatibilitat der eigenen Ver-
kehrsnetzdaten mit weiteren Daten fir Datenlieferantinnen und -lieferanten gentigend, um
sich am Verkehrsnetz CH zu beteiligen? Wenn nein, welche Anreize missten zusatzlich
gesetzt werden?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Keine konsolidierte / fundierte Haltung zu dieser Frage
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23. Bezug der Mobilitdtsdaten Uber die Mobilitatsdateninfrastruktur:
Sind Sie der Ansicht, dass bei Verwendung der bezogenen Daten die Datenquelle ausge-
wiesen werden muss?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Keine Bemerkungen

Weitere Themen/Bemerkungen

24, Weitere Bemerkungen zur Vorlage:
Haben Sie zur Vorlage weitere Bemerkungen?

Bemerkungen:

Keine weiteren Themen/Bemerkungen

13/13
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De: Zosso Lundsgaard-Hansen Monika BAV

A: Briigger Annina BAV

Cc: Balmer Gerhard BAV; Liechti Markus BAV; Ochsenbein Gregor BAV

Objet : WG: Antwort Vernehmlassung Bundesgesetz liber die Mobilitdtsdateninfrastruktur MODIG
Date : lundi, 2 mai 2022 15:55:04

Von: Siegrist Stefan <s.siegrist@bfu.ch>

Datum: 2. Mai 2022 um 15:54:01 MESZ

An: Zosso Lundsgaard-Hansen Monika BAV <Monika.Zosso@bav.admin.ch>
Betreff: Antwort Vernehmlassung Bundesgesetz liber die Mobilitdtsdateninfrastruktur
MODIG

Sehr geehrte Frau Bundesratin
Sehr geehrte Frau Zosso
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns, an der Vernehmlassung zum Bundesgesetz (iber die Mobilitatsdateninfrastruktur
teilnehmen zu durfen.

Da wir als Kompetenzzentrum fir Unfallverhiitung nicht direkt Dienstleistungen im Bereich Verkehr
anbieten, verzichten wir auf eine detaillierte Beantwortung des Fragebogens.

Die BFU begriisst das Vorhaben, eine Mobilitatsdateninfrastruktur aufzubauen. Eine intelligente
Verkehrssteuerung ist das zentrale Element, um die erwarteten Chancen des automatisierten
Fahrens fiir unsere Gesellschaft realisieren zu kdnnen: eine weitere Erhéhung der Sicherheit im
Strassenverkehr (z.B. im Rahmen der Unfallforschung) sowie die Forderung von Mobilitdtszugang
und -effizienz. Daflir ist eine moderne digitale Infrastruktur zwingend erforderlich, die neben
statischen Informationen auch dynamische Daten in Echtzeit erhebt sowie zuganglich und nutzbar
macht. Ohne solch eine zukunftsorientierte Dateninfrastruktur verliert die Schweiz den Anschluss an
aktuelle, internationale Mobilitatsentwicklungen und verpasst die Chancen fiir einen sicheren und
leistungsfahigen Verkehr der Zukunft.

Vielen Dank fiir die Berticksichtigung unserer Stellungnahme.

Freundliche Griisse
Stefan Siegrist

Nach einem E-Bike-Unfall steht deine Welt kopf.

Beratungsstelle
flr Unfallverhiitung

Dr. Stefan Siegrist

Direktor

+41 313902200
s.siegrist@bfu.ch
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Grundsaitzliche Stossrichtung

Sind Sie mit der Stossrichtung der Vorlage einverstanden, als Beitrag fiir ein effizientes Mo-
bilitadtssystem die Thematik der Mobilitdtsdaten in einem neuen verkehrstrageribergreifen-
den Gesetz mit dem Hauptinhalt einer staatlichen Mobilitatsdateninfrastruktur zu regeln
(vgl. Art. 1 Gesetz und Ziff. 1.2.1 erl. Bericht)?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Wir sind der Auffassung, dass der gewiinschte Effekt erst dann entsteht, wenn sémtliche
Mobilitatsanbieter ihre Daten zur Verfiigung stellen missen ("Lieferpflicht" nach dem
Motto, wer bezieht, liefert auch) und auf diese Art und Weise "gleich lange Spiesse" zwi-
schen 6ffentlich subventionierten Unternehmen und Privaten hergestellt werden.

Mobilititsdaten als dritte systemrelevante Infrastruktur neben Strasse und Schiene

2.

Wachsende Bedeutung von Mobilitdtsdaten:

Teilen Sie die Ansicht, dass Mobilitatsdaten (z.B. zur Verkehrslage und den vorhandenen
Mobilitatsangeboten) eine zentrale Bedeutung fiir das Funktionieren von Verkehr und Mobi-
litat einnehmen und damit neben Schiene und Strasse eine dritte Infrastruktur fir das Mobi-
litatssystem darstellen (vgl. Ziff. 1.1.4 erl. Bericht)?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Mobilitatsdaten und offentliche Hand

Mobilitdtsdaten und ihre Bedeutung fiir die Aufgaben von Bund, Kantonen und Gemeinden
im Mobilitatssystem:

Teilen Sie die Ansicht, dass eine staatliche Mobilitatsdateninfrastruktur Bund, Kantone, Ge-
meinden und Stadte in ihren Aufgaben im Mobilitatsbereich (Betrieb Infrastruktur / Bestel-
lung Angebote) unterstiitzen wiirde (vgl. Ziff. 1.1.5 erl. Bericht)?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Rolle des Bundes im Bereich Mobilitdtsdaten:

Sind Sie der Ansicht, dass der Bund eine zentrale Rolle einnehmen soll, damit Mobilitatsda-
ten verlasslich und diskriminierungsfrei bereitgestellt werden sowie einfacher vernetzt wer-
den kénnen (vgl. Ziff. 4.1.1. erl. Bericht)?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

C00.2125.100.2.11993130
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Mobilitdtsdateninfrastruktur (MODI)

NADIM

Grundsatz einer nationalen Dateninfrastruktur im Mobilitdtsbereich (vgl. Art. 1 und 4 Gesetz
und Ziff. 4.1.4 erl. Bericht):

Erachten Sie es als zweckmassig, dass der Bund mit der MODI eine Basisdateninfrastruk-

tur fur die bessere Nutzung von Mobilitdtsdaten (Lieferung, Bereitstellung, Austausch, Ver-

kniipfung, Bezug) zur Verfligung stellt, um vorhandene Infrastrukturkapazitaten und Mobili-
tatsangebote effizienter zu betreiben und zu nutzen und bedirfnisgerechtere Angebote flir

die Endkundinnen und -kunden bereitzustellen?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:
Fiir die Stadte ist dies von besonderer Bedeutung, um die Fldcheneffizienz sicherzustel-
len.

Flexibilitdt der MODI (vgl. Art. 4 Gesetz und Ziff. 4.1.4 erl. Bericht):

Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat mit Blick auf die laufenden Entwicklun-
gen die MODI bei Bedarf zweckgerichtet mit zusatzlichen Bestandteilen neben der NADIM
und dem Verkehrsnetz CH erganzen kann?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Finanzierung der MODI (vgl. Art. 34ff Gesetz und Ziff. 6 erl. Bericht):
Sind Sie damit einverstanden, dass die MODI langfristig iber Nutzerbeitrage finanziert wer-
den soll?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Fiir uns ist nicht klar ersichtlich, ob die Nutzer unterschiedlich behandelt werden. Muss
z.B. eine Gemeinde, wenn sie diese Daten beziehen méchte gleich hohe Nutzungsgeblih-
ren entrichten wie ein kommerzielles Unternehmen wie Google?

Wir erwarten, dass je nach Nutzer differenzierte Beitrdge entrichtet werden miissen.

NADIM als Beitrag fur ein effizientes Mobilitdtssystem (val. Art. 5ff Gesetz und Ziff. 4.1.8
erl. Bericht):

Halten Sie es fur zweckmassig, mittels einer NADIM (nationale Datenvernetzungsinfra-
struktur Mobilitat) die Vernetzung von Mobilitdtsdaten und deren Nutzerinnen und Nutzer
(z.B. Mobilitatsanbieter, App-Entwickler, 6ffentliche Hand, Wissenschaft) zu verbessern?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Kerndaten der NADIM (vgl. Art. 6 Gesetz und Ziff. 4.1.8.6 erl. Bericht):
a. Sind Sie damit einverstanden, dass Datenlieferantinnen und -lieferanten einen mi-
nimalen Bestand der relevanten Mobilitatsdaten (z.B. Standort, Verfligbarkeit und
Tarife von Mobilitdtsangeboten) bereitstellen missen, falls sie ihre Angebote Uber
die NADIM zuganglich machen wollen?

C00.2125.100.2.11993130

3/9



JA L] NEIN

Bemerkungen:

Wir sind der Auffassung, dass der gewlinschte Effekt erst dann entsteht, wenn
sdmtliche Mobilitdtsanbieter ihre Daten zur Verfiigung stellen miissen ("Liefer-
pflicht" nach dem Motto, wer bezieht, liefert auch) und auf diese Art und Weise
"gleich lange Spiesse" zwischen 6ffentlich subventionierten Unternehmen und Pri-
vaten hergestellt werden.

b. Sind Sie damit einverstanden, dass die Festlegung des je Datenlieferantin und -
lieferant nétigen Sets an Kerndaten mit dem Ziel der Zukunftsfahigkeit durch den
Bundesrat und die Betreiberin der NADIM erfolgt?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

c. Sind Sie der Ansicht, dass die Kerndaten grundsatzlich als Open Data (i.d.R. kos-
tenlos, zur freien Weiterverwendung) tiber die NADIM zuganglich gemacht werden
sollen?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Die kostenlose Weiterverwendung einerseits und die Finanzierung tber Nut-
zungsgebliihren anderseits (Art. 34ff Gesetz und Ziff. 6 erl. Bericht) ist aus unserer
Sicht ein anspruchsvoller Balanceakt und dlirfte im Detail schwierig umzusetzen
sein.

d. Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat bei Kerndaten, die nur mit einem
zusatzlichen Aufwand zuganglich gemacht werden kdnnen, als Entgelt fir deren
Bezug Uber die NADIM, die Rucklieferung von Daten vorschreiben kann?

JA 0 NEIN
Bemerkungen:
10. Subventionierung des technischen Anschlusses an die NADIM (vgl. Art. 10 Gesetz und Ziff.

4.1.8.3 erl. Bericht):

a. Soll der Bundesrat die Anbindung (z.B. Entwicklung von Schnittstellen) von einlie-
fernden oder abnehmenden Systemen Privater an die NADIM wahrend der ersten
zwei Jahre finanziell unterstiitzen und dabei die finanzielle Leistungsfahigkeit der
Betroffenen und den Nutzen ihrer Daten berilicksichtigen?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

b. Sind Sie der Ansicht, dass dazu ein a-Fonds-perdu-Beitrag im Umfang von maxi-
mal 40 Prozent der Kosten gerechtfertigt ist?

O JA 1 NEIN

Bemerkungen:

Der Stand unserer Hintergrundinformationen erlaubt es uns nicht, diese Frage zu
beantworten.
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Verkehrsnetz CH

1.

12.

13.

Beitrag fiir ein effizientes Mobilitdtssystem durch Verkehrsnetz CH (vgl. Art. 8 Gesetz und
Ziff. 4.1.7 erl. Bericht):

Teilen Sie die Einschatzung, dass das Verkehrsnetz CH mit der Schaffung eines raumli-
chen Referenzsystems fiir Geodaten Uber die Verkehrsinfrastruktur der Schweiz einen rele-
vanten Beitrag zur Abbildung, vereinfachtem Austausch und zur Verkniipfung von Ver-
kehrsinfrastruktur- und Mobilitdtsdaten leisten kann?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Verkehrsnetz CH als Referenzsystem auch mit privaten Verkehrsnetzdaten (vgl. Art. 8 Abs.
2 Gesetz und Ziff. 4.1.7 erl. Bericht):

Erachten Sie es als richtig, dass mit Verkehrsnetz CH ein Referenzsystem nicht nur fiir
Geodaten zu den Verkehrswegen der 6ffentlichen Hand, sondern auch fiir weitere Daten zu
Verkehrswegen angestrebt wird?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Betrieb von Verkehrsnetz CH (vgl. Art. 8 Abs. 5 Gesetz):
Sind Sie der Ansicht, dass der Bundesrat swisstopo damit beauftragen sollte, Verkehrsnetz
CH nach dem Aufbau auch zu betreiben oder sehen Sie geeignete Alternativen?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Anforderungen an die MODI

14.

Grundsétze / Generelle Anforderungen beim Betrieb der MODI (vgl. Art. 9 Abs. 1 und Art.
12 Abs. 4 Gesetz und Ziff. 4.1.5 erl. Bericht):

a. Sind sie mit den generellen Anforderungen bzw. den Grundséatzen (Offenheit, Frei-
willigkeit, Gleichbehandlung, keine Gewinnorientierung, Qualitat, Verlasslichkeit,
Transparenz, Flexibilitat) zum Betrieb der MODI einverstanden?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

b. Prinzip Freiwilligkeit: Sind Sie damit einverstanden, dass Daten auf freiwilliger Ba-
sis Uber die MODI bereitgestellt werden und keine zusatzlichen Lieferpflichten ein-
gefuhrt werden sollen (vgl. Ziff. 4.1.5.1 erl. Bericht)?

OuA NEIN

Bemerkungen:

C00.2125.100.2.11993130
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Wir sind der Auffassung, dass der gewlinschte Effekt erst dann entsteht, wenn
sdmtliche Mobilitdtsanbieter ihre Daten zur Verfiigung stellen miissen ("Liefer-
pflicht" nach dem Motto, wer bezieht, liefert auch) und auf diese Art und Weise
"gleich lange Spiesse" zwischen 6ffentlich subventionierten Unternehmen und Pri-
vaten hergestellt werden.

c. Wirden Sie im Gegensatz zum Prinzip Freiwilligkeit die Einflihrung neuer Pflichten
zur Lieferung der relevanten Mobilitdtsdaten fur die folgenden Stellen beflrworten
(ggf. verbunden mit einer dafir nétigen Revision der Bundesverfassung)?

Einlieferungspflicht fir die 6ffentliche Hand (Bund, Kantone, Gemeinden)?
JA 1 NEIN

Bemerkungen:

Einlieferungspflicht fir offentlich konzessionierte bzw. subventionierte Mobilitatsan-
bieter?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Einlieferungspflicht fur private Unternehmen?
JA 1 NEIN

Bemerkungen:

Mobilitdtsdatenanstalt (MDA)

15. Neue Mobilitatsdatenanstalt (vgl. Art. 12 Gesetz und Ziff. 4.1.9.2 erl. Bericht):

a. Erachten Sie es angesichts der Grundsatze gemass Ziff. 4.1.5 Erl. Bericht (vgl.
Frage 14) fur zweckmassig, mit der MDA eine neue Bundesanstalt zu griinden, um
insbesondere die NADIM aufzubauen, zu betreiben und weiterzuentwickeln?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

b. Sehen Sie eine andere Organisations- und Rechtsform fur geeigneter an? Welche
und warum? Wenn ja, wie sehen Sie dabei die Finanzierung dieser Organisation
(vgl. Erl. Bericht 4.1.9.3)?

OuA NEIN

Bemerkungen:

16. Aufgaben der MDA beim Betrieb der NADIM (vgl. Art. 13 Gesetz und Ziff. 4.1.8.2 erl. Be-
richt):

a. Erachten Sie die Aufgaben gemass Art. 13 Abs. 2 Bst. a - e des Gesetzes fur
zweckmassig? Sehen Sie andere, weitere Aufgaben?

C00.2125.100.2.11993130
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17.

18.

19.

JA L] NEIN

Bemerkungen:

b. Standardisierung im Bereich Mobilitdtsdaten (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. b Gesetz): Er-
achten Sie es fiir sinnvoll, dass die MDA — mit dem Ziel der Sicherstellung der In-
teroperabilitat und unter Einbezug der relevanten Akteure — die Anforderungen an
die Mobilitatsdaten, Metadaten und technischen Dienste festlegt (z.B. zu verwen-
dende Standards) und deren Einhaltung Gberpraft?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

c. Austausch Mobilitdtsdaten (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. d und e Gesetz): Erachten Sie
es fur zweckmassig, dass die MDA die Integration von Daten und die Bereitstellung
von Daten und Diensten tibernimmt sowie fachlichen und technischen Support ge-
wahrleistet?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Gewerbliche Leistungen (vgl. Art. 15 Gesetz und Ziff. 4.1.8.4 erl. Bericht):

Soll die Betreiberin gewerbliche Leistungen wie Beratungen oder Expertisen durchfiihren
kdnnen, sofern dazu ihr spezielles Knowhow erforderlich ist und diese Leistungen keine
Konkurrenzierung von privatwirtschaftlichen Unternehmen darstellen?

L] JA NEIN

Bemerkungen:

Das durch die Geschéftstétigkeit der MDA entstehende Wissen ist einzigartig und nur auf
die Investitionen des Bundes zuriickzufiihren. Die administrative Bewirtschaftung der
Sparte "gewerblichen Leistungen" (ibersteigt unserer Auffassung nach den (finanziellen)
Nutzen. Die Organisation soll aber trotzdem i.S. der Sache Beratungsleistungen erbringen
kénnen, allféllige Ertrdge sollen die Leistungen der éffentlichen Hand mindern.

Falls gewerbliche Leistungen dennoch erbracht werden kénnen, muss klar definiert sein,
wie die daraus entstehenden Ertrdge eingesetzt werden kénnen.

Ausschlussklausel (vgl. Art. 17 Gesetz):

Sind Sie der Ansicht, dass die MDA Datennutzerinnen und -nutzer von der Nutzung der
NADIM ausschliessen kdnnen soll, sofern sie ihren Pflichten insbesondere bei der Daten-
einlieferung nicht nachkommen oder sie die Daten nicht gemass den gesetzlichen Vorga-
ben oder missbrauchlich verwenden?

JA L] NEIN

Bemerkungen:
Wer nicht in geforderter Qualitét liefert, sollte u.U. ausgeschlossen werden.

Datenschutz (vgl. Art. 18 Gesetz und 4.1.8.6.3 erl. Bericht):

a. Sind Sie der Ansicht, dass die in Art. 18 des Gesetzes vorgesehenen Rahmenbe-
dingungen zur Bearbeitung von Personendaten dem Datenschutz gentigen?
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JA L] NEIN

Bemerkungen:

b. Teilen Sie die Ansicht, dass es grundsatzlich Aufgabe der Datenlieferantinnen und
-lieferanten ist, den Schutz der Personendaten ihrer Endkundinnen und -kunden
sicherzustellen z.B. tber die Einlieferung anonymisierter Daten?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Ergdnzende Fragen:

20.

21.

22.

23.

Anreize zur Beteiligung an NADIM:

Bietet die hdhere Sichtbar- und Nutzbarkeit und die einfachere Verknipfung der Daten und
Angebote fir Mobilitdtsanbieter und weitere Interessierte ausreichend Anreiz, um sich an
der NADIM zu beteiligen? Wenn nein: welche Anreize missten zusatzlich gesetzt werden?

L] JA NEIN

Bemerkungen:

Wir zweifeln daran, dass hiermit geniigend Anreize geschaffen werden. Wir sind der Auf-
fassung, dass der gewiinschte Effekt erst dann entsteht, wenn sdmtliche Mobilitdtsanbie-
ter ihre Daten zur Verfiigung stellen missen ("Lieferpflicht”).

Zentrale Koordination / dezentrale Datenherrschaft bei Verkehrsnetzdaten (vgl. erl. Bericht

Ziff. 4.1.7):
Erachten Sie den Ansatz der zentralen Koordination mit dezentraler Datenhoheit hinsicht-
lich einer nachhaltigen Harmonisierung von Verkehrsnetzdaten als zielfihrend?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Anreize zur Teilnahme an Verkehrsnetz CH (vgl. Erl. Bericht Ziff. 4.1.7):

Ist aus lhrer Sicht der Nutzen Uber die Verknupfung und Kompatibilitat der eigenen Ver-
kehrsnetzdaten mit weiteren Daten fir Datenlieferantinnen und -lieferanten gentigend, um
sich am Verkehrsnetz CH zu beteiligen? Wenn nein, welche Anreize missten zusatzlich
gesetzt werden?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Bezug der Mobilitdtsdaten Uber die Mobilitatsdateninfrastruktur:
Sind Sie der Ansicht, dass bei Verwendung der bezogenen Daten die Datenquelle ausge-
wiesen werden muss?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:
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Weitere Themen/Bemerkungen

24. Weitere Bemerkungen zur Vorlage:
Haben Sie zur Vorlage weitere Bemerkungen?

Bemerkungen:
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Orientation générale

1. Etes-vous d’accord avec l'orientation générale du projet visant & réglementer le théme des
données sur la mobilité dans une nouvelle loi supramodale dont le contenu principal porte
sur une infrastructure étatique de données sur la mobilité, afin de contribuer a un systéme
de mobilité efficient ? (cf. art. 1 de la loi et ch. 1.2.1 du rapport explicatif) ?

X oul 1 NON
Remarques : -

Les données sur la mobilité en tant que troisiéme infrastructure d’importance systémique au
méme titre que la route et le rail

2. Importance croissante des données sur la mobilité :
Etes-vous d’avis que les données sur la mobilité (par ex. sur la situation de la circulation et
les offres de mobilité existantes) jouent un rdle central dans le fonctionnement des trans-
ports et de la mobilité et qu’elles constituent ainsi une troisiéme infrastructure pour le sys-
téeme de mobilité au méme titre que la route et le rail ?
(cf. ch. 1.1.4 du rapport explicatif) ?

X OUl L] NON

Remarques : -

Données sur la mobilité et pouvoirs publics

3. Les données sur la mobilité et leur importance pour les taches de la Confédération, des
cantons et des communes dans le cadre du systéeme de mobilité :
Etes-vous d’avis qu’une infrastructure étatique de données sur la mobilité permettrait de
soutenir la Confédération, les cantons, les communes et les villes dans leurs taches en ma-
tiere de mobilité (exploitation de l'infrastructure/ commande des offres) (cf. ch. 1.1.5 du rap-
port explicatif) ?

X oul L] NON

Remarques : Une infrastructure de données sur la mobilité permettra d'améliorer I'exploitation des
données. Cependant, cette infrastructure doit impérativement garantir I'impartialité de traitement,
notamment des fournisseurs de mobilité ; se pose dés lors la question de son rattachement et son
indépendance organisationnelle. Une structure indépendante (comme le Service Suisse d'attribution
des sillons TVS ou une structure privée sous controle de I'Etat, par le biais d'une participation) serait le
plus pertinent, notamment pour garantir I'efficience économique de la démarche.

4, Role de la Confédération dans le domaine des données sur la mobilité :
Etes-vous d’avis que la Confédération doit jouer un réle central afin que les données sur la
mobilité puissent étre disponibles de maniére fiable et non discriminatoire et donc étre
mises en réseau plus facilement (cf. ch. 4.1.1. du rapport explicatif) ?

X oul L] NON

Remarques : La Confédération doit garantir que le cadre |égislatif soit respecté pour tous
les acteurs. Elle doit mettre en ceuvre des moyens de contrble et exercer son droit de surveillance.
Cependant, la structure doit étre fonctionnellement indépendante (cf le point 3 ci-dessus).
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Infrastructure de données sur la mobilité (MODI)

5. Principe d’'une infrastructure nationale de données dans le domaine de la mobilité (cf. art. 1
et 4 de la loi et ch. 4.1.4 du rapport explicatif) :
Etes-vous d’avis qu'il est opportun que la Confédération mette & disposition, au moyen de
la MODI, une infrastructure de données de base pour une meilleure utilisation des données
sur la mobilité (livraison, mise a disposition, échange, liaison, acquisition), afin de pouvoir
exploiter et utiliser les capacités d’infrastructure de maniére plus efficiente et de proposer
des offres mieux adaptées aux besoins des clients finaux ?

X oul L1 NON

Remarques : Il convient de garantir I'impartialité de traitement des fournisseurs de mobilité. Dans ce
cadre, les offres aux clients finaux doivent pouvoir faire usage d'algorithmes de routing qui
garantissent cette impartialité.

6. Flexibilité de la MODI (cf. art. 4 de la loi et ch. 4.1.4 du rapport explicatif) :
Etes-vous d’accord que le Conseil fédéral puisse, au vu des développements actuels, com-
pléter si besoin la MODI par des éléments supplémentaires, en plus de la NADIM et du Ré-
seau des transports CH ?

X oul 1 NON
Remarques : -
7. Financement de la MODI (cf. art. 34ss de la loi et ch. 6 du rapport explicatif) :
Etes-vous d’accord que la MODI soit financée a long terme par des redevances d'utilisa-
tion ?
X oul 1 NON
Remarques :
NADIM
8. La NADIM comme contribution & un systéme de mobilité plus efficient (cf. art. 5ss de la loi
et ch. 4.1.8 du rapport explicatif) :
Etes-vous d’avis qu'il est opportun d’améliorer la mise en réseau des données sur la mobi-
lité et de leurs utilisateurs (par ex. fournisseurs de mobilité, développeurs d’applications,
pouvoirs publics, science) au moyen d’une NADIM (infrastructure nationale de mise en ré-
seau des données sur la mobilité) ?
X oul 1 NON
Remarques : le réseau de mobilité suisse étant tres interconnecté, il est impératif d'améliorer cette
mise en réseau.
9. Données clés de la NADIM (cf. art. 6 de la loi et ch. 4.1.8.6 du rapport explicatif) :

a. Etes-vous d’accord que les fournisseurs de données doivent mettre a disposition
un ensemble minimal de données pertinentes sur la mobilité (par ex. localisation,
disponibilité et tarifs des offres de mobilité) s'ils souhaitent que leurs offres soient
rendues accessibles via la NADIM ?

X oul L1 NON

Remarques : -
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b. Etes-vous d’accord que le Conseil fédéral et I'exploitant de la NADIM déterminent
'ensemble de données clés nécessaires pour chaque fournisseur de données dans
le but d’assurer la viabilité du systéme ?

L1 oul X NON

Remarques : une consultation des milieux intéressés et de l'industrie privée doit étre mise en
place. Ceci afin d'éviter des développements non conformes aux outils existants et en

développement.

c. Etes-vous d’avis que les données clés devraient en principe étre rendues acces-
sibles en tant que open data (généralement gratuitement, pour un libre usage) au

moyen de la NADIM ?
X oul ] NON

Remarques : -

d. Etes-vous d’accord que le Conseil fédéral puisse prescrire la restitution de données
en contrepartie de I'obtention, par le biais de la NADIM, de données clés dont I'ac-
cés nécessite un surcroit de travail ?

X oul 0 NON
Remarques :
10. Subventionnement du raccordement technique a la NADIM (cf. art. 10 de la loi et

ch. 4.1.8.3 du rapport explicatif) :
a. Le Conseil fédéral doit-il soutenir, pendant les deux premiéres années, financiere-

ment le raccordement (par ex. développement d’interfaces) de systemes privés qui
fournissent ou utilisent la NADIM, en tenant compte de la capacité financiére des
utilisateurs concernés et de I'utilité de leurs données ?

X oul 1 NON

Remarques : Garantir la disponibilité de I'offre sur l'infrastructure est essentiel.

b. Etes-vous d’avis qu’'une contribution & fonds perdu d’au maximum 40 % des co(ts
est justifiée ?

X oul L1 NON

Remarques : -
478
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Réseau des transports CH

11.

12.

13.

Contribution a un systéme de mobilité efficient au moyen du Réseau des transports CH

(cf. art. 8 de la loi et ch. 4.1.7 du rapport explicatif) :

Etes-vous d’avis que le Réseau des transports CH peut contribuer de maniére significative
a la représentation, a I'échange simplifié et a la liaison de données sur les infrastructures de
transport et sur la mobilité en créant un systeme de référence spatiale pour les géodon-
nées relatives a l'infrastructure des transports suisse ?

X oul L1 NON

Remarques : -

Le réseau des transports CH comme systéme de référence utilisant également des don-
nées sur |les réseaux de transport privés (cf. art. 8, al. 2, de la loi et ch. 4.1.7 du rapport ex-
plicatif) :

Etes-vous d’avis qu'il est juste que le Réseau des transports CH vise non seulement a éta-
blir un systeme de référence pour les géodonnées relatives aux voies de transport des pou-
voirs publics, mais aussi pour d’autres données relatives aux voies de transport ?

X oul L1 NON

Remarques : la mobilité est de plus en plus pensée comme un réseau multimodal, dont
l'interopérabilité doit étre garantie. L'ensemble des voies de transport doit donc y étre référence.

Exploitation du Réseau des transports CH (cf. art. 8, al. 5 de la loi) :
Etes-vous d’avis que le Conseil fédéral devrait charger swisstopo d’exploiter le Réseau des
transports CH aprés sa mise en place ou voyez-vous des alternatives appropriées ?

1 oul X NON

Remarques : le Conseil fédéral doit rechercher et évaluer sur le marché les différentes solutions
existantes. Des outils performants et basés sur les nouvelles technologies peuvent étre plus
performants et plus accessibles que swisstopo.

Exigences auxquelles la MODI doit répondre

14.

Principes / exigences générales lors de I'exploitation de la MODI (cf. art. 9, al. 1 et art. 12,
al. 4, de la loi et ch. 4.1.5 du rapport explicatif) :

a. Etes-vous d’accord avec les exigences générales et/ou les principes relatifs a I'ex-
ploitation de la MODI (ouverture, caractére facultatif, égalité de traitement, but non
lucratif, qualité, fiabilité, transparence, flexibilité) ?

X oul X NON

Remarques : Oui sauf pour le caractére facultatif.

b. Principe du caractere facultatif : étes-vous d’accord que les données soient mises a
disposition de maniére facultative via la MODI et qu’aucune autre obligation de
fourniture soit introduite (cf. ch. 4.1.5.1 du rapport explicatif) ?

Lloul X NON

Remarques : cf le point "c" ci-dessous.
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c. Contrairement au principe du caractere facultatif, seriez-vous favorable a I'introduc-
tion de nouvelles obligations de fourniture de données sur la mobilité pour les ser-
vices suivants (entrainant éventuellement une révision de la Constitution néces-
saire a cet effet) ?

Obligation de fourniture pour les pouvoirs publics (Confédération, cantons, com-
munes) ?

X oul L1 NON

Remarques : cela améne de la consistance a l'infrastructure des données et de I'équité de
traitement envers tous les acteurs. Le bénéficiaire en sera le client final (utilisateur).

Obligation de fourniture pour les fournisseurs de mobilité concessionnaires ou sub-
ventionnés ?

X oul L1 NON

Remarques : cela améne de la consistance a l'infrastructure des données et de I'équité de
traitement envers tous les acteurs. Le bénéficiaire en sera le client final (utilisateur).

Obligation de fourniture pour les entreprises privées ?

X oul L1 NON

Remarques : cela améne de la consistance a l'infrastructure des données et de I'équité de
traitement envers tous les acteurs. Le bénéficiaire en sera le client final (utilisateur).
Cependant, dans ce cas le développement des connecteurs nécessaires doit faire I'objet de
subventions, puisque cette demande émane d'une nouvelle contrainte Iégale.

Centre de données sur la mobilité (CDM)

15. Nouveau centre de données sur la mobilité (cf. art. 12 de la loi et ch. 4.1.9.2 du rapport ex-

plicatif) :

a. Compte tenu des principes évoqués au ch. 4.1.5 du rapport explicatif (cf. ques-
tion 14), jugez-vous qu’il est opportun de créer un CDM en tant que nouvel établis-
sement de la Confédération pour mettre en place, exploiter et perfectionner la NA-
DIM ?

X oul 1 NON

Remarques : Une infrastructure de données sur la mobilité permettra d'améliorer la
consolidation, la qualité et I'exploitation des données. Cependant, cette infrastructure doit
impérativement garantir I'impartialité de traitement ; se pose dés lors la question de son
rattachement et son indépendance organisationnelle. Une structure indépendante (comme le
Service Suisse d'attribution des sillons TVS) serait le plus pertinent.

b. Considérez-vous qu’une autre forme d’organisation et une autre forme juridique se-
raient plus appropriées ? Laquelle et pourquoi ? Dans I'affirmative, comment envi-
sageriez-vous le financement de cette organisation ? (cf. ch. 4.1.9.3 du rapport ex-
plicatif) ?

O oul X NON

Remarques : cf le point "a" ci-dessous. Son financement doit étre assuré comme évoqué dans
la LIDMo. Concernant la participation de "fonds de tiers" la loi devrait permettre aussi que le
CDM accepte des fonds d'entreprises privées indépendantes.
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16. Taches du CDM lors de I'exploitation de la NADIM (cf. art. 13 de la loi et ch. 4.1.8.2 du rap-
port explicatif) :

a. Considérez-vous que les taches selon I'art. 13, al. 2, let. a — e, de la loi sont appro- priées ?
Voyez-vous d’autres taches ?

X oul L1 NON

Remarques : -

b. Standardisation dans le domaine des données sur la mobilité (cf. art. 13, al. 2,
let. b, de la loi) : étes-vous d’avis qu'’il est judicieux, dans le but de garantir I'intero-
pérabilité tout en impliquant les acteurs concernés, que le CDM fixe les exigences
en termes de données sur la mobilité, de métadonnées et de services techniques
(par ex. les normes applicables) et qu’il en vérifie le respect ?

X oul L1 NON

Remarques : -

c. Echange de données sur la mobilité (cf. art. 13, al. 2, let. d et e, de la loi) : étes-
vous d’avis qu'il est approprié que le CDM se charge de l'intégration des données
et de la mise a disposition des données et des services tout en assurant un soutien
spécialisé et technique ?

X Ooul 1 NON

Remarques : Il convient de s'assurer que les services de routing qui pourraient étre intégrés
garantissent I'égalité de traitement entre les fournisseurs de mobilité.

17. Prestations commerciales (cf. art. 15 de la loi et ch. 4.1.8.4 du rapport explicatif) :
L’exploitant doit-il pouvoir fournir des prestations commerciales telles que des conseils et
des expertises si celles-ci requiérent son savoir-faire particulier et ne concurrencent pas les
entreprises du secteur privé ?

L1 oul X NON

Remarques : I'exploitant doit rester un organe indépendant contrélé par I'état. Il peut faire recours a
des entreprises du secteur privé, ou les mandater en cas de besoins d'expertises.

18. Clause d’exclusion (cf. art. 17 de la loi) :
Etes-vous d’avis que le CDM doit pouvoir exclure les utilisateurs de données de I'utilisation
de la NADIM ¢s’ils ne satisfont pas a leurs obligations, notamment en matiére de fourniture
de données, ou s'ils utilisent les données de maniére illégale ou abusive ?

X oul ] NON
Remarques : -
19. Protection des données (cf. art. 18 de la loi et ch. 4.1.8.6.3 du rapport explicatif) :

a. Etes-vous d’avis que les conditions-cadres prévues a I'art. 18 de la loi en matiére
de traitement des données personnelles sont suffisantes pour garantir la protection
des données ?

X oul L1 NON

Remarques : -
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b. Partagez-vous l'avis selon lequel il incombe en principe aux fournisseurs de don-
nées de garantir la protection des données personnelles de leurs clients finaux, par
exemple en livrant des données anonymisées ?

X oul L1 NON

Remarques : -

Questions complémentaires :

20.

21.

22.

Incitations pour participer & la NADIM :

La visibilité et I'utilisabilité accrues ainsi que la liaison plus simple des données et des
offres incitent-elles suffisamment les fournisseurs de mobilité et les autres parties intéres-
sées a participer a la NADIM ? Dans la négative, quelles incitations supplémentaires de-
vraient étre mises en place ?

Lloul X NON

Remarques : des incitations financieres doivent étre mises en place, pour permettre aux fournisseurs
de mobilité une intégration dans la NADIM facilitée. C'est I'utilisateur final qui validera ou pas I'utilité
d'une infrastructure de données de mobilité. L'utilisateur final est-il multimodal ? Quels sont les
moyens a mettre en ceuvre pour qu'il le devienne ? Quel délai est-on prét a attendre pour que les
changements comportementaux voient leurs effets ?

Coordination centralisée / maitrise des données décentralisée des données sur les réseaux
de transports (cf. ch. 4.1.7 du rapport explicatif) :

Considérez-vous que I'approche d’'une coordination centralisée avec une souveraineté deé-
centralisée des données en vue d’'une harmonisation durable des données sur les réseaux
de transport est opportune ?

X OUlI L1 NON

Remarques : -

Incitations pour participer au Réseau des transports CH (cf. ch. 4.1.7 du rapport explicatif) :
Estimez-vous que I'utilité de la liaison et de la compatibilité des propres données sur les ré-
seaux de transport avec d’autres données est suffisante pour que les fournisseurs de don-
nées participent au Réseau des transports CH ? Dans la négative, quelles incitations sup-

plémentaires devraient étre mises en place.

Lloul X NON

Remarques : une incitation financiére doit étre envisagée, pour permettre aux réseaux de transport de
se conformer aux données. Faute de quoi, ceci risque de créer des difficultés dans I'exploitation des
données.

23. Acaquisition des données sur la mobilité via I'infrastructure de données sur la mobilité :
Etes-vous d’avis qu'il faut indiquer la source des données lors de I'utilisation de données ?

X oul L1 NON

Remarques : -

Autres thémes/remarques :

24.

Autres remarques concernant le projet :
Avez-vous d’autres remarques a formuler concernant le projet ?

Remarques : Non.
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Eidgendssisches Departement fur Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation (UVEK)

konsultationen@bav.admin.ch

Bern, 11. Mai 2022

Vernehmlassung zum Gesetz liber die Mobilitatsdateninfrastruktur (MODIG): Stellungnahme der
BPUK und KoV

Sehr geehrte Frau Bundesratin Sommaruga
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Vorstande der Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK) sowie der Konferenz der
kantonalen Direktorinnen und Direktoren des 6ffentlichen Verkehrs (K6V) danken fir die Gelegenheit, zu
der im Betreff genannten Vorlage Stellung nehmen zu kénnen.

Die Vorlage befasst sich mit Daten als Bestandteil eines effizienten Mobilitadtssystems. Wir teilen die
Einschatzung des Bundes, dass Mobilitatsdaten (insbesondere in dichten Raumen bzw. Raumen mit
hohen Mobilitdtsbedirfnissen) einen wichtigen Beitrag zu einem funktionierenden Mobilitédtssystem
leisten kdnnen. Dementsprechend begriissen wir es, dass der Bund sich vertieft mit der Thematik
befasst. Bezuglich des vorliegenden Gesetzesentwurfs haben wir einige grundsatzliche Anmerkungen mit
hoher politischer Relevanz, die wir in diesem Schreiben darlegen méchten. Fir unsere detaillierten
fachlichen Rickmeldungen verweisen wir auf den beiliegenden Fragebogen zur Vernehmlassung.

Verfassungsgrundlage und Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes

Auf Basis des erlauternden Berichts kdnnen wir nicht abschliessend beurteilen, ob die nétigen
verfassungsrechtlichen Grundlagen fir das vorliegende Bundegesetz vorhanden sind. Wir erwarten, dass
die Frage der Verfassungsmassigkeit (Kapitel 7.1) in der Botschaft umfassender thematisiert wird. Das
gilt auch fur die Ausfiihrungen zu den Themen Datenbearbeitung und —schutz (Kapitel 4.1.11). Auf Basis
der heute vorliegenden Unterlagen kénnen wir die diesbezliglichen Auswirkungen der MODI zu wenig
abschatzen.

Ziele der MODI

Das neue Bundesgesetz muss ausdrticklich darauf hinweisen, dass der Betrieb der MODI auf die Ziele
der Verkehrs-, Siedlungs- und Raumentwicklungs- sowie der Energie- und Umweltpolitik der Kantone und
des Bundes abgestimmt sein muss. Wir pladieren ganz grundsatzlich dafir, bei der Vorlage wesentlich
starker zielgerichtet vorzugehen, die konkreten Massnahmen praziser auf die entsprechenden Ziele

Bau-, Planungs- und Konferenz der kantonalen Direktoren Haus der Kantone Tel 031 320 16 90
Umweltdirektoren-Konferenz BPUK des offentliche Verkehrs KoV Speichergasse 6
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auszurichten und die Umsetzung etappenweise nach einer klar definierten Roadmap anzugehen. Dies ist
eine unabdingbare Voraussetzung dafir, dass die Kantone das neue Bundesgesetz unterstiitzen kénnen.

Flexibilitat der MODI

Die MODI soll mit den sich rasch wandelnden Bedirfnissen im Bereich der Mobilitdtsdaten Schritt halten
kénnen. Die Vorlage sieht deshalb vor, dass der Bundesrat mit Blick auf die laufenden Entwicklungen die
MODI bei Bedarf zweckgerichtet mit zusatzlichen Bestandteilen neben der NADIM und dem Verkehrsnetz
CH erganzen kann. Die Kantone vertreten in diesem Punkt unterschiedliche Haltungen. Grundsatzlich
unterstitzen die Vorstédnde der BPUK und K&V eine allféllige Erganzung der MODI durch den Bundesrat.
Aufgrund der rasanten technologischen Entwicklung kénnen weitere Massnahmen erforderlich werden,
die derzeit noch nicht absehbar sind. Eine hohe Flexibilitdt hinsichtlich méglicher Erganzungen erscheint
deshalb sinnvoll und zweckmassig. Bei wesentlichen Neuerungen erwarten wir, dass die Kantone und
Gemeinden zwingend frihzeitig einbezogen werden (wie dies im erlauternden Bericht garantiert wird).

Unklare finanzielle Auswirkungen fiir Kantone und Gemeinden

Die finanziellen Auswirkungen fiir die Datenlieferpflicht der Kantone und Gemeinden ist unklar und zu
wenig ausgearbeitet. Das postulierte Verhaltnis der notwendigen Ressourcen auf Bundesseite im
Vergleich zu den zusatzlichen Ressourcen auf Seiten der Kantone und Gemeinden (wo die grosse
Datenerfassungs-, Datenharmonisierungs- und Datenaktualisierungsarbeiten anfallen werden) ist nicht
nachvollziehbar und wurde ungeniigend abgeklart. Die Kantone kénnen basierend auf dem Bericht und
dem offenen Datenmodell nicht klar abschatzen, welche Aufgaben und Aufwénde anfallen werden. Der
Bericht ist zu stark aus der Perspektive des Bundes verfasst und wiirdigt zu wenig, dass diese Aufgabe
alle Staatsebenen und auch 6éffentlich-rechtliche Organisationen sowie private Unternehmen betrifft.

Schaffung einer neuen Bundesanstalt (MDA) fiir den Aufbau, Betrieb und die Weiterentwicklung
der NADIM und allféllig weiterer Bestandteile der MODI

Wir gehen mit dem Bundesrat einig, dass die Zustandigkeit fur den Aufbau, Betrieb und die
Weiterentwicklung der NADIM sowie fir allfallig weitere Bestandteilen der MODI beim Bund liegen sollte.
Dieser kann die nétige Neutralitat und Nichtdiskriminierung sicherstellen sowie das Vertrauen schaffen,
dass mit den Daten aller Anbieter auf dieselbe Art und Weise umgegangen wird beziehungsweise die
Daten unabhangig von kommerziellen Interessen verlasslich bereitgestellt werden. Nebst der Schaffung
einer neuen Bundesanstalt sehen wir aber durchaus auch Argumente, die fiir eine Integration in die
bestehende Bundesverwaltung sprechen. Wir regen deshalb an, die mdglichen Varianten nochmals
vertiefter zu prifen und die daraus abgeleitete Praferenz im erlauternden Bericht klar und transparent
darzulegen.

Finanzierung der MODI und Erleichterung des Zugangs

Wir unterstltzen, dass der Bund den Aufbau, Betrieb und die Weiterentwicklung der MODI in den ersten
zehn Jahren vollsténdig finanziert und fir die erste Betriebsphase einen kostenfreien Zugang ermdglicht,
um eine niederschwellige Nutzung sicherzustellen. Eine finanzielle Unterstlitzung von reinen
Datenbezligern erachten wir hingegen als nicht sinnvoll, weil damit falsche Anreize gesetzt werden. Im
Fokus der MODI sollte eine reziproke Datenstrategie stehen, welche die angeschlossenen Akteure
motiviert, sowohl als Datenlieferant als auch —beziger aufzutreten. Die im Gesetz vorgesehene Option
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fur eine spatere Nutzerfinanzierung der MODI wird von uns unterstitzt. Allféllige Gebuhren mussen fur
die Datenlieferer- und -bezliger vertraglich sein und dirfen keine neuen Zugangshirden schaffen. Die im
erlauternden Bericht prognostizierten Kosten fiir die MODI (insbesondere die Personalkosten fiir die neue
Bundesanstalt) sind unserer Ansicht nach sehr hoch. Es ist fraglich, ob die MODI mit derart hohen
Ausgaben langfristig vollstdndig durch Nutzerbeitrage finanziert werden kann.

Bereitstellung- und Bezug von Daten

Wir teilen die Einschatzung, dass die Beteiligung an der MODI grundsatzlich freiwillig erfolgen sollte. Um
das Funktionieren und den Nutzen der MODI sicherzustellen, sind aber unter Umstédnden neue Pflichten
zur Lieferung von relevanten Mobilitdtsdaten vorzusehen. Das notwendige Set an Daten ist dabei klar zu
definieren. Die Kantone erwarten, in diesen Prozess einbezogen zu werden, sofern sie von den
Vorgaben betroffen sind. Fur 6ffentliche und privaten Mobilitatsanbieter, die an der MODI angeschlossen
sind, mussen die gleichen Verpflichtungen zur Bereitstellung von Daten gelten (Nicht-Diskriminierung).
Weiter miissen die Spielregeln fir den Bezug von Daten (Reziprozitat, OpenData/Kostenfreiheit) klar und
diskriminierungsfrei geregelt werden.

Unklare Datenharmonisierung und -aktualisierung

Ohne aufwandige Harmonisierungsarbeiten wird es schwierig werden, schweizweit nutzbaren
einheitlichen Daten bereitstellen zu kénnen. Aktuelle Daten, insbesondere beim Vekehrsnetz CH und den
Betriebszustanden einzelner Mobilitatsabschnitt kbnnen nur im optimalen Zusammenspiel zwischen
Kantonen, Gemeinden und dem Bund erfolgen. Die fir das Verkehrsnetz CH bendtigten Geodaten liegen
in den Kantonen und Gemeinden aber noch nicht in gentigender Qualitat vor. Sie miissen zuerst erfasst,
angepasst und die Nachfihrung muss geregelt werden. Organisatorisch und ressourcenmassig ist dies
eine grosse Aufgabe. Insbesondere wenn das Verkehrsnetz CH ein Referenzsystem werden soll (mit der
Beriicksichtigung der hohen Anderungsdynamik, z.B. muss die Anderung der Befahrbarkeit einer Strasse
rasch eingepflegt und weitergeleitet werden). Dieser Aspekt ist in der Vorlage ungeniigend bericksichtigt.

Vertrieb

Vertriebsleistungen fur Mobilitdtsangebote erachten wir grundséatzlich nicht als Bundesaufgabe. NaDIM
kann allenfalls als Schnittstelle dienen, um fiir den Vertrieb bendétigte Daten zuganglich zu machen. Dabei
sollte jedoch unterschieden werden zwischen Tarifdaten (Tarife, Sortimente, Preise, Konditionen) und
Daten flr den eigentlichen Verkauf (Kundendaten, Paymentdaten etc.). Letztere sind wettbewerbs- und
finanzkritisch und gehdren dem jeweiligen Mobilitatsakteur. Sie sollen deswegen ausdrlcklich nicht Teil
der Mobilitatsdateninfrastruktur sein.

Koordination liiber Landesgrenzen hinweg

Mobilitdt macht nicht an Landesgrenzen halt. Es fehlen Aussagen zur Integration in ein
grenziiberschreitendes Mobilitatsnetz. Vor allem in den urbanen Grenzregionen geniigt der Ansatz eines
Verkehrsnetzes CH, das nicht mit dem Umland verbunden ist, wenig. Diese Makel verringert den Anreiz
fur die Datenlieferung und -nutzung der MODI und férdert das Ausweichen auf alternative
Datenldsungen.



BPUK = Kov

Nutzen und Risikobetrachtung erforderlich

Der quantifizierbare Nutzen des Vorhabens sowie die Risiken oder die Folgen einer Nichtumsetzung
werden in der Vorlage aus unserer Sicht zu wenig dargestellt. Gibt es auch alternative Strategien? Die im
Bericht unter 1.1.2 zusammengestellten Wirkungstiberlegungen sind zu vage.

Wir bedanken uns fir die Berticksichtigung unserer Anliegen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfligung.

Freundliche Grisse

Bau-, Planungs- und Konferenz der kantonalen Direktorinnen und
Umweltdirektoren-Konferenz BPUK Direktoren des offentlichen Verkehrs KoV
Der Prasident Der Prasident

ephan Attiger Laurent Favre

Die Generalsekretarin BPUK und KoV

M. B4 lee

Mirjam Biitler

Beilage: offizieller Fragebogen

Kopie an:
-Mitglieder der BPUK und KoV
-Mitglieder der KGK, KIK und KKD&V
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Grundsatzliche Stossrichtung

1. Sind Sie mit der Stossrichtung der Vorlage einverstanden, als Beitrag fiir ein effizientes
Mobilitatssystem die Thematik der Mobilitdtsdaten in einem neuen verkehrstrageribergreifenden
Gesetz mit dem Hauptinhalt einer staatlichen Mobilitatsdateninfrastruktur zu regeln (vgl. Art. 1 Gesetz
und Ziff. 1.2.1 erl. Bericht)?

JA [J NEIN

Bemerkungen:
Wir sind mit der Stossrichtung einverstanden, haben aber einige grundsatzliche Bedenken

zur Vorlage, die Sie bitte dem beiliegenden Schreiben der BPUK/KGV entnehmen.

Mobilitdtsdaten als dritte systemrelevante Infrastruktur neben Strasse und Schiene

2. Wachsende Bedeutung von Mobilitdtsdaten:
Teilen Sie die Ansicht, dass Mobilitdtsdaten (z.B. zur Verkehrslage und den vorhandenen
Mobilitdtsangeboten) eine zentrale Bedeutung flir das Funktionieren von Verkehr und Mobilitat
einnehmen und damit neben Schiene und Strasse eine dritte Infrastruktur fir das Mobilitatssystem
darstellen (vgl. Ziff. 1.1.4 erl. Bericht)?

JA [J NEIN

Bemerkungen:
Grundsatzlich ja. Der tatsachliche Effizienzsteigerungseffekt von Mobilitatsdaten bzw. der

MODI erscheint uns im erlauternden Bericht Gberwertet zu sein. Ausserdem begriindet die
Vorlage noch zu wenig, welche Daten bzw. welche Datenverknipfungen fir die
beabsichtigte Effizienzsteigerung des Mobilitatssystems zwingend bereitgestellt werden
mussen.

Mobilitatsdaten und offentliche Hand

3. Mobilitatsdaten und ihre Bedeutung fiir die Aufgaben von Bund, Kantonen und Gemeinden im

Mobilitatssystem:
Teilen Sie die Ansicht, dass eine staatliche Mobilitatsdateninfrastruktur Bund, Kantone, Gemeinden

und Stadte in ihren Aufgaben im Mobilitatsbereich (Betrieb Infrastruktur / Bestellung Angebote)
unterstitzen wirde (vgl. Ziff. 1.1.5 erl. Bericht)?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Flachendeckende, aussagekraftige und qualitativ hochstehende Daten sind eine
zwingende Voraussetzung flr eine bedarfsgerechte Planung und Optimierung des
Verkehrssystems. Ein klar geregeltes und gut funktionierendes Zusammenspiel der
verschiedenen Akteure (Staatsebenen, offentlich-rechtlichen Kérperschaften, private
Anbieter) bei der Bereitstellung und dem Bezug von Mobilitatsdaten erachten wir als
zentral. Diesbezuglich ist die Vorlage allerdings noch zu ungenau und muss prazisiert

werden.
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4. Rolle des Bundes im Bereich Mobilitatsdaten:
Sind Sie der Ansicht, dass der Bund eine zentrale Rolle einnehmen soll, damit Mobilitatsdaten
verlasslich und diskriminierungsfrei bereitgestellt werden sowie einfacher vernetzt werden kénnen
(vgl. Ziff. 4.1.1. erl. Bericht)?

JA [J NEIN

Bemerkungen:

Grundsatzlich ja. Es ist wichtig, dass der Bund einen regulatorischen Rahmen setzt und
Vorgaben betreffend Schnittstellen und Nutzung von Mobilitdtsdaten macht. Die
operativen Aufgaben der 6ffentlichen Hand sind auf Aspekte zu beschranken, die fiir den
Betrieb der MODI zwingend notwendig sind. Dabei hat sich der Bund am
Subsidiaritatsprinzip zu orientieren.

Mobilitatsdateninfrastruktur (MODI)

5. Grundsatz einer nationalen Dateninfrastruktur im Mobilitdtsbereich (val. Art. 1 und 4 Gesetz und Ziff.
4.1.4 erl. Bericht):
Erachten Sie es als zweckmassig, dass der Bund mit der MODI eine Basisdateninfrastruktur fur die
bessere Nutzung von Mobilitdtsdaten (Lieferung, Bereitstellung, Austausch, Verkniipfung, Bezug) zur
Verfligung stellt, um vorhandene Infrastrukturkapazitaten und Mobilitatsangebote effizienter zu
betreiben und zu nutzen und bedirfnisgerechtere Angebote fiir die Endkundinnen und -kunden
bereitzustellen?

JA [J NEIN

Bemerkungen:

Grundsatzlich ja. Eine neutrale, staatlich bereitgestellte Dateninfrastruktur verspricht eine
breit akzeptierte Nutzung. Eine nationale Lésung ist dabei zwingend, die europaische
Vernetzung und Zusammenarbeit fir eine zukunftstaugliche Lésung ein wichtiges
Element. Wie umfassend die staatliche Mobilitatsdateninfrastruktur ausfallen soll, wird von
den Kantonen unterschiedlich eingeschatzt und muss im Hinblick auf die fertige Botschaft
noch genauer definiert werden. Das gilt auch fur die Abgrenzung zwischen Kern- und
optionalen Daten. Ferner gehen wir davon aus, dass unter der Bezeichnung
"bedurfnisgerechte Angebote" auch neue, innovative Ansatze verstanden werden. Der
Wert der MODI sollte unserer Ansicht nach insbesondere darin liegen, dass sie neuen
Angeboten den Markteintritt erleichtert.

6. Flexibilitdt der MODI (vgl. Art. 4 Gesetz und Ziff. 4.1.4 erl. Bericht):
Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat mit Blick auf die laufenden
Entwicklungen die MODI bei Bedarf zweckgerichtet mit zusatzlichen Bestandteilen neben
der NADIM und dem Verkehrsnetz CH erganzen kann?

JA [] NEIN

Bemerkungen:

Die Kantone vertreten in diesem Punkt unterschiedliche Haltungen. Grundsatzlich
unterstitzen die Vorstadnde der BPUK und K&V eine allfallige Erganzung der MODI durch
den Bundesrat. Aufgrund der rasanten technologischen Entwicklung kobnnen weitere
Massnahmen erforderlich werden, die derzeit noch nicht absehbar sind. Eine hohe
Flexibilitat hinsichtlich moglicher Erganzungen erscheint deshalb sinnvoll und
zweckmassig. Bei wesentlichen Neuerungen erwarten wir, dass die Kantone und
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Gemeinden zwingend friihzeitig einbezogen werden (wie dies im erlauternden Bericht

garantiert wird).

Finanzierung der MODI (vgl. Art. 34ff Gesetz und Ziff. 6 erl. Bericht):

Sind Sie damit einverstanden, dass die MODI langfristig Uber Nutzerbeitrage finanziert
werden soll?

JA [] NEIN

Bemerkungen:

Wir unterstitzen, dass der Bund den Aufbau, Betrieb und die Weiterentwicklung der MODI
in den ersten 10 Jahren vollstandig finanziert und fur die erste Betriebsphase einen
kostenfreien Zugang ermdglicht, um eine niederschwellige Nutzung sicherzustellen. Die
Option fiir eine spatere Geblhrenfinanzierung sollte offengehalten werden. Allfallige
Geblihren missen fir die Datenlieferer- und -beziger vertraglich sein und dirfen keine
neuen Zugangshirden schaffen. Die im erlauternden Bericht prognostizierten Kosten fiir
die MODI (insbesondere die Personalkosten fir die neue Bundesanstalt) sind unserer
Ansicht nach sehr hoch. Es ist fraglich, ob die MODI mit derart hohen Ausgaben langfristig
vollstandig durch Nutzerbeitrdge finanziert werden kann.

NADIM als Beitrag fur ein effizientes Mobilitdtssystem (val. Art. 5ff Gesetz und Ziff. 4.1.8 erl. Bericht):
Halten Sie es fiir zweckmassig, mittels einer NADIM (nationale
Datenvernetzungsinfrastruktur Mobilitat) die Vernetzung von Mobilitdtsdaten und deren
Nutzerinnen und Nutzer (z.B. Mobilitdtsanbieter, App-Entwickler, 6ffentliche Hand,
Wissenschaft) zu verbessern?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Wir sind im Grundsatz einverstanden und erwarten, dass mit den zentralen Systemen
kinftig Synergien besser genutzt werden kénnen. Bezuglich dem Vertrieb von 6V-Tickets
Uber die NaDIM verweisen wir auf unsere Anmerkungen im beiliegenden Schreiben der
BPUK/K&V.

Kerndaten der NADIM (val. Art. 6 Gesetz und Ziff. 4.1.8.6 erl. Bericht):

a. Sind Sie damit einverstanden, dass Datenlieferantinnen und -lieferanten einen minimalen
Bestand der relevanten Mobilitdtsdaten (z.B. Standort, Verfligbarkeit und Tarife von
Mobilitatsangeboten) bereitstellen miissen, falls sie ihre Angebote iber die NADIM zuganglich
machen wollen?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Wir erachten die Festlegung von Basis- resp. Kerndaten als zwingend, um ein
solches System zweckmassig betreiben zu kénnen. Das minimale Datenset ist
zurlickhaltend zu definieren und muss je nach Anbieter angepasst werden
kdnnen. Die Beispielsammlung von mdglichen Kerndaten in Kap. 4.1.8.6.1 des
erlauternden Berichts muss in dieser Hinsicht noch gescharft werden. Da das
neue MODIG zum Ziel hat, die Effizienz des Verkehrssystems zu erhéhen, sollen
auch Daten betreffend Energieeffizienz sowie Klima- bzw. Umweltfreundlichkeit
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der verschiedenen Mobilitdtsangebote zu den Kerndaten gehoéren. Allein auf die
Wirkung eines effizienten Datenaustausches zu setzen ist aus verkehrs- und
umweltpolitischer Sicht nicht genug. Mit Bezug auf die 6ffentlichen
Verkehrsunternehmen und Verblnde gehen wir davon aus, dass sich die
geforderten Kerndaten auf jene Daten beziehen, die letztere heute schon den
SKI-Systemen und NOVA zur Verfligung stellen.

Weiter mdchten wir unterstreichen, dass der Aufwand fir die Bereitstellung der
Kerndaten nicht zu einem unverhaltnismassigen Aufwand fur die Datenbesitzer
(insbesondere fir Kantone und Gemeinden) fuhren darf. Der erlduternde Bericht
und das MODIG stehen diesbezliglich in einem gewissen Widerspruch. In Kapitel
4.1.3.2.1 des Berichts wird erwahnt, dass das Gesetz keine liber das heutige
Mass hinausgehenden spezifischen Pflichten fir Dateninhaber zur Nutzung der
MODI und Bereitstellung relevanter Daten zuhanden der MODI vorsieht. Art. 6
Abs. 1 MODIG halt demgegenuber fest, dass Datenlieferantinnen und -lieferanten
einen minimalen Bestand jener Mobilitatsdaten liefern mussen, die fir das
Funktionieren der NADIM erforderlich sind (Kerndaten).

Sind Sie damit einverstanden, dass die Festlegung des je Datenlieferantin und -lieferant
nétigen Sets an Kerndaten mit dem Ziel der Zukunftsfahigkeit durch den Bundesrat und die
Betreiberin der NADIM erfolgt?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Die Datenlieferplicht fur Kerndaten muss in enger Abstimmung mit den
Datenlieferanten erfolgen (d.h. in vielen Fallen mit Kantonen und Gemeinden).
Die entsprechende Abstimmung muss im Gesetz festgehalten werden, wahrend
die Dateninhalte (Kerndaten) auf Verordnungsebene festzulegen sind (vgl. das
Konzept des Geoinformationsgesetzes und der Geoinformationsverordnung zur
Mitwirkung und Definition von Datenmodellen).

Die Kerndaten mussen auf stabilen Datenmodellen und -inhalten beruhen und
kénnen nicht flexibel gedndert werden. Letztere missen breit abgestitzt sein und
unter Mitwirkung der datenliefernden Stellen erfolgen. Im Bereich der optionalen

Daten ist eine Flexibilitat moglich.

Sind Sie der Ansicht, dass die Kerndaten grundséatzlich als Open Data (i.d.R. kostenlos, zur
freien Weiterverwendung) tiber die NADIM zugéanglich gemacht werden sollen?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Ja, unter Vorbehalt von datenschutzrechtlichen Ausnahmen. Die Spielregeln fiir
den Bezug der Daten (Reziprozitat, OpenData/Kostenfreiheit) sind klar und
diskriminierungsfrei zu regeln. Die durch die verschiedenen Akteure als OpenData
bereitzustellenden Daten sollen nicht die Entstehung oder Férderung
marktbeherrschender Positionen durch einzelne Akteure ermdglichen.
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d. Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat bei Kerndaten, die nur mit einem
zusatzlichen Aufwand zugéanglich gemacht werden kdnnen, als Entgelt fir deren Bezug tber
die NADIM, die Ricklieferung von Daten vorschreiben kann?

JA [] NEIN

Bemerkungen:

10. Subventionierung des technischen Anschlusses an die NADIM (vgl. Art. 10 Gesetz und Ziff. 4.1.8.3 erl.
Bericht):

a. Soll der Bundesrat die Anbindung (z.B. Entwicklung von Schnittstellen) von einliefernden oder
abnehmenden Systemen Privater an die NADIM wahrend der ersten zwei Jahre finanziell
unterstiitzen und dabei die finanzielle Leistungsfahigkeit der Betroffenen und den Nutzen ihrer
Daten berlicksichtigen?

JA [J NEIN

Bemerkungen:

Allerdings sollte nur die Einlieferung, nicht aber der Bezug von Daten entschadigt
werden. Ausserdem ist zu prufen, ob die Unterstitzung auch auf staatliche bzw.
Offentlich-rechtliche Anbieter von Mobilitdtsdaten ausgedehnt werden kann.

b. Sind Sie der Ansicht, dass dazu ein a-Fonds-perdu-Beitrag im Umfang von maximal 40
Prozent der Kosten gerechtfertigt ist?

JA [] NEIN

Bemerkungen:

Im erlduternden Bericht ist zu prazisieren, welche Kosten hier genau gemeint sind
(Gesamtkosten, Kosten fur Bereitstellung der Daten, Kosten fur die Entwicklung
von Schnittstellen usw.). Die Finanzierung der kantonalen und kommunalen
Leistungen fir die Anbindung an die MODI und die Bereitstellung der (Kern)Daten
ist in der Vorlage unklar und wird pauschal mit 6 Stellen fiir alle Kantone und
Gemeinden angegeben. Diese Zahl ist nicht nachvollziehbar und erscheint uns
realitatsfremd. Wir erwarten, dass der Bericht fir die Botschaft in diesem Punkt
nochmals Uberarbeitet wird.

Verkehrsnetz CH

1. Beitrag fiir ein effizientes Mobilitatssystem durch Verkehrsnetz CH (vgl. Art. 8 Gesetz und Ziff. 4.1.7
erl. Bericht):

Teilen Sie die Einschatzung, dass das Verkehrsnetz CH mit der Schaffung eines rdumlichen
Referenzsystems fiir Geodaten Uber die Verkehrsinfrastruktur der Schweiz einen relevanten Beitrag
zur Abbildung, vereinfachtem Austausch und zur Verknlipfung von Verkehrsinfrastruktur- und
Mobilitatsdaten leisten kann?

JA [J NEIN

Bemerkungen:

Ein gemeinsames raumliches Referenzsystem ist zwingende Voraussetzung fiir eine
effiziente Verkniipfung und Uberlagerung verschiedener Fachnetze/-daten und damit die
Grundlage fiir die Abbildung, den Austausch und die Verkniipfung von

-6-
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Verkehrsinfrastruktur- und Mobilitdtsdaten. Aus der Vorlage geht jedoch nicht hervor, wie
das Verkehrsnetz CH aktualisiert und unterhalten wird und welche Inhalte es genau
umfasst.

Die von den Nutzenden bendtigte Qualitat des Verkehrsnetzes wird nur durch einen
direkten und stetigen Meldefluss von den Gemeinden Uber die Kantone zum Bund resp.
von ¢ffentlich-rechtlichen Korperschaften und privaten Anbietern zum Bund erreicht
werden missen. Diese Ablaufe sind in der Vorlage nicht ausgearbeitet. Auch eine
zentrale Nachfiihrungsstelle kann diese Aufgaben nicht in der geforderten Qualitat und
Aktualitat erfullen. Weiter sind die Schnittbereiche zum grenznahen Ausland unklar. Sie
mussen zwingend berlicksichtigt werden. Unklar ist auch das Zusammenspiel zwischen
Verkehrsnetz CH und der amtlichen Vermessung (die Kantone sind aktuell mit grossem
Aufwand dabei basierend auf dem Geoinformationsgesetz und seinen
Ausfiuihrungsbestimmungen die Strassenachsen zu erfassen und zu unterhalten). Dartber
hinaus gibt es aktuell verschiedene kommerzielle Anbieter, die eine hohe Qualitat von
international routingfahigen Verkehrsnetzen unterhalten. Mit Open Street Map steht auch
ein nicht-kommerziellen Anbieter zur Verfligung, der grenziberschreitende Daten in hoher
Qualitat anbietet. Im erlauternden Bericht fehlt eine Auseinandersetzung mit diesen
bestehenden Angeboten und einer diesbezlglichen Zusammenarbeit.

Verkehrsnetz CH als Referenzsystem auch mit privaten Verkehrsnetzdaten (vgl. Art. 8 Abs. 2 Gesetz
und Ziff. 4.1.7 erl. Bericht):

Erachten Sie es als richtig, dass mit Verkehrsnetz CH ein Referenzsystem nicht nur fur Geodaten zu
den Verkehrswegen der 6ffentlichen Hand, sondern auch fiir weitere Daten zu Verkehrswegen
angestrebt wird?

JA [] NEIN

Bemerkungen:

Analog zu Karten von swisstopo sollen auch private Verkehrswege enthalten sein. Aus
der Vorlage kommt allerdings nicht klar hervor, wie sichergestellt werden soll, dass solche
private Daten zur Verflgung gestellt werden.

Betrieb von Verkehrsnetz CH (vgl. Art. 8 Abs. 5 Gesetz):
Sind Sie der Ansicht, dass der Bundesrat swisstopo damit beauftragen sollte, Verkehrsnetz CH nach
dem Aufbau auch zu betreiben oder sehen Sie geeignete Alternativen?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Es bleibt unklar wer den Inhalt des Verkehrsnetzes CH definiert und wie die
Nachfuhrungsprozesse geregelt sind (vgl. auch Frage 11). Das MODIG ist diesbezlglich
Zu prazisieren.

Im Bericht wird unter 4.1.3.2.1 erwahnt ,Im Bereich Geodaten sollen die Kantone analog
zum Veloweggesetz dem Verkehrsnetz CH die aktuell bestehenden Geodaten zu ihren
Verkehrsnetzen zur Verfligung stellen. Zudem sollen Kantone, Gemeinden und Stadte
ihre Datensatze und Schnittstellen auf der Interoperabilitatsplattform &ffentlich
beschreiben®. Diese unverbindliche Lieferung steht im Widerspruch zu Art. 8 MODIG, der
eine Lieferpflicht vorsieht. Ein Verweis auf die Geoinformationsverordnung anstelle des
Veloweggesetzes erscheint sinnvoller. Die Kantone, Gemeinden und Stadte erfassen ihre
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Metadaten in Geocat. Auf eine Beschreibung auf der Interoperabilitatsplattform soll
verzichtet werden. Stattdessen ist auf die Automation mittels Geocat zu setzten.

Die in Art. 8 Abs. 3 referenzierten Geobasisdaten zu den Verkehrswegen gibt es noch gar
nicht bei den Kantonen und Gemeinden. Diese missen zuerst erfasst und harmonisiert
werden, dartiber macht die Vorlage keine Aussage. Die bestehenden Strassenachsen aus
den Daten der amtlichen Vermessung gentigen dem Verkehrsnetz CH nicht.

Art. 8 Abs. 5 besagt, dass der Bundesrat u.a. die Datenhoheit des Verkehrsnetzes CH
regelt. Dabei gilt zu beachten, dass die Datenhoheit von Geobasisdaten im
Geoinformationsgesetzt geregelt ist und nicht umgangen werden darf. Die gleiche
Thematik besteht bei Art. 8 Abs. 6 zu den Anforderungen an die zu liefernden Geodaten.

Gemass erlauterten Bericht (Kap. 4.1.7, Verkehrsnetz CH im MODIG) wird im neuen
Bundesgesetz die Zusammenarbeit mit den Kantonen und Gemeinden geregelt. Dieser
Satz wiederspiegelt nicht oder héchstens ungeniigend den Sachverhalt im MODIG.

Anforderungen an die MODI

Grundsatze / Generelle Anforderungen beim Betrieb der MODI (vgl. Art. 9 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 4
Gesetz und Ziff. 4.1.5 erl. Bericht):

a. Sind sie mit den generellen Anforderungen bzw. den Grundséatzen (Offenheit, Freiwilligkeit,
Gleichbehandlung, keine Gewinnorientierung, Qualitat, Verlasslichkeit, Transparenz,
Flexibilitat) zum Betrieb der MODI einverstanden?

JA [J NEIN

Bemerkungen:

Ja, mit folgenden Ausnahmen: Erstens, die Freiwilligkeit ist nur bei den optionalen
Zusatzdaten sinnvoll, bei Kerndaten hingegen nicht zielfiihrend. Zweitens fehlt die
Nutzungsorientierung als generelle Anforderung.

b. Prinzip Freiwilligkeit: Sind Sie damit einverstanden, dass Daten auf freiwilliger Basis Uber die
MODI bereitgestellt werden und keine zusatzlichen Lieferpflichten eingefiihrt werden sollen
(vgl. Ziff. 4.1.5.1 erl. Bericht)?

OuA NEIN

Bemerkungen:
Fir die noch zu definierenden Kerndaten erachten wir eine Lieferpflicht als
gerechtfertigt (siehe Fragen 14c).

c. Wirden Sie im Gegensatz zum Prinzip Freiwilligkeit die Einfihrung neuer Pflichten zur
Lieferung der relevanten Mobilitdtsdaten fiir die folgenden Stellen beflirworten (ggf.
verbunden mit einer dafiir nétigen Revision der Bundesverfassung)?

Einlieferungspflicht fiir die 6ffentliche Hand (Bund, Kantone, Gemeinden)?
JA L] NEIN

Bemerkungen:
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Far die noch zu definierenden Kerndaten erachten wir eine Lieferpflicht als ge-
rechtfertigt

Einlieferungspflicht fiir 6ffentlich konzessionierte bzw. subventionierte Mobilitatsanbieter?

JA NEIN

Bemerkungen:

Fir die noch zu definierenden Kerndaten erachten wir eine Lieferpflicht als ge-
rechtfertigt

Einlieferungspflicht fur private Unternehmen?
O JA NEIN

Bemerkungen:

Eine Einlieferungspflicht ware ein zu starker Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit.
Unserer Ansicht nach fehlen dafir im Moment auch die verfassungsrechtlichen
Grundlagen.

Mobilititsdatenanstalt (MDA)

15. Neue Mobilitdtsdatenanstalt (vgl. Art. 12 Gesetz und Ziff. 4.1.9.2 erl. Bericht):

a. Erachten Sie es angesichts der Grundséatze gemass Ziff. 4.1.5 Erl. Bericht (vgl. Frage 14) fr
zweckmassig, mit der MDA eine neue Bundesanstalt zu griinden, um insbesondere die
NADIM aufzubauen, zu betreiben und weiterzuentwickeln?

JA [J NEIN

Wir gehen mit dem Bundesrat einig, dass die Zustandigkeit fir den Aufbau,
Betrieb und die Weiterentwicklung der NADIM sowie fir allfallig weitere
Bestandteilen der MODI beim Bund liegen sollte. Dieser kann die nétige
Neutralitdt und Nichtdiskriminierung sicherstellen sowie das Vertrauen schaffen,
dass mit den Daten aller Anbieter auf dieselbe Art und Weise umgegangen wird
beziehungsweise die Daten unabhangig von kommerziellen Interessen verlasslich
bereitgestellt werden. Nebst der Schaffung einer neuen Bundesanstalt sehen wir
aber durchaus auch Argumente, die fiir eine Integration in die bestehende
Bundesverwaltung sprechen. Wir regen deshalb an, die mdglichen Varianten
nochmals vertiefter zu prifen und die daraus abgeleitete Praferenz im
erlauternden Bericht klar und transparent darzulegen.

b. Sehen Sie eine andere Organisations- und Rechtsform fur geeigneter an? Welche und
warum? Wenn ja, wie sehen Sie dabei die Finanzierung dieser Organisation (vgl. Erl. Bericht
4.1.9.3)?

JA NEIN

Bemerkungen:
Siehe Frage 15a.




16.

17.

18.
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Aufgaben der MDA beim Betrieb der NADIM (vgl. Art. 13 Gesetz und Ziff. 4.1.8.2 erl. Bericht):

a. Erachten Sie die Aufgaben gemass Art. 13 Abs. 2 Bst. a - e des Gesetzes fur zweckmassig?
Sehen Sie andere, weitere Aufgaben?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

b. Standardisierung im Bereich Mobilitatsdaten (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. b Gesetz): Erachten Sie
es fir sinnvoll, dass die MDA — mit dem Ziel der Sicherstellung der Interoperabilitdt und unter
Einbezug der relevanten Akteure — die Anforderungen an die Mobilitatsdaten, Metadaten und
technischen Dienste festlegt (z.B. zu verwendende Standards) und deren Einhaltung
Uberpruft?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Im Austausch mit unterschiedlichen Datenlieferanten und —beziigern ist die
Definition einheitlicher Datenstandards und klarer Anforderungen an die
Metadaten eine unabdingbare Voraussetzung. Entsprechend ist auch deren
Einhaltung zu Gberprifen. Dabei ist der zweckmassige Einbezug der betroffenen
Akteure von entscheidender Bedeutung. Wichtig ist die Nutzung anerkannter und
erprobter Standards. Aus der Vorlage geht indes nicht klar hervor, wie die
freiwillige Datenlieferung mit diesen Vorgaben zusammenpasst. Auch hier misste
eine Unterscheidung zwischen Kern- und Zusatzdaten gemacht werden.

c. Austausch Mobilitatsdaten (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. d und e Gesetz): Erachten Sie es fiir
zweckmassig, dass die MDA die Integration von Daten und die Bereitstellung von Daten und
Diensten ibernimmt sowie fachlichen und technischen Support gewahrleistet?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Gewerbliche Leistungen (vgl. Art. 15 Gesetz und Ziff. 4.1.8.4 erl. Bericht):

Soll die Betreiberin gewerbliche Leistungen wie Beratungen oder Expertisen durchfiihren
kdnnen, sofern dazu ihr spezielles Knowhow erforderlich ist und diese Leistungen keine
Konkurrenzierung von privatwirtschaftlichen Unternehmen darstellen?

JA [J NEIN

Bemerkungen:

Ausschlussklausel (vgl. Art. 17 Gesetz):

Sind Sie der Ansicht, dass die MDA Datennutzerinnen und -nutzer von der Nutzung der
NADIM ausschliessen kdnnen soll, sofern sie ihren Pflichten insbesondere bei der
Dateneinlieferung nicht nachkommen oder sie die Daten nicht gemass den gesetzlichen
Vorgaben oder missbrauchlich verwenden?
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JA 1 NEIN
Bemerkungen:
Die Unterscheidung der Datennutzung und -lieferung ist nicht klar. Es kénnen nur
Datennutzerinnen und -nutzern ausgeschlossen werden. Bei Stellen, die eine
Datenlieferplicht haben, ist dies nicht méglich. Die beiden Rollen diirfen nicht vermischt
werden.
19. Datenschutz (vgl. Art. 18 Gesetz und 4.1.8.6.3 erl. Bericht):

a. Sind Sie der Ansicht, dass die in Art. 18 des Gesetzes vorgesehenen Rahmenbedingungen
zur Bearbeitung von Personendaten dem Datenschutz genligen?

JA L] NEIN

Bemerkungen:
Wir unterstitzen einen hohen Datenschutzstandard und den Datenschutz gemass

Datenschutzgesetz. Ganz besonders sorgfaltig sind besonders schiitzenwerte
Personendaten zu behandeln. Zudem unterstitzen wir eine Regulierung gemass
den Anforderungen der digitalen Selbstbestimmung.

b. Teilen Sie die Ansicht, dass es grundsatzlich Aufgabe der Datenlieferantinnen und -
lieferanten ist, den Schutz der Personendaten ihrer Endkundinnen und -kunden
sicherzustellen z.B. Uber die Einlieferung anonymisierter Daten?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Ergdnzende Fragen:

20. Anreize zur Beteiligung an NADIM:
Bietet die hdhere Sichtbar- und Nutzbarkeit und die einfachere Verknipfung der Daten und
Angebote fir Mobilitdtsanbieter und weitere Interessierte ausreichend Anreiz, um sich an
der NADIM zu beteiligen? Wenn nein: welche Anreize missten zusatzlich gesetzt werden?

JA [J NEIN

Bemerkungen:
Die hohere Sicht- und Nutzbarkeit und die einfachere Verkniipfung der Daten bieten nur

dann einen deutlichen Mehrwert, wenn viele Akteure angeschlossen und entsprechend
qualitativ hochstehende Daten verfugbar sind. Die Hurden fur den Anschluss an die
NADIM sollten daher sowohl in technischer als auch in finanzieller Hinsicht zu Beginn so
niedrig wie moglich gehalten werden, um in der Initialisierungsphase mdglichst viele
Akteure zu einem Anschluss zu motivieren. Weil dieser Anreiz unter Umstanden nicht
ausreicht, ist fur bestimmte Kerndatensatze ggf. eine Lieferpflicht angebracht (vgl. Frage

14).

21. Zentrale Koordination / dezentrale Datenherrschaft bei Verkehrsnetzdaten (vgl. erl. Bericht Ziff. 4.1.7):
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Erachten Sie den Ansatz der zentralen Koordination mit dezentraler Datenhoheit
hinsichtlich einer nachhaltigen Harmonisierung von Verkehrsnetzdaten als zielfihrend?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Grundsatzlich ja. Dieser Ansatz kommt aber in der Vorlage nicht deutlich hervor und das
Zusammenspiel zwischen zentraler Koordination und dezentraler Datenhoheit bleibt vage.
Im Gegenteil, mit der Schaffung einer MDA scheint die zentrale Koordination gegenlber
der dezentralen Datenhoheit an Bedeutung zuzunehmen. Die Datenhoheiten
verschwimmen mit den unausweichlichen Datenbearbeitungsschritten in der MDA und der

MODI.

Weiter méchten wir nochmals festhalten, dass MODI verbindliche Vorgaben zur
Harmonisierung bzw. Standardisierung voraussetzt. Diese Aspekte mussen in der Vorlage
noch besser ausgearbeitet werden.

22. Anreize zur Teilnahme an Verkehrsnetz CH (vgl. Erl. Bericht Ziff. 4.1.7):
Ist aus Ihrer Sicht der Nutzen ber die Verkniipfung und Kompatibilitat der eigenen
Verkehrsnetzdaten mit weiteren Daten fiir Datenlieferantinnen und -lieferanten gentigend, um sich am
Verkehrsnetz CH zu beteiligen? Wenn nein, welche Anreize miissten zusatzlich gesetzt werden?

L] JA NEIN

Bemerkungen:

Noch mehr als bei den Daten der NADIM erachten wir es beim Verkehrsnetz CH als
notwendig, eine Beteiligung verpflichtend vorzuschreiben, wenn die Daten fir einen
erfolgreichen Betrieb erforderlich sind. Ein mehr oder weniger zufallig
zusammengesetztes Verkehrsnetz CH erscheint uns nicht zweckdienlich. Das notwendige
Referenzsystem kann nur mit einer Lieferpflicht erstellt werden.

23. Bezug der Mobilitdtsdaten Gber die Mobilitdtsdateninfrastruktur:
Sind Sie der Ansicht, dass bei Verwendung der bezogenen Daten die Datenquelle ausgewiesen
werden muss?

JA NEIN

Bemerkungen:

Weitere Themen/Bemerkungen

24, Weitere Bemerkungen zur Vorlage:
Haben Sie zur Vorlage weitere Bemerkungen?

Erfahrungen und Synergien Nationale Geodateninfrastruktur beriicksichtigen
Aufbau, Unterhalt und Pflege einer Mobilitatsinfrastruktur mit einem vielseitig nutzbaren
Verkehrsnetz CH und einer starken und aktuellen NADIM ist eine komplexe Aufgabe. Im
Rahmen der vom Geoinformationsgesetz geforderten koordinierten Bereitstellung der
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Geobasisdaten durch die Kantone und dem Aufbau der nationalen Geodateninfrastruktur
konnten im Bereich der Geoinformation staatsebenenibergreifend wichtige Erfahrungen
und Best-Practices gesammelt werden. Diese sollten bei der Weiterbearbeitung
berlicksichtigt werden und Synergien zwischen den Dateninfrastrukturen genutzt werden.
Dabei ist zwischen der Bundesgeodateninfrastruktur (BGDI) — wie im erl. Bericht Kap.
4.1.12.1 erwdhnt — und der nationalen Geodateninfrastruktur (NGDI) zu unterscheiden.
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Grundsaitzliche Stossrichtung

Sind Sie mit der Stossrichtung der Vorlage einverstanden, als Beitrag fiir ein effizientes Mo-
bilitadtssystem die Thematik der Mobilitdtsdaten in einem neuen verkehrstrageribergreifen-
den Gesetz mit dem Hauptinhalt einer staatlichen Mobilitatsdateninfrastruktur zu regeln
(vgl. Art. 1 Gesetz und Ziff. 1.2.1 erl. Bericht)?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Mobilitidtsdaten als dritte systemrelevante Infrastruktur neben Strasse und Schiene

2.

Wachsende Bedeutung von Mobilitatsdaten:

Teilen Sie die Ansicht, dass Mobilitatsdaten (z.B. zur Verkehrslage und den vorhandenen
Mobilitatsangeboten) eine zentrale Bedeutung fiir das Funktionieren von Verkehr und Mobi-
litdt einnehmen und damit neben Schiene und Strasse eine dritte Infrastruktur fiir das Mobi-
litatssystem darstellen (vgl. Ziff. 1.1.4 erl. Bericht)?

L] JA NEIN

Bemerkungen:
Daten kénnen nie auf gleicher Stufe stehen wie die Basisinfrastrukturen Schiene und
Strasse, sondern sind immer nur Mittel zum Zweck

Mobilitatsdaten und offentliche Hand

Mobilitdtsdaten und ihre Bedeutung fiir die Aufgaben von Bund, Kantonen und Gemeinden
im Mobilitatssystem:

Teilen Sie die Ansicht, dass eine staatliche Mobilitatsdateninfrastruktur Bund, Kantone, Ge-
meinden und Stadte in ihren Aufgaben im Mobilitédtsbereich (Betrieb Infrastruktur / Bestel-
lung Angebote) unterstiitzen wiirde (vgl. Ziff. 1.1.5 erl. Bericht)?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Rolle des Bundes im Bereich Mobilitdtsdaten:

Sind Sie der Ansicht, dass der Bund eine zentrale Rolle einnehmen soll, damit Mobilitatsda-
ten verlasslich und diskriminierungsfrei bereitgestellt werden sowie einfacher vernetzt wer-
den konnen (vgl. Ziff. 4.1.1. erl. Bericht)?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

C00.2125.100.2.11993130
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Mobilitdtsdateninfrastruktur (MODI)

NADIM

Grundsatz einer nationalen Dateninfrastruktur im Mobilitdtsbereich (vgl. Art. 1 und 4 Gesetz
und Ziff. 4.1.4 erl. Bericht):

Erachten Sie es als zweckmassig, dass der Bund mit der MODI eine Basisdateninfrastruk-

tur fur die bessere Nutzung von Mobilitdtsdaten (Lieferung, Bereitstellung, Austausch, Ver-

kniipfung, Bezug) zur Verfligung stellt, um vorhandene Infrastrukturkapazitaten und Mobili-
tatsangebote effizienter zu betreiben und zu nutzen und bedirfnisgerechtere Angebote flir

die Endkundinnen und -kunden bereitzustellen?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Flexibilitat der MODI (vgl. Art. 4 Gesetz und Ziff. 4.1.4 erl. Bericht):

Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat mit Blick auf die laufenden Entwicklun-
gen die MODI bei Bedarf zweckgerichtet mit zusatzlichen Bestandteilen neben der NADIM
und dem Verkehrsnetz CH ergénzen kann?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Finanzierung der MODI (vgl. Art. 34ff Gesetz und Ziff. 6 erl. Bericht):
Sind Sie damit einverstanden, dass die MODI langfristig Uber Nutzerbeitrage finanziert wer-
den soll?

L] JA NEIN

Bemerkungen:

NADIM als Beitrag fiir ein effizientes Mobilitdtssystem (vgl. Art. 5ff Gesetz und Ziff. 4.1.8
erl. Bericht):

Halten Sie es fur zweckmassig, mittels einer NADIM (nationale Datenvernetzungsinfra-
struktur Mobilitat) die Vernetzung von Mobilitdtsdaten und deren Nutzerinnen und Nutzer
(z.B. Mobilitatsanbieter, App-Entwickler, 6ffentliche Hand, Wissenschaft) zu verbessern?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Kerndaten der NADIM (vgl. Art. 6 Gesetz und Ziff. 4.1.8.6 erl. Bericht):
a. Sind Sie damit einverstanden, dass Datenlieferantinnen und -lieferanten einen mi-
nimalen Bestand der relevanten Mobilitdtsdaten (z.B. Standort, Verflgbarkeit und
Tarife von Mobilitdtsangeboten) bereitstellen missen, falls sie ihre Angebote Uber
die NADIM zuganglich machen wollen?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

C00.2125.100.2.11993130
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b.

Sind Sie damit einverstanden, dass die Festlegung des je Datenlieferantin und -
lieferant nétigen Sets an Kerndaten mit dem Ziel der Zukunftsfahigkeit durch den
Bundesrat und die Betreiberin der NADIM erfolgt?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Sind Sie der Ansicht, dass die Kerndaten grundsatzlich als Open Data (i.d.R. kos-
tenlos, zur freien Weiterverwendung) tUber die NADIM zuganglich gemacht werden
sollen?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat bei Kerndaten, die nur mit einem
zusatzlichen Aufwand zuganglich gemacht werden kénnen, als Entgelt fiir deren
Bezug Uber die NADIM, die Rucklieferung von Daten vorschreiben kann?

OuA NEIN

Bemerkungen:

10. Subventionierung des technischen Anschlusses an die NADIM (vgl. Art. 10 Gesetz und Ziff.

4.1.8.3 erl. Bericht):

a.

C00.2125.100.2.11993130

Soll der Bundesrat die Anbindung (z.B. Entwicklung von Schnittstellen) von einlie-
fernden oder abnehmenden Systemen Privater an die NADIM wahrend der ersten
zwei Jahre finanziell unterstiitzen und dabei die finanzielle Leistungsfahigkeit der
Betroffenen und den Nutzen ihrer Daten berilicksichtigen?

OuA NEIN

Bemerkungen:

Sind Sie der Ansicht, dass dazu ein a-Fonds-perdu-Beitrag im Umfang von maxi-
mal 40 Prozent der Kosten gerechtfertigt ist?

O JA NEIN

Bemerkungen:
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Verkehrsnetz CH

1.

12.

13.

Beitrag fir ein effizientes Mobilitdtssystem durch Verkehrsnetz CH (vgl. Art. 8 Gesetz und
Ziff. 4.1.7 erl. Bericht):

Teilen Sie die Einschatzung, dass das Verkehrsnetz CH mit der Schaffung eines rdumli-
chen Referenzsystems fur Geodaten Uber die Verkehrsinfrastruktur der Schweiz einen rele-
vanten Beitrag zur Abbildung, vereinfachtem Austausch und zur Verkniipfung von Ver-
kehrsinfrastruktur- und Mobilitdtsdaten leisten kann?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Verkehrsnetz CH als Referenzsystem auch mit privaten Verkehrsnetzdaten (vgl. Art. 8 Abs.
2 Gesetz und Ziff. 4.1.7 erl. Bericht):

Erachten Sie es als richtig, dass mit Verkehrsnetz CH ein Referenzsystem nicht nur fur
Geodaten zu den Verkehrswegen der 6ffentlichen Hand, sondern auch fiir weitere Daten zu
Verkehrswegen angestrebt wird?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Betrieb von Verkehrsnetz CH (vgl. Art. 8 Abs. 5 Gesetz):
Sind Sie der Ansicht, dass der Bundesrat swisstopo damit beauftragen sollte, Verkehrsnetz
CH nach dem Aufbau auch zu betreiben oder sehen Sie geeignete Alternativen?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Anforderungen an die MODI

14.

Grundséatze / Generelle Anforderungen beim Betrieb der MODI (vgl. Art. 9 Abs. 1 und Art.
12 Abs. 4 Gesetz und Ziff. 4.1.5 erl. Bericht):

a. Sind sie mit den generellen Anforderungen bzw. den Grundsatzen (Offenheit, Frei-
willigkeit, Gleichbehandlung, keine Gewinnorientierung, Qualitat, Verlasslichkeit,
Transparenz, Flexibilitat) zum Betrieb der MODI einverstanden?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

b. Prinzip Freiwilligkeit: Sind Sie damit einverstanden, dass Daten auf freiwilliger Ba-
sis Uber die MODI bereitgestellt werden und keine zusatzlichen Lieferpflichten ein-
gefuhrt werden sollen (vgl. Ziff. 4.1.5.1 erl. Bericht)?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

C00.2125.100.2.11993130
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C.

Wirden Sie im Gegensatz zum Prinzip Freiwilligkeit die Einfuhrung neuer Pflichten
zur Lieferung der relevanten Mobilitdtsdaten fir die folgenden Stellen beflirworten
(ggf. verbunden mit einer dafir nétigen Revision der Bundesverfassung)?

Einlieferungspflicht fur die 6ffentliche Hand (Bund, Kantone, Gemeinden)?
LI UA NEIN

Bemerkungen:

Einlieferungspflicht fur 6ffentlich konzessionierte bzw. subventionierte Mobilitatsan-
bieter?

OuA NEIN

Bemerkungen:

Einlieferungspflicht flr private Unternehmen?
O JA NEIN

Bemerkungen:

Mobilititsdatenanstalt (MDA)

15. Neue Mobilitdtsdatenanstalt (val. Art. 12 Gesetz und Ziff. 4.1.9.2 erl. Bericht):

a.

b.

Erachten Sie es angesichts der Grundsatze gemass Ziff. 4.1.5 Erl. Bericht (vgl.
Frage 14) fur zweckmassig, mit der MDA eine neue Bundesanstalt zu griinden, um
insbesondere die NADIM aufzubauen, zu betreiben und weiterzuentwickeln?

OuA NEIN

Bemerkungen:

Sehen Sie eine andere Organisations- und Rechtsform fiir geeigneter an? Welche
und warum? Wenn ja, wie sehen Sie dabei die Finanzierung dieser Organisation
(vgl. Erl. Bericht 4.1.9.3)?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Eingliederung in eine bestehende Organisationseinheit (Synergien, Effizienz)(

16. Aufgaben der MDA beim Betrieb der NADIM (vgl. Art. 13 Gesetz und Ziff. 4.1.8.2 erl. Be-

richt):

a.

C00.2125.100.2.11993130

Erachten Sie die Aufgaben gemass Art. 13 Abs. 2 Bst. a - e des Gesetzes fir
zweckmassig? Sehen Sie andere, weitere Aufgaben?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:
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Standardisierung im Bereich Mobilitdtsdaten (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. b Gesetz): Er-
achten Sie es fiir sinnvoll, dass die MDA — mit dem Ziel der Sicherstellung der In-
teroperabilitat und unter Einbezug der relevanten Akteure — die Anforderungen an
die Mobilitatsdaten, Metadaten und technischen Dienste festlegt (z.B. zu verwen-
dende Standards) und deren Einhaltung Gberprift?

O JA NEIN

Bemerkungen:

Austausch Mobilitatsdaten (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. d und e Gesetz): Erachten Sie
es fur zweckmassig, dass die MDA die Integration von Daten und die Bereitstellung
von Daten und Diensten tibernimmt sowie fachlichen und technischen Support ge-
wahrleistet?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:

17. Gewerbliche Leistungen (val. Art. 15 Gesetz und Ziff. 4.1.8.4 erl. Bericht):

Soll die Betreiberin gewerbliche Leistungen wie Beratungen oder Expertisen durchflihren
kdnnen, sofern dazu ihr spezielles Knowhow erforderlich ist und diese Leistungen keine
Konkurrenzierung von privatwirtschaftlichen Unternehmen darstellen?

] JA NEIN
Bemerkungen:
18. Ausschlussklausel (vgl. Art. 17 Gesetz):

Sind Sie der Ansicht, dass die MDA Datennutzerinnen und -nutzer von der Nutzung der
NADIM ausschliessen kdnnen soll, sofern sie ihren Pflichten insbesondere bei der Daten-
einlieferung nicht nachkommen oder sie die Daten nicht geméss den gesetzlichen Vorga-
ben oder missbrauchlich verwenden?

X JA

L1 NEIN

Bemerkungen:

19. Datenschutz (vgl. Art. 18 Gesetz und 4.1.8.6.3 erl. Bericht):

a.

b.

C00.2125.100.2.11993130

Sind Sie der Ansicht, dass die in Art. 18 des Gesetzes vorgesehenen Rahmenbe-
dingungen zur Bearbeitung von Personendaten dem Datenschutz geniigen?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Teilen Sie die Ansicht, dass es grundsatzlich Aufgabe der Datenlieferantinnen und
-lieferanten ist, den Schutz der Personendaten ihrer Endkundinnen und -kunden
sicherzustellen z.B. Uber die Einlieferung anonymisierter Daten?

JA L1 NEIN

Bemerkungen:
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Erganzende Fragen:

20.

21.

22.

23.

Anreize zur Beteiligung an NADIM:

Bietet die hohere Sichtbar- und Nutzbarkeit und die einfachere Verkniipfung der Daten und
Angebote fiir Mobilitdtsanbieter und weitere Interessierte ausreichend Anreiz, um sich an
der NADIM zu beteiligen? Wenn nein: welche Anreize mussten zusatzlich gesetzt werden?

[ JA NEIN

Bemerkungen:
Effektiver Nutzen muss sich erst noch zeigen

Zentrale Koordination / dezentrale Datenherrschaft bei Verkehrsnetzdaten (vgl. erl. Bericht

Ziff. 4.1.7):
Erachten Sie den Ansatz der zentralen Koordination mit dezentraler Datenhoheit hinsicht-
lich einer nachhaltigen Harmonisierung von Verkehrsnetzdaten als zielfihrend?

JA L] NEIN

Bemerkungen:

Anreize zur Teilnahme an Verkehrsnetz CH (vgl. Erl. Bericht Ziff. 4.1.7):

Ist aus lhrer Sicht der Nutzen Uber die Verknupfung und Kompatibilitat der eigenen Ver-
kehrsnetzdaten mit weiteren Daten fir Datenlieferantinnen und -lieferanten gentigend, um
sich am Verkehrsnetz CH zu beteiligen? Wenn nein, welche Anreize missten zusatzlich
gesetzt werden?

[ JA NEIN

Bemerkungen:
Effektiver Nutzen muss sich erst noch zeigen

Bezug der Mobilitdtsdaten Uber die Mobilitdtsdateninfrastruktur:
Sind Sie der Ansicht, dass bei Verwendung der bezogenen Daten die Datenquelle ausge-
wiesen werden muss?

[ JA NEIN

Bemerkungen:

Weitere Themen/Bemerkungen

24.

Weitere Bemerkungen zur Vorlage:
Haben Sie zur Vorlage weitere Bemerkungen?

Bemerkungen:

C00.2125.100.2.11993130
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Grundsatzliche Stossrichtung

1. Sind Sie mit der Stossrichtung der Vorlage einverstanden, als Beitrag fiir ein effizientes Mo-
bilitatssystem die Thematik der Mobilitatsdaten in einem neuen verkehrstrageribergreifen-
den Gesetz mit dem Hauptinhalt einer staatlichen Mobilitdtsdateninfrastruktur zu regein
(vgl. Art. 1 Gesetz und Ziff. 1.2.1 erl. Bericht)?

Y JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Mobilitdtsdaten als dritte systemrelevante Infrastruktur neben Strasse und Schiene

2. Wachsende Bedeutung von Mobilitatsdaten:
Teilen Sie die Ansicht, dass Mobilitadtsdaten (z.B. zur Verkehrslage und den vorhandenen
Mobilitatsangeboten) eine zentrale Bedeutung fiir das Funktionieren von Verkehr und Mobi-
litat einnehmen und damit neben Schiene und Strasse eine dritte Infrastruktur fir das Mobi-
litatssystem darstellen (vgl. Ziff. 1.1.4 erl. Bericht)?

Y JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Mobilitatsdaten und offentliche Hand

3. Mobilitatsdaten und ihre Bedeutung fiir die Aufgaben von Bund, Kantonen und Gemeinden
im Mobilitatssystem:
Teilen Sie die Ansicht, dass eine staatliche Mobilitdtsdateninfrastruktur Bund, Kantone, Ge-
meinden und Stadte in ihren Aufgaben im Mobilitédtsbereich (Betrieb Infrastruktur / Bestel-
lung Angebote) unterstitzen wirde (vgl. Ziff. 1.1.5 erl. Bericht)?

Y IA O NEIN
Bemerkungen:
4. Rolle des Bundes im Bereich Mobilitatsdaten:

Sind Sie der Ansicht, dass der Bund eine zentrale Rolle einnehmen soll, damit Mobilitatsda-
ten verlasslich und diskriminierungsfrei bereitgestellt werden sowie einfacher vernetzt wer-
den koénnen (vgl. Ziff. 4.1.1. erl. Bericht)?

U JA L1 NEIN

Bemerkungen:

C00.2125.100.2.11993130



Mobilitatsdateninfrastruktur (MODI)

NADIM

Grundsatz einer nationalen Dateninfrastruktur im Mobilitdtsbereich (vgl. Art. 1 und 4 Gesetz
und Ziff. 4.1.4 erl. Bericht):

Erachten Sie es als zweckmassig, dass der Bund mit der MODI eine Basisdateninfrastruk-

tur fir die bessere Nutzung von Mobilitatsdaten (Lieferung, Bereitstellung, Austausch, Ver-

knlpfung, Bezug) zur Verfligung stellt, um vorhandene Infrastrukturkapazitaten und Mobili-
tatsangebote effizienter zu betreiben und zu nutzen und bedirfnisgerechtere Angebote fir

die Endkundinnen und -kunden bereitzustellen?

Y JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Flexibilitat der MODI (vgl. Art. 4 Gesetz und Ziff. 4.1.4 erl. Bericht):

Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat mit Blick auf die laufenden Entwicklun-
gen die MODI bei Bedarf zweckgerichtet mit zusatzlichen Bestandteilen neben der NADIM
und dem Verkehrsnetz CH erganzen kann?

Y JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Finanzierung der MODI (vgl. Art. 34ff Gesetz und Ziff. 6 erl. Bericht):
Sind Sie damit einverstanden, dass die MODI langfristig Uber Nutzerbeitrage finanziert wer-
den soll?

U JA 1 NEIN

Bemerkungen:

66 FTE und 38 Mio CHF erscheint uns sehr viel und die Begriindung fur die Grosse

scheint in den Unterlagen zu wenig Klar ausgetuhrt.

NADIM als Beitrag fir ein effizientes Mobilitatssystem (vgl. Art. 5ff Gesetz und Ziff. 4.1.8
erl. Bericht):

Halten Sie es fur zweckmassig, mittels einer NADIM (nationale Datenvernetzungsinfra-
struktur Mobilitat) die Vernetzung von Mobilitdtsdaten und deren Nutzerinnen und Nutzer
(z.B. Mobilitatsanbieter, App-Entwickler, 6ffentliche Hand, Wissenschaft) zu verbessern?

Y JA 1 NEIN

Bemerkungen:

Kerndaten der NADIM (vgl. Art. 6 Gesetz und Ziff. 4.1.8.6 erl. Bericht):
a. Sind Sie damit einverstanden, dass Datenlieferantinnen und -lieferanten einen mi-
nimalen Bestand der relevanten Mobilitatsdaten (z.B. Standort, Verfligbarkeit und
Tarife von Mobilitdtsangeboten) bereitstellen missen, falls sie ihre Angebote lber
die NADIM zugéanglich machen wollen?

A O] NEIN

Bemerkungen:

C00.2125.100.2.11993130

3/8



b. Sind Sie damit einverstanden, dass die Festlegung des je Datenlieferantin und -
lieferant nétigen Sets an Kerndaten mit dem Ziel der Zukunftsfahigkeit durch den
Bundesrat und die Betreiberin der NADIM erfolgt?

A O NEIN
Bemerkungen:

c. Sind Sie der Ansicht, dass die Kerndaten grundsatzlich als Open Data (i.d.R. kos-
tenlos, zur freien Weiterverwendung) tber die NADIM zuganglich gemacht werden
sollen?

A ua I NEIN
Bemerkungen:

d. Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat bei Kerndaten, die nur mit einem
zusatzlichen Aufwand zuganglich gemacht werden kénnen, als Entgelt fir deren
Bezug Uber die NADIM, die Rucklieferung von Daten vorschreiben kann?

7 ua O NEIN
Bemerkungen:
10. Subventionierung des technischen Anschlusses an die NADIM (vgl. Art. 10 Gesetz und Ziff.

4.1.8.3 erl. Bericht):

a.

C00.2125.100.2.11993130

Soll der Bundesrat die Anbindung (z.B. Entwicklung von Schnittstellen) von einlie-
fernden oder abnehmenden Systemen Privater an die NADIM wahrend der ersten
zwei Jahre finanziell unterstiitzen und dabei die finanzielle Leistungsfahigkeit der
Betroffenen und den Nutzen ihrer Daten berticksichtigen?

ﬁ JA ] NEIN

Bemerkungen:

2 Jahre scheint uns sehr kurz. Genligend lange Vorlaufzeit muss geplant sein.

=)

Sind Sie der Ansicht, dass dazu ein a-Fonds-perdu-Beitrag im Umfang von maxi-
mal 40 Prozent der Kosten gerechtfertigt ist?

VAT [0 NEIN

Bemerkungen:
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Verkehrsnetz CH

11.

12.

13.

Beitrag fir ein effizientes Mobilitdtssystem durch Verkehrsnetz CH (vgl. Art. 8 Gesetz und
Ziff. 4.1.7 erl. Bericht):

Teilen Sie die Einschatzung, dass das Verkehrsnetz CH mit der Schaffung eines raumli-
chen Referenzsystems fiir Geodaten Uber die Verkehrsinfrastruktur der Schweiz einen rele-
vanten Beitrag zur Abbildung, vereinfachtem Austausch und zur Verknipfung von Ver-
kehrsinfrastruktur- und Mobilitdtsdaten leisten kann?

Y JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Verkehrsnetz CH als Referenzsystem auch mit privaten Verkehrsnetzdaten (vgl. Art. 8 Abs.
2 Gesetz und Ziff. 4.1.7 erl. Bericht):

Erachten Sie es als richtig, dass mit Verkehrsnetz CH ein Referenzsystem nicht nur fir
Geodaten zu den Verkehrswegen der 6ffentlichen Hand, sondern auch fiir weitere Daten zu
Verkehrswegen angestrebt wird?

Y JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Betrieb von Verkehrsnetz CH (vgl. Art. 8 Abs. 5 Gesetz):
Sind Sie der Ansicht, dass der Bundesrat swisstopo damit beauftragen sollte, Verkehrsnetz
CH nach dem Aufbau auch zu betreiben oder sehen Sie geeignete Alternativen?

U uA 1 NEIN

Bemerkungen:

Anforderungen an die MODI

14.

Grundséatze / Generelle Anforderungen beim Betrieb der MODI (vgl. Art. 9 Abs. 1 und Art.
12 Abs. 4 Gesetz und Ziff. 4.1.5 erl. Bericht):

a. Sind sie mit den generellen Anforderungen bzw. den Grundséatzen (Offenheit, Frei-
willigkeit, Gleichbehandlung, keine Gewinnorientierung, Qualitat, Verlasslichkeit,
Transparenz, Flexibilitat) zum Betrieb der MODI einverstanden?

71 A [0 NEIN

Bemerkungen:

b. Prinzip Freiwilligkeit: Sind Sie damit einverstanden, dass Daten auf freiwilliger Ba-
sis Uber die MODI bereitgestellt werden und keine zusatzlichen Lieferpflichten ein-
geflhrt werden sollen (vgl. Ziff. 4.1.5.1 erl. Bericht)?

O JA ¥ NEIN

Bemerkungen:
siehe c.

C00.2125.100.2.11993130
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c. Wirden Sie im Gegensatz zum Prinzip Freiwilligkeit die Einfiihrung neuer Pflichten
zur Lieferung der relevanten Mobilitdtsdaten fur die folgenden Stellen befirworten
(ggf. verbunden mit einer daftir nétigen Revision der Bundesverfassung)?

Einlieferungspflicht fir die 6ffentliche Hand (Bund, Kantone, Gemeinden)?
A ua I NEIN

Bemerkungen:

Einlieferungspflicht fir 6ffentlich konzessionierte bzw. subventionierte Mobilitatsan-
bieter?

VAN [ NEIN

Bemerkungen:

Einlieferungspflicht fur private Unternehmen?
i ua O NEIN

Bemerkungen:
Falls sie offentliche Infrastruktur benutzen / Subventionen erhalten /

Auftrage der offentlichen Hand ausfuhren.
Mobilitatsdatenanstalt (MDA)

15. Neue Mobilitatsdatenanstalt (vgl. Art. 12 Gesetz und Ziff. 4.1.9.2 erl. Bericht):

a. Erachten Sie es angesichts der Grundsatze gemass Ziff. 4.1.5 Erl. Bericht (vgl.
Frage 14) fur zweckmassig, mit der MDA eine neue Bundesanstalt zu griinden, um
insbesondere die NADIM aufzubauen, zu betreiben und weiterzuentwickeln?

AR O] NEIN

Bemerkungen:

b. Sehen Sie eine andere Organisations- und Rechtsform fir geeigneter an? Welche
und warum? Wenn ja, wie sehen Sie dabei die Finanzierung dieser Organisation
(vgl. Erl. Bericht 4.1.9.3)?

0 JA v NEIN

Bemerkungen:

16. Aufgaben der MDA beim Betrieb der NADIM (vgl. Art. 13 Gesetz und Ziff. 4.1.8.2 erl. Be-
richt):

a. Erachten Sie die Aufgaben gemass Art. 13 Abs. 2 Bst. a - e des Gesetzes fir
zweckmassig? Sehen Sie andere, weitere Aufgaben?

VAR [0 NEIN

Bemerkungen:

C00.2125.100.2.11993130
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Standardisierung im Bereich Mobilitatsdaten (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. b Gesetz): Er-
achten Sie es fir sinnvoll, dass die MDA — mit dem Ziel der Sicherstellung der In-
teroperabilitdt und unter Einbezug der relevanten Akteure — die Anforderungen an
die Mobilitdtsdaten, Metadaten und technischen Dienste festlegt (z.B. zu verwen-
dende Standards) und deren Einhaltung Gberpriift?

A ia ] NEIN

Bemerkungen:

Austausch Mobilitatsdaten (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. d und e Gesetz): Erachten Sie
es flr zweckmassig, dass die MDA die Integration von Daten und die Bereitstellung
von Daten und Diensten tUbernimmt sowie fachlichen und technischen Support ge-
wahrleistet?

A Ja O] NEIN

Bemerkungen:

17. Gewerbliche Leistungen (val. Art. 15 Gesetz und Ziff. 4.1.8.4 erl. Bericht):

Soll die Betreiberin gewerbliche Leistungen wie Beratungen oder Expertisen durchfiihren
kénnen, sofern dazu ihr spezielles Knowhow erforderlich ist und diese Leistungen keine
Konkurrenzierung von privatwirtschaftlichen Unternehmen darstellen?

“JA [0 NEIN
Bemerkungen:
18. Ausschlussklausel (vgl. Art. 17 Gesetz):

Sind Sie der Ansicht, dass die MDA Datennutzerinnen und -nutzer von der Nutzung der
NADIM ausschliessen kénnen soll, sofern sie ihren Pflichten insbesondere bei der Daten-
einlieferung nicht nachkommen oder sie die Daten nicht geméass den gesetzlichen Vorga-
ben oder missbrauchlich verwenden?

U JA

L1 NEIN

Bemerkungen:

19. Datenschutz (vgl. Art. 18 Gesetz und 4.1.8.6.3 erl. Bericht):

a.

b.

C00.2125.100.2.11993130

Sind Sie der Ansicht, dass die in Art. 18 des Gesetzes vorgesehenen Rahmenbe-
dingungen zur Bearbeitung von Personendaten dem Datenschutz geniigen?

L1 JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Teilen Sie die Ansicht, dass es grundsatzlich Aufgabe der Datenlieferantinnen und
-lieferanten ist, den Schutz der Personendaten ihrer Endkundinnen und -kunden
sicherzustellen z.B. Uber die Einlieferung anonymisierter Daten?

A JA ] NEIN

Bemerkungen:

718



Erganzende Fragen:

20.

21.

22.

23.

Anreize zur Beteiligung an NADIM:

Bietet die hdhere Sichtbar- und Nutzbarkeit und die einfachere Verknipfung der Daten und
Angebote flr Mobilitdtsanbieter und weitere Interessierte ausreichend Anreiz, um sich an
der NADIM zu beteiligen? Wenn nein: welche Anreize missten zusatzlich gesetzt werden?

[ JA 1 NEIN

Bemerkungen:
Siehe 14c.

Zentrale Koordination / dezentrale Datenherrschaft bei Verkehrsnetzdaten (vql. erl. Bericht

Ziff. 4.1.7):
Erachten Sie den Ansatz der zentralen Koordination mit dezentraler Datenhoheit hinsicht-
lich einer nachhaltigen Harmonisierung von Verkehrsnetzdaten als zielfihrend?

[ JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Anreize zur Teilnahme an Verkehrsnetz CH (vgl. Erl. Bericht Ziff. 4.1.7):

Ist aus lhrer Sicht der Nutzen Uber die Verknipfung und Kompatibilitat der eigenen Ver-
kehrsnetzdaten mit weiteren Daten fir Datenlieferantinnen und -lieferanten gentigend, um
sich am Verkehrsnetz CH zu beteiligen? Wenn nein, welche Anreize mussten zuséatzlich
gesetzt werden?

[ JA &1 NEIN

Bemerkungen:
Siehe 14c.

Bezug der Mobilitatsdaten Uber die Mobilitdtsdateninfrastruktur:
Sind Sie der Ansicht, dass bei Verwendung der bezogenen Daten die Datenquelle ausge-
wiesen werden muss?

U JA L1 NEIN

Bemerkungen:

Weitere Themen/Bemerkungen

24.

Weitere Bemerkungen zur Vorlage:
Haben Sie zur Vorlage weitere Bemerkungen?

Bemerkungen:

C00.2125.100.2.11993130
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Paudex, le 3 mai 2022
ep/mjb

Loi fédérale concernant I’'infrastructure de données sur la mobilité
Réponse a la consultation

Madame, Monsieur,

Nous nous référons au courrier du 02.02.2022 de la Cheffe du Département fédéral de
I'environnement, des transports, de I'énergie et de la communication (DETEC) relatif a I'objet
mentionné en titre et vous prions de trouver, ci-aprés, notre prise de position succincte sur
ce dernier.

Nous relevons que le processus qui a mené au projet soumis a la présente consultation a
duré plusieurs années. Pour mémoire, en effet, un premier projet de loi sur une
infrastructure de données visant a libéraliser la vente de billets de transports publics, et ainsi
faciliter la création d’offres de mobilité multimodale, avait été mis en consultation en
décembre 2018, avant d’étre mis sur une voie de garage pendant deux ans, puis abandonné
au profit du présent projet.

Nous relevons, ensuite, que le projet soumis a la présente consultation est orienté sur le
maintien du monopole des transports publics, avec en plus un risque d’atteinte a la propriété
de données privées.

A l'inverse, nous craignons qu’un rejet de ce projet de loi se traduise par le maintien pur et
simple du monopole des transports publics, alors qu’il s’agit de libéraliser la vente des billets
de transports publics, pour faciliter le développement d’offres multimodales.

Au final, nous demandons donc que ce projet de loi soit modifié de maniére substantielle
dans le sens, d’une part, d’'une libéralisation de la vente de billets de transports publics et,
d’autre part, du respect de la propriété des donnée privées.

En vous remerciant de I'attention que vous voudrez bien porter a cette prise de position,
nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, I'assurance de notre considération
distinguée.

Centre Patronal

Patrick Eperon
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CH++

Stellungnahme von CH++ zum Bundesgesetz iiber die Mobilitdtsdateninfrastruktur

Wir danken fir die Mdglichkeit zum Entwurf fir das Bundesgesetz iber die Mobilitdtsdateninfrastruktur

Stellung zu nehmen.

Die Vision von CH++ ist eine handlungsfdhige, nachhaltige und wohlhabende Schweiz durch Wissenschaft und
Technologie. Die Schweiz soll dank nachhaltigen Einsatzes neuer Technologien wirtschaftlich wettbewerbsfahig
bleiben und diesen Wandel produktiv mitgestalten — zum Wohle der Gesellschaft. Das betrifft ganz besonders

die Digitalisierung. Wir haben uns deshalb intensiv mit dem Gesetzesentwurf auseinandergesetzt.

Wir erachten offene digitale Infrastrukturen als entscheidendes Element fir die Digitalisierung der Schweiz.
Schlanke digitale Infrastrukturen in der 6ffentlichen Hand sind der Weg flr ein vielfaltiges, Biirger*innen-
zentriertes und wirtschaftlich prosperierendes digitales Okosystem. In diesem Bereich besteht aber dringender
Handlungs- und Aufholbedarf. Der Bund muss zukiinftig, wo immer notwendig, analog zu physischen auch
digitale Infrastrukturen bereitstellen und braucht dazu geeignete Strukturen und Kompetenzen. Das ist eine

grosse und vor allem auch neuartige Herausforderung.

Mit der MODI geht der Bund diese Herausforderung erstmals in dieser Konkretheit an. Das ist erfreulich. Das
Vorhaben hat wegweisenden Charakter: Schafft die Schweiz bei der Mobilitat - wo die digitale Vernetzung
enormen Nutzen verspricht - handlungs- und ausbaufahige Strukturen, so ist der Grundstein fiir das digitale
Okosystem Schweiz gelegt. Es gilt dabei, die Balance zwischen Praktikabilitdt und Zukunftsfahigkeit zu finden,

und gleichzeitig Mut und Sachverstand fiir diese Zukunft einzusetzen.

Vor diesem Hintergrund erachten wir offene, diskriminierungsfreie, durch den Bund gefiihrte und finanzierte
digitale Infrastrukturen, wie es der Gesetzesentwurf vorsieht, als zwingende Voraussetzung fur die nachhaltige
Digitalisierung der Schweizer Wirtschaft und Gesellschaft. Mit Blick auf die Dynamik der digitalen Zukunft sehen

wir aber wichtige Nuancen in drei Punkten:

1. Keine a priori Eingrenzung der Bundesanstalt auf Mobilitdt. Eine Sektorlosung fir Mobilitat ist ein
pragmatischer Startpunkt. Es droht aber ein Stlickwerk digitaler Infrastrukturen fiir Mobilitat, Energie, E-ID,
Gesundheit und so fort, wenn entlang bestehender Strukturen des Bundes immer neue Silolésungen
entstehen. Die Schaffung einer Bundesanstalt ist zwar aktuell der sinnvollste Weg. Deren Auftrag sollte
aber breiter auf die Kuratierung von Datenrdumen und digitalen Infrastrukturen ausgelegt sein. Mit
Kompetenzen und Fahigkeiten ausgestattet, kann sie auf wandelnde und noch unbekannte Anforderungen
eingehen und rasch und agil eine systemrelevante, international anschlussfahige digitale Infrastruktur

aufbauen.
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2. Bundesanstalt als Treiber fiir den Wandel positionieren. Die digitale Infrastruktur entfaltet ihre Wirkung
nur dann, wenn sie breit genutzt wird. Mindestens alle von der 6ffentlichen Hand subventionierten oder
konzessionierten Mobilitdtsangebote sollen Daten Uber MODI bereitstellen. Der Bundesanstalt kommt
hier, neben den vorgesehenen beratenden und unterstiitzenden Aufgaben, der Auftrag des Change
Agents zu: die Stadte sind als Multiplikatoren einzubeziehen und zu unterstiitzen, damit auch kommunal
oder kantonal konzessionierte 6ffentliche private Mobilitdtsanbieter zu einer Dateneinlieferung

verpflichtet werden.

3. Dezentrales Zielbild. Der Gesetzesentwurf suggeriert eine Datensammlung und -publikation durch den
Bund im Sinne einer zentralen Datenplattform. Die Zukunftsfahigkeit dieses Ansatzes ist fragwiirdig und
lduft der Vision eines vielfiltigen und dynamischen digitalen Okosystems zu wider. Kernstiick moderner
digitaler Infrastrukturen ist nicht das Sammeln von Daten, sondern eine gemeinsame technische Sprache
fir den Datenaustausch, die Bereitstellung von Diensten fir die Auffindbarkeit, Interoperabilitdat und
Qualitat der Daten sowie fiir die Sicherheit der Transaktionen, sowie die Kuratierung einer Governance,

welche das verldssliche Zusammenspiel der Akteure unterstitzt.

Wir méchten Sie ermuntern, das wichtige Vorhaben voranzutreiben und die digitale Schweiz Uber die Grenzen
des Amtes hinaus zu gestalten. Digitale Infrastrukturen sind ein zentrales Element fiir die national und
international interoperable Digitalisierung und Voraussetzung fiir ein prosperierendes, vielfdltiges digitales

Okosystem.

Die Erfahrung zeigt, dass etablierte Akteure solchen Entwicklungen oft skeptisch gegenliberstehen und ihre
Stellung im aktuellen Kontext abzusichern versuchen. Fir die 6ffentliche Hand ist die ungewohnte Aufgabe
herausfordernd und fordert neue Kompetenzen und Ansatze. Mit dem offenen Ansatz und einer Positionierung
der Datenanstalt als handlungsfahiger, offener, neutraler und kompetenter Enabler und Change Agent fir die
digitale Transformation macht der Bund den richtigen ersten Schritt, der im Interesse der nachhaltigen

Digitalisierung der Schweiz gerne beherzt ausfallen darf.
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Grundsaitzliche Stossrichtung

1. Sind Sie mit der Stossrichtung der Vorlage einverstanden, als Beitrag fir ein effizientes Mobili-
tatssystem die Thematik der Mobilitatsdaten in einem neuen verkehrstrageribergreifenden
Gesetz mit dem Hauptinhalt einer staatlichen Mobilitdtsdateninfrastruktur zu regeln (vgl. Art.
1 Gesetz und Ziff. 1.2.1 erl. Bericht)?

JA LI NEIN

Bemerkungen:

Mobilititsdaten als dritte systemrelevante Infrastruktur neben Strasse und Schiene

2. Wachsende Bedeutung von Mobilitatsdaten:
Teilen Sie die Ansicht, dass Mobilitdtsdaten (z.B. zur Verkehrslage und den vorhandenen
Mobilitdtsangeboten) eine zentrale Bedeutung fiir das Funktionieren von Verkehr und Mobi-
litdt einnehmen und damit neben Schiene und Strasse eine dritte Infrastruktur fir das Mobili-
tatssystem darstellen (vgl. Ziff. 1.1.4 erl. Bericht)?

JA LI NEIN

Bemerkungen:

Das Mobilitatssystem lebt von Vernetzung. Aus Nutzersicht sind nicht einzelne Verkehrs-
trager massgebend — die Wertschopfung entsteht im Verbund. Eine offene, vertrauenswiir-
dige Datenraume und digitale Infrastrukturen sind Voraussetzung, um das digitale Zusam-
menspiel in diesem Okosystem im Sinne des «Plug&Play» zu vereinfachen.

Eine sektorieller Datenraum fur den Mobilitatssektor ist dabei ein pragmatischer Startpunkt.
Kinftig werden sektortibergreifende Kopplungen an Bedeutung gewinnen, beispielsweise
Geodaten, Energiedaten, die digitale Authentifizierung/E-ID oder interoperable Smart
Contracts. Datenrdume und digitale Infrastrukturen miissen deshalb perspektivisch sekto-
rubergreifend entwickelt und betrieben werden kénnen.

Mobilitadtsdaten sind nicht nur fir den Personenverkehr relevant, sondern auch fur den Gi-
terverkehr. Dieser Zusammenhang sollte gepruft und Guterverkehrsdaten ins Gesetz auf-
genommen werden. Dabei gibt es einen zwingenden Bedarf, auch im Hinblick auf die Re-
levanz fir den Guterverkehr: Uberall dort, wo es zwischen Personen- und Giitermobilitat
zu einem Zielkonflikt kommen kann (also insbesondere auf Strasse und Schiene, auch im
innerstadtischen Bereich) muss zwingend der Guterverkehr Teil des Datenmodells sein.
Aber auch bei Ziel- und Quellverkehren, die aus Transportwegen resultieren, die aus-
schliesslich dem Gutertransport zur Verfligung stehen (zum Beispiel Cargo sous terrain
oder die Rheinhafen), kénnen relevante Daten anfallen, welche auf die zur Verfligung ste-
hende Kapazitat fiir den Personenverkehr Einfluss nehmen.

Es braucht im Gesetz ebenfalls eine Regelung fur eine Zusammenarbeit mit dem Ausland.
Dies ist relevant fur die regionale Mobilitat in grenziberschreitenden Metropolregionen wie
zum Beispiel Genf oder Basel. Aber auch fiur die Anbindung an die EU-Dateninfrastruktur
(Mobilitat von Personen und Giitern aus der Schweiz und in die Schweiz, Mobilitat via
Flughafen (Passagiere und Fracht) sowie Transitmobilitat (von Personen und Gitern).
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Mobilitatsdaten und offentliche Hand

3. Mobilitdtsdaten und ihre Bedeutung fir die Aufgaben von Bund, Kantonen und Gemeinden im
Mobilitatssystem:
Teilen Sie die Ansicht, dass eine staatliche Mobilitatsdateninfrastruktur Bund, Kantone, Ge-
meinden und Stadte in ihren Aufgaben im Mobilitdtsbereich (Betrieb Infrastruktur / Bestel-
lung Angebote) unterstiitzen wiirde (vgl. Ziff. 1.1.5 erl. Bericht)?

JA LI NEIN

Bemerkungen:

Ein hohes Nutzenpotential fur die offentliche Hand ist dabei naheliegend, beispielsweise
fur Aufgaben des Gemeinwesens wie die Raum- und Verkehrsplanung, die Verkehrslen-
kung und -steuerung.

Dabei ist auch zu beachten, dass mit einer Schnittstelle zur Raumplanung Mobilitatsbe-
dirfnisse auch gesteuert werden kdnnen (zum Beispiel "15 Minuten Stadt", neue Produkti-
onsmethoden wie 3D-Druck). Mobilitatsdaten sollten auch auf der Bedarfsseite effiziente
Lésungsansatze ermoglichen und nicht nur nachvollziehend Bedarfsnachvollzug abbilden.
Das heisst, die Ursachen und Motive von Mobilitat (zum Beispiel Pendlerverkehr, Freizeit-
verkehr) sind in die Auswabhlkriterien von zu erhebenden und koordinierenden Daten mit
einzubeziehen. Sozialwissenschaftliche Daten sind entsprechend zu gewichten.

4. Rolle des Bundes im Bereich Mobilitatsdaten:
Sind Sie der Ansicht, dass der Bund eine zentrale Rolle einnehmen soll, damit Mobilitatsda-
ten verlasslich und diskriminierungsfrei bereitgestellt werden sowie einfacher vernetzt wer-
den kénnen (vgl. Ziff. 4.1.1. erl. Bericht)?

JA LI NEIN

Bemerkungen:

Der Bund, hier in Form der MDA, stellt damit einen Service Public sicher, wo heute noch
die Ubergeordnete Aufgabe einer digitalen multimodalen Infrastruktur einzelnen starken
Branchen-Akteuren Uberlassen ist und die Gibergeordnete Aufgabe der Mobilitat auf di-
verse Amter verteilt ist. Dies fiihrt dazu, dass wir heute durch Partikularinteressen stark
verwasserte und unvollstandige (Branchen-)Teilldsungen haben, sowie hochgradig ver-
teilte Zusténdigkeiten bei den Amtern. Die ganzheitliche Betrachtung der Mobilitat fehlt.
Die Vernetzung der Angebote ist unvollstandig.

Die obengenannte zentrale Rolle des Bundes liegt dabei bei den Aufgaben mit Infrastruk-
turcharakter: eine gemeinsame technische Sprache fiir den Datenaustausch, die Bereit-
stellung von Diensten fur die Auffindbarkeit, Interoperabilitdt und Qualitat der Daten sowie
fur die Sicherheit der Transaktionen, sowie die Kuratierung einer Governance, welche das
verlassliche Zusammenspiel der Akteure unterstitzt.

C00.2125.100.2.11993130
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Mobilitatsdateninfrastruktur (MODI)

5. Grundsatz einer nationalen Dateninfrastruktur im Mobilitdtsbereich (vgl. Art. 1 und 4 Gesetz und
Ziff. 4.1.4 erl. Bericht):
Erachten Sie es als zweckmassig, dass der Bund mit der MODI eine Basisdateninfrastruktur
fur die bessere Nutzung von Mobilitdtsdaten (Lieferung, Bereitstellung, Austausch, Verkntp-
fung, Bezug) zur Verfugung stellt, um vorhandene Infrastrukturkapazitaten und Mobilitatsan-
gebote effizienter zu betreiben und zu nutzen und bedirfnisgerechtere Angebote fiir die
Endkundinnen und -kunden bereitzustellen?

L] JA LI NEIN

Bemerkungen:

Die Beschreibung suggeriert eine zentrale Datensammlung («Datenplattform») beim Bund.
Die Zukunftsfahigkeit dieses Ansatzes ist in Frage gestellt, bestehen etwa mit Open-
data.swiss und Opentransportdata.swiss bereits Uiberlappende Datenplattformen. Die infra-
strukturelle Leistung sollte, wie weiter oben ausgeflhrt, eher aus kuratierten Standards,
der Bereitstellung von Enabler-Services und einer Governance fir den offenen Datenraum

bestehen.

6. Flexibilitat der MODI (vgl. Art. 4 Gesetz und Ziff. 4.1.4 erl. Bericht):
Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat mit Blick auf die laufenden Entwicklun-
gen die MODI bei Bedarf zweckgerichtet mit zusatzlichen Bestandteilen neben der NADIM

und dem Verkehrsnetz CH erganzen kann?

JA LI NEIN

Bemerkungen:
Flexibilitat ist insbesondere im Hinblick auf die Entwicklungsfahigkeit Gber den Mobilitats-

sektor hinaus (siehe Uberlegungen zur Sektorkopplung weiter oben) wichtig.

Eine Sektorldsung fur Mobilitat ist zwar ein pragmatischer Startpunkt. Es droht aber ein
Stlckwerk digitaler Infrastrukturen fir Mobilitat, Energie, E-ID, Gesundheit und weiterer
Themen, wenn entlang bestehender Strukturen des Bundes immer neue Siloldsungen ent-
stehen. Die Schaffung einer Bundesanstalt ist zwar aktuell der sinnvollste Weg. Deren Auf-
trag muss aber breiter auf die Kuratierung von Datenrdumen und digitalen Infrastrukturen
ausgelegt sein; die a-priori-Eingrenzung der Bundesanstalt auf Mobilitat ist aus diesem
Blickwinkel heraus nur bedingt ausreichend.

7. Finanzierung der MODI (vgl. Art. 34ff Gesetz und Ziff. 6 erl. Bericht):
Sind Sie damit einverstanden, dass die MODI langfristig Gber Nutzerbeitrédge finanziert wer-
den soll?

[ JA NEIN
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Bemerkungen:

Angesichts des infrastrukturellen Charakters (Standards, Enabler-Services, Governance)
sind Nutzerbeitrage oder Gebuhren fir die Basisleistungen wenig zielfuhrend, in der Um-
setzung unndétig aufwandig und widersprechen dem Charakter einer diskriminierungs-
freien, niederschwellig nutzbaren 6ffentlichen Infrastruktur. Nutzerbeitrage sind dann ver-
tretbar, wenn sie erst oberhalb sinnvoller Schwellwerte und bemessen an der wirtschaftli-
chen Leistungsfahigkeit erhoben werden.

NADIM

8. NADIM als Beitrag fiir ein effizientes Mobilitdtssystem (vgl. Art. 5ff Gesetz und Ziff. 4.1.8 erl. Be-
Halten Sie es fur zweckmassig, mittels einer NADIM (nationale Datenvernetzungsinfrastruk-
tur Mobilitat) die Vernetzung von Mobilitdtsdaten und deren Nutzerinnen und Nutzer (z.B.
Mobilitatsanbieter, App-Entwickler, 6ffentliche Hand, Wissenschaft) zu verbessern?

JA LI NEIN

Bemerkungen:

Die Mobilitatsdaten Uber Strecken, Preise und Erhaltlichkeit von Mobilitdtsangeboten sind
Service Public. Ohne sie kann in der Schweiz die Mobilitat nicht von den Nutzer*innen or-
ganisiert werden. Nur eine vernetzte aktuelle Sicht auf die Mobilitdtsangebote ermdglicht
es den Nutzer*innen, die verschiedenen Angebote gegeneinander zu vergleichen und ihr
Mobilitatsverhalten zu optimieren. Wo diese Mobilitatsangebote nicht gentigend sichtbar
und vergleichbar sind, wird auf den grossmehrheitlich ineffizienten MIV zurtickgegriffen,
selbst wenn dieser keine Vorteile bietet.

Eine geeignete NADIM verfolgt primar den Zweck, dass (potentielle) Nutzer*innen effizien-
ter mobil sind. Dieses nationale Ziel ist héher zu gewichten als Businessmodelle einzelner
Akteure die auf dem exklusiven Gebrauch von Mobilitdtsangebotsdaten basieren.
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9. Kerndaten der NADIM (vgl. Art. 6 Gesetz und Ziff. 4.1.8.6 erl. Bericht):

a. Sind Sie damit einverstanden, dass Datenlieferantinnen und -lieferanten einen mini-
malen Bestand der relevanten Mobilitdtsdaten (z.B. Standort, Verfiigbarkeit und Ta-
rife von Mobilitdtsangeboten) bereitstellen missen, falls sie ihre Angebote Uber die
NADIM zuganglich machen wollen?

JA NEIN

Bemerkungen:

Grundsatzlich ja, die Frage ist jedoch insofern nicht zielfihrend und kénnte auch mit «<NEIN» beant-

wortet werden, weil die Festlegung von allgemeingultigen «Kerndaten» angesichts der dynamischen
Vielfalt der Daten und deren Anwendungen kaum praktikabel sein diirfte; denn ein Reziprozitatsprin-
zip (wer nutzt, liefert auch) kann durch entsprechende organisatorische Strukturen leicht umgangen

werden.

Eine Verpflichtung zur Einlieferung ist wirksamer, indem sie nicht durch das MODIG auf Bundes-
ebene, sondern subsidiar durch Eigner und Konzessionsgeber (im weiteren Sinn) eingefordert wird.
So kdnnen beispielsweise Stadte die Einlieferung von Daten zur Bedingung machen, wenn Mobili-
tatsanbieter ihre Dienste anbieten wollen. Der Bundesanstalt kommt hier die Rolle des Change
Agents zu: die Stadte sind als Multiplikatoren einzubeziehen und zu unterstitzen, damit auch kom-
munal oder kantonal konzessionierte 6ffentliche private Mobilitdtsanbieter zu einer Dateneinlieferung
verpflichtet werden.

b. Sind Sie damit einverstanden, dass die Festlegung des je Datenlieferantin und -lie-
ferant nétigen Sets an Kerndaten mit dem Ziel der Zukunftsfahigkeit durch den Bun-
desrat und die Betreiberin der NADIM erfolgt?

JA [ NEIN

Bemerkungen:

Das Ja bezieht sich i.S. der obigen Antwort flir 9.a auf generell angebotsrelevanten Mobilitdtsdaten
(Standorte, Strecken, zeitliche Verfligbarkeit, Tarife) und nicht nur Kerndaten. Die Digitale Infrastruk-
tur und deren Daten, vertreten durch die MDA/MODI/einer NADIM, dienen in erster Linie dem Ser-
vice Public: Die (offenen) Daten dienen den Menschen in der Schweiz, indem sie das volle Angebot
der gesamtschweizerischen multimodale Mobilitat transparent machen und als Information zur Mobi-
litatsgestaltung tGberhaupt erst zur Verfligung stellen.

Erst damit kann das Ubergeordnete Ziel des Bundesrats erreicht werden, die Effizienz auf den Ver-
kehrsmitteln und —arten zu steigern: weniger Fahrzeuge werden effizienter genutzt anstelle von im-
mer mehr wenig ausgelasteten. In diesem Sinne ist es nur folgerichtig, wenn der Bundesrat und die
Betreiberin der NADIM die obige Beurteilung wer welche angebotsrelevanten Mobilitdtsdaten
(Standorte, Strecken, zeitliche Verfligbarkeit, Tarife) zur Verfiigung zu stellen hat vornehmen kann.

c. Sind Sie der Ansicht, dass die Kerndaten grundsatzlich als Open Data (i.d.R. kos-
tenlos, zur freien Weiterverwendung) uber die NADIM zuganglich gemacht werden
sollen?

JA [ NEIN

Bemerkungen: Dies ist zwingend und entspricht auch den verbindlichen Zielen der der
OGD-Strategie 2019-2023. Darlberhinaus sollten im Interesse der Interoperabilitat, Vertrauenswir-
digkeit und Unabhangigkeit auch Softwarekomponenten fiir die Enabler-Services — als grundlegen-

des Prinzip fiir offentliche digitale Infrastrukturen — unter Open Source Lizenzen entwickelt und be-
trieben werden.
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d. Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat bei Kerndaten, die nur mit einem
zuséatzlichen Aufwand zuganglich gemacht werden kdnnen, als Entgelt flr deren
Bezug Uber die NADIM, die Rucklieferung von Daten vorschreiben kann?

[JJA [ONEIN

Bemerkungen:
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10. Subventionierung des technischen Anschlusses an die NADIM (vgl. Art. 10 Gesetz und Ziff.
4.1.8.3 erl. Bericht):

a. Soll der Bundesrat die Anbindung (z.B. Entwicklung von Schnittstellen) von einlie-
fernden oder abnehmenden Systemen Privater an die NADIM wahrend der ersten
zwei Jahre finanziell unterstiitzen und dabei die finanzielle Leistungsfahigkeit der
Betroffenen und den Nutzen ihrer Daten beriicksichtigen?

JA [ NEIN

Bemerkungen:

b. Sind Sie der Ansicht, dass dazu ein a-Fonds-perdu-Beitrag im Umfang von maximal
40 Prozent der Kosten gerechtfertigt ist?

JA  LINEIN

Bemerkungen:
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Verkehrsnetz CH

11. Beitrag fir ein effizientes Mobilitatssystem durch Verkehrsnetz CH (vgl. Art. 8 Gesetz und Ziff.
4.1.7 erl. Bericht):
Teilen Sie die Einschatzung, dass das Verkehrsnetz CH mit der Schaffung eines raumlichen
Referenzsystems fiir Geodaten Uber die Verkehrsinfrastruktur der Schweiz einen relevanten
Beitrag zur Abbildung, vereinfachtem Austausch und zur Verknipfung von Verkehrsinfra-
struktur- und Mobilitdtsdaten leisten kann?

JA LI NEIN

Bemerkungen:

12. Verkehrsnetz CH als Referenzsystem auch mit privaten Verkehrsnetzdaten (vgl. Art. 8 Abs. 2
Gesetz und Ziff. 4.1.7 erl. Bericht):
Erachten Sie es als richtig, dass mit Verkehrsnetz CH ein Referenzsystem nicht nur fur
Geodaten zu den Verkehrswegen der 6ffentlichen Hand, sondern auch fir weitere Daten zu
Verkehrswegen angestrebt wird?

JA LI NEIN

Bemerkungen:

13. Betrieb von Verkehrsnetz CH (vgl. Art. 8 Abs. 5 Gesetz):
Sind Sie der Ansicht, dass der Bundesrat swisstopo damit beauftragen sollte, Verkehrsnetz
CH nach dem Aufbau auch zu betreiben oder sehen Sie geeignete Alternativen?

L] JA LI NEIN

Bemerkungen:

Wie weiter oben ausgefuhrt, ist ein sektorieller Datenraum fur den Mobilitatssektor ein
pragmatischer Startpunkt. Infrastrukturen missen perspektivisch sektoriibergreifend entwi-
ckelt und betrieben werden kénnen; der Bund muss die entsprechenden, sektortibergrei-
fenden digitalen Fahigkeiten und Strukturen aufbauen.
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Anforderungen an die MODI
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14. Grundsatze / Generelle Anforderungen beim Betrieb der MODI (vgl. Art. 9 Abs. 1 und Art. 12
Abs. 4 Gesetz und Ziff. 4.1.5 erl. Bericht):

a. Sind sie mit den generellen Anforderungen bzw. den Grundsatzen (Offenheit, Frei-
willigkeit, Gleichbehandlung, keine Gewinnorientierung, Qualitat, Verlasslichkeit,
Transparenz, Flexibilitat) zum Betrieb der MODI einverstanden?

JA [ NEIN

Bemerkungen:

Daten — insbesondere diejenigen von 6ffentlich mitfinanzierten Verkehrsbetreibern oder 6ffentlich
mitfinanzierten physischen Verkehrsinfrastrukturen — sind in erster Linie 6ffentliche Giiter und erst
danach Geschaftsgrundlage fiir Mobilitdts-Businessmodelle. Sie gehdren so weit wie moglich fir
MODI/NADIM verfiigbar gemacht und auch als Open Data erhaltlich gemacht. Die Mobilitats-Infra-
struktur muss der Gesellschaft zu helfen, effizienter mobil zu sein. Das ist fundamental fiir die Errei-
chung des Ziels des Bundesrats, eine erhdhte Verkehrseffizienz zu erreichen.

NADIM/MODI wird nur dann Erfolge zeigen, wenn moglichst alle Anbieter ihre Daten Gbermitteln, da-
her sind insbesondere subventionierte und konzessionierte Unternehmen (via stadtische Ausschrei-
bungen) zu verpflichten Daten einzureichen, da sie durch die Offentlichkeit finanziert werden.

b. Prinzip Freiwilligkeit: Sind Sie damit einverstanden, dass Daten auf freiwilliger Basis
Uber die MODI bereitgestellt werden und keine zusatzlichen Lieferpflichten einge-
fuhrt werden sollen (vgl. Ziff. 4.1.5.1 erl. Bericht)?

[JJA [ONEIN

Bemerkungen:
Wie zu Frage 9 ausgefuhrt, kann eine Verpflichtung zur Einlieferung von Daten zweckmassig sein.
Sie sollte aber nicht durch das MODIG auf Bundesebene, sondern subsidiar durch Eigner und Kon-
zessionsgeber (im weiteren Sinn) eingefordert werden.

c. Wirden Sie im Gegensatz zum Prinzip Freiwilligkeit die Einfihrung neuer Pflichten
zur Lieferung der relevanten Mobilitédtsdaten fur die folgenden Stellen beflrworten
(ggf. verbunden mit einer dafir nétigen Revision der Bundesverfassung)?

Einlieferungspflicht flr die 6ffentliche Hand (Bund, Kantone, Gemeinden)?
JA [ NEIN

Bemerkungen:

Einlieferungspflicht fur 6ffentlich konzessionierte bzw. subventionierte Mobilitatsan-
bieter?

JA [ NEIN

Bemerkungen:

Einlieferungspflicht fir private Unternehmen?
(JA) [J NEIN

Bemerkungen:
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Wie zu Frage 9 ausgefihrt, kann eine Verpflichtung zur Einlieferung von Daten zweckmassig sein.
Sie sollte aber nicht durch das MODIG auf Bundesebene, sondern subsidiar durch die Konzessions-
geber (im weiteren Sinn) eingefordert werden. Damit entfallt auch das Erfordernis einer Verankerung
auf Verfassungsstufe.
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Mobilititsdatenanstalt (MDA)

15. Neue Mobilitdtsdatenanstalt (vgl. Art. 12 Gesetz und Ziff. 4.1.9.2 erl. Bericht):

a. Erachten Sie es angesichts der Grundsatze gemass Ziff. 4.1.5 Erl. Bericht (vgl.
Frage 14) fir zweckmassig, mit der MDA eine neue Bundesanstalt zu griinden, um
insbesondere die NADIM aufzubauen, zu betreiben und weiterzuentwickeln?

JA [ NEIN

Bemerkungen:
Im Sinne der Handlungsfahigkeit ist eine sektorielle Organiation ein pragmatischer Startpunkt. Mittel-
fristig ist eine sektortubergreifende Losung fur die Bundesaufgaben im Bereich der Datenrdume und
digitalen Infrastrukturen zu treffen.

b. Sehen Sie eine andere Organisations- und Rechtsform fiir geeigneter an? Welche
und warum? Wenn ja, wie sehen Sie dabei die Finanzierung dieser Organisation
(vgl. Erl. Bericht 4.1.9.3)?

JA [ NEIN

Bemerkungen:
Siehe oben. Perspektivisch ist der Ansatz vieler sektorieller «Silorganisationen» zu klein gedacht.

C00.2125.100.2.11993130

14/17



16. Aufgaben der MDA beim Betrieb der NADIM (val. Art. 13 Gesetz und Ziff. 4.1.8.2 erl. Bericht):

a. Erachten Sie die Aufgaben gemass Art. 13 Abs. 2 Bst. a - e des Gesetzes fir
zweckmassig? Sehen Sie andere, weitere Aufgaben?

JA  LINEIN

Bemerkungen:
Die Aufgaben sind angebracht.

b. Standardisierung im Bereich Mobilitdtsdaten (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. b Gesetz): Er-
achten Sie es fir sinnvoll, dass die MDA — mit dem Ziel der Sicherstellung der In-
teroperabilitat und unter Einbezug der relevanten Akteure — die Anforderungen an
die Mobilitdtsdaten, Metadaten und technischen Dienste festlegt (z.B. zu verwen-
dende Standards) und deren Einhaltung Uberprift?

JA  LINEIN

Bemerkungen:

c. Austausch Mobilitdtsdaten (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. d und e Gesetz): Erachten Sie es
fir zweckmassig, dass die MDA die Integration von Daten und die Bereitstellung
von Daten und Diensten tGibernimmt sowie fachlichen und technischen Support ge-
wahrleistet?

JA [ NEIN

Bemerkungen:

17. Gewerbliche Leistungen (vgl. Art. 15 Gesetz und Ziff. 4.1.8.4 erl. Bericht):
Soll die Betreiberin gewerbliche Leistungen wie Beratungen oder Expertisen durchfihren
kdnnen, sofern dazu ihr spezielles Knowhow erforderlich ist und diese Leistungen keine
Konkurrenzierung von privatwirtschaftlichen Unternehmen darstellen?

JA LI NEIN

Bemerkungen:

Ja, wenn diese Bestimmung prazise formuliert und Uberprifbar eng ausgelegt wird.

18. Ausschlussklausel (vgl. Art. 17 Gesetz):
Sind Sie der Ansicht, dass die MDA Datennutzerinnen und -nutzer von der Nutzung der NA-
DIM ausschliessen kénnen soll, sofern sie ihren Pflichten insbesondere bei der Dateneinlie-
ferung nicht nachkommen oder sie die Daten nicht gemass den gesetzlichen Vorgaben oder
missbrauchlich verwenden?

JA LI NEIN
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Bemerkungen:

19. Datenschutz (vgl. Art. 18 Gesetz und 4.1.8.6.3 erl. Bericht):

a. Sind Sie der Ansicht, dass die in Art. 18 des Gesetzes vorgesehenen Rahmenbe-
dingungen zur Bearbeitung von Personendaten dem Datenschutz genligen?

JA  LINEIN

Bemerkungen:
Zur Erreichung des Ziels des Bundesrat, die Verkehrseffizienz zu erhéhen, indem weniger Fahr-
zeuge mehr gebraucht werden, ist die Erhaltlichkeit und Vernetzung aller Daten Uber Mobilitdtsange-
bote (Strecken, Tarife, Erhaltlichkeit, Preise) nétig. Personendaten sind hierfir nicht oder nur fir Op-
timierungen allenfalls notwendig.

b. Teilen Sie die Ansicht, dass es grundsatzlich Aufgabe der Datenlieferantinnen und -
lieferanten ist, den Schutz der Personendaten ihrer Endkundinnen und -kunden si-
cherzustellen z.B. Uber die Einlieferung anonymisierter Daten?

OJA [ NEIN

Bemerkungen:
Der Schutz von Personendaten von Endkund:innen ist in der *Verantwortung der Organisationen,
welche die MODI nutzen, es gehort aber durchaus zu den zwingenden *Aufgaben von MODI, ent-
sprechende Standards und Enabler-Services bereitzustellen.

Erganzende Fragen:

20. Anreize zur Beteiligung an NADIM:
Bietet die hohere Sichtbar- und Nutzbarkeit und die einfachere Verknipfung der Daten und
Angebote flir Mobilitdtsanbieter und weitere Interessierte ausreichend Anreiz, um sich an
der NADIM zu beteiligen? Wenn nein: welche Anreize missten zusatzlich gesetzt werden?

[ JA (] NEIN

Bemerkungen:

Wenn der Bund in der Thematik von digitalen Infrastrukturen Ownership ibernehmen will —
und das muss er wenn die Verkehreffizienz gesteigert werden soll — dann ist das Ziel der
Datenlieferungen Uber Verpflichtungen sicherzustellen, wo Anreize nicht gentigen.

21. Zentrale Koordination / dezentrale Datenherrschaft bei Verkehrsnetzdaten (vgl. erl. Bericht Ziff.

4.1.7):

Erachten Sie den Ansatz der zentralen Koordination mit dezentraler Datenhoheit hinsichtlich
einer nachhaltigen Harmonisierung von Verkehrsnetzdaten als zielfihrend?
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[ JA LI NEIN

Bemerkungen:

22. Anreize zur Teilnahme an Verkehrsnetz CH (vgl. Erl. Bericht Ziff. 4.1.7):

Ist aus lhrer Sicht der Nutzen Uber die Verknupfung und Kompatibilitat der eigenen Ver-
kehrsnetzdaten mit weiteren Daten fir Datenlieferantinnen und -lieferanten gentigend, um
sich am Verkehrsnetz CH zu beteiligen? Wenn nein, welche Anreize miissten zusatzlich ge-

setzt werden?

L] JA LI NEIN

Bemerkungen:
Wenn der Bund in der Thematik von digitalen Infrastrukturen Ownership ubernehmen will —

und das muss er wenn die Verkehreffizienz gesteigert werden soll — dann ist das Ziel der
Datenlieferungen tber Verpflichtungen sicherzustellen, wo Anreize nicht gentgen.

23. Bezug der Mobilitdtsdaten Uber die Mobilitdtsdateninfrastruktur:

Sind Sie der Ansicht, dass bei Verwendung der bezogenen Daten die Datenquelle ausge-
wiesen werden muss?

L] JA LI NEIN

Bemerkungen:

Weitere Themen/Bemerkungen

24. Weitere Bemerkungen zur Vorlage:

Haben Sie zur Vorlage weitere Bemerkungen?

Bemerkungen:
Die zentralen Anmerkungen finden zusammengefasst Sie im Begleitschreiben.
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CHACOMO

Swiss Alliance for Collaborative Mobility

Eidgendssisches Departement fur Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt fur Verkehr BAV

3003 Bern

monika.zosso@bav.admin.ch

CHACOMO - Swiss Alliance for
Collaborative Mobility

c/o Mobilitatsakademie AG, eine
Tochtergesellschaft des TCS
Laupenstrasse 5a

CH-3008 Bern

Bern, 03.05.2022
Vernehmlassung zum Bundesgesetz (iber die Mobilitatsdateninfrastruktur (MODIG)

Sehr geehrte Frau Bundesratin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken lhnen fur die Gelegenheit, uns im Rahmen der Vernehmlassung zum MODIG als
Branchenverband fur die ,Shared Mobility” einzubringen. Wir begrussen grundsatzlich das im Gesetz
verankerte Vorhaben des Bundes fur den Aufbau und den Betrieb einer Mobilitatsdateninfrastruktur,
haben im beigelegten Formular jedoch Kommentare und Vorbehalte zu einzelnen Punkten vermerkt.

Wir danken lhnen fUr eine kurze Eingangsbestatigung und die Prifung unserer Anliegen. Bei
Unklarheiten oder weiteren Auskunften stehen wir Ihnen gerne zur Verfigung.

Beste Grusse

/;WM

Dr. Jorg Beckmann
Prasident
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenossisches Departement fiir

Confédération suisse Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Vernehmlassung

zum Bundesgesetz Uber die Mobilitatsdaten-
Infrastruktur (MODIG)

Aktenzeichen: BAV

Fragebogen:

Stellungnahme eingereicht durch:

] Kanton
Politische Parteien
] Dachverband von Gemeinden, Stadten und Berggebieten
] Dachverband der Wirtschaft
Gesamtschweizerische Branchenorganisation
] Interessenvertretung
] Transportunternehmen des 6ffentlichen Verkehrs
] Private Mobilitatsanbieter
O] Entwickler und Anbieter von Endkundenldsungen (Apps etc.)
O] Forschung und Wissenschaft
Weitere
Absender:
CHACOMO - Swiss Alliance for Collaborative Mobility
c/o Mobilitatsakademie des TCS, Laupenstrasse 5a, 3008 Bern

Bitte den ausgefillten Fragebogen wenn mdglich in Word-Format (*.doc oder *.docx) zurlicksenden
an monika.zosso@bav.admin.ch



Grundsatzliche Stossrichtung

1. Sind Sie mit der Stossrichtung der Vorlage einverstanden, als Beitrag fir ein effizientes Mo-
bilitatssystem die Thematik der Mobilitatsdaten in einem neuen verkehrstragertbergreifen-
den Gesetz mit dem Hauptinhalt einer staatlichen Mobilitatsdateninfrastruktur zu regeln
(vgl. Art. 1 Gesetz und Ziff. 1.2.1 erl. Bericht)?

JA O NEIN

Bemerkungen:

Mobilitatsdaten als dritte systemrelevante Infrastruktur neben Strasse und Schiene

2. Wachsende Bedeutung von Mobilitatsdaten:
Teilen Sie die Ansicht, dass Mobilitatsdaten (z.B. zur Verkehrslage und den vorhandenen
Mobilitditsangeboten) eine zentrale Bedeutung fur das Funktionieren von Verkehr und Mobi-
litat einnehmen und damit neben Schiene und Strasse eine dritte Infrastruktur fir das Mobi-
litatssystem darstellen (vgl. Ziff. 1.1.4 erl. Bericht)?

JA O NEIN

Bemerkungen:

Mobilitatsdaten und 6ffentliche Hand

3. Mobilitatsdaten und ihre Bedeutung fir die Aufgaben von Bund, Kantonen und Gemeinden

im Mobilitdtssystem:
Teilen Sie die Ansicht, dass eine staatliche Mobilitatsdateninfrastruktur Bund, Kantone, Ge-
meinden und Stadte in ihren Aufgaben im Mobilitatsbereich (Betrieb Infrastruktur / Bestel-

lung Angebote) unterstitzen wirde (vgl. Ziff. 1.1.5 erl. Bericht)?

JA 0 NEIN
Bemerkungen:
4, Rolle des Bundes im Bereich Mobilitdtsdaten:

Sind Sie der Ansicht, dass der Bund eine zentrale Rolle einnehmen soll, damit Mobilitatsda-
ten verlasslich und diskriminierungsfrei bereitgestellt werden sowie einfacher vernetzt wer-
den konnen (vgl. Ziff. 4.1.1. erl. Bericht)?

JA O NEIN

Bemerkungen:
Die Vermeidung von kommerziell getriebenen Marktmonopolen und der diskriminierungs-

freie Zugang sind starke Argumente fur eine aktive Rolle des Bundes in der Bereitstellung
von Mobilitdtsdaten. Zentrale Voraussetzung fir eine erfolgreiche Umsetzung des MODIG
wird sein, dass eine zukiinftige MDA in der Lage ist, mit der schnellen Dynamik der Markt-
entwicklung neuer Mobilitatsdiensten Schritt zu halten und echte Mehrwerte fiir Anbieter
und Endkonsument:innen zu schaffen (Vgl. Bemerkungen zu Punkt 8).
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Mobilitatsdateninfrastruktur (MODI)

NADIM

Grundsatz einer nationalen Dateninfrastruktur im Mobilitdtsbereich (vgl. Art. 1 und 4 Gesetz
und Ziff. 4.1.4 erl. Bericht):

Erachten Sie es als zweckmassig, dass der Bund mit der MODI eine Basisdateninfrastruk-

tur fur die bessere Nutzung von Mobilitdtsdaten (Lieferung, Bereitstellung, Austausch, Ver-

knupfung, Bezug) zur Verfligung stellt, um vorhandene Infrastrukturkapazitaten und Mobili-
tatsangebote effizienter zu betreiben und zu nutzen und bedurfnisgerechtere Angebote fiir

die Endkundinnen und -kunden bereitzustellen?

JA O NEIN

Bemerkungen:

Flexibilitat der MODI (vgl. Art. 4 Gesetz und Ziff. 4.1.4 erl. Bericht):

Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat mit Blick auf die laufenden Entwicklun-
gen die MODI bei Bedarf zweckgerichtet mit zusatzlichen Bestandteilen neben der NADIM
und dem Verkehrsnetz CH ergénzen kann?

JA O NEIN

Bemerkungen:

Die Sharing-Branche und ihre Geschaftsmodelle bilden eine zentrale Séaule im Hinblick
auf die Entwicklung multimodaler Plattformen, die mit der MODI beschleunigt und verein-
facht werden soll. Die Shared Mobility Branche ist deshalb bei der Weiterentwicklung eng
einzubeziehen, damit die Basis fur marktfahige und zukunftsgerichtete multimodale
Dienste geschaffen werden kann. In der Ubergangsphase bis zu einem allfalligen MODIG
wurden wir es begrissen, wenn CHACOMO die Interessen der Shared Mobility Branche
im Ubergangsrat der SKI+ und allenfalls im Sounding Board einbringen kénnte.

Finanzierung der MODI (vgl. Art. 34ff Gesetz und Ziff. 6 erl. Bericht):
Sind Sie damit einverstanden, dass die MODI langfristig Uber Nutzerbeitrage finanziert wer-
den soll?

JA O NEIN

Bemerkungen:

Grundsatzlich ja, jedoch kdnnen aus unserer Sicht auch langfristige Beitrdge des Bundes
ein mogliches Szenario bei der Evaluation der ersten 10 Betriebsjahre sein, falls sich her-
ausstellt, dass der Betrieb sich nicht vollstindig Gber Nutzerentgelte finanzieren lasst.

NADIM als Beitrag fiir ein effizientes Mobilitatssystem (vgl. Art. 5ff Gesetz und Ziff. 4.1.8
erl. Bericht):

Halten Sie es fir zweckmassig, mittels einer NADIM (nationale Datenvernetzungsinfra-
struktur Mobilitat) die Vernetzung von Mobilitatsdaten und deren Nutzerinnen und Nutzer
(z.B. Mobilitatsanbieter, App-Entwickler, 6ffentliche Hand, Wissenschaft) zu verbessern?

JA O NEIN

Bemerkungen:

Grundsatzlich halten wir die NADIM fir ein wichtiges Instrument, um die Vernetzung von
Mobilitatsdaten und damit Multimodalitat und MaaS-Angebote zu férdern. Fur uns ist zent-
ral, dass die NADIM inkrementell entlang realer ,Use Cases” und basierend auf den sich
wandelnden Geschéaftsmodellen und Bedurfnissen der Nutzer:innen entwickelt. Die Vo-
raussetzung fir diese Agilitéat und Marktrelevanz ist in der Struktur der NADIM und deren
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Betriebsorganisation zu verankern. Wir weisen darauf hin, dass die Shared Mobility Bran-
che ein sehr heterogenes Feld von Geschaftsmodellen umfasst, welche zum Teil sehr un-
terschiedliche Businesslogiken, Produkte und Datenmodelle umfasst. Die NADIM muss
dieser Heterogenitat und Komplexitat der Geschaftsmodelle der neuen Mobilitat unbedingt
gerecht werden, was wir also grosse Herausforderungen betrachten. Grundsétzlich entfal-
tet sich aus unserer Sicht das Potenzial der NADIM fiir multimodale Mobilitat erst dann,
wenn auch der Vertrieb des 6ffentlichen Verkehrs geéffnet und liberalisiert wird.

9. Kerndaten der NADIM (val. Art. 6 Gesetz und Ziff. 4.1.8.6 erl. Bericht):
a. Sind Sie damit einverstanden, dass Datenlieferantinnen und -lieferanten einen mi-
nimalen Bestand der relevanten Mobilitatsdaten (z.B. Standort, Verflgbarkeit und
Tarife von Mobilitatsangeboten) bereitstellen muissen, falls sie ihre Angebote Uber
die NADIM zugéanglich machen wollen?

JA O NEIN

Bemerkungen:

Bei der Definition des Kerndaten-Sets sind den Eigenheiten von Shared Mobility
Angeboten (z. B. Fahrzeugtypen, unterschiedliche Standort- und Verfligbarkeits-
konzepte) von Beginn weg auseichend Rechnung zu tragen.

b. Sind Sie damit einverstanden, dass die Festlegung des je Datenlieferantin und -
lieferant nétigen Sets an Kerndaten mit dem Ziel der Zukunftsféhigkeit durch den
Bundesrat und die Betreiberin der NADIM erfolgt?

JA O NEIN

Bemerkungen:

Die Shared Mobility Branche ist bei der Festlegung des Umfangs und der Anfor-
derungen an die Kerndaten miteinzubeziehen. Zudem muss sichergestellt wer-
den, dass das Kerndaten-Set rasch und flexibel neuen Anwendungsféallen und

Geschaftsmodellen angepasst werden kann.

c. Sind Sie der Ansicht, dass die Kerndaten grundsétzlich als Open Data (i.d.R. kos-
tenlos, zur freien Weiterverwendung) uber die NADIM zuganglich gemacht werden
sollen?

JA O NEIN

Bemerkungen:

Ja, was der unter 9a genannte Umfang der Kerndaten betrifft. Den Datenlieferan-
ten sollte es jedoch méglich sein, eine minimale Transparenz Uber die Datenbezi-
ger und den Verwendungszwecken zu erlangen. Zudem sind Mechanismen vor-
zusehen, die es ermdglichen, Datenbezliger auszuschliessen, welche die Daten
missbréuchlich bzw. nicht im Dienste der Ziele von NADIM verwenden. Marktver-
zerrungen durch die Schaffung von unfairen Wettbewerbsvorteilen aufgrund des
Open-Data-Prozesses missen unbedingt verhindert werden.

d. Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat bei Kerndaten, die nur mit einem
zusatzlichen Aufwand zuganglich gemacht werden kénnen, als Entgelt fiir deren
Bezug uber die NADIM, die Ricklieferung von Daten vorschreiben kann?

JA O NEIN

Bemerkungen:
Grundsatzlich ja, wobei fir uns unklar ist, inwiefern die Datenlieferanten, welche

vom Zusatzaufwand betroffen sind, von solchen Rucklieferungen profitieren wiir-
den.
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10. Subventionierung des technischen Anschlusses an die NADIM (vgl. Art. 10 Gesetz und Ziff.

4.1.8.3 erl. Bericht):

a.

b.

C00.2125.100.2.11993130

Soll der Bundesrat die Anbindung (z.B. Entwicklung von Schnittstellen) von einlie-
fernden oder abnehmenden Systemen Privater an die NADIM wahrend der ersten
zwei Jahre finanziell unterstiitzen und dabei die finanzielle Leistungsfahigkeit der
Betroffenen und den Nutzen ihrer Daten berticksichtigen?

JA O NEIN

Bemerkungen:

Die Erfahrung zeigt, dass Systemanbindungen sehr aufwendig und ressourcenin-
tensiv sein kdnnen. Dies kann insbesondere fir die zahlreichen kleinen Unterneh-
men und Startups in der Shared Mobility Branche ein grosses Hindernis fur die
Teilnahme an NADIM darstellen. Deshalb begriissen wir die Mdglichkeit finanziel-
ler Unterstiitzung gemass Art. 10 des MODIG. Eine Beschrankung der Subvention
auf die ersten beiden Betriebsjahre ist fiir uns jedoch nicht nachvollziehbar, weil
gut denkbar ist, dass gerade kleinere Unternehmen nicht zu den ersten Anbietern
gehoren werden, fir welche eine Anbindung an NADIM Realitat wird. Deshalb le-
gen wir nahe, im Gesetz Subventionen fir die Entwicklung von Schnittstellen Gber
die ganzen 10 Jahre vorzusehen.

Ein weiteres Anliegen in diesem Zusammenhang ist, dass bei der Beurteilung der
Subventionswirdigkeit eines Unternehmens nicht seine aktuelle Marktstellung,
sondern der Nutzen seiner Produkte im Hinblick auf multimodale Mobilitat und

eine nachhaltige Entwicklung des Verkehrssystem ausschlaggebend ist.

Sind Sie der Ansicht, dass dazu ein a-Fonds-perdu-Beitrag im Umfang von maxi-
mal 40 Prozent der Kosten gerechtfertigt ist?

JA O NEIN

Bemerkungen:
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Verkehrsnetz CH

11.

12.

13.

Beitrag fir ein effizientes Mobilitdtssystem durch Verkehrsnetz CH (vgl. Art. 8 Gesetz und
Ziff. 4.1.7 erl. Bericht):

Teilen Sie die Einschétzung, dass das Verkehrsnetz CH mit der Schaffung eines raumli-
chen Referenzsystems fur Geodaten Uber die Verkehrsinfrastruktur der Schweiz einen rele-
vanten Beitrag zur Abbildung, vereinfachtem Austausch und zur Verknipfung von Ver-
kehrsinfrastruktur- und Mobilitdtsdaten leisten kann?

1 JA O NEIN

Bemerkungen:

Unsere Mitglieder arbeiten fiir die raumliche Verortung ihrer Dienste klassischerweise mit
den kartografischen Anwendungen wie Google Maps, Apple Maps oder Open Street Map.
Die Eignung und Zweckmassigkeit von Verkehrsnetz CH fiir die Vernetzung mit Shared
Mobility Daten kénnen wir zurzeit nicht fundiert beurteilen.

Verkehrsnetz CH als Referenzsystem auch mit privaten Verkehrsnetzdaten (vgl. Art. 8 Abs.
2 Gesetz und Ziff. 4.1.7 erl. Bericht):

Erachten Sie es als richtig, dass mit Verkehrsnetz CH ein Referenzsystem nicht nur fur
Geodaten zu den Verkehrswegen der 6ffentlichen Hand, sondern auch fir weitere Daten zu
Verkehrswegen angestrebt wird?

1 JA O NEIN

Bemerkungen:
Keine Antwort, siehe Kommentar zu Frage 11

Betrieb von Verkehrsnetz CH (vgl. Art. 8 Abs. 5 Gesetz):
Sind Sie der Ansicht, dass der Bundesrat swisstopo damit beauftragen sollte, Verkehrsnetz
CH nach dem Aufbau auch zu betreiben oder sehen Sie geeignete Alternativen?

1 JA O NEIN

Bemerkungen:
Keine Antwort, siehe Kommentar zu Frage 11

Anforderungen an die MODI

14.

Grundsétze / Generelle Anforderungen beim Betrieb der MODI (vagl. Art. 9 Abs. 1 und Art.
12 Abs. 4 Gesetz und Ziff. 4.1.5 erl. Bericht):

a. Sind sie mit den generellen Anforderungen bzw. den Grundsatzen (Offenheit, Frei-
willigkeit, Gleichbehandlung, keine Gewinnorientierung, Qualitat, Verlasslichkeit,
Transparenz, Flexibilitat) zum Betrieb der MODI einverstanden?

JA O NEIN

Bemerkungen:

b. Prinzip Freiwilligkeit: Sind Sie damit einverstanden, dass Daten auf freiwilliger Ba-
sis Uber die MODI bereitgestellt werden und keine zusétzlichen Lieferpflichten ein-
gefuhrt werden sollen (vgl. zZiff. 4.1.5.1 erl. Bericht)?

JA O NEIN

Bemerkungen:
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Grundsatzlich ja, jedoch stellen sich fiir uns grosse Fragezeichen hinsichtlich des
Erfolgs der MODI, wenn zentrale Stellen der 6ffentlichen Hand und die grossen
offentlichen Verkehrsbetriebe nicht partizipieren. Siehe nachfolgende Positionen.

c. Wirden Sie im Gegensatz zum Prinzip Freiwilligkeit die Einflihrung neuer Pflichten
zur Lieferung der relevanten Mobilitatsdaten fir die folgenden Stellen beftirworten
(ggf. verbunden mit einer dafiir nétigen Revision der Bundesverfassung)?

Einlieferungspflicht fur die 6ffentliche Hand (Bund, Kantone, Gemeinden)?
JA ] NEIN

Bemerkungen:

Einlieferungspflicht fiir 6ffentlich konzessionierte bzw. subventionierte Mobilitéatsan-
bieter?

JA O NEIN

Bemerkungen:
Wir kbnnen uns im Sinne einer Gleichbehandlung grundsatzlich vorstellen, dass

auch konzessionierte oder subventionierte Shared Mobility Anbieter einer Einliefe-
rungspflicht unterstellt werden, wenn diese auch fiir konzessionierte OV-Unter-
nehmen gilt.

Einlieferungspflicht fur private Unternehmen?
0 JA NEIN

Bemerkungen:

Mobilitatsdatenanstalt (MDA)

15. Neue Mobilitdtsdatenanstalt (vgl. Art. 12 Gesetz und Ziff. 4.1.9.2 erl. Bericht):

a. Erachten Sie es angesichts der Grundséatze gemass Ziff. 4.1.5 Erl. Bericht (vgl.
Frage 14) fur zweckmassig, mit der MDA eine neue Bundesanstalt zu grinden, um
insbesondere die NADIM aufzubauen, zu betreiben und weiterzuentwickeln?

JA O NEIN

Bemerkungen:

Wir wiirden es begriissen, wenn die Shared Mobility Branche ihrer wichtigen Rolle
bei einer nachhaltigen und multimodalen Mobilitat entsprechend im Verwaltungs-
rat der MDA vertreten ware, um die Anliegen der Branche auf strategischer Ebene

einzubringen.

b. Sehen Sie eine andere Organisations- und Rechtsform fur geeigneter an? Welche
und warum? Wenn ja, wie sehen Sie dabei die Finanzierung dieser Organisation
(vgl. Erl. Bericht 4.1.9.3)?

O JA NEIN

Bemerkungen:
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16. Aufgaben der MDA beim Betrieb der NADIM (vgl. Art. 13 Gesetz und Ziff. 4.1.8.2 erl. Be-
richt):

a. Erachten Sie die Aufgaben gemass Art. 13 Abs. 2 Bst. a - e des Gesetzes fir
zweckmassig? Sehen Sie andere, weitere Aufgaben?

JA O NEIN

Bemerkungen:

b. Standardisierung im Bereich Mobilitdtsdaten (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. b Gesetz): Er-
achten Sie es fir sinnvoll, dass die MDA — mit dem Ziel der Sicherstellung der In-
teroperabilitdt und unter Einbezug der relevanten Akteure — die Anforderungen an
die Mobilitdtsdaten, Metadaten und technischen Dienste festlegt (z.B. zu verwen-
dende Standards) und deren Einhaltung tGberpruft?

JA O NEIN

Bemerkungen:

c. Austausch Mobilitatsdaten (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. d und e Gesetz): Erachten Sie
es fur zweckmassig, dass die MDA die Integration von Daten und die Bereitstellung
von Daten und Diensten Ubernimmt sowie fachlichen und technischen Support ge-
wahrleistet?

JA O NEIN

Bemerkungen:

17. Gewerbliche Leistungen (val. Art. 15 Gesetz und Ziff. 4.1.8.4 erl. Bericht):
Soll die Betreiberin gewerbliche Leistungen wie Beratungen oder Expertisen durchfihren
konnen, sofern dazu ihr spezielles Knowhow erforderlich ist und diese Leistungen keine
Konkurrenzierung von privatwirtschaftlichen Unternehmen darstellen?

JA O NEIN
Bemerkungen:
18. Ausschlussklausel (vgl. Art. 17 Gesetz):

Sind Sie der Ansicht, dass die MDA Datennutzerinnen und -nutzer von der Nutzung der
NADIM ausschliessen kénnen soll, sofern sie ihren Pflichten insbesondere bei der Daten-
einlieferung nicht nachkommen oder sie die Daten nicht gemass den gesetzlichen Vorga-
ben oder missbrauchlich verwenden?

JA O NEIN

Bemerkungen:

19. Datenschutz (vgl. Art. 18 Gesetz und 4.1.8.6.3 erl. Bericht):

a. Sind Sie der Ansicht, dass die in Art. 18 des Gesetzes vorgesehenen Rahmenbe-
dingungen zur Bearbeitung von Personendaten dem Datenschutz gentigen?

JA O NEIN

8/10

C00.2125.100.2.11993130



Bemerkungen:

b. Teilen Sie die Ansicht, dass es grundsatzlich Aufgabe der Datenlieferantinnen und
-lieferanten ist, den Schutz der Personendaten ihrer Endkundinnen und -kunden
sicherzustellen z.B. tber die Einlieferung anonymisierter Daten?

JA O NEIN

Bemerkungen:

Die Verantwortung der Datenlieferanten endet bei Datenschutzverletzungen, die
sich spezifisch durch die Kombination oder Vernetzung mit Daten Dritter auf
Ebene der MODI ergeben kdnnten.

Erganzende Fragen:

20.

21.

22,

23.

Anreize zur Beteiligung an NADIM:

Bietet die hohere Sichtbar- und Nutzbarkeit und die einfachere Verknipfung der Daten und
Angebote flr Mobilitdtsanbieter und weitere Interessierte ausreichend Anreiz, um sich an
der NADIM zu beteiligen? Wenn nein: welche Anreize missten zusatzlich gesetzt werden?

JA O NEIN

Bemerkungen:

Die Beantwortung dieser Frage wird massgeblich davon abhéngen, welche Mehrwerte die
NADIM anwenderseitig stiften kann und wie intensiv die Infrastruktur effektiv genutzt wird.
Grundsatzlich sehen wir in der NADIM grosse Potenziale, die Sichtbarkeit von Shared Mo-
bility in der Offentlichkeit zu steigern. Ein starker Anreiz fur Shared Mobility Anbieter ist
dann gegeben, wenn NADIM als standardisierte Infrastruktur mit Vertriebsfunktionen die
Belieferung von MaaS-Plattformen ohne zusétzlichen Anbindungsaufwand erméglicht.

Zentrale Koordination / dezentrale Datenherrschaft bei Verkehrsnetzdaten (vgl. erl. Bericht

Ziff. 4.1.7):

Erachten Sie den Ansatz der zentralen Koordination mit dezentraler Datenhoheit hinsicht-
lich einer nachhaltigen Harmonisierung von Verkehrsnetzdaten als zielfihrend?

JA O NEIN

Bemerkungen:

Anreize zur Teilnahme an Verkehrsnetz CH (vgl. Erl. Bericht Ziff. 4.1.7):

Ist aus lhrer Sicht der Nutzen uber die Verknipfung und Kompatibilitat der eigenen Ver-
kehrsnetzdaten mit weiteren Daten fur Datenlieferantinnen und -lieferanten geniigend, um
sich am Verkehrsnetz CH zu beteiligen? Wenn nein, welche Anreize mussten zuséatzlich
gesetzt werden?

1 JA O NEIN

Bemerkungen:
Keine konsolidierte / fundierte Haltung zu dieser Frage

Bezug der Mobilitatsdaten Uber die Mobilitdtsdateninfrastruktur:

Sind Sie der Ansicht, dass bei Verwendung der bezogenen Daten die Datenquelle ausge-
wiesen werden muss?

C00.2125.100.2.11993130
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JA O NEIN

Bemerkungen:

Weitere Themen/Bemerkungen

24. Weitere Bemerkungen zur Vorlage:
Haben Sie zur Vorlage weitere Bemerkungen?

Bemerkungen:

10/10
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| \ BU CoMMERCE £ VOTRE PARTENAIRE AU CCEUR DE L'ECOSYSTEME

DE L'INDUSTRIE

Département fédéral de I'environnement, des
transports, de I'énergie et de la communication
DETEC

Palais férédal Nord

CH - 3003 Berne

Lausanne, le 3 mai 2022

Consultation sur la loi fédérale concernant l'infrastructure de données sur la mobilite

Madame, Monsieur,

Nous avons pris connaissance du projet de loi cité en titre. Nous vous faisons part de notre
appréciation sur la création d'une base légale permettant a la Confédération de mettre a
disposition l'infrastructure de données nécessaires en Suisse pour obtenir un systeme de
mobilité plus efficace.

En piece jointe, vous trouverez le questionnaire rempli.

Appréciation

La Chambre vaudoise du commerce et de I'industrie soutient dans son ensemble le projet
soumis a consultation. Ce projet est tres complexe, mais surtout tres ambitieux. Il nous
parait donc important que la définition d'une « infrastructure de données » soit clarifiée et
strictement limitée a des données gérées par des entreprises publiques. De plus, il nous
parait nécessaire de définir une forme d’organisation favorisant I'innovation et la proximité
avec la clientele des transports

Tout en vous remerciant de l'attention que vous porterez a nos réponses au questionnaire,
nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie

T 7 ML degp)

(/

Philippe Miauton Romaine Nidegger
Directeur adjoint Responsable des dossiers politiques

AVENUE D'OUCHY 47 T+41(0)21 613 35 35
CP 315 - 1001 LAUSANNE CvCl@CVCl.CH WWW.CVCI.CH



Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral de I'environnement, des transports, de I'éner-

Confédération suisse gie et de la communication DETEC
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Consultation

Loi fédérale concernant l'infrastructure de don-
nées sur la mobilité (LIDMo)

Référence : OFT

Questionnaire :

Prise de position transmise par : Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie

N Canton
] Partis politiques
] Association faitiere des communes, des villes et des régions de montagne
Association faitiere de I'économie
] Organisation de la branche oeuvrant au niveau national
] Groupe d’intérét
O] Entreprises de transport public
O] Fournisseurs de mobilité privés
] Dévetoppeurs et exploitants de solutions numeériques pour clients (applications etc.)
O Recherche et sciences
] Autres
Expéditeur :
Chambre vaudoise du commerce et de I'industrie
Av. d’'Ouchy 47
1001 Lausanne

Veuillez renvoyer le questionnaire rempli si possible au format Word (*.doc ou *.docx) a
monika.zosso@bav.admin.ch

*@o. 225. D0.2. M93B0*


mailto:monika.zosso@bav.admin.ch

Orientation générale

Etes-vous d’accord avec l'orientation générale du projet visant & réglementer le théme des
données sur la mobilité dans une nouvelle loi supramodale dont le contenu principal porte
sur une infrastructure étatique de données sur la mobilité, afin de contribuer a un systéme
de mobilité efficient ? (cf. art. 1 de la loi et ch. 1.2.1 du rapport explicatif) ?

Qul O NON

Remarques :

Les données sur la mobilité en tant que troisieme infrastructure d’'importance systémique au méme
titre que la route et le rail

2.

Importance croissante des données sur |la mobilité :

Etes-vous d’avis que les données sur la mobilité (par ex. sur la situation de la circulation et
les offres de mobilité existantes) jouent un réle central dans le fonctionnement des trans-
ports et de la mobilité et qu’elles constituent ainsi une troisiéme infrastructure pour le sys-
teme de mobilité au méme titre que la route et le rail ?

(cf. ch. 1.1.4 du rapport explicatif) ?

Qul I NON

Remarques :

- Sil'objectif du projet de loi est d’avoir une vision d’ensemble des données de la
mobilité au niveau national, il nous parait important d'intégrer également les données

de la mobilité aérienne dans le projet MODI.

- La définition des « données en tant qu’infrastructure » nécessite des lignes directrices
claires. D’une part, il s’agit de I'image numeérique directe des infrastructures physiques
et, d’autre part, des données générées par des entreprises publiques pour le compte
des pouvoirs publics.

Données sur la mobilité et pouvoirs publics

3.

Les données sur la mobilité et leur importance pour les tiches de la Confédération, des
cantons et des communes dans le cadre du systéme de mobilité :

Etes-vous d’avis qu’une infrastructure étatique de données sur la mobilité permettrait de
soutenir la Confédération, les cantons, les communes et les villes dans leurs tdches en ma-
tiere de mobilité (exploitation de I'infrastructure/ commande des offres) (cf. ch. 1.1.5 du rap-
port explicatif) ?

1o NON
T TNUTN

I

Remarques :

Rdle de la Confédération dans le domaine des données sur la mobilité :

Etes-vous d’avis que la Confédération doit jouer un réle central afin que les données sur la
mobilité puissent étre disponibles de maniére fiable et non discriminatoire et donc étre
mises en réseau plus facilement (cf. ch. 4.1.1. du rapport explicatif) ?

oul

L1 NON

Remarques  L'Etat doit jouer fe tole de facilitateur et connecter fes differents acteurs de fa
mobilité. Afin de permettre une innovation durable, I'Etat devrait accorder une attention
particuliére aux utilisateurs des transports et pas uniquement aux structures existantes.
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Infrastructure de données sur la mobilité (MODI)

5.

Principe d’'une infrastructure nationale de données dans le domaine de la mobilité (cf. art. 1
et 4 de la loi et ch. 4.1.4 du rapport explicatif) :

Etes-vous d’avis qu'il est opportun que la Confédération mette & disposition, au moyen de
la MODI, une infrastructure de données de base pour une meilleure utilisation des données
sur la mobilité (livraison, mise a disposition, échange, liaison, acquisition), afin de pouvoir
exploiter et utiliser les capacités d’infrastructure de maniéere plus efficiente et de proposer
des offres mieux adaptées aux besoins des clients finaux ?

Qul I NON

Remarques :

Flexibilité de la MODI (cf. art. 4 de la loi et ch. 4.1.4 du rapport explicatif) :

Etes-vous d’accord que le Conseil fédéral puisse, au vu des développements actuels, com-
pléter si besoin la MODI par des éléments supplémentaires, en plus de la NADIM et du Ré-
seau des transports CH ?

O oul NON

Remarques © Le projet nous sembie déja suffisamment ambitieux pour le moment. e
développement du projet NADIM constitue une valeur ajoutée suffisante. La répartition des
taches entre I'Etat et le secteur privé doit rester au centre des préoccupations.

Financement de la MODI (cf. art. 34ss de la loi et ch. 6 du rapport explicatif) :
Etes-vous d’accord que la MODI soit financée a long terme par des redevances d'utilisa-
tion ?

] oul NON

Remarques : Ies frais d utilisation ont tendance a favoriser des acteurs connus, etablis et
souvent les plus importants du marché. Cela nuit donc a I'égalité des chances sur le

marché de la mobilité. Les données relatives au Réseau de transport par exemple
devraient étre gratuites, de méme que la participation a NADIM et 'accés aux données de
bases par d’autres acteurs de la mobilité.

La NADIM comme contribution & un systéme de mobilité plus efficient (cf. art. 5ss de la loi
et ch. 4.1.8 du rapport explicatif) :

Etes-vous d’avis qu'il est opportun d’améliorer la mise en réseau des données sur la mobi-
lité et de leurs utilisateurs (par ex. fournisseurs de mobilité, développeurs d’applications,
pouvoirs publics, science) au moyen d’'une NADIM (infrastructure nationale de mise en ré-
seau des données sur la mobilité) ?

oul

1 NON

Remarques : Comme mentionne auparavant, tous les modes de transport doivent etre
inclus dés le départ (y compris I'aviation).

Données clés de la NADIM (cf. art. 6 de la loi et ch. 4.1.8.6 du rapport explicatif) :

a. Etes-vous d’accord que les fournisseurs de données doivent mettre a disposition
un ensemble minimal de données pertinentes sur la mobilité (par ex. localisation,
disponibilité et tarifs des offres de mobilité) s’ils souhaitent que leurs offres soient
rendues accessibles via la NADIM ?
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oul L1 NON

Remarques :

3/

b. Etes-vous d’accord que le Conseil fédéral et I'exploitant de la NADIM déterminent
'ensemble de données clés nécessaires pour chaque fournisseur de données dans
le but d’assurer la viabilité du systéme ?

hU! L1 NON

Remarques:

C.
moyen de la NADIM ?
L1 oul NON
‘ Remarques -
d.

cés nécessite un surcroit de travail ?

L1 oul NON

Remarques :

10. Subventionnement du 5
ch. 4.1.8.3 du rapport explicatif) :

a. Le Conseil fédéral doit-il soutenir, pendant les deux premiéres années, financiére-
ment le raccordement (par ex. développement d’interfaces) de systémes privés qui
fournissent ou utilisent la NADIM, en tenant compte de la capacité financiere des
utilisateurs concernés et de I'utilité de leurs données ?

L1 oul NON
Remarques

b. Etes-vous d’avis qu’une contribution & fonds perdu d’au maximum 40 % des colts
est justifiée ?

Ll oul

NON

Rem:z
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Réseau des transports CH

11.

12.

13.

Contribution a un systéme de mobilité efficient au moyen du Réseau des transports CH
(cf. art. 8 de la loi et ch. 4.1.7 du rapport explicatif) :

Etes-vous d’avis que le Réseau des transports CH peut contribuer de maniére significative
a la représentation, a I'échange simplifié et a la liaison de données sur les infrastructures
de transport et sur la mobilité en créant un systéme de référence spatiale pour les géodon-
nées relatives a l'infrastructure des transports suisse ?

oul 1 NON

Remarques :

Le réseau des transports CH comme systéme de référence utilisant également des don-
nées sur les réseaux de transport privés (cf. art. 8, al. 2, de la loi et ch. 4.1.7 du rapport ex-
plicatif) :

Etes-vous d’avis qu'il est juste que le Réseau des transports CH vise non seulement a éta-
blir un systéme de référence pour les géodonnées relatives aux voies de transport des pou-
voirs publics, mais aussi pour d’autres données relatives aux voies de transport ?

oul [ NON

Remarques T Ces données sont au final publiques. Y intégrer des donnees priveées peut
apporter un avantage, mais doit étre réglementé de maniére a respecter le stockage de
données et la souveraineté des entreprises privés.

Exploitation du Réseau des transports CH (cf. art. 8, al. 5 de la loi) :
Etes-vous d’avis que le Conseil fédéral devrait charger swisstopo d’exploiter le Réseau des
transports CH aprés sa mise en place ou voyez-vous des alternatives appropriées ?
Qul C1 NON
Remarques -

Exigenceq anyqunllnc la MODI doit répnndm

14.

Principes / exigences générales lors de 'exploitation de la MODI (cf. art. 9, al. 1 et art. 12,
al. 4, de la loi et ch. 4.1.5 du rapport explicatif) :

a. Etes-vous d’accord avec les exigences générales et/ou les principes relatifs & I'ex-
ploitation de la MODI (ouverture, caractere facultatif, égalité de traitement, but non
lucratif, qualité, fiabilité, transparence, flexibilité) ?

OLH 1 NON
A A A A4

Remarques :

b. Principe du caractére facultatif : étes-vous d’accord que les données soient mises a
disposition de maniere facultative via la MODI et qu’aucune autre obligation de
fourniture soit introduite (cf. ch. 4.1.5.1 du rapport explicatif) ?

Ooul L1 NON

C00.2125.100.2.11993130
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Ll oul

Contrairement au principe du caractére facultatif, seriez-vous favorable a l'introduc-
tion de nouvelles obligations de fourniture de données sur la mobilité pour les ser-
vices suivants (entrainant éventuellement une révision de la Constitution néces-
saire a cet effet) ?

Obligation de fourniture pour les pouvoirs publics (Confédération, cantons, com-
munes) ?

faYHI| 1 NON
JOT  — A4

‘ Remarques :

Obligation de fourniture pour les fournisseurs de mobilité concessionnaires ou sub-
ventionnés ?

Oul L1 NON

‘ Remarques

Obligation de fourniture pour les entreprises privées ?

NON

‘ Remarques :

Centre de données sur la mobilité (CDM)

15. Nouveau centre de données sur la mobilité (cf. art. 12 de la loi et ch. 4.1.9.2 du rapport ex-
plicatif) :
a. Compte tenu des principes évoqués au ch. 4.1.5 du rapport explicatif (cf. ques-

16.

tion 14), jugez-vous qu’il est opportun de créer un CDM en tant que nouvel établis-
sement de la Confédération pour mettre en place, exploiter et perfectionner la NA-
DIM ?

OlLH 1 NON
JOT  — A4

Remarques :

Considérez-vous qu’une autre forme d’organisation et une autre forme juridique se-
raient plus appropriées ? Laquelle et pourquoi ? Dans l'affirmative, comment envi-
sageriez-vous le financement de cette organisation ? (cf. ch. 4.1.9.3 du rapport ex-
plicatif) ?

Oul 1 NON

Remarques

port explicatif) :

a.

Considérez-vous que les taches selon l'art. 13, al. 2, let. a — e, de la loi sont appro-
priées ? Voyez-vous d’autres taches ?

Ooul 1 NON
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17.

18.

19.
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Remarques :

b. Standardisation dans le domaine des données sur la mobilité (cf. art. 13, al. 2,
let. b, de la loi) : étes-vous d’avis qu’il est judicieux, dans le but de garantir I'intero-
pérabilité tout en impliquant les acteurs concernés, que le CDM fixe les exigences
en termes de données sur la mobilité, de métadonnées et de services techniques
(par ex. les normes applicables) et qu’il en vérifie le respect ?

OLH 1 NON
JOT A4

O TNOTY

Remarques :

c. Echange de données sur la mobilité (cf. art. 13, al. 2, let. d et e, de la loi) : étes-
vous d’avis qu’il est approprié que le CDM se charge de I'intégration des données
et de la mise a disposition des données et des services tout en assurant un soutien
spécialisé et technique ?

Oul 1 NON

Remarques :

Prestations commerciales (cf. art. 15 de laloietch. 4.1.8.4 durapport explicatify .

L’exploitant doit-il pouvoir fournir des prestations commerciales telles que des conseils et
des expertises si celles-ci requiérent son savoir-faire particulier et ne concurrencent pas les
entreprises du secteur privé ?

O oul NON

Remarques -

Clause d’exclusion (cf_art. 17 de la loi) -

Etes-vous d’avis que le CDM doit pouvoir exclure les utilisateurs de données de I'utilisation
de la NADIM s’ils ne satisfont pas a leurs obligations, notamment en matiére de fourniture
de données, ou s'ils utilisent les données de maniere illégale ou abusive ?

oul ] NON
Hemarques .

Protection des données (cf. art. 18 de la loi et ch. 4.1.8.6.3 du rapport explicatif) :

a. Etes-vous d’avis que les conditions-cadres prévues a l'art. 18 de la loi en matiére
de traitement des données personnelles sont suffisantes pour garantir la protection
des données ?

OLH 1 NON
T | — A4

o

Remarques :

b. Partagez-vous I'avis selon lequel il incombe en principe aux fournisseurs de don-
nées de garantir la protection des données personnelles de leurs clients finaux, par
exemple en livrant des données anonymisées ?

Ooul 1 NON


http://4.1.8.4/

Remarques :

Questions complémentaires :

20.

21.

22.

Incitations pour participer a la NADIM :

La visibilité et I'utilisabilité accrues ainsi que la liaison plus simple des données et des
offres incitent-elles suffisamment les fournisseurs de mobilité et les autres parties intéres-
sées a participer a la NADIM ? Dans la négative, quelles incitations supplémentaires de-
vraient étre mises en place ?

oul 1 NON

Remarques :

Coordination centralisée / maitrise des données décentralisée des données sur les réseaux
de transports (cf. ch. 4.1.7 du rapport explicatif) :

Considérez-vous que I'approche d’'une coordination centralisée avec une souveraineté dé-

centralisée des données en vue d’une harmonisation durable des données sur les réseaux
de transport est opportune ?

oul [ NON
Kemarques B

seaux de transport avec d’autres données est suffisante pour que les fournisseurs de don-
nées participent au Réseau des transports CH ? Dans la négative, quelles incitations sup-
plémentaires devraient étre mises en place.

oul ] NON

‘ Remarques -

O oul NON

Remarques

Autres thémes/remarques :

24.

Autres remargues concernant le projet :
Avez-vous d’autres remargues a formuler concernant le projet ?

‘ Remarques :
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GRUNE Schweiz
Urs Scheuss

Waisenhausplatz 21 Bundesamt fur Verkehr
3011 Bern BAV
3003 Bern

urs.scheuss@gruene.ch

031326 66 04 I
per Mail an:

Bern, 5. Mai 2022

Bundesgesetz lUiber die Mobilitatsdateninfrastruktur; Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Sie haben die GRUNEN fiir eine Stellungnahme zum Bundesgesetz iber die Mobilitatsdateninfrastruk-
tur eingeladen. Wir danken fir die Gelegenheit, uns zur Vorlage zu aussern. Die folgende Stellung-
nahme beschrénkt sich auf grundsatzlich Fragestellungen und geht nicht auf technische Details ein.

Multimodale Mobilitdtsangebote leisten Beitrag an den Klima- und Umweltschutz

Die GRUNEN unterstiitzen multimodale Mobilitatsangebote. Solche Angebote im Sinne von einem Ti-
cket fir die Fahrt von A nach B mit verschiedenen Verkehrsmitteln tragen dazu bei, die bestehende
Infrastruktur besser zu nutzen und den Druck auf Ausbauten, die Mehrverkehr nach sich ziehen, zu
verringern. Multimodale Mobilitdtsangebote tragen somit zum Schutz des Klimas und der Umwelt bei.
Die Vorlage ist eine wichtige Voraussetzung zur Férderung solcher Angebote.

Die GRUNEN begriissen es daher, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, damit zugunsten eines
effizienteren Mobilitatssystems eine Dateninfrastruktur zur Verfigung gestellt werden kann. Damit soll
mit dem Ziel einer nachhaltigeren Mobilitat zum Beispiel der Modalsplit des 6ffentlichen Verkehrs (OV)
gesteigert oder der Besetzungsgrad des motorisierten Individualverkehrs (MIV) erhdht werden, indem
intelligente Mitfahrsysteme entwickelt werden. Zudem soll die Digitalisierung auch genutzt werden, um
Sammeltaxi- oder Rufbuss-Systeme als flexible Erganzungen des OV starker zu verbreiten. Die GRU-
NEN unterstitzen dabei klar, dass die Schaffung und der Betrieb der Dateninfrastruktur durch die 6f-
fentliche Hand erfolgt. Alternativen, welche darauf abzielen, nicht-staatlichen kommerziellen Akteuren
die Federfilhrung zu tiberlassen, lehnen die GRUNEN entschieden ab.

Angebote fir den Fuss- und Veloverkehr und den 6ffentlichen Verkehr férdern

Die GRUNEN weisen aber auch darauf hin, dass die neue Dateninfrastruktur grundsatzlich die Schwelle
fur die Nutzung aller Verkehrstrager senkt und dadurch auch zu Mehrverkehr fihren kann. Dies wiegt
umso mehr, als die kommerziellen Applikationsentwickler ihren Absatz eher beim MIV suchen werden.
Der Fuss- und Veloverkehr sowie der OV werden in den entsprechenden Apps weniger beriicksichtigt,
weil sie nicht oder zu wenig kommerzialisierbar sind.

Umso wichtiger ist es daher aus Sicht der GRUNEN, die Hiirden fiir die Nutzung der Mobilitatsdaten tief
zu halten, damit vor allem auch auf den Fuss- und Veloverkehr ausgerichtete Angebote eine Chance
haben. Zudem sollen auch kleinere, regionale Anbieter ohne hohe Zusatzkosten ihre Angebote verbes-
sern kénnen. Daraus ergibt sich, dass moglichst viele Daten in die neue Mobilitatsdateninfrastruktur
einfliessen und maoglichst frei verfligbar sein sollen. Allerdings missen gemass Gesetzesentwurf ledig-
lich so genannte «Kerndaten», d.h. ein minimales Datenset, abgeliefert werden. Diese umfassen z.B.
Geodaten (Netze, Haltstellen), Betriebsdaten und Teile der Vertriebsdaten.
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In diesem Sinne schlagen die GRUNEN vor, dass alle Mobilitatsdaten, inklusive insbesondere Nut-
zungsdaten, die bei offentlich finanzierten Akteuren bestehen und nicht aus Datenschutzgriinden oder
Sicherheitsbedenken geheim gehalten werden miissen, als Open Government Data (OGD) freigegeben
werden. Diese sollen wie vorgesehen fir alle Beteiligten «kostenlos, in maschinenlesbarer Form und in
einem offenen Format zur freien Weiterverwendung» zuganglich gemacht werden. Konsequenterweise
muss das Angebot kostenlos bleiben. Die GRUNEN lehnen daher die vorgeschlagene Einfiihrung einer
Nutzungsgebihr nach einer Frist von zehn Jahren ab.

Erganzend schlagen die GRUNEN vor, dass die im Rahmen der Mobilitatsdateninfrastruktur entwickelte
Software grundséatzlich unter einer Open Source Lizenz frei zugénglich publiziert wird. Die Veréffentli-
chung von Open Source Software fordert die Unabhéngigkeit und Nicht-Diskriminierung der Mobilitats-
dateninfrastruktur, weil so Behérden, Unternehmen und die Zivilgesellschaft die entwickelten Module
und Programme selbstandig nutzen und weiterentwickeln kénnen. Gleichzeitig ermdglicht der Einblick
in den Quellcode die Transparenz der Algorithmen und erhéht damit die Qualitat und Sicherheit der
digitalen Infrastruktur. Und nicht zuletzt reduziert die gemeinsame Weiterentwicklung von Open Source
Software auch Kosten, da durch die Wiederverwendung der Komponenten und Anwendungen der Mo-
bilitatsdateninfrastruktur Ausgaben fur die Software-Entwicklung gespart werden kénnen.

Datenschutz sicherstellen

Der Bundesrat hat es sich zum Ziel gesetzt, vertrauenswirdige Datenrdume fir die digitale Selbstbe-
stimmung zu schaffen und zu fordern.® Dazu zahlt er auch die hier zur Diskussion stehende Mobilitats-
dateninfrastruktur. Mehr noch: Die Mobilitatsdateninfrastruktur soll zu einem «richtungsweisenden ver-
trauenswirdige Datenraums werden. Die GRUNEN stellen allerdings fest, dass weder im Gesetzesent-
wurf noch im Bericht ansatzweise genligend auf den Datenschutz und die digitale Selbstbestimmung
eingegangen wird. Das Gesetz verweist lediglich auf das Datenschutzgesetz (DSG) oder delegiert Da-
tenschutzfragen an den Bundesrat. Weder aus dem Gesetz noch dem erlauternden Bericht geht hervor,
wie die digitale Selbstbestimmung tatsachlich umgesetzt werden soll.

Die angedachte Mobilitdtsdateninfrastruktur steht in einem offensichtlichen Spannungsfeld, wenn etwa
bei einem Ticketkauf fur ein 6ffentliches Verkehrsmittel nicht entschieden werden kann, ob die eigenen
Daten in den Datenraum gegeben werden sollen oder nicht, da gar nicht Mdglichkeit besteht, ein ande-
res Verkehrsmittel zu nehmen — und beim Ticketkauf kann nur den allgemeinen Geschéfts- oder Trans-
portbedingungen zugestimmt werden.

Das Grundproblem liegt darin, dass der Gesetzesentwurf sich in erster Linie an die Mobilitatsanbieter
richtet und definiert, welche Daten sie liefern. Welche Daten die Endnutzer*innen preisgeben und wie
sie vor allem verhindern, dass Daten an Dritte weitergegeben werden, an die sie keine Daten preisgeben
wollen, sind kein Thema. Daran &ndert auch nicht, dass es sich beim gréssten Teil der Daten um Sach-
daten handelt. Es werden auch Personendaten in die Mobilitdtsdateninfrastruktur einfliessen.

Diese konzeptuelle Liicke im vorgeschlagenen neuen Bundesgesetz liber die Mobilitdtsdateninfrastruk-
tur muss aus Sicht der GRUNEN dringend geschlossen werden. Einerseits aus Griinden des Daten-
schutzes, andererseits um die Glaubwiirdigkeit der «vertrauenswirdigen Datenrdume» zu erhalten.

Wir danken fir die Berlcksichtigung unserer Anliegen und die Anpassung der Vorlage. Fur Fragen
stehen wir Ihnen gerne zur Verfligung.

Freundliche Griisse

Kgorc )

Balthasar Glattli Urs Scheuss
Prasident stv. Generalsekretar

1 Forderung vertrauenswiirdiger Datenraume und der digitalen Selbstbestimmung (Medienmitteilung vom 30.03.2022):
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Allianza Alleanza Le Die
dal Center del Centro Centre Mitte

Per Mail an: konsultationen@bav.admin.ch

Bern, 28. April 2022

Vernehmlassung: Bundesgesetz Gber die Mobilitatsdateninfrastruktur (MODIG)

Sehr geehrte Damen und Herren

Sie haben uns eingeladen, zur obengenannten Vernehmlassungsvorlage Stellung zu nehmen. Fur
diese Gelegenheit zur Meinungsausserung danken wir Ihnen bestens.

Ausgangslage

Mit dieser Vorlage soll die gesetzliche Grundlage fir eine digitale verkehrsiibergreifende Vernetzung
und Nutzung von Mobilititsdaten und -angeboten 6ffentlicher Verkehrsunternehmen sowie privaten
Anbietern geschaffen werden. Das Ziel dieser Mobilitatsdateninfrastruktur besteht darin, Reisende tber
sinnvolle Optionen oder alternative Reisemaoglichkeiten tbersichtlich und vollstandig zu informieren und
dadurch das Verkehrssystem effizienter zu gestalten. Fir den Aufbau, Betrieb und die
Weiterentwicklung dieser nationalen Mobilitatsdatenvernetzungs-Infrastruktur ist die Grindung einer
eigenen Bundesanstalt vorgesehen. Das Vorhabens soll in den ersten zehn Jahren durch den Bund,
langerfristig aber Gber Nutzergebihren finanziert werden.

Die Mitte unterstiitzt den Aufbau einer Mobilitatsdateninfrastruktur, weil sie die multimodale
Mobilitat und damit den Service public starkt

Vor dem Hintergrund der rasch fortschreitenden Digitalisierung und dem anhaltenden
Verkehrswachstums ist ein effizienter, digitaler und verkehrsuibergreifender Informationsaustausch von
Mobilitatsdaten von zentraler Bedeutung.

Die Mitte ist der Ansicht, dass eine nahtlose Kombination verschiedener Mobilitdtsangebote und -formen
die Mobilitat vereinfachen und — gerade auch in Berg- und Randregionen durch neue Bestellangebote
—wesentlich erleichtern kann. Damit die Daten verlasslich, neutral und diskriminierungsfrei bereitgestellt
werden kdnnen, finden wir es sinnvoll, dass der Bund eine zentrale und koordinierende Rolle beim
Aufbau, Betrieb und der Weiterentwicklung der Mobilitatsdateninfrastruktur einnimmt. Unseres
Erachtens soll der Zugang zu diesen Daten kostenlos und als erweiterten Service public zur Verfugung
gestellt werden. Dem Vorhaben, eine eigene Bundesanstalt fir die Mobilitatsinfrastruktur zu griinden,
steht Die Mitte hingegen kritisch gegeniiber, da unseres Erachtens das Kosten-Nutzen-Verhaltnis nicht
stimmt. Zur Entwicklung von MODI sollte eine Organisationsform gewdahlt werden, die
anwenderfreundliche Lésungen und eine hohe Dynamik gewahrleisten kann.

Wir danken Ihnen fiir die Mdglichkeit zur Stellungnahme, fir die Berlicksichtigung unserer Anliegen und
verbleiben mit freundlichen Grussen.

Fur Die Mitte Schweiz
Sig. Gerhard Pfister Sig. Gianna Luzio

Prasident Die Mitte Schweiz Generalsekretarin Die Mitte Schweiz

Die Mitte Seilergraben 8a, Postfach, CH-3001 Bern
T 031 357 33 33, info@die-mitte.ch, www.die-mitte.ch
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Digitale Gesellschaft, CH-4000 Basel

Eidgendssisches Departement fir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt fiir Verkehr

3003 Bern

Per E-Mail an: konsultationen@bav.admin.ch

3. Mai 2022

Stellungnahme zum Bundesgesetz tiber die Mobilitatsdaten-
infrastruktur (MODIG) (Vernehmlassung 2022/2)

Sehr geehrte Damen und Herren

Am 2. Februar 2022 er6ffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zum Bundesgesetz
Uber die Mobilitatsdateninfrastruktur (MODIG). Wir bedanken uns fir die Moglichkeit
zur Stellungnahme.

Die Digitale Gesellschaft ist eine gemeinnitzige Organisation, die sich fiir Grund- und
Menschenrechte, eine offene Wissenskultur, weitreichende Transparenz sowie
Beteiligungsmoglichkeiten an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen einsetzt. Die
Tatigkeit orientiert sich an den Bediirfnissen der Biirgerinnen und Konsumenten in der
Schweiz und international. Das Ziel ist die Erhaltung und die Férderung einer freien,
offenen und nachhaltigen Gesellschaft vor dem Hintergrund der Persdnlichkeits- und
Menschenrechte.

Gerne nehmen wir zum Entwurf wie folgt Stellung:

Gemass der Medienmitteilung des Bundesrates «Forderung vertrauenswiurdiger
Datenrdumen und der digitalen Selbstbestimmung» vom 30.03.2022 soll das Potenzial
von Daten besser ausgeschopft werden. Dafir sollen vertrauenswiirdige Datenrdume
gefordert und die digitale Selbstbestimmung gestarkt werden. Vertrauenswirdige
Datenrdaume sind gemass dem Bericht zur «Schaffung von vertrauenswiirdigen

Datenraumen basierend auf der digitalen Selbstbestimmung» vom 30.03.2022 ein
vielversprechender Ansatz zur Realisierung der digitalen Selbstbestimmung. Uns ist
unverstandlich, weshalb und wie Datenrdume der digitalen Selbstbestimmung dienen

Digitale Gesellschaft office@digitale-gesellschaft.ch Postkonto 61-177451-1
CH-4000 Basel www.digitale-gesellschaft.ch CH15 0900 0000 6117 7451 1
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sollen - und hierzu nicht vielmehr und in genereller Weise ein starker Datenschutz
gefordert werden muss. Aber angenommen, dem ware so, dann mussen die
Datenraume erstens tatsachlich vertrauenswiirdig sein und zweitens die Realisierung
der digitalen Selbstbestimmung auch als oberstes Ziel haben.

Das Bundesgesetz (iber die Mobilitatsdateninfrastruktur (MODIG) regelt die
«Nationale Datenvernetzungsinfrastruktur Mobilitat» (NADIM), womit ein solcher
vertrauenswirdiger Datenraum geschaffen werden soll. So wird im Bericht zu
vertrauenswirdigen Datenrdumen die NADIM als eines der ersten Beispiele von
vertrauenswirdigen Datenrdumen genannt, bei denen die digitale Selbstbestimmung
umgesetzt werden soll. Neu entstehende Datenrdume werden demnach
richtungsweisend dafir sein, wie diese als Gesellschaft genutzt werden und der
Austausch von Daten kiinftig betrieben wird. Zu diesen neu entstehenden,
richtungsweisenden Datenrdaumen gehort auch das NADIM. Jedoch wird ausgerechnet
in diesem Gesetz nicht ansatzweise geniigend auf den Datenschutz und die digitale
Selbstbestimmung eingegangen. Das MODIG verweist auf das Datenschutzgesetz
(DSG) oder delegiert Datenschutzfragen lediglich an den Bundesrat. Weder aus dem
Gesetz noch dem erlduternden Bericht geht hervor, wie die digitale Selbstbestimmung
tatsachlich umgesetzt werden soll.

Gemass dem Bericht zu vertrauenswiirdigen Datenrdumen steigt bei einem
wachsenden Anteil der Bevélkerung das Misstrauen gegeniiber der Nutzung von
Daten aus Angst vor Missbrauch und Verlust der Privatsphare oder aus ungentligenden
Entscheidungsmaoglichkeiten. Ziel muss also sein, Vertrauen bei der Bevolkerung zu
schaffen, damit die Datenraume tatsachlich sicher sind und die digitale
Selbstbestimmung geachtet wird. Das MODIG als eines der ersten Beispiele fir die
Schaffung eines Datenraumes sollte dabei besonders Wert auf die Schaffung des
Vertrauens der Bevolkerung legen. Stattdessen wird mit dem MODIG jedoch ein
Gesetz geschaffen, das dieses Vertrauen, welches noch nicht einmal aufgebaut werden
konnte, bereits im Keim zu ersticken droht. Der Angst vor Missbrauch wird nicht
vorgebeugt und auch dem Verlust der Privatsphare wird kein Wort gewidmet.

Ungenligende Entscheidungsmaoglichkeiten férdert das MODIG regelrecht, wenn z.B.
bei einem Ticketkauf fiir ein Verkehrsmittel Gberhaupt nicht entschieden werden kann,
ob die eigenen Daten in den Datenraum gegeben werden sollen oder nicht, weil man
nicht die Wahl hat, ein anderes Verkehrsmittel zu nehmen - und beim Ticketkauf den
allgemeinen Geschafts- oder Transportbedingungen zustimmen muss. Nur unbedingt



erforderliche Daten unter Beriicksichtigung von Privacy-by-Design und Privacy-by-
Default sollen bearbeitet werden dirfen. Zudem muss die Méglichkeit bestehen
bleiben, die Transportmittel anonym zu benutzen, und zwar zum gleichen, besten Preis
und soweit moglich ohne Komforteinbusse. Dabei ware z.B. eine Prepaidkarte eine
mogliche Losung. Das Recht auf anonymen Transport muss gewahrleistet sein.

Fir uns ist unverstandlich, in welchem Verhaltnis die MODIG zum Mobility-Pricing
steht. Die Vorlage zum Bundesgesetz (iber Pilotprojekte zu Mobility-Pricing hat zum
Ziel, die Mobilitat moéglichst effizient zu nutzen. Das MODIG hat ebenfalls zum Ziel,
das Verkehrssystem effizienter zu machen. Mobility-Pricing ist in der Vorlage zum
MODIG allerdings tberhaupt kein Thema. Wenn mit dem Bundesgesetz zu Mobility-
Pricing bereits eine Vorlage besteht, um Mobilitat effizienter nutzen zu kénnen,
weshalb macht man dann jetzt das MODIG, ohne das Verhaltnis zum Mobility-Pricing
zu klaren, das das gleiche Ziel hat?

Der Bericht zu vertrauenswiirdigen Datenrdumen stellt klar, dass die Nutzer:innen
haufig keine andere Wahl haben, als ihre Daten preiszugeben und damit ihre Kontrolle
darlber aufgeben, wenn sie an der digitalen Welt teilnehmen wollen. Diese Gefahr
besteht mit dem MODIG nicht nur in der digitalen Welt, sondern auch bei der
Teilnahme am 6ffentlichen Verkehr, wenn die Individuen keine Verkehrsmittel mehr
wahlen kénnen, ohne ihre Daten preisgeben zu miissen und somit keine
Entscheidungsmaoglichkeit mehr darliber haben. Der Bericht anerkennt, dass dies im
Gegensatz zum Selbstverstandnis steht, in demokratisch und rechtsstaatlich
organisierten Gesellschaften als aktive Birger:innen mitentscheiden zu kénnen. Jede
Person hat das Recht, ihre Daten Dritten nicht preisgeben zu missen. Diese
Entwicklungen widersprechen diesem Recht. Dieses Recht soll aktiv und effektiv
geschiitzt und deren Wirksamkeit gestiitzt werden. Das MODIG beugt dieser Gefahr
jedoch nicht vor und sieht keine Regelung vor, wie Individuen entscheiden kénnen, ob
(und wie) sie ihre Daten preisgeben wollen oder nicht, wenn sie ein bestimmtes
Verkehrsmittel nutzen missen.

Der Bundesrat setzt sich zum Ziel, dass die Schweiz lGiber vertrauenswiirdige
Datenraume verfigt, in denen die Einwohner:innen die Kontrolle tber ihre eigenen
Daten ausiiben kénnen. Die Verhiltnisse zwischen Datenproduzierenden,
Datennutzenden und betroffenen Personen sollen klar geregelt sein. Das NADIM aber
regelt die Verhaltnisse fiur die Einwohner:innen nicht klar, da sie (vorlaufig) keine
Akteur:innen im MODIG sind. Der Nutzen der Schaffung eines vertrauenswiirdigen
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Datenraumes sollte eigentlich sein, die digitale Selbstbestimmung zu férdern. Das
MODIG allerdings richtet sich nicht an die Individuen, sondern in erster Linie an die
Mobilitatsanbieter:innen. Die Endnutzer:innen haben gemass Vorlage nur einen
indirekten Nutzen daraus. Damit entspricht die Schaffung der NADIM als
vertrauenswiirdigen Datenraum nicht dessen eigentlichen Zweck. Die Datenraume
sollen dazu dienen, die Kontrolle tiber die eigenen Daten zu starken. Beim Datenraum
des MODIG hat man aber als Mobilitatsteilnehmer:in (zur Zeit) Giberhaupt keinen
Zugriff auf den Datenraum oder einen direkten Nutzen davon.

Vertrauenswiirdige Datenrdume zeichnen sich dadurch aus, dass Nutzer:innen ihre
Daten nach eigenem Willen und mit der nétigen Kontrolle zur Verfligung stellen
kénnen. Individuen kénnen aber gerade nicht nach ihrem eigenen Willen die Daten
der NADIM zur Verfligung stellen, da im MODIG nicht die Mobilitatsteilnehmenden
die Nutzer:innen sind, sondern die Anbieter:innen. Diese entscheiden Uiber das zur
Verfligung stellen der Daten, sind deren Eigentiimer:innen und besitzen die Hoheit
Uber die Daten.

Zwar wird betont, dass es sich dabei in der Regel nur um Sachdaten handelt. Gemass
dem erlauternden Bericht liegt es in der Verantwortung der Datenlieferant:innen, mit
geeigneten Massnahmen wie Anonymisierung sicherzustellen, dass es sich bei den von
ihnen zur Verfligung gestellten Kerndaten und weiteren Daten um Sachdaten handelt.
Doch nicht nur Sachdaten, sondern auch Personendaten konnen von der NADIM
erfasst werden. Unter Personendaten konnen gemass dem erlauternden Bericht
personliche Angaben der Endkund:innen fallen, wie z.B. Bewegungsdaten oder
besonders schiitzenswerte Personendaten im Bereich Gesundheit bei Reisenden mit
Behinderung. Gemass dem erlauternden Bericht werden die konkreten
Rahmenbedingungen zur Bearbeitung von besonders schiitzenswerten Personendaten
oder Bewegungsdaten durch die Betreiberin der NADIM durch den Bundesrat in
Abstimmung mit den Akteur:innen und dem Datenschutzgesetz festgelegt. Das ist
erstens sehr unkonkret formuliert und férdert sicher nicht das Vertrauen der
Bevolkerung in die Sicherheit der Datenrdume. Zweitens werden nur die Akteur:innen
miteinbezogen, dabei geht es bei den Personendaten um die Endnutzer:innen, welche
kein Mitspracherecht bei der Ausarbeitung dieser Rahmenbedingungen haben. Das
entspricht nicht der digitalen Selbstbestimmung. Dass der Umgang mit diesen sehr
personlichen Daten erst durch den Bundesrat bestimmt wird, ist nicht hinzunehmen.
Der erlauternde Bericht wendet seine ganze Energie auf, um zu betonen, dass dies
nicht der Regelfall sein wird, sodass er ganz vergisst, zu regeln, wie die Personendaten



geschiitzt werden, sollte der Regelfall doch mal eine Ausnahme machen.

Als einen der Grundpfeiler fiir die Entwicklung von vertrauenswiirdigen Datenrdumen
nennt der Bericht die Erarbeitung eines freiwilligen Verhaltenskodex. Dieser soll aber
erst noch erarbeitet werden. Das NADIM wird nun also noch ohne diesen
Verhaltenskodex geschaffen. Es ist zudem fraglich, ob und wie die vom Bundesrat
beschlossenen Massnahmen zur Férderung vertrauenswirdiger Datenraume und
digitaler Selbstbestimmung bei der MODIG Uberhaupt einfliessen konnten, da der
Gesetzesentwurf bereits am 2. Februar 2022 in die Vernehmlassung geschickt wurde,
wahrend die Massnahmen erst am 30. Marz 2022 beschlossen wurden. Somit ist
anzunehmen, dass das MODIG noch nicht auf Grundlage dieser Massnahmen
entstanden ist und damit potenziell den Anforderungen an vertrauenswirdige
Datenraume nicht entspricht.

Wenn digitale Selbstbestimmung und vertrauenswiirdige Datenraume nicht nur leere
Worte sein sollen, dann ist das MODIG eine wichtige Chance, dies zu bestatigen. Der
vorliegende Entwurf entspricht den Anforderungen der Individuen an digitale
Selbstbestimmung und vertrauenswiirdige Datenraume nicht.

Wir fordern daher einen starken, generellen Datenschutz und den tatsachlichen Fokus
auf die digitale Selbstbestimmung beim MODIG.

Schlussbemerkung

Wir beschranken uns in dieser Stellungnahme auf unsere Kernanliegen. Der Verzicht
auf umfassende allgemeine Anmerkungen oder auf Anmerkungen zu einzelnen
Artikeln bedeutet keine Zustimmung der Digitalen Gesellschaft.

Freundliche Griisse

Erik Schonenberger



digitalswitzerland

Bundesratin Simonetta Sommaruga

Eidg. Departement fir Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
Bundeshaus Nord

3003 Bern

Direktor BAV Peter Flglistaler
Vizedirektor Herr Gerhard Ballmer
Bundesamt flr Verkehr
Mduhlestrasse 6, 3063 Ittigen

Einreichung per Mail an:
info@gs-uvek.admin.ch
konsultationen@bav.admin.ch

Zurich, 3. Mai 2022

Vernehmlassung Bundesgesetz liber die Mobilitatsdateninfrastruktur

Sehr geehrte Frau Bundesratin
Sehr geehrter Herr Direktor
Sehr geehrter Herr Vizedirektor
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken lhnen fur die Gelegenheit, uns zum «Bundesgesetz Uber die Mobilitdtsdateninfrastruktur» aussern
zu koénnen. Diese Gelegenheit nimmt der Verein digitalswitzerland gerne wahr, wir haben aufgrund der hohen
Bedeutung dieses Themas fur die digitale Schweiz eine grosse Zahl an Vernehmlassungsantworten
ausgewertet, um ein klares Bild skizzieren zu kénnen.

Zusammenfassend stellen wir fest, dass die differierenden und sektor-abhangigen Betrachtungsweisen der
Interessengruppen zu unterschiedlichen Interpretationen fihren, obwohl die meisten Akteure mit der
Stossrichtung der Vorlage einverstanden sind. Das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen. Dennoch: Wir riskieren,
dass jene, die eigentlich positiv sind, wegen inhaltlich unterschiedlicher Sichtweisen, auseinander dividiert
werden und dann im politischen Prozess unterliegen. Dies gilt es zu verhindern.

digitalswitzerland versteht sich als Dialogplattform, welche mit seinem branchenubergreifenden Netzwerk von
Uber 240 Organisationen zur Verfugung steht - immer mit dem Ziel die Digitalisierung der Schweiz zu
erleichtern. Wir sind oft Ubersetzer und Moderator der verschiedenen Stimmen, welche die Schaffung einer
langfristig erfolgreichen und nachhaltigen Digitalisierung zum Wohl der Gesellschaft wollen: So auch auch gerne
fur all jene, die die nationalen Mobilitatsdaten Infrastruktur als sinnvoll und wegweisend erachten.

Wir méchten lhnen deshalb, ganz im Sinn der UN Sustainable Development Goals Nr. 17 (Partnerschaften),
gerne anbieten, dass wir im Vorfeld zur politischen Beratung als neutrale, unideologische und unparteiische
Plattform versuchen die konstruktiven und positiv eingestellten Akteure hinter gemeinsamen Positionen zu
versammeln, damit die Arbeit der Behdrden und des Parlaments einfacher wird.

digitalswitzerland | Geschaftsstelle Zirich | Selnaustrasse 25 | 8001 Zdirich |
politics@digitalswitzerland.com | digitalswitzerland.com
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Selbstverstandlich werden wir dies auf freiwilliger, unverbindlicher Basis machen. Unser Beitrag soll helfen, die
Digitalisierung der Schweiz zu erleichtern. Da der Aufwand aber erheblich ist, bitten wir Sie um eine positive
Grundhaltung und Offenheit gegenliber den von uns zu erzielenden Ergebnisse im Sinn der Sache. Im
beigeflgten, ausfihrlichen Text, finden Sie zudem die Problemfelder, die wir bei der Analyse der
Vernehmlassung herausarbeiten konnten - insbesondere die Frage der Organisation, die sich um die Daten
kiimmert, wie auch die Frage der Datentiefe scheinen uns erfolgskritisch flir das Vorhaben.

Es wirde uns freuen, wenn wir hier auf ein offenes Ohr bei Ihnen und beim BAV stossen wiirden. Eine positive
Reaktion wirde uns sehr freuen, dann machen wir uns an die Arbeit.

Wir danken fir die Aufmerksamkeit und stehen fir weitere Auskiinfte gerne zur Verfiigung.

Freundliche Grisse,

/ﬁ’ T
Sascha Zahnd Stefan Metzger
President digitalswitzerland Managing Director digitalswitzerland

Far weitere Auskiinfte:
Guillaume Gabus, digitalswitzerland | Geschaftsstelle Zirich
Tel. +41 76 589 71 99 | guillaume@digitalswitzerland.com

1. Hintergrund zu digitalswitzerland

digitalswitzerland ist eine schweizweite, branchenubergreifende Initiative, welche die Schweiz als weltweit
fuhrenden digitalen Innovationsstandort starken und verankern will. Unter dem Dach von digitalswitzerland
arbeiten an diesem Ziel mehr als 240 Organisationen, bestehend aus Vereinsmitgliedern und politisch neutralen
Stiftungspartnern, transversal zusammen. digitalswitzerland ist Ansprechpartner in allen Digitalisierungsfragen
und engagiert sich fir die Losung vielfaltiger Herausforderungen.

Aus Sicht von digitalswitzerland ist die Mobilitdtsdateninfrastruktur eine wichtige Komponente, um die
Schweizer Gesellschaft und Wirtschaft bei der Digitalisierung voranzubringen. digitalswitzerland begrisst
deshalb die Stossrichtung der Vorlage, als Beitrag fir ein effizientes Mobilitdtssystem, welches die Thematik der
Mobilitatsdaten in einem neuen verkehrstragertibergreifenden Gesetz regelt.

Wir kénnen die Verunsicherung gegenliber der Vorlage nachvollziehen, welche uns die von uns konsultierten
Organisationen  mitgeteilt haben. Die Vorbehalte beziehen sich vor allem organisatorische
(Mobilitdtsdatenanstalt), strukturelle (Definition der Kerndaten sowie Zielbild-leitenden Dimensionen. Sie finden
eine ausflihrliche Beschreibung der Befangenheiten im Kapitel “Bemerkungen”.

2. Vorgehen

Da die MODI-Vorlage unterschiedliche Sektoren (Mobilitat-, Infrastruktur- sowie ICT-Sektor) betreffen, haben wir
Mitglieder (Verbande und Unternehmen), sowie weitere Organisationen (aus der Adressaten-Liste) kontaktiert
und vorab nach ihrer Meinung zur Vorlage befragt. Sie finden die Liste der Organisationen, welche wir angefragt
haben im Anhang.
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3. Methodische Beobachtungen

Zusammenfassend ist uns ins Auge gefallen, dass die Antworten mehrheitlich die Stossrichtung der Vorlage
beflrworten.

Die Komplexitdt der Fragestellungen hat dazu gefiihrt, dass die Vernehmlassungsadressaten teilweise
uneindeutige Rickmeldungen gegeben haben, die die Auswertung erschweren: Je nach Branchenzugehdrigkeit
wurden einzelne Punkte im Fragebogen unterschiedlich verstanden und beantwortet, obwohl grundlegend
dieselbe Meinung herrscht. Ein Beispiel dazu zeigen die jeweiligen Antworten von economiesuisse im Vergleich
zur gemeinsamen Antwort der Swiss Data Alliance (SDA) und der Schweizerischen Akademie der Technischen
Wissenschaften (satw) zur Frage Nr. 20 - dort haben die Organisationen jeweils JA oder NEIN angekreuzt und
dies mit dem gleichen Argument begriindet. Es lohnt sich auf diese methodische Problematik ein Augenmerk zu
haben.

Im Folgenden gehen wir auf die aus unserer Sicht wichtigsten Diskrepanzen ein.

4. Bemerkungen

a. Zielbild und Zeithorizont (Bedeutung der Mobilitatsdaten):

Die vorher erwahnte Branchen- bzw. Organisationszugehorigkeit hat zur Folge, dass Konzepte und die
unterliegenden Prinzipien, wie z.B. von Open Data, unterschiedlich aufgefasst werden. Dies manifestiert sich
indem die verschiedenen Betrachtungsweisen der angefragten Organisationen zu unterschiedlichen Zielbilder
der MODI flhren.

Grundsatzlich lassen sich zwei Zielbilder skizzieren:

Die effizientere Gestaltung des Mobilitdtsmarkts im Sinne der Erfiillung von Nachhaltigkeitszielen steht im
Vordergrund.

Die effizientere Gestaltung im Sinne eines Marktgleichgewichts (vermehrtes und differenzierteres Angebot
von Mobilitatslésungen gegeniiber einer steigenden Nachfrage nach Mobilitat des Endkunden bei effizienten
Preisen und hoher Qualitat) steht im Vordergrund.

Das eine Ziel muss das andere nicht ausschliessen, doch ist von unserem Standpunkt betrachtet die
Priorisierung des Marktgleichgewichts ein Meilenstein hin zur Erflllung von Nachhaltigkeitszielen.
Grundsatzlich muss auch davon ausgegangen werden, dass zur raschen Erreichung der Nachhaltigkeitsziele
mehr als nur die notwendigen Mobilitdtsdaten (Kerndaten) der MODI zufliessen sollen. Soll zuerst ein
Marktgleichgewicht entstehen, missen die Anreize, welche zu diesem flhren genauer untersucht werden.

Ein iterativer Ansatz bei der Erreichung des Zielbilds dirfte die Erfolgschancen der MODI erhéhen: Der Bund
und die Mobilitdtsanbieter missen anhand von Konkretisierungen (proof of concepts) aufzeigen, welchen
Mehrwert die MODI in Zukunft darstellen wird. Dieses Thema scheint auf diesem Weg leicht I6sbar und kann im
politischen Prozess gut adressiert werden.

b. Anreize zur Teilnahme:
Wie oben erwahnt dient uns als Anschauungsbeispiel die Gegenuberstellung der Antworten von
Economiesuisse sowie der gemeinsamen Stellungnahme von SDA und satw auf die Frage Nr. 20:

Economiesuisse antwortet mit Ja und folgender Bemerkung: Auf regulatorischer Ebene braucht es keine
zusétzlichen Anreize. Konkrete, bedlirfnisorientierte Use cases und sichtbare kommerzielle Vorteile sind der
beste Anreiz, um Unternehmen zur Teilnahme an der NADIM zu motivieren. Diese muss schlicht und einfach
aufzeigen kénnen, dass sie Mehrwerte bietet und eine Daseinsberechtigung hat. Dann wird auch die
Beteiligung afttraktiv.
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SDA und satw antworten mit Nein und folgender Bemerkung: Reine Freiwilligkeit reicht — mit Ausnahme privater
Anbieter — nicht (vgl. Frage 14). Inwiefern die Anreize fiir private Anbieter ausreichen, muss sich zeigen bzw. im
Dialog mit entsprechenden Interessensgruppen evaluiert werden. Sollten die Anreize nicht gentigen, ist fiir
Anwendungen und Vorhaben, die einen besonderen Mehrwert fiir die 6ffentliche Hand, die Umwelt oder
sonstige lbergeordnete Interessen generieren, fallspezifisch zu entscheiden, ob weitere Anreize geschaffen
werden sollen.

Beide Antworten gehen davon aus, dass der Mehrnutzen, den die MODI verspricht, als Anreiz fir private
Anbieter geniigt. Hingegen stipuliert die Antwort der satw und SDA eine Unterscheidung zwischen offentlicher
Hand und offentlich subventionierten Unternehmen gegeniiber privaten Anbietern; erstgenannte Stakeholder
sollten im Sinne von Open Government Data gezwungen werden, Daten zu teilen. Obwohl die Antworten
unterschiedlich ausfallen, sind sie im Kern identisch. Des Weiteren veranschaulicht der Vergleich die
unterschiedlichen Definition des Zielbilds: wahrenddessen SDA und satw die Priorisierung eines
tibergeordneten Interesse rechtfertigen, fuhrt Economiesuisse die Mehrwerte eines Marktgleichgewichts als
Begrindung an.

c. Mobilititsdatenanstalt (MDA):

Die Gesamte Vorlage regelt hauptsachlich die Rahmenbedingungen fir die neu zu schaffende MDA. Ohne
klares und allseits akzeptiertes Leitbild der MODI, ist die Beschreibung der MDA unser Erachtens ungeniigend.
Es stellt sich die Frage, was die Aufgabe der MDA ist: Soll sie einen Markt beaufsichtigen (was nicht zu
winschen ist) oder soll sie als technologisch neutraler Vermittler wirken. Die Governance und
Organisationsform missen mit Bestimmtheit so gestaltet werden, dass sie dem gewahlten Zielbild dienen.
Damit einhergehend soll der Vorstand so gewahlt werden, dass die Ziele der MODI erreicht werden. Ist das
zweite erwahnte Leitbild das Ziel (technologisch neutraler Vermittler), sollen sich die Gremien der MODI so
neutral und technokratisch wie mdglich aufstellen.

Diese Fragestellung erachten wir als problematisch, da der Graben zwischen den Varianten sehr tief ist. Wir
bieten hier an einen Versuch zu starten, die Akteure in eine gemeinsame positive Richtung zu bewegen und
alternative Losungen vorzuschlagen.

d. Datentiefe:

Die 6konomische Definition von “Mobilitdtsdaten als Infrastruktur” muss abschliessend geklart werden, damit
eine rechtlich eindeutige Auslegung maoglich ist. Es stellt sich die Frage, ob die MODI in ihrer Gesamtheit als
Allmende- oder Offentliches Gut verstanden wird. Damit einhergehend sollen juristische Regeln bestimmt
werden, sowie mogliche Optionen fur die Finanzierung angedeutet werden.

Welche Kerndaten wie, abgegeben werden missen, soll nochmals analysiert werden. Speziell die Verfligbarkeit
von Angeboten, kdnnen als geschéaftssensitive Daten betrachtet werden; z.B. wann welche Ladestation von
e-Autos gebraucht werden, oder eben nicht. Auch wenn Mobility-Sharing Anbieter, die Verfigbarkeit ihrer
Angebote aufzeigen missen, lassen sich Schlussfolgerungen auf ihre Geschaftstatigkeit machen.

Entsprechend soll die Definition von «Mobilitdtsdaten als Infrastruktur», sowie den Kerndaten abschliessend
geklart werden, damit keine Rechtsunsicherheit entsteht.

Diese Fragestellung erachten wir ebenfalls als hochproblematisch, da eine Einigung schwer vorstellbar ist - fur
viele der Akteure. Wir wirden hier ebenfalls anbieten den Versuch zu unternehmen, die unterschiedlichen
Sichtweisen mit den Akteuren durchzuarbeiten und die Ergebnisse zur Verfigung zu stellen.

e. Finanzierung:

Die Finanzierungsform der MODI soll sich daraus ableiten, was fiur eine Art Gut die “Mobilitatsdaten als
Infrastruktur” darstellen und was das Zielbild ist. Kommt man zum Schluss, dass es sich um ein 6ffentliches Gut
handelt, so soll von Nutzungsgebihren abgesehen werden. Bei einem Allmendegut waren Nutzungsgebuhren,
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analog zur Strasse ausfuhrbar. Wobei in beiden Fallen, die Freiwilligkeit die “Mobilitdtsdaten als Infrastruktur” zu
nutzen, oder eben nicht, gewahrleistet werden muss.

Die Priorisierung des Zielbild von “Mobilitdtsdaten als Infrastruktur” kann zu einem Richtungsentscheid
bezlglich der Frage nach Subventionierung behilflich sein; ist das erklarte und rasch zu erreichende Ziel
Ubergeordnete Interessen (Umwelt, Mehrwert fur 6ffentliche Hand, etc.) und nicht ein Marktgleichgewicht (im
Sinne von Qualitat, Preis und Innovation) sollen Anreize fur Mobilitdtsanbieter zur Diskussion stehen.

In beiden Fallen und unabhangig vom Zielbild kann festgestellt werden, dass zur Erstellung eines offentlichen
oder Allmendegut substantielle Investitionen der 6ffentlichen Hand notwendig sind.

In dieser Thematik scheint eine Einigung auf politischem Weg durch eine Kompromissfindung mdéglich. Deshalb
braucht es hier keine weitere Unterstitzung durch digitalswitzerland.
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Anhang

Liste der von uns konsultierten Organisationen

economiesuisse

Schweizerische Bundesbahnen SBB AG

Post CH AG Corporate Center

AMAG Group AG

auto-schweiz; Vereinigung der Schweizer Automobil-Importeure
Automobil Club der Schweiz ACS

openmobility

Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften SATW
Schweizerischer Nutzfahrzeugverband (ASTAG)
strasseschweiz Verband des Strassenverkehrs FRS

Swiss eMobility

SWISSRAIL Industry Association

Verkehrs-Club der Schweiz VCS

ViaSuisse AG

Touring Club der Schweiz TCS

CHACOMO - Swiss Alliance for Collaborative Mobility

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft fir Berggebiete
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economiesuisse

Eidg. Departement fir Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK
Bundeshaus Nord

CH-3003 Bern

Per E-Mail an: konsultationen@bav.admin.ch

3. Mai 2022

Bundesgesetz Uber die Mobilitatsdateninfrastruktur: Stellungnahme economiesuisse

Sehr geehrte Frau Bundesratin Sommaruga
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 2. Februar 2022 haben Sie uns eingeladen, zum neuen Bundesgesetz Uber die
Mobilitdtsdateninfrastruktur (MODIG) Stellung zu nehmen. Wir danken lhnen fur diese Mdglichkeit.

Als Dachverband der Schweizer Wirtschaft bindelt economiesuisse die Interessen von rund 100'000
Unternehmen mit etwa 2 Mio. Beschéftigten im Inland und weiteren 2 Mio. Beschéftigten im Ausland.
Unser Mitgliederkreis umfasst 100 Branchenverbande, 20 Handelskammern und diverse Einzelfirmen.
Alle diese Mitglieder sind an einem hochwertigen, 6konomisch und 6kologisch nachhaltigen Gesamt-
verkehrssystem interessiert, in dem Personen und Guter verlasslich und effizient transportiert werden
konnen. Vernetzte Mobilitdtsangebote weisen in dieser Hinsicht ein grosses Potential auf. Sofern sie
sich am Markt durchsetzen und sofern der Staat die richtigen Rahmenbedingungen schafft, kénnen sie
viel zu einem innovationskraftigeren, effizienteren Verkehrssystem beitragen.

Damit sich die Vernetzung in der Mobilitat beschleunigt, braucht es die richtigen Voraussetzungen, ins-
besondere einen funktionierenden Datenaustausch unter verschiedenen Mobilitatsanbietern Uber einen
neutralen Intermediar sowie die Bereitstellung von hoheitlichen Daten als «Open Government Data». In
diesem Sinne begriisst economiesuisse die Schaffung einer Mobilitatsdateninfrastruktur (MODI) grund-
satzlich. Damit diese aus Sicht der Wirtschaft einen Mehrwert bietet, muss die Vernehmlassungsvor-
lage entlang von fuinf zentralen Anforderungen optimiert werden:

1. Sie muss eine mdglichst enge Definition von Mobilitatsdaten als Infrastruktur verfolgen.

Sie muss den Wettbewerb im Mobilitatsmarkt als Innovationstreiber nutzen und férdern.

Sie muss iterativ und anwendungsorientiert aufgebaut werden, damit der Mehrwert ersichtlich wird.
Der Mehrwert fur die Kundinnen und Kunden muss im Zentrum samtlicher Bemiihungen stehen.

Es braucht eine Governance, welche kompromisslos diesen Zielen dient.

arwn

Detaillierte Ausfiihrungen zu dieser Position finden Sie nachfolgend sowie im ausgeflllten Fragebogen,
der dieser Stellungnahme beiliegt.

economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen
Hegibachstrasse 47 Fédération des entreprises suisses
Postfach Federazione delle imprese svizzere
CH-8032 Ziirich Swiss Business Federation

Telefon +41 44 421 35 35 www.economiesuisse.ch
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Enge Definition von Mobilitatsdaten als Infrastruktur ndtig

Ahnlich wie Schiene oder Strasse haben gewisse Daten und Dienste in der Mobilitat den Charakter
einer Infrastruktur, das heisst sie sind ein volkswirtschaftlich bedeutendes Basisgut, welches der freie
Markt nicht ohne Weiteres im gewiinschten Ausmass und offen zuganglich bereitstellt. Deshalb kommt
in der Regel der Staat zum Zug. Diese Definition trifft zweifellos auf das unmittelbare «digitale Abbild»
physischer Verkehrsinfrastrukturen zu, also auf Geodaten und gewisse Betriebsdaten des Verkehrs.
Dies entspricht im vorliegenden Kontext dem Datenumfang von «Verkehrsnetz CH». Bei den Betriebs-
daten trifft die Definition ausserdem wohl dort zu, wo staatseigene Unternehmen unter dem Schutz
einer Konzession und in hoheitlichem Auftrag Mobilitatsdienstleistungen erbringen, also im 6ffentlichen
Verkehr. Sie trifft aus Sicht der Wirtschaft hingegen dort nicht zu, wo private Unternehmen oder Einzel-
personen mit eigenen Fahrzeugen unterwegs sind.

Eine enge und abschliessende Definition von «Mobilitatsdaten als Infrastruktur» ist somit eine Voraus-
setzung, damit sich ein staatlicher Eingriff im Bereich der Mobilitdtsdaten rechtfertigt und damit auf-
grund der MODI keine Rechtsunsicherheit entsteht. Die MODI soll sich auf eine absolute Grundausstat-
tung an Daten beschrénken, die fur private Wirtschaftstatigkeit den Charakter einer 6ffentlichen Vor-
leistung haben, genauso wie dies bei anderen 6ffentlichen Infrastrukturen der Fall ist. Eine weitere
Voraussetzung ist, dass der Staat grundsatzlich keine tiber die MODI laufenden Mobilitatsdaten fur
Studien, Planungsprozesse oder fir weitere Zwecke verwendet. Private Unternehmen, die im Wettbe-
werb stehen, werden nur an der MODI und insbesondere der NADIM teilnehmen, wenn sie sicher sein
kénnen, dass ihre kommerziell relevanten Daten nicht zum Staat fliessen und dort zweckentfremdet
werden. Gleiches gilt fir Daten, die aus der Teilnahme an der NADIM generiert werden. Entsprechend
muss die Datenhaltung und -hoheit im Rahmen der NADIM vollstandig bei teilnehmenden privaten Un-
ternehmen bleiben. Der Staat soll nur Daten weiterverwenden dirfen, auf die er wegen der Nahe zur
physischen Infrastruktur sowieso bereits Zugriff hat oder solche, auf die er eigentlich Zugriff haben
sollte, weil sie von Unternehmen aus seinem Besitz und aus einer von ihm konzessionierten Tatigkeit
stammen.

Wettbewerb im Mobilitatsmarkt als Innovationstreiber nutzen und férdern

Wettbewerb ist grundsatzlich ein wichtiger Motor fur die statische Effizienz (Preise, Qualitat) und die
dynamische Effizienz (Innovationskraft) in allen Markten. Die Mobilitdtsdateninfrastruktur ist in erster
Linie eine Chance, den Wettbewerb zu unterstiitzen und dadurch die Dynamik im Mobilitditsmarkt zu
erhohen. Dies ist kein Selbstzweck, denn daraus sollen innovative, kundennahe Angebote resultieren,
die wiederum positive Spillovers erzeugen, wie beispielsweise positive Effekte auf Umwelt und Klima,
eine effizientere Nutzung der bestehenden physischen Infrastrukturen oder auch mehr Kosteneffizienz.
Damit diese Mehrwerte realisiert werden kénnen, missen die MODI und insbesondere die NADIM so
wettbewerbsfreundlich wie mdglich ausgestaltet werden. Dazu gehdért beispielsweise auch, dass nicht
nur der Landverkehr von Anfang an in die Uberlegungen einbezogen wird, sondern auch die Luftfahrt.
Gerade Flugpassagiere wirden auf der ersten und letzten Meile stark von einer besseren Vernetzung
mit anderen Verkehrsangeboten profitieren. Zudem ware damit der grenziiberschreitende Personen-
verkehr gebiihrend bertcksichtigt.

Bei der NADIM ist die Freiwilligkeit der Teilnahme dabei ein besonders wichtiger Faktor: Unternehmen
sollen an der NADIM teilnehmen, weil diese fur ihre Marktbearbeitung und ihre Kundinnen und Kunden
vorteilhaft ist, nicht weil diese einen regulatorischen Vorteil bietet. Ebenso durfen keine regulatorisch
induzierten Nachteile entstehen, wenn ein Unternehmen sich gegen die Teilnahme entscheidet.

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Finanzflisse rund um die NADIM: economiesuisse ist der
Meinung, dass die MDA fir ihre Tatigkeit weder Gebuhren verlangen noch gewerbliche Leistungen an-
bieten sollte. Ebenso sprechen wir uns gegen die Subventionierung von Anbindungskosten fir die
NADIM aus. Alle drei Massnahmen wirden in erster Linie einen héheren birokratischen Aufwand
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sowie markt- und wettbewerbsverzerrende Effekte nach sich ziehen, welche die Innovationskraft min-
dern und den Durchbruch der vernetzten Mobilitat erschweren.

Iterativer und anwendungsorientierter Aufbau

Die NADIM ist ein Projekt mit erheblichen Unsicherheiten und Risiken: Der Investitionsbedarf seitens
des Bundes ist substanziell und es gibt im Gegenzug keine Erfolgsgarantie. Einerseits kdnnte das Pro-
jekt an den Umsetzungsschwierigkeiten scheitern, die naturgemass bei grossen IT-Vorhaben auftreten.
Andererseits konnte die marktseitige Akzeptanz fehlen, so dass die NADIM die vernetzte Mobilitat nicht
wie erhofft vorwartsbringt. Auch im politischen Prozess gibt es Ublicherweise Risiken und Unwéagbarkei-
ten. Ein iterativer Ansatz beim Aufbau der NADIM drfte die Erfolgschancen erhéhen: Der Bund und
die Marktakteure missen mdglichst bald anhand eines ersten konkreten Anwendungsbeispiels aufzei-
gen, welche Rolle die NADIM in Zukunft einnehmen soll und wie alle Beteiligten profitieren (proof of
concept). Ein mogliches Beispiel wéare die Verknupfung von Fligen und Bahnangeboten via NADIM. So
koénnte die Infrastruktur Schritt fir Schritt und Anwendungsfall fir Anwendungsfall unter laufender Be-
ricksichtigung neuer Erfahrungen und nah an der Praxis aufgebaut werden. Kurskorrekturen blieben
dadurch jederzeit moglich und die Projektrisiken liessen sich reduzieren.

Kundenzentrierung als zentrale Zielsetzung

Das Projektumfeld der NADIM ist auch hinsichtlich der Ziele sehr komplex. Verschiedenste politische,
gesellschaftliche und marktseitige Erwartungen sollen unter einen Hut gebracht werden. Dies birgt im-
mer das Risiko von Konflikten, Fehlallokationen oder suboptimalen Losungen. Aus diesem Grund sollte
der Kundennutzen fir samtliche weiteren Schritte ins Zentrum des Interesses gerickt werden: Nur
wenn bestehende und neue Angebote fur die Endkundinnen und Endkunden einen Nutzen stiften, kén-
nen die Vorteile der vernetzten Mobilitét realisiert werden und nur dann haben die MODI und die
NADIM ihre Existenz legitimiert. Der systemische Nutzen, den sich der Bund erhofft, fusst auf dem indi-
viduellen Nutzen fir alle Verkehrsteilnehmenden. Diese Grundhaltung ist aus unserer Sicht in den Un-
terlagen zu wenig spurbar.

Passende Governance-Strukturen

Das gesamte MODIG regelt vor allem die Rahmenbedingungen fur die neu zu schaffende Mobilitéatsda-
tenanstalt des Bundes (MDA). Dies verdeutlicht, dass die Nagelprobe fur die MODI nicht im techni-
schen Bereich liegt, sondern im organisatorischen Bereich und im Bereich der Governance. Aus Sicht
der Wirtschaft soll die MDA keine Marktaufsicht fir das Gesamtverkehrssystem und kein 6ffentliches
Unternehmen im Sinne von Post oder SBB werden. Auch soll sie nicht eine verkehrspolitische Vollzug-
sorganisation sein. Sie soll einzig als technisch kompetenter und neutraler «Facilitator» zwischen den
Marktakteuren in der Mobilitat handeln. Ein entscheidender Erfolgsfaktor hierfir wird der Verwaltungs-
rat der MDA sein. Dieser muss durchgehend neutral oder zumindest paritétisch zwischen verschiede-
nen Interessengruppen zusammengesetzt werden. Ausserdem muss die Fachkompetenz der Mitglie-
der das entscheidende Auswabhlkriterium darstellen. Nur ausgewiesene Expertinnen und Experten kén-
nen die Kundenzentrierung und Marktnahe der MODI ansatzweise gewéhrleisten. Dartber hinaus darf
die strategische Steuerung des Bundesrats nicht in die marktrelevanten Prozesse der MDA eingreifen.
Der Bundesrat muss in der vorgeschlagenen Konstellation zwar die strategischen Ziele der MDA ver-
abschieden und weitere wichtige Entscheide wie die Definition des Kerndatensets treffen. Diese Ent-
scheide sollten allerdings klaren, marktorientierten Leitplanken folgen und nicht politischen Uberlegun-
gen.
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economiesuisse teilt die Einschatzung, dass die Schaffung einer bundeseigenen Anstalt von den im
erlauternden Bericht erwahnten Varianten die sinnvollste darstellt. Dennoch ist die Griindung und der
Aufbau der MDA mit einem substanziellen Aufwand verbunden, sowohl finanziell als auch personell.
Vor diesem Hintergrund regt economiesuisse an, dass eine weitere Variante eingehend gepruft wird:
Der Betrieb von Verkehrsnetz CH durch swisstopo und die Ausschreibung eines Leistungsauftrags fur
die NADIM. Durch den staatlichen Auftrag ware die gewiinschte Neutralitat gesichert und man kénnte
gleichzeitig das in der Privatwirtschaft vorhandene Know-how nutzen.

Herzlichen Dank fiir die Beriicksichtigung unserer Argumente. Gerne stehen wir bei Rickfragen jeder-
zeit zur Verfligung.

Freundliche Griisse
economiesuisse

al_ e

Alexander Keberle Lukas Federer
Mitglied der Geschéftsleitung Projektleiter Infrastruktur, Energie & Umwelt

- Beilage erwahnt
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Grundsatzliche Stossrichtung

1. Sind Sie mit der Stossrichtung der Vorlage einverstanden, als Beitrag fir ein effizientes Mo-
bilitatssystem die Thematik der Mobilitatsdaten in einem neuen verkehrstrageriibergreifen-
den Gesetz mit dem Hauptinhalt einer staatlichen Mobilitdtsdateninfrastruktur zu regeln
(vgl. Art. 1 Gesetz und Zziff. 1.2.1 erl. Bericht)?

JA O NEIN

Bemerkungen:

Mobilitatsdaten als dritte systemrelevante Infrastruktur neben Strasse und Schiene

2. Wachsende Bedeutung von Mobilitdtsdaten:
Teilen Sie die Ansicht, dass Mobilitatsdaten (z.B. zur Verkehrslage und den vorhandenen
Mobilitatsangeboten) eine zentrale Bedeutung fiir das Funktionieren von Verkehr und Mobi-
litdt einnehmen und damit neben Schiene und Strasse eine dritte Infrastruktur fir das Mobi-
litatssystem darstellen (vgl. Ziff. 1.1.4 erl. Bericht)?

JA O NEIN

Bemerkungen:

Zwei Einwande:
1. Die Daten sind nicht die «dritte», sondern eher die «vierte» Infrastruktur. Die dritte

Infrastruktur ware diejenige des Flugverkehrs. Die Luftfahrt muss umfassend in
die Uberlegungen zur MODI einfliessen. Es besteht aus Nutzersicht und aus sys-
temischer Sicht ein grosses Potential fir ein besseres Ineinandergreifen von Luft-
und Landverkehr.

2. Die Definition von «Daten als Infrastruktur» braucht klare Leitplanken: Es handelt
sich einerseits um das unmittelbare «digitale Abbild» physischer Infrastrukturen
und andererseits um Daten, die von 6ffentlichen Unternehmen in hoheitlichem
Auftrag erzeugt wurden.

Mobilitatsdaten und offentliche Hand

3. Mobilitatsdaten und ihre Bedeutung fiir die Aufgaben von Bund, Kantonen und Gemeinden

im Mobilititssystem:
Teilen Sie die Ansicht, dass eine staatliche Mobilitatsdateninfrastruktur Bund, Kantone, Ge-
meinden und Stadte in ihren Aufgaben im Mobilitatsbereich (Betrieb Infrastruktur / Bestel-

lung Angebote) unterstiitzen wirde (vgl. Ziff. 1.1.5 erl. Bericht)?
[ JA NEIN

Bemerkungen:
Wir verstehen die Infrastruktur in erster Linie als Basisleistung fur die Angebotsseite des

Mobilitaétsmarktes und die Akteure, die sich darin bewegen. Auf dieser Basis kdnnen die
Mobilitatsakteure neue Mehrwerte fir die Kundinnen und Kunden schaffen. Diese Mehr-
werte bringen wiederum positive Spillovers fir das gesamte System mit sich (Effizienz,
Umweltbelastung, etc.).
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4., Rolle des Bundes im Bereich Mobilitatsdaten:
Sind Sie der Ansicht, dass der Bund eine zentrale Rolle einnehmen soll, damit Mobilitatsda-
ten verlasslich und diskriminierungsfrei bereitgestellt werden sowie einfacher vernetzt wer-

den kénnen (vgl. Ziff. 4.1.1. erl. Bericht)?
JA 0 NEIN

Bemerkungen:

Der Staat kann hier als Facilitator wirken und als neutrales Scharnier die verschiedenen
Akteure in der Mobilitat verbinden. Der Fokus sollte also besonders auf der Verhinderung
von Diskriminierung liegen. Ein zweiter wichtiger Fokus ist die Kundenzentrierung. Um
nachhaltig Innovation zu ermdglichen, sollte der Staat die «Agents of change» im Mobili-
tatssystem besonders im Blick haben und nicht in erster Linie die bestehenden Strukturen.

Eine Mobilitatslenkung oder eine Verwendung jeglicher Daten aus dem Umfeld von MODI
und NADIM fiir planerische Eingriffe in die Mobilitat lehnt economiesuisse ab.

Mobilitatsdateninfrastruktur (MODI)

5. Grundsatz einer nationalen Dateninfrastruktur im Mobilitétsbereich (vgl. Art. 1 und 4 Gesetz
und Ziff. 4.1.4 erl. Bericht):
Erachten Sie es als zweckmassig, dass der Bund mit der MODI eine Basisdateninfrastruk-
tur fur die bessere Nutzung von Mobilitdtsdaten (Lieferung, Bereitstellung, Austausch, Ver-
knupfung, Bezug) zur Verfligung stellt, um vorhandene Infrastrukturkapazitaten und Mobili-
tatsangebote effizienter zu betreiben und zu nutzen und bedirfnisgerechtere Angebote fir
die Endkundinnen und -kunden bereitzustellen?

JA O NEIN

Bemerkungen:
Drei Vorbehalte:

1. Die Bemiihungen des Bundes sollten sich nicht zu sehr auf bestehende Angebote
versteifen, sondern auch den Vektor in die Zukunft im Auge behalten. Ein Kern-
zweck der MODI ist aus Sicht der Wirtschaft, dass ein Nahrboden flr Innovation
geschaffen wird.

2. Freiwilligkeit ist zentral — Nichtteilnahme darf nicht a priori ein Nachteil sein. Zu-
gang zu Verkehrsnetz CH muss auch ohne Teilnahme an NADIM mdglich sein.

3. Es mussen von Anfang an alle Verkehrstrager berticksichtigt werden, also auch
die Luftfahrt. Dort besteht gerade auf der ersten und letzten Meile der Flugpass-
agiere ein grosses Potential fir besser vernetzte Angebote.

6. Flexibilitdt der MODI (vgl. Art. 4 Gesetz und Ziff. 4.1.4 erl. Bericht):
Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat mit Blick auf die laufenden Entwicklun-
gen die MODI bei Bedarf zweckgerichtet mit zusatzlichen Bestandteilen neben der NADIM
und dem Verkehrsnetz CH erganzen kann?

1 JA NEIN

Bemerkungen:
Die Ambition ist im Moment hoch genug — man sollte sich darauf konzentrieren und diese

Ambition mdoglichst gut erfillen. Der Aufbau einer NADIM ist schon allein an und fir sich
anspruchsvoll und wére ein geniigender Mehrwert. Weitere Anwendungen mussen fall-
weise betrachtet werden. Die Aufgabenteilung zwischen Staat und Privatwirtschaft muss
dabei im Blickfeld bleiben.

3/10
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7. Finanzierung der MODI (vgl. Art. 34ff Gesetz und Ziff. 6 erl. Bericht):
Sind Sie damit einverstanden, dass die MODI langfristig Uber Nutzerbeitrage finanziert wer-
den soll?

] JA NEIN

Bemerkungen:

Nutzergebihren bevorteilen tendenziell die etablierten und grésseren Akteure im Markt.
Sie sind der Chancengleichheit im Mobilitatsmarkt damit abtraglich.

Bei Open Government Data (insb. Verkehrsnetz CH) sollte der Zugang kostenfrei méglich
sein. Die freiwillige Teilnahme an der NADIM und der damit verbundene Zugang zu Kern-
daten anderer Marktteilnehmer sollte grundsatzlich ebenfalls kostenfrei méglich sein.

NADIM
8. NADIM als Beitrag fir ein effizientes Mobilitdtssystem (vgl. Art. 5ff Gesetz und Ziff. 4.1.8
erl. Bericht):

Halten Sie es fir zweckmassig, mittels einer NADIM (nationale Datenvernetzungsinfra-
struktur Mobilitat) die Vernetzung von Mobilitdtsdaten und deren Nutzerinnen und Nutzer
(z.B. Mobilitatsanbieter, App-Entwickler, 6ffentliche Hand, Wissenschaft) zu verbessern?

JA O NEIN

Bemerkungen:

Ja, sofern von Anfang an alle Verkehrstrager einbezogen werden (inkl. Luftfahrt). Einer-
seits hat die bessere Vernetzung von Mobilitdtsakteuren ein grosses Potential, anderer-
seits rechtfertigt die Konstellation im Schweizer Markt, dass der Bund als Intermediéar auf-
tritt. Aus der Sicht von economiesuisse wére a priori eine Selbstorganisation der Branche
winschenswert. Diese erscheint allerdings angesichts der «Zweiteilung» in einen stark re-
gulierten 6V-Markt und einen freien, privaten Mobilitdtsmarkt zurzeit unrealistisch.

9. Kerndaten der NADIM (vgl. Art. 6 Gesetz und Ziff. 4.1.8.6 erl. Bericht):
a. Sind Sie damit einverstanden, dass Datenlieferantinnen und -lieferanten einen mi-
nimalen Bestand der relevanten Mobilitatsdaten (z.B. Standort, Verfugbarkeit und
Tarife von Mobilitdtsangeboten) bereitstellen mussen, falls sie ihre Angebote tber
die NADIM zugéanglich machen wollen?

JA O NEIN

Bemerkungen:

b. Sind Sie damit einverstanden, dass die Festlegung des je Datenlieferantin und -
lieferant nétigen Sets an Kerndaten mit dem Ziel der Zukunftsfahigkeit durch den
Bundesrat und die Betreiberin der NADIM erfolgt?

JA O NEIN

Bemerkungen:

Das Hauptziel der NADIM bleibt die mdglichst effiziente Vernetzung verschiede-
ner Dateneigner zwecks kundennaher und innovativer Angebote. Dabei miissen
die Eintrittshiirden tief bleiben. Dies miussen die Leitgedanken bei der Definition
des Kerndatensets sein. Es ist zielfihrend, wenn die Definition anpassungsfahig
bleibt, es braucht aber auch Rechtssicherheit in Form von klaren Leitplanken fir
den moglichen Gesamtumfang der Kerndaten («maximal bis hier und nicht wei-
ter»). Auch ist zu betonen, dass der Umfang des Kerndatensets nicht eine politi-
sche Entscheidung darstellt. Der Bundesrat sollte also nahe an den Bedirfnissen
der MDA und der Marktakteure entscheiden und sich ggf. auch nur auf strategi-
sche Vorgaben beschrénken. 4710
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C.

d. Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat bei Kerndaten, die nur mit einem

Sind Sie der Ansicht, dass die Kerndaten grundséatzlich als Open Data (i.d.R. kos-
tenlos, zur freien Weiterverwendung) tiber die NADIM zuganglich gemacht werden
sollen?

1 JA O NEIN

Bemerkungen:

Die Beantwortung dieser Frage hangt vom genauen Umfang des Kerndatensets
ab. Erneut sei bei dieser Gelegenheit auf die unterschiedlichen Voraussetzungen
von 6ffentlichen Transportunternehmen und privaten Dienstleistern hingewiesen.
Erstere verfiigen Uber Daten, die nahe an physischen Infrastrukturen sind und un-
ter Konzessionsschutz entstanden sind. Fir diese Daten sollten weitergehende
Offenlegungspflichten gelten, als fur solche aus dem Privatsektor, die unter wett-

bewerblichen Bedingungen und mit Konkursrisiko entstanden sind.

zusatzlichen Aufwand zuganglich gemacht werden kénnen, als Entgelt fir deren
Bezug uber die NADIM, die Ricklieferung von Daten vorschreiben kann?

O JA NEIN

Bemerkungen:

Obwohl es beim Datenaustausch tber die NADIM klare Regeln braucht, sollten
diese insgesamt auf ein Minimum reduziert und mdglichst viel den bi- und multila-
teralen Geschéftsbeziehungen der Teilnehmenden berlassen werden.

Subventionierung des technischen Anschlusses an die NADIM (vgl. Art. 10 Gesetz und Ziff.

4.1.8.3 erl. Bericht):

a. Soll der Bundesrat die Anbindung (z.B. Entwicklung von Schnittstellen) von einlie-

fernden oder abnehmenden Systemen Privater an die NADIM wéhrend der ersten
zwei Jahre finanziell unterstitzen und dabei die finanzielle Leistungsfahigkeit der
Betroffenen und den Nutzen ihrer Daten beriicksichtigen?

O JA NEIN

Bemerkungen:
Die Teilnahme an der NADIM sollte selbstverstandlich so ausgestaltet werden,

dass der Initialaufwand a priori so tief wie méglich ist. Eine Subventionierung se-
hen wir aus mehreren Griinden skeptisch. Erstens ist das Kosten-Nutzen-Verhalt-
nis solcher Massnahmen in der Realitat oftmals ungeniigend (z.B. wegen Auf-
wand zur Ermittlung der Subventionsberechtigung), zweitens kann eine

tatsmarktes. Drittens beginnen Subventionen immer befristet und werden dann
verstetigt.

verzerrende Wirkung entstehen gegentber dem wettbewerblichen Teil des Mobili-

b. Sind Sie der Ansicht, dass dazu ein a-Fonds-perdu-Beitrag im Umfang von maxi-

mal 40 Prozent der Kosten gerechtfertigt ist?
O JA NEIN

Bemerkungen:
Begrindung siehe oben

C00.2125.100.2.11993130
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Verkehrsnetz CH

11.

12.

13.

Beitrag fiir ein effizientes Mobilitdtssystem durch Verkehrsnetz CH (vgl. Art. 8 Gesetz und

Ziff. 4.1.7 erl. Bericht):

Teilen Sie die Einschatzung, dass das Verkehrsnetz CH mit der Schaffung eines raumli-
chen Referenzsystems fur Geodaten Uber die Verkehrsinfrastruktur der Schweiz einen rele-
vanten Beitrag zur Abbildung, vereinfachtem Austausch und zur Verkniipfung von Ver-
kehrsinfrastruktur- und Mobilitatsdaten leisten kann?

JA O NEIN

Bemerkungen:

Verkehrsnetz CH als Referenzsystem auch mit privaten Verkehrsnetzdaten (vgl. Art. 8 Abs.

2 Gesetz und Ziff. 4.1.7 erl. Bericht):
Erachten Sie es als richtig, dass mit Verkehrsnetz CH ein Referenzsystem nicht nur fur
Geodaten zu den Verkehrswegen der 6ffentlichen Hand, sondern auch fiir weitere Daten zu

Verkehrswegen angestrebt wird?
JA [] NEIN

Bemerkungen:

Bei den Daten der 6ffentlichen Hand auf Verkehrsnetz CH handelt es sich letztlich um
«Open Government Data». Die Einbindung privater Verkehrsnetzdaten kann Vorteile brin-
gen, muss aber freiwillig geregelt werden und die Datenhaltung und -hoheit der privaten

Eigner respektieren.

Betrieb von Verkehrsnetz CH (vgl. Art. 8 Abs. 5 Gesetz):
Sind Sie der Ansicht, dass der Bundesrat swisstopo damit beauftragen sollte, Verkehrsnetz
CH nach dem Aufbau auch zu betreiben oder sehen Sie geeignete Alternativen?

JA O NEIN

Bemerkungen:
Rein aus Governance-Sicht macht es Sinn, wenn Verkehrsnetz CH (eine Open Data Platt-
form, die a priori allen zugénglich sein sollte) und die NADIM (eine 6ffentliche Infrastruktur

mit freiwilliger Teilnahme) separat betrieben werden.

Anforderungen an die MODI

14.

Grundséatze / Generelle Anforderungen beim Betrieb der MODI (vgl. Art. 9 Abs. 1 und Art.
12 Abs. 4 Gesetz und Ziff. 4.1.5 erl. Bericht):

a. Sind sie mit den generellen Anforderungen bzw. den Grundséatzen (Offenheit, Frei-
willigkeit, Gleichbehandlung, keine Gewinnorientierung, Qualitat, Verlasslichkeit,
Transparenz, Flexibilitat) zum Betrieb der MODI einverstanden?

JA O NEIN

Bemerkungen:
Zum Grundsatz «Keine Gewinnorientierung» sollte gehdren, dass die MODI auf

die Erbringung jeglicher gewerblicher Leistungen verzichtet.

b. Prinzip Freiwilligkeit: Sind Sie damit einverstanden, dass Daten auf freiwilliger Ba-
sis Uber die MODI bereitgestellt werden und keine zusétzlichen Lieferpflichten ein-
gefuhrt werden sollen (vgl. zZiff. 4.1.5.1 erl. Bericht)?

C00.2125.100.2.11993130
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JA O NEIN

Bemerkungen:

Wobei erneut anzumerken ist, dass Mobilitatsdaten, die von staatseigenen Unter-
nehmen unter dem Schutz einer Konzession und in hoheitlichem Auftrag erzeugt
wurden, grundsatzlich nicht das gleiche sind wie Mobilitatsdaten privater Anbieter.
Auch hier sollte eigentlich das Prinzip Open Government Data angewendet wer-
den: Offentlich finanzierte Unternehmen, die in 6ffentlichem Auftrag handeln, soll-

C.

ten eigentlich einer Einlieferungspflicht unterliegen.

Wirden Sie im Gegensatz zum Prinzip Freiwilligkeit die Einfihrung neuer Pflichten
zur Lieferung der relevanten Mobilitatsdaten fiir die folgenden Stellen beflrworten
(ggf. verbunden mit einer dafiir nétigen Revision der Bundesverfassung)?

Einlieferungspflicht fir die éffentliche Hand (Bund, Kantone, Gemeinden)?
JA O NEIN

Bemerkungen:

Einlieferungspflicht fur 6ffentlich konzessionierte bzw. subventionierte Mobilitdtsan-
bieter?

JA O NEIN

Bemerkungen:

Wir halten dies insbesondere fiir angebracht, da der versprochene, diskriminie-
rungsfreie Zugang zur NOVA-Plattform der 6ffentlichen Transportunternehmen
auch nach mehreren Jahren noch nicht realisiert wurde.

Einlieferungspflicht fir private Unternehmen?
OJA NEIN

Bemerkungen:

Mobilitatsdatenanstalt (MDA)

15. Neue Mobilitdtsdatenanstalt (vgl. Art. 12 Gesetz und Ziff. 4.1.9.2 erl. Bericht):

a.

C00.2125.100.2.11993130

Erachten Sie es angesichts der Grundséatze gemass Ziff. 4.1.5 Erl. Bericht (vgl.
Frage 14) fur zweckmassig, mit der MDA eine neue Bundesanstalt zu grinden, um
insbesondere die NADIM aufzubauen, zu betreiben und weiterzuentwickeln?

JA ] NEIN

Bemerkungen:
Von den im erlauternden Bericht dargelegten Varianten ist die Bundesanstalt aus
unserer Sicht die zweckmassigste Losung.

Sehen Sie eine andere Organisations- und Rechtsform fiir geeigneter an? Welche
und warum? Wenn ja, wie sehen Sie dabei die Finanzierung dieser Organisation
(vgl. Erl. Bericht 4.1.9.3)?

JA 1 NEIN

Bemerkungen:

7110



Grundsatzlich ware der Idealfall die Ausschreibung eines Leistungsauftrags fur die
NADIM. Durch den staatlichen Auftrag ware die gewiinschte Neutralitat gesichert
und man kénnte gleichzeitig das in der Privatwirtschaft vorhandene Know-how
nutzen. Noch besser, aber wie in Antwort 8 erwahnt wohl zurzeit unrealistisch,
ware eine vollstandige Selbstorganisation durch die Marktakteure.

16. Aufgaben der MDA beim Betrieb der NADIM (vgl. Art. 13 Gesetz und Ziff. 4.1.8.2 erl. Be-
richt):

a. Erachten Sie die Aufgaben geméass Art. 13 Abs. 2 Bst. a - e des Gesetzes fur
zweckmassig? Sehen Sie andere, weitere Aufgaben?

JA O NEIN

Bemerkungen:
Wir beflirworten die Kernaufgaben gem. Art. 13, beantragen aber die Streichung

des Artikels 14 (Weitere Tatigkeiten).

b. Standardisierung im Bereich Mobilitdtsdaten (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. b Gesetz): Er-
achten Sie es fir sinnvoll, dass die MDA — mit dem Ziel der Sicherstellung der In-
teroperabilitdt und unter Einbezug der relevanten Akteure — die Anforderungen an
die Mobilitdtsdaten, Metadaten und technischen Dienste festlegt (z.B. zu verwen-
dende Standards) und deren Einhaltung tberpruft?

JA O NEIN

Bemerkungen:
Die MDA muss in erster Linie als Vermittlerin agieren, um die vorhandene Exper-

tise der Markakteure bestméglich zur Geltung zu bringen.

c. Austausch Mobilitatsdaten (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. d und e Gesetz): Erachten Sie
es fur zweckmassig, dass die MDA die Integration von Daten und die Bereitstellung
von Daten und Diensten tibernimmt sowie fachlichen und technischen Support ge-
wabhrleistet?

JA O NEIN

Bemerkungen:
Solange sich diese Unterstiitzung auf Leistungen beschrankt, welche die effizi-
ente Funktionsfahigkeit der NADIM und die Teilnahme der Akteure unterstitzen.

17. Gewerbliche Leistungen (vgl. Art. 15 Gesetz und Ziff. 4.1.8.4 erl. Bericht):
Soll die Betreiberin gewerbliche Leistungen wie Beratungen oder Expertisen durchfiihren
kénnen, sofern dazu ihr spezielles Knowhow erforderlich ist und diese Leistungen keine
Konkurrenzierung von privatwirtschaftlichen Unternehmen darstellen?

1 JA NEIN

Bemerkungen:

Zwar begrissen wir den angebrachten Vorbehalt bezgl. Konkurrenzierung von privaten
Unternehmen gem. Vorschlag des Bundes. In der Realitat besteht ganz grundsatzlich
dennoch ein zu grosses Risiko, dass jegliche gewerbliche Leistungen der MDA den Wett-
bewerb kiinftig beeintrachtigen kdnnten. Deshalb beantragen wir, von vornherein ganz auf

solche zu verzichten.

18. Ausschlussklausel (vgl. Art. 17 Gesetz):

8/10
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19.

Sind Sie der Ansicht, dass die MDA Datennutzerinnen und -nutzer von der Nutzung der
NADIM ausschliessen kénnen soll, sofern sie ihren Pflichten insbesondere bei der Daten-
einlieferung nicht nachkommen oder sie die Daten nicht geméss den gesetzlichen Vorga-
ben oder missbrauchlich verwenden?

JA O NEIN

Bemerkungen:

Datenschutz (vgl. Art. 18 Gesetz und 4.1.8.6.3 erl. Bericht):

a. Sind Sie der Ansicht, dass die in Art. 18 des Gesetzes vorgesehenen Rahmenbe-
dingungen zur Bearbeitung von Personendaten dem Datenschutz geniigen?

JA O NEIN

Bemerkungen:

b. Teilen Sie die Ansicht, dass es grundsatzlich Aufgabe der Datenlieferantinnen und
-lieferanten ist, den Schutz der Personendaten ihrer Endkundinnen und -kunden
sicherzustellen z.B. tiber die Einlieferung anonymisierter Daten?

JA O NEIN

Bemerkungen:

Die Datenhaltung und -hoheit bleibt gem. erlauterndem Bericht bei den teilneh-
menden Unternehmen. Vor diesem Hintergrund macht es auch Sinn, wenn diesen
der Datenschutz obliegt.

Ergénzende Fragen:

20.

21.

Anreize zur Beteiligung an NADIM:

Bietet die hdhere Sichtbar- und Nutzbarkeit und die einfachere Verknupfung der Daten und
Angebote fir Mobilitdtsanbieter und weitere Interessierte ausreichend Anreiz, um sich an
der NADIM zu beteiligen? Wenn nein: welche Anreize missten zusatzlich gesetzt werden?

JA 1 NEIN

Bemerkungen:

Auf regulatorischer Ebene braucht es keine zuséatzlichen Anreize. Konkrete, bedirfnisori-
entierte Use cases und sichtbare kommerzielle Vorteile sind der beste Anreiz, um Unter-
nehmen zur Teilnahme an der NADIM zu motivieren (proof of concept der NADIM). Diese
muss schlicht und einfach aufzeigen kdnnen, dass sie Mehrwerte bietet und eine Daseins-
berechtigung hat. Dann wird auch die Beteiligung attraktiv.

Zentrale Koordination / dezentrale Datenherrschaft bei Verkehrsnetzdaten (vql. erl. Bericht

Ziff. 4.1.7):

Erachten Sie den Ansatz der zentralen Koordination mit dezentraler Datenhoheit hinsicht-
lich einer nachhaltigen Harmonisierung von Verkehrsnetzdaten als zielfuhrend?

JA O NEIN

Bemerkungen:

C00.2125.100.2.11993130
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22. Anreize zur Teilnahme an Verkehrsnetz CH (vgl. Erl. Bericht Ziff. 4.1.7):
Ist aus lhrer Sicht der Nutzen Uber die Verknupfung und Kompatibilitat der eigenen Ver-
kehrsnetzdaten mit weiteren Daten fur Datenlieferantinnen und -lieferanten geniigend, um
sich am Verkehrsnetz CH zu beteiligen? Wenn nein, welche Anreize missten zusatzlich
gesetzt werden?

JA ] NEIN
Bemerkungen:
23. Bezug der Mobilitatsdaten tber die Mobilitatsdateninfrastruktur:

Sind Sie der Ansicht, dass bei Verwendung der bezogenen Daten die Datenquelle ausge-
wiesen werden muss?

1 JA NEIN

Bemerkungen:

Weitere Themen/Bemerkungen

24, Weitere Bemerkungen zur Vorlage:
Haben Sie zur Vorlage weitere Bemerkungen?

Bemerkungen:

= Die Stakeholdereinbindung und das partizipative Element der bisherigen Arbeiten
werden sehr geschétzt. Dies ist eine wichtige Grundlage fur die Akzeptanz einer
MODI und sollte beibehalten werden. Optimierungsmdglichkeiten gibt es ggf. beim
Einbezug der Startup-Szene, resp. bei innovativen Unternehmen, die (noch) nicht poli-
tisch organisiert sind.

=  Wie im Rahmen der bisherigen Stakeholdereinbindung betont wurde, beflirworten wir
eine unabhangige Architektur-Review der Ubergangslésung zur NADIM, die zurzeit im
Rahmen der Systemaufgabe Kundeninformation (SKI) der SBB erarbeitet wird. Dies
ist fur eine glaubwiirdig unabh&ngige und neutrale Lésung entscheidend.

10/10
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Stellungnahme der EPFL zum Bundesgesetzesentwurf
Mobilitatsdateninfrastruktur (MODIG)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir bedanken uns flr die Méglichkeit, zu MODIG Stellung zu nehmen. Wir teilen die
Zielsetzungen von MODIG, ndmlich eine effizientere intermodale Mobilitat einerseits
und die Férderung von integrierten Mobilitdtsangeboten andererseits. Wir sind jedoch
nicht Uberzeugt, dass der vorliegende Gesetzestext diesen beiden Zielsetzungen
dienlich ist. Im Gegenteil: das heute ausgezeichnete OV Angebot in der Schweiz wird
dadurch qualitativ und finanziell geschwacht, der Staat zahit am Schluss mehr, die
Verkehrsverlagerungspolitik wird verunmaglicht und es wird eine neue Datenanstalt mit
fast unbegrenzter Macht ausserhaib jeglicher demokratischen Legitimation und
juristischer Kontrolle geschaffen. Dazu kommt, dass typische Anliegen der
Digitalisierung wie Datenschutz und Datensicherheit im Gesetzestext nicht
berlicksichtigt werden. Das Gleiche gilt ebenfalls fir die legislative Dynamik der EU.

Unsere Stellungnahme leitet sich aus unserer Analyse der technologischen und
dkonomischen Dynamik der Digitalisierung ab. Aus unserer Sicht geht die
Gesetzesvorlage von zwei falschen Annahmen sowie einem unprazisen Verstandnis
der Dynamik der Digitalisierung aus:

e Derim Gesetzestext verwendete Term ,Daten” vermischt Rohdaten (zum Beispiel
Geodaten) mit hochwertigen ,Information”, wie zum Beispiel Ticketpreisen,
Vertriebs- und Echtzeitinformationen {sogenannten ,Kerndaten"), sowie mit
unternehmensrelevantem strategischem ,Wissen*. Diese Vermischung verkennt
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Martin Vetterli E-mail : presidence@epfl.ch
Station 1 Website www.epfl.ch
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die strategische Natur von Daten, Informationen und aus der Datenanalyse
gewonnenem Wissen. Was genau ,Daten” sind kann nicht, wie im Gesetzestext
vorgesehen, der Deutungshoheit einer Bundesanstalt Uberlassen werden. Was
genau ,Daten” sind, muss auf gesetzlicher Ebene festgeschrieben werden.

e Diese Vermischung wird untermauert mit der Behauptung, dass Daten, neben
Schiene und Strasse, eine dritte Infrastruktur seien. Diese Behauptung beruht auf
der abstrakten 8konomischen Idee, dass ,Daten” (siehe obiger Punkt) eine
Ressource (ein ,Klub Gut") sind, das volkswirtschaftlich nicht optimal genutzt wird,
da potentielle Nutzer ausgeschlossen werden kénnen. Die Behauptung, dass
Mobilitdtsdaten - also eine ,Ressource” - einer Infrastruktur gleichzusetzen sind,
ist objektiv falsch, entbehrt jeglicher theoretischen Grundlage und bezweckt im
Gesetzestext lediglich die Rechtfertigung der Mobilitatsdatenanstalt (MDA), die es
brauchen wirde, um diese ,Infrastruktur” zu betreiben.

¢ Die Gesetzesvorlage blendet schliesslich die Dynamik der Digitalisierung
vollstandig aus. Diese Dynamik baut auf bis anhin unbekannten Netzwerkeffekten
auf, die letztendlich zu privaten global Monopolen flhren. Diese Entwicklung ist gut
bekannt und auch analysiert. Die Gefahr oder eher die Konsequenz, dass die
vorliegende Gesetzesvorlage dieser Entwicklung Vorschub leistet, ja sie noch
beschleunigt, wird unterschlagen.

Diese durch die Gesetzesvorlage gefdrderte Entwickiung hin zu monopolistischen,
privaten und globalen Mobilitdtsplattformen wird den in der Schweiz qualitativ
hochstehenden OV doppelt schwichen, finanziell und angebotsseitig. Die globalen
Mobilitatsplattformen werden die aus den ihnen vom Staat (via MDA) gratis zur
Verfligung gestellten Daten, Informationen und strategischem Wissen Gewinne
abschdpfen, diese aber nicht in die Mobilitatsinfrastruktur der Schweiz reinvestieren, so
dass der Staat am Schluss diese fehlenden Investitionen kompensieren muss und so
indirekt die Plattformen subventionieren wird.!

Zudem werden die Mobilitatsplattformen den OV in Konkurrenz zur Strasse setzen.
Angesichts der ungleich schwacheren Internalisierung der Externalitaten im
Strassenverkehr, wird der OV in diesem von den Plattformen geschaffen
Konkurrenzkampf verlieren, was dazu fiihren wird, dass die Qualitdt des Angebots sinkt
oder dass der Staat noch mehr Subventionen geben muss. Zudem wird die politisch
gewollte Verkehrsverlagerungspolitik verunmdglicht, da die ,Koordination der Mobilitat*
(via MDA) dem Staat entzogen und den Plattformen (bertragen wird, insgesamt eine
politisch nicht wiinschbare Entwicklung.

Die asymmetrische Natur der Gesetzesvorlage leistet dieser Entwicklung noch
zusétzlich Vorschub: wahrend die privaten Mobilitatsanbieter freiwillig wahrscheinlich
qualitativ mindere ,Daten* liefern werden, werden die OV-Anbieter von der MDA via
Personenbeférderungsgesetz gezwungen, hochwertige Informationen und

: https://www.ictjournal.ch/interviews/2018-04-20/martin-vetterli-epfl-le-computational-thinking-va-devenir-un-pilier-
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unternehmensrelevantes strategisches Wissen (eben ,Kermndaten®) zu liefern. Der OV
Branche wird so, de facto, die Kontrolle Uber die Gestaltung des OV entzogen.

Zum Schluss moéchten wir noch die drei folgenden Schwachpunkte der
Gesetzesvorlage hervorheben. Die Ausgestaltung Mobilititsdatenanstalt bis ins letzte
Detail nimmt zwei Drittel des Gesetzestextes ein. Dies wird dadurch begrindet, dass
die digitale Entwicklung so dynamisch und so komplex sei, dass sie gesetzgeberisch
nicht eingefangen werden kdnne. Daraus werden beinahe unbeschrankte
Kompetenzen an die MDA abgeleitet. Als Anstalt ist aber die MDA von jeglicher
politischen, regulatorischen und gerichtlichen Kontrolle ausgenommen. Diese
Entwicklung ist gefahrlich, insbesondere auch im Hinblick auf den Datenschutz und die
Datensicherheit, beides Aspekte, die in der Gesetzesvorlage in keiner Weise
angesprochen sind. Schliesslich mochten wir darauf hinweisen, dass in der EU seit
2020 eine grosse Dynamik im Bereich der Regulierung der Digitalisierung
vonstattengeht, eine Dynamik, welche die Gesetzesvorlage vollstandig ausblendet. Zu
erwahnen sind insbesondere die Schaffung von EU-weiten Mobilitdtsdatenrdumen
(Data Governance Act, 2020), welche wir in der Schweiz friiher oder spater
nachvollziehen werden (mussen), wollen wir nicht vom EU-Datenbinnenmarkt
ausgeschlossen werden. Wir hdtten uns deshalb eine Abstimmung dieser
Gesetzesvorlage mit den EU-Initiativen gewilnscht.

Wie oben erwahnt, beflUrworten wir eine Staatsintervention im Hinblick auf eine
effizientere Organisation der Mobilitat sowie eine besseres Kundenangebot dank
Digitalisierung. Die Argumentation daflr I8sst sich aus der 6konomischen Betrachtung
ableiten, dass Daten (aber eben nicht Informationen und Wissen) Klubguter sind.
Klubguter haben einen volkswirtschaftlichen Nutzen, der jedoch nicht voll zum Tragen
kommit, da der Zugang zu soichen Gutern leicht zu verhindern ist. Um den volien
volkswirtschaftlichen Nutzen aus diesen KlubgUtern zu ziehen, braucht es in der Tat
eine Staatsintervention. Aus dieser Skonomischen Uberlegung kann aber keine
Datenanstalt und schon gar nicht eine Mobilitdtsdatenanstalt abgeleitet werden.
Vielmehr braucht es einfache und klare, deBmokratisch legitimierte Regeln zu
Datentaxonomie, Datenstandards, Daten Portabilitat und Dateninteroperabilitat sowie
einen unabhangigen Regulator, der diesen Regeln zur Durchsetzung verhilft. Ein
solcher Regulator wird zwangsweise sektorlibergreifend tatig sein und lasst sich nicht
auf die Mobilitat beschréanken.

Wir danken Ihnen fiir die Kenntnisnahme und Berlicksichtigung unserer Uberlegungen.
Fur Nachfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verflgung.

Mit freundlichen Grissen,

L7 Vel e f?

Martin Vetterli Matthias Finger
Professor und Prasident Prof. Em.
C4DT, Digital Policy & Regulation
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Grundsatzliche Stossrichtung

1. Sind Sie mit der Stossrichtung der Vorlage einverstanden, als Beitrag fir ein effizientes
Mobilitatssystem die Thematik der Mobilitatsdaten in einem neuen
verkehrstragerubergreifenden Gesetz mit dem Hauptinhalt einer staatlichen
Mobilitatsdateninfrastruktur zu regeln (vgl. Art. 1 Gesetz und Ziff. 1.2.1 erl. Bericht)?

1 JA NEIN

Bemerkungen:

Es kommt darauf an, was man mit der Stossrichtung meint; wir sind mit der Stossrichtung
nicht einverstanden, wenn es darum geht (wie in ¥ des Gesetzes) eine Anstalt zu
schaffen und wir finden es falsch, dazu die Analogie der (Daten-)Infrastruktur zu
bemuhen, aber wir begriissen die Zielsetzung, namlich ein effizienteres Mobilitatssystem
und integriertere Dienstleistungen. Mit anderen Worten, wir sind mit der abstrakten
Zielsetzung einverstanden (diese ist aber nirgends im Gesetz geschrieben), nicht aber mir
der Art und Weise wie diese Zielsetzung zu erreichen ist (Anstalt, die eine Infrastruktur
managt).

Mobilitatsdaten als dritte systemrelevante Infrastruktur neben Strasse und Schiene

2. Wachsende Bedeutung von Mobilitdtsdaten:
Teilen Sie die Ansicht, dass Mobilitatsdaten (z.B. zur Verkehrslage und den vorhandenen
Mobilitditsangeboten) eine zentrale Bedeutung fur das Funktionieren von Verkehr und
Mobilitdt einnehmen und damit neben Schiene und Strasse eine dritte Infrastruktur fur das
Mobilitatssystem darstellen (vgl. Ziff. 1.1.4 erl. Bericht)?

1 JA NEIN

Bemerkungen:

Wir sind einverstanden mit dem ersten Teil des Satzes, namlich mit der Rolle und
Wichtigkeit der Daten, nicht aber mit dem zweiten Teil: wir sind nicht der Meinung, dass es
sich bei Daten um eine Infrastruktur vergleichbar mit Strasse und Schiene handelt. Daten
sind keine Infrastruktur; sie kbnnen eventuell Resourcen sein, die dann von einem
Infrastrukturbetreiber bearbeitet werden. Der Begriff Infrastruktur ist im Zusammenhang
mit Daten falsch und es ist nicht ersichtlich, wofir der Begriff der «Infrastruktur» nttzlich
sein sollte.

Mobilitatsdaten und 6ffentliche Hand

3. Mobilitatsdaten und ihre Bedeutung fiir die Aufgaben von Bund, Kantonen und Gemeinden
im Mobilitatssystem:
Teilen Sie die Ansicht, dass eine staatliche Mobilitatsdateninfrastruktur Bund, Kantone,
Gemeinden und Stédte in ihren Aufgaben im Mobilitatsbereich (Betrieb Infrastruktur /
Bestellung Angebote) unterstiitzen wirde (vgl. Ziff. 1.1.5 erl. Bericht)?

L]JA NEIN

Bemerkungen:

Wir sind einverstanden damit, dass Bund, Kantone und Gemeinden gewisse
Mobilitatsdaten brauchen, um besser zu planen, die verschiedenen involvierten Akteure
besser zu koordinieren, und um besser bestellen zu kénnen. Der Betrieb (der physischen
Infrastrukturen, das Fahren der Ziige und der Busse, etc.) ist aber nicht Aufgabe der
Bundesamter, sondern obliegt den Unternehmen, die ihrerseits Information und Wissen
(eben nicht nur Daten) brauchen, um ihre Infrastrukturen betreiben und um ihre Angebote
optimal ausgestalten zu kénnen. In diesem Zusammenhang méchten wir ebenfalls auf den
im Gesetzestext sehr unprazisen Begriff der Daten zu sprechen kommen: unter dem 213
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Begriff «Daten» werden Rohdaten (die es zum Planen braucht) mit Informationen (die es
fur den Betrieb braucht) und strategischem unternehmensrelevantem Wissen (das es fir
das kommerzielle Angebot der Unternehmen braucht) vermischt. Damit Daten von Bund,
Kantonen und Gemeinden fiir Planung und Bestellung gebraucht werden kénnen, braucht
es Regeln fiir den Zugang zu diesen Daten, aber keine Dateninfrastruktur.

4. Rolle des Bundes im Bereich Mobilititsdaten:
Sind Sie der Ansicht, dass der Bund eine zentrale Rolle einnehmen soll, damit
Mobilitatsdaten verlasslich und diskriminierungsfrei bereitgestellt werden sowie einfacher
vernetzt werden kénnen (vgl. Ziff. 4.1.1. erl. Bericht)?

JA O NEIN

Bemerkungen:

Ja, so abstrakt formuliert sind wir einverstanden: es braucht eine staatliche Intervention,
damit Mobilitatsdaten verlasslich und diskriminierungsfrei bereitgestellt werden; dazu
genugen aber Regeln zu Datentaxonomie, Datenstandards, Datenportabilitat und
Dateninteroperabilitat. Es braucht dafir keine Anstalt, und noch weniger eine staatliche
Anstalt, die eine Dateninfrastruktur betreibt. Unserer Meinung ware es lediglich die
Aufgabe des Bundes, entsprechende Regeln zu formulieren, sie gesetzlich zu verankern
sowie einen unabhangigen Datenregulator zu schaffen, um diese Regeln durchzusetzen.
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Mobilitatsdateninfrastruktur (MODI)

5. Grundsatz einer nationalen Dateninfrastruktur im Mobilitdtsbereich (val. Art. 1 und 4 Gesetz
und Ziff. 4.1.4 erl. Bericht):
Erachten Sie es als zweckmassig, dass der Bund mit der MODI eine
Basisdateninfrastruktur fur die bessere Nutzung von Mobilitdtsdaten (Lieferung,
Bereitstellung, Austausch, Verknupfung, Bezug) zur Verfligung stellt, um vorhandene
Infrastrukturkapazitaten und Mobilitdtsangebote effizienter zu betreiben und zu nutzen und
bedirfnisgerechtere Angebote fiir die Endkundinnen und -kunden bereitzustellen?

1 JA NEIN

Bemerkung:
Diese Frage ist konfus und hat verschiedene Dimensionen:

(1) Es wird der Begriff der «Basisdateninfrastruktur» eingefihrt; was ist der
Unterschied zur «Dateninfrastruktur»?

(2) Der effiziente Betrieb der vorhandenen Infrastrukturkapazitaten und
Mobilitdtsangebote ist die Aufgabe der Infrastruktur- und Transportunternehmen
auf allen Ebenen; der Zugang zu gewissen Daten kann ihnen dabei helfen; dazu
geniigen aber Regeln (siehe oben), und es braucht keine Infrastruktur, und schon
gar keine die der Staat als Anstalt betreibt.

(3) Die Bereitstellung von bedurfnisgerechteren Angeboten fir Endkunden ist
Aufgabe der Transportunternehmen, und kann eventuell von digitalen Plattformen
wahrgenommen werden. Dazu brauchen sie Zugang zu gewissen Daten, aber
dafir genligen Regeln und es braucht keine Infrastruktur.

(4) Es scheint, aber es wird nirgends explizit gesagt, dass mit «Dateninfrastruktur»
ein Betreiber (einer IT Infrastruktur), respektive ein Manager dieser Daten gemeint
ist. Wenn dem so ist, dann sollte dies explizit so gesagt werden. Wenn es um den
Zugang zu Daten geht, dann braucht es Regeln; wenn es hingegen um das
Betreiben/Managen von Daten geht, dann braucht es in der Tat physische
Element wie Servers, data storage, Computer, etc., kurzum eine IT-Infrastruktur.
Diese sind aber noch keine Infrastruktur vergleichbar mit eines Netzes (wie eine
Strassen- oder Schieneninfrastruktur).

6. Flexibilitat der MODI (vgl. Art. 4 Gesetz und Ziff. 4.1.4 erl. Bericht):
Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat mit Blick auf die laufenden
Entwicklungen die MODI bei Bedarf zweckgerichtet mit zuséatzlichen Bestandteilen neben
der NADIM und dem Verkehrsnetz CH erganzen kann?

L]JA NEIN

Bemerkungen:

Diese Frage ist suggestiv: es wird impliziert, dass der Infrastrukturbegriff auf alle Daten
ausgedehnt werden kann. Es geht hier aber um Mobilitatsdaten; will man Uber die
Mobilitatsdaten hinausgehen (zu, Beispiel Energiedaten), so braucht es eine neue
gesetzliche Grundlage.

7. Finanzierung der MODI (vgl. Art. 34ff Gesetz und Ziff. 6 erl. Bericht):
Sind Sie damit einverstanden, dass die MODI langfristig Giber Nutzerbeitrage finanziert
werden soll?

L]JA NEIN

Bemerkungen:

Wir unterstitzen die Idee einer Dateninfrastruktur nicht und deshalb braucht es auch
keine Finanzierung. Hingegen braucht es Regeln zu einer eventuellen Abgeltung von
gelieferten Daten.
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NADIM

NADIM als Beitrag fur ein effizientes Mobilitdtssystem (val. Art. 5ff Gesetz und Ziff. 4.1.8
erl. Bericht):

Halten Sie es fir zweckmassig, mittels einer NADIM (nationale
Datenvernetzungsinfrastruktur Mobilitat) die Vernetzung von Mobilitatsdaten und deren
Nutzerinnen und Nutzer (z.B. Mobilitatsanbieter, App-Entwickler, 6ffentliche Hand,
Wissenschaft) zu verbessern?

1 JA NEIN

Bemerkungen:

Es ist nicht klar, was mit «Vernetzung» gemeint ist: ist das eine betriebliche Aktivitat oder
ein abstraktes Konzept. Falls es sich dabei um eine betriebliche Aktivitat handelt, so muss
preliminar geklart werden, wofir Mobilitatsdaten «vernetzt» werden sollen: geht es um die
Vernetzung im Hinblick auf eine bessere Planung (policy-making), dann kann das das
BAV oder das ASTRA dank Zugang zu den Daten; geht es um die Vernetzung im Hinblick
auf einen effizienteren Betrieb der bestehenden Infrastrukturen, dann ist das die Asufgabe
der entsprechenfden Unternehmen, die eventuell Zugang zu gewissen Daten anderer
Unternehmen brauchen; geht es um ein integrierteres Mobilitatsangebot via digitale
Plattformen (was wahrscheinlich implizit gemeint, aber nie explizit gesagt wird), dann
braucht es zusatzlich zu den Datenzugangsregeln, ebenfalls Regeln zur Abgeltung, zu
Reziprozitat, zu «intellectual property», zu Datenschutz, zu «passenger rights», und vieles
andere mehr. In diesem Zusammenhang wére ein Verweis auf die Inititiave der EU
Kommission im Bereich MDMS (Multimodal Digital Mobility Services), die im Hernst 2022,
prasentiert werden soll, nitzlich gewesen. Sind wir in der Schweiz daran, das Rad neu zu
erfinden, mit dem Risiko, dass wir etwas EU-Inkompatibles aufbauen?

Wie oben erwahnt, begrissen wir es, dass Mobilitatsanbieter, App-Entwickler, 6ffentliche
Hand, Wissenschaft, etc., Zugang zu gewissen Mobilitatsdaten erhalten. Dieser Zugang
ist aber nicht pauschal via eine Anstakt, die ein IT-System NADIM betreibt, zu realisieren,
sondern via jeweils spezifische Zugangs- und Abgeltungsregeln (je nach Zielsetzung und
Kundengruppe) sowie einen Regulator, der hilft, diese Regeln durchzusetzen, und der im
Konfliktfall als Anlaufstelle fungiert.

Kerndaten der NADIM (val. Art. 6 Gesetz und Ziff. 4.1.8.6 erl. Bericht):

a. Sind Sie damit einverstanden, dass Datenlieferantinnen und -lieferanten einen
minimalen Bestand der relevanten Mobilitatsdaten (z.B. Standort, Verfligbarkeit
und Tarife von Mobilitdtsangeboten) bereitstellen missen, falls sie ihre Angebote
Uber die NADIM zugénglich machen wollen?

L1 JA NEIN

Bemerkungen:

Hier wird ein Unterschied zwischen «Daten» und «Kerndaten» gemacht und mit
dem Wort «Daten» gespielt: mit «Kerndaten» sind betrieblich und unternehmens-
strategisch relevante Information gemeint (Echtzeitinformationen,
Ticketinginformationen, etc.). Das Problem ist, dass solche Information nicht
freiwillig geteilt werden, weshalb, bezeichnenderweise gesagt wird, dass
entsprechende «Datenx» bereitgestellt werden missen. Wahrend private
Unternehmen freiwillig Rohdaten liefern kénnen, werden OV-Unternehmen zur
Lieferung von betriebs- und unternehmensrelevanten Informationen (Kerndaten)
(via Personenbeférderungsgesetzt) gezwungen. Das wird aber nirgendwo explizit
S0 gesagt, sondern suggeriert, und der MDA wird dann die Kompetenz delegiert,
diese Datenlieferung durchzusetzen. Es ware ehrlicher gewesen, dies explizit statt
verklausuliert zu sagen.
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Damit wird zwischen privaten und offentlichen Unternehmen eine Asymmetrie
geschaffen. Oder noch Konkreter: der OV wird den (globalen, privaten) digitalen
Plattformen «zum Frass vorgeworfenx». Dies gefahrdet die Qualitat und die
Finanzierung des OV und kompromittiert die Méglichkeit, im Bereich Mobilitat in
Zukunft public policy zu machen (siehe erlduternder Brief).

b. Sind Sie damit einverstanden, dass die Festlegung des je Datenlieferantin und -
lieferant nétigen Sets an Kerndaten mit dem Ziel der Zukunftsfahigkeit durch den
Bundesrat und die Betreiberin der NADIM erfolgt?

O JA NEIN

Bemerkungen:

Siehe 9a: es ist aus unserer Sicht nicht akzeptabel, dass eine Anstalt — die sich
jeglicher demokratischer und gerichtlicher Kontrolle entzieht — solche
weitreichende Regeln erlassen kann.

c. Sind Sie der Ansicht, dass die Kerndaten grundsétzlich als Open Data (i.d.R.
kostenlos, zur freien Weiterverwendung) tber die NADIM zuganglich gemacht
werden sollen?

1 JA NEIN

Bemerkungen:

Siehe 9a: Es handelt sich bei den Kerndaten um betriebs- und
unternehmensrelevante Information und eben nicht um «Daten», die zudem nur
von OV-Unternehmen (nicht aber von allen anderen privaten Unternehmen) zur
Verfugung gestellt werden missen. Solche Informationen kostenlos den globalen
privaten Plattformen zur Verfugung zu stellen (open data) kommt einer staatlichen
Subventionnierung privater Plattformen gleich, wird den OV schwachen und wird
es unmaglich machen, Verlagerungspolitik zu betreiben (siehe erlauternder Brief).

d. Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat bei Kerndaten, die nur mit einem
zusatzlichen Aufwand zugénglich gemacht werden kénnen, als Entgelt fur deren
Bezug Uber die NADIM, die Rucklieferung von Daten vorschreiben kann?

O JA NEIN

Bemerkungen: das ist eine rein theoretische Frage; siehe 9a, 9b und 9c.
Diese Idee beruht auf einem vom Bund betriebenen zentralen IT-System, das
finanziert werden muss, und das wir in dieser Form nicht beflirworten.

10. Subventionierung des technischen Anschlusses an die NADIM (vgl. Art. 10 Gesetz und Ziff.
4.1.8.3 erl. Bericht):

a. Soll der Bundesrat die Anbindung (z.B. Entwicklung von Schnittstellen) von
einliefernden oder abnehmenden Systemen Privater an die NADIM wéhrend der
ersten zwei Jahre finanziell unterstiitzen und dabei die finanzielle
Leistungsfahigkeit der Betroffenen und den Nutzen ihrer Daten beriicksichtigen?

O JA NEIN

Bemerkungen:
Diese Idee beruht ebenfalls auf der Existenz eines vom Bund betriebenen
zentralen IT-Systems (Infrastruktur), das wir nicht befirworten. Siehe 9d.

b. Sind Sie der Ansicht, dass dazu ein a-Fonds-perdu-Beitrag im Umfang von
maximal 40 Prozent der Kosten gerechtfertigt ist?
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Verkehrsnetz CH

11. Beitrag fir ein effizientes Mobilitdtssystem durch Verkehrsnetz CH (vgdl. Art. 8 Gesetz und
Ziff. 4.1.7 erl. Bericht):
Teilen Sie die Einschétzung, dass das Verkehrsnetz CH mit der Schaffung eines
raumlichen Referenzsystems fiir Geodaten tber die Verkehrsinfrastruktur der Schweiz
einen relevanten Beitrag zur Abbildung, vereinfachtem Austausch und zur Verknipfung von
Verkehrsinfrastruktur- und Mobilitatsdaten leisten kann?

JA O NEIN

Bemerkungen:

Ja, es geht hier rein um Daten, und nicht um betriebsrelevante Informationen sowie
unternehmensstrategisches Wissen. Dies betrifft ebenfalls die Fragen 12 und 13.

12. Verkehrsnetz CH als Referenzsystem auch mit privaten Verkehrsnetzdaten (val. Art. 8 Abs.
2 Gesetz und Ziff. 4.1.7 erl. Bericht):
Erachten Sie es als richtig, dass mit Verkehrsnetz CH ein Referenzsystem nicht nur fur
Geodaten zu den Verkehrswegen der 6ffentlichen Hand, sondern auch fur weitere Daten zu
Verkehrswegen angestrebt wird?

JA O NEIN
Bemerkungen:
13. Betrieb von Verkehrsnetz CH (vgl. Art. 8 Abs. 5 Gesetz):

Sind Sie der Ansicht, dass der Bundesrat swisstopo damit beauftragen sollte, Verkehrsnetz
CH nach dem Aufbau auch zu betreiben oder sehen Sie geeignete Alternativen?

JA O NEIN

Bemerkungen:

Anforderungen an die MODI

14. Grundsétze / Generelle Anforderungen beim Betrieb der MODI (vagl. Art. 9 Abs. 1 und Art.
12 Abs. 4 Gesetz und Ziff. 4.1.5 erl. Bericht):

a. Sind sie mit den generellen Anforderungen bzw. den Grundséatzen (Offenheit,
Freiwilligkeit, Gleichbehandlung, keine Gewinnorientierung, Qualitat,
Verlasslichkeit, Transparenz, Flexibilitdt) zum Betrieb der MODI einverstanden?

L1 JA NEIN

Bemerkungen:

Wir sind zwar mit diesen Grundsatzen einverstanden, aber es scheint hier um die
Grundsatze des Betreibens der Mobilitdtsdateninfrastruktur zu gehen,
Infrastruktur, die wir nicht unterstiitzen. Diese Grundséatze missen zudem je nach
Zielsetzung (Planung, Betrieb, Kundenservice) diskutiert und prazisiert werden.
Die Frage ist in dieser Form suggestiv.

b. Prinzip Freiwilligkeit: Sind Sie damit einverstanden, dass Daten auf freiwilliger
Basis Uber die MODI bereitgestellt werden und keine zuséatzlichen Lieferpflichten
eingefihrt werden sollen (vgl. Ziff. 4.1.5.1 erl. Bericht)?

1 JA NEIN
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Bemerkungen: So formuliert sind wir zwar einverstanden; allerdings ist diese
Frage nicht ehrlich gemeint, denn bei den sogenannten Kerndaten werden die OV
Betreiber via Personenbeférderungsgesetz gezwungen, betriebsrelevante
Informationen und unternehmensrelevantes strategisches Wissen als «open
data» zur Verfugung zu stellen. Das Prinzip der Freiwilligkeit ist also gar nicht
gegeben. Wir erlauben uns hier einen kritischen Hinweis auf die oft suggestive
und manchmal tendenziése Formulierung der Fragen.

c. Wirden Sie im Gegensatz zum Prinzip Freiwilligkeit die Einfihrung neuer Pflichten
zur Lieferung der relevanten Mobilitatsdaten fir die folgenden Stellen befiirworten
(ggf. verbunden mit einer dafiir nétigen Revision der Bundesverfassung)?

Einlieferungspflicht fir die éffentliche Hand (Bund, Kantone, Gemeinden)?
O JA NEIN

Bemerkungen:

Alle Akteure, ob 6ffentlich oder privat, sollen gleichbehandelt werden. Falls es
Pflichten zur Datenlieferungen gibt, dann sollen diese fir alle Akteure gelten, also
auch fur die Privtane, inklusive die digitalen Plattformen, die vom Zugang zu
diesen Daten profitieren werden.

Einlieferungspflicht fir 6ffentlich konzessionierte bzw. subventionierte
Mobilitatsanbieter?

O JA NEIN

Bemerkungen:

Alle Akteure, ob konzessioniert oder nicht, sollen gleichbehandelt werden. Die
Konzessionierung hat tbrigens nichts mit Daten zu tun, sondern mit Service
Public (Grundversorgung). Die Grundversorgung wird in der Gesetzesvorlage
keinerlei erwahnt. Die Tatsache, dass die Grundversorgung durch die MODI
gefahrdet wird, ist nicht angesprochen (siehe erlauternder Brief).

Einlieferungspflicht fur private Unternehmen?
O JA NEIN

Bemerkungen:
Alle Akteure, ob o6ffentlich oder privat, sollen gleichbehandelt werden.

Mobilitdtsdatenanstalt (MDA)

15. Neue Mobilitdtsdatenanstalt (vgl. Art. 12 Gesetz und Ziff. 4.1.9.2 erl. Bericht):

a. Erachten Sie es angesichts der Grundsatze gemass Ziff. 4.1.5 Erl. Bericht (vgl.
Frage 14) fur zweckméssig, mit der MDA eine neue Bundesanstalt zu griinden, um
insbesondere die NADIM aufzubauen, zu betreiben und weiterzuentwickeln?

O JA NEIN

Bemerkungen:

Siehe oben: Daten sind keine Infrastruktur und deshalb braucht es auch keinen
Infrastrukturbetreiber. Will man einen Betreiber/manager einer
Mobilitétsinfrastruktur schaffen, dann muss man dies aus unserer Sicht viel
besser und ausfiihrlicher argumentieren und motivieren: Einfach zu behaupten,
dass Daten eine Infrastruktur seien und es deshalb eine Anstalt braucht genigt
nicht. Diese Argumentation muss insbesondere im Hinblick auf die Ziele, die man
mit einer Anstalt verfolgen méchte, erfolgen: braucht es eine Anstalt, um besser
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b.

zu planen / zu bestellen (Aufgabe des BAV und des ASTRA), die physischen
Infrastrukturen (Strasse, Schiene) effizienter zu betreiben (Aufgaben der
Unternehmen), oder den Kunden multimodale, digitale Mobilitatsdienstleistungen
anzubieten (Aufgabe der digitalen Plattformen und der Mobilitdtsanbieter)? Es
ware aus unserer Sicht ebenfalls nétig gewesen, das finnische Beispiel des 2018
geschaffenen Mobilitdtsdatenunternehmens (Fintraffic) zu evaluieren.
Bezeichnenderweise hat Finnland mit &hnlichen Zielsetzungen ein
Mobilitatsdatenunternehmen und nicht eine Anstalt geschaffen. Dieses
Unternehmen wird seinerseits reguliert und zwar vom finnischen Regulator
(Traficom). Was ist der Grund? Was sind die Erfahrungen, die damit gemacht
wurden? Warum wurde das finnische Beispiel (3-4 Jahre Erfahrung), das MODIG
inspiriert hat, nicht vorgestellt und objektiv evaluiert?

Sehen Sie eine andere Organisations- und Rechtsform fir geeigneter an? Welche
und warum? Wenn ja, wie sehen Sie dabei die Finanzierung dieser Organisation
(vgl. Erl. Bericht 4.1.9.3)?

JA ] NEIN

Bemerkungen: siehe 15a. Wieso wurde zum Beispiel die Schaffung eines
offentlichen Mobilitatsdatenehmens a la Fintraffic nicht in Erwégung gezogen?
Das Problem bei einer Bundesanstalt ist, unter Anderem, dass ihre Aktivitaten
nicht reguliert und dass ihre Entscheidung nicht vor Gericht angefochten werden
kénnen. Eine Anstalt mit so weitreichenden Befugnissen, die nicht von einem
unabhangigen Regulator Gberwacht wird, ist aus unserer nicht winschenswert.

16. Aufgaben der MDA beim Betrieb der NADIM (vgl. Art. 13 Gesetz und Ziff. 4.1.8.2 erl.

Bericht):

a.

C00.2125.100.2.11993130

Erachten Sie die Aufgaben gemass Art. 13 Abs. 2 Bst. a - e des Gesetzes flr
zweckmassig? Sehen Sie andere, weitere Aufgaben?

O JA NEIN

Bemerkungen:

Siehe oben: Insbesondere Bst. b und ¢ sind der Anstalt tibertragene
Kompetenzen, die viel zu weit gehen. Es geht hier um Entscheide, die politisch
legitimiert werden mussen, und die nicht einfach an eine Anstalt, welche zudem
nicht reguliert ist, Ubertragen werden kdnnen. Dies ist problatisch in zweierlei
Hinsicht: erstens macht damit die Anstalt Politik ohne dass die Politik dazu etwas
sagen kann, und zweitens wird diese (Mobilitdtsdaten-)Politik von der
Koordination mit der Gibergeordneten Verkehrs- und Mobilitatspolitik unterlaufen.
Als Resultat wird es unmaoglich Mobilitatspolitik zu betreiben (siehe erlauternden
Brief).

Standardisierung im Bereich Mobilitdtsdaten (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. b Gesetz):
Erachten Sie es fir sinnvoll, dass die MDA — mit dem Ziel der Sicherstellung der

Interoperabilitdt und unter Einbezug der relevanten Akteure — die Anforderungen an

die Mobilitatsdaten, Metadaten und technischen Dienste festlegt (z.B. zu
verwendende Standards) und deren Einhaltung tberpruft?

O JA NEIN

Bemerkungen:

Siehe oben: Standards sind ein Instrument zu einem Ziel. Es werden aber mit
dem Gesetz zumindest drei verschiedene Ziele verfolgt (bessere
Planung/Bestellung, effizienterer Betrieb und bessere, integriertere

Kundendienstleistungen). Diese politischen Ziele missen im Gesetz explizit

10/13



formuliert werden und die Standards, etc. missen auf diese politischen Ziele
abgestimmt werden. Der MDA einen Freipass fir die Formulierung der Standards
zu geben wird dazu fuhren, dass implizit Politik gemacht wird (siehe auch 16a).

c. Austausch Mobilitatsdaten (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. d und e Gesetz): Erachten Sie
es fur zweckmassig, dass die MDA die Integration von Daten und die Bereitstellung
von Daten und Diensten Gbernimmt sowie fachlichen und technischen Support
gewabhrleistet?

O JA NEIN

Bemerkungen:
Siehe oben: Daten sind aus unserer Sicht keine Infrastruktur und deshalb braucht

es auch keinen Infrastrukturbetreiber-MDA.

17. Gewerbliche Leistungen (val. Art. 15 Gesetz und Ziff. 4.1.8.4 erl. Bericht):
Soll die Betreiberin gewerbliche Leistungen wie Beratungen oder Expertisen durchfuhren
kodnnen, sofern dazu ihr spezielles Knowhow erforderlich ist und diese Leistungen keine
Konkurrenzierung von privatwirtschaftlichen Unternehmen darstellen?

1 JA NEIN

Bemerkungen:
Siehe oben: siehe 16c¢. Seit wann soll es Bundesanstalten erlaubt sein, Consulting zu
betreiben? Dies flhrt zu einem Interessenskonflikt, die mit der postulierten Neutralitat der

MDA im Widerspruch steht.

18. Ausschlussklausel (vgl. Art. 17 Gesetz):
Sind Sie der Ansicht, dass die MDA Datennutzerinnen und -nutzer von der Nutzung der
NADIM ausschliessen kdnnen soll, sofern sie ihren Pflichten insbesondere bei der
Dateneinlieferung nicht nachkommen oder sie die Daten nicht gemass den gesetzlichen
Vorgaben oder missbrauchlich verwenden?

L]JA NEIN

Bemerkungen:

Siehe oben: siehe 16¢c. Jemanden auszuschliessen, bedingt, dass ein solcher Entscheid
der MDA vor einem unabhé&ngigen Regulator angefochten werden kann, was aber bei
einer Anstalt nicht moglich ist. Die Problematik der Regulierung des Ganzen ist Uibrigens
in MODIG total inexistent.

19. Datenschutz (vgl. Art. 18 Gesetz und 4.1.8.6.3 erl. Bericht):

a. Sind Sie der Ansicht, dass die in Art. 18 des Gesetzes vorgesehenen
Rahmenbedingungen zur Bearbeitung von Personendaten dem Datenschutz
genugen?

O JA NEIN

Bemerkungen:
Abs. 2 und Abs. 3 erlauben es, die Artikel 33-42 des DSG zu umgehen. Das DSG

sollte aber das Ubergeordnete Gesetz sein.

b. Teilen Sie die Ansicht, dass es grundsatzlich Aufgabe der Datenlieferantinnen und
-lieferanten ist, den Schutz der Personendaten ihrer Endkundinnen und -kunden
sicherzustellen z.B. tber die Einlieferung anonymisierter Daten?

1 JA NEIN
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Bemerkenngen:

Einerseits sind die Datenlieferantinnen fir den Datenschutz verantwortlich, aber
andererseits kann die MDA kann die Daten beliebig bearbeiten ohne
verantwortlich zu sein. Das geht nicht.

Erganzende Fragen:

20.

21.

22,

23.

Anreize zur Beteiligung an NADIM:

Bietet die hdhere Sichtbar- und Nutzbarkeit und die einfachere Verknupfung der Daten und
Angebote fiir Mobilitdtsanbieter und weitere Interessierte ausreichend Anreiz, um sich an
der NADIM zu beteiligen? Wenn nein: welche Anreize missten zusatzlich gesetzt werden?

1 JA O NEIN

Bemerkungen:
Diese Frage ist nicht klar. Was ist mit «beteiligen» gemeint? Co-Management? Wer
befiehlt? Wer kontrolliert? Es geht um gesetzliche Regeln, nicht um «Beteiligung».

Zentrale Koordination / dezentrale Datenherrschaft bei Verkehrsnetzdaten (vgl. erl. Bericht

Ziff. 4.1.7):

Erachten Sie den Ansatz der zentralen Koordination mit dezentraler Datenhoheit
hinsichtlich einer nachhaltigen Harmonisierung von Verkehrsnetzdaten als zielfiihrend?

1 JA NEIN

Bemerkungen:

Es ist uns nicht klar, was mit dieser Frage gemeint, bzw. bezweckt wird. Wenn mit
«zentraler Datenhoheit» die MDA und mit «dezentraler Datenhoheit» die Verantwortung
der Datenlieferantinnen gemeint ist, dann sie siehe unsere Antworten oben.

Anreize zur Teilnahme an Verkehrsnetz CH (vql. Erl. Bericht Ziff. 4.1.7):
Ist aus lhrer Sicht der Nutzen Uber die Verknupfung und Kompatibilitat der eigenen
Verkehrsnetzdaten mit weiteren Daten fir Datenlieferantinnen und -lieferanten geniigend,

um sich am Verkehrsnetz CH zu beteiligen? Wenn nein, welche Anreize missten zusatzlich

gesetzt werden?
L1JA [ NEIN

Bemerkungen:

Diese Frage ist nicht klar. Was ist mit «beteiligen» gemeint? Es geht um gesetzliche
Regeln, nicht um Beteiligung. Siehe 20.

Bezug der Mobilithtsdaten Uber die Mobilitdtsdateninfrastruktur:
Sind Sie der Ansicht, dass bei Verwendung der bezogenen Daten die Datenquelle
ausgewiesen werden muss?

JA O NEIN

Bemerkungen:

Weitere Themen/Bemerkungen

24.

Weitere Bemerkungen zur Vorlage:

C00.2125.100.2.11993130
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Haben Sie zur Vorlage weitere Bemerkungen?

Bemerkungen:

Drei Viertel des Gesetzestextes betrifft die MDA, unserer Meinung nach sollte es in einer
solchen Gesetzesvorlage um die Substanz gehen, insbesondere um die zu erreichenden
public policy Ziele, nicht um die Ausgestaltung der MDA bis hin zur Regelung der
Anstellungsverhaltnisse der Mitarbeiterinnen der MDA. Die Ubergeordneten public policy
Ziele sind nur im erlauternden Bericht vorhanden und auch dort nicht sauber formuliert,
respektive es werden ganz verschieden public policy Ziele miteinander vermischt
(effizientes Betreiben der Mobilitatsinfrastruktur und multimodale digitale
Mobilitatsdienstleistungen). Jedes dieser Ziele verlangt nach anderen Daten. Die
Schaffung einer «Mobilitatsdateninfrastruktur» soll diesen beiden (und wahrscheinlich
noch anderen Zielen) gleichzeitig dienen. Hier wird das Instrument vor das (public policy)
Ziel gesetzt. Es ware transparenter gewesen, die Ziele explizit ins Gesetz zu schreiben,
und die Regeln des Datenzugangs, etc. darauf auszurichten, anstatt einer MDA die
Kompetenz zu delegieren eine Mobilitdtsdateninfrastruktur zu schaffen, mit welcher dann
implizit und in Umgehung der Politik public policy gemacht wird.
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenéssisches Departement fiir
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Consultazione

sulla legge federale sull’infrastruttura di dati
sulla mobilita (LIDMo)

N. registrazione/dossier: UFT

Questionario

Parere presentato da:

] Cantone
Partito

Ol Associazione mantello dei Comuni, delle citta e delle regioni di montagna
] Associazione mantello dell’economia
Ol Organizzazione nazionale di categoria
] Rappresentanza di gruppi d’interesse
Impresa di trasporto pubblico
Ol Fornitore di mobilita privato
] Sviluppatore e fornitore di soluzioni per i clienti finali (app ecc.)
] Ricerca e scienza
] Altro
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FART SA , via Galli 9, 6600 Locarno
Responsabile qualita e sicurezza, ing.Filippo Tadini
filippo.tadini@centovalli.ch

Spedire il questionario compilato, possibilmente in formato Word (*.doc o *.docx), all'indirizzo
monika.zosso@bav.admin.ch
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Orientamento generale

1. Condividete I'orientamento del progetto, cioé la regolamentazione del tema dei dati sulla
mobilita — come contributo a un sistema di mobilita efficiente — all'interno di una nuova
legge che riguarda tutti i vettori di trasporto e il cui contenuto principale & un’infrastruttura di
dati sulla mobilita statale (cfr. art. 1 della legge e n. 1.2.1 del rapporto esplicativo)?

X si O NO

Osservazioni: Ottima idea per supportare il futuro con sistemi di regolazione digitale inter-
connessi.

Dati sulla mobilita come terza infrastruttura di rilevanza sistemica oltre a quella stradale e fer-

roviaria

2. Crescente importanza dei dati sulla mobilita
Condividete I'opinione secondo cui i dati sulla mobilita (p. es. sulla situazione del traffico e
sulle offerte di mobilita esistenti) rivestono un’importanza centrale per il funzionamento dei
trasporti e della mobilita e rappresentano quindi una terza infrastruttura per il sistema di
mobilita, accanto a quella ferroviaria e stradale (cfr. n. 1.1.4 del rapporto esplicativo)?

X si O NO

Osservazioni:

Dati sulla mobilita ed ente pubblico

3. Dati sulla mobilita e loro importanza per i compiti di Confederazione, Cantoni e Comuni nel

sistema di mobilita
Condividete I'opinione secondo cui un’infrastruttura statale di dati sulla mobilita gioverebbe

a Confederazione, Cantoni, Comuni e citta nelladempimento dei loro compiti attinenti alla
mobilita (gestione delle infrastrutture / ordinazione di offerte) (cfr. n. 1.1.5 del rapporto espli-

cativo)?
Si O NO

Osservazioni: Siamo arrivati ad un punto dove risulta importante analizzare i big data in
modo sinergico e trasversale. |l cittadino e le istituzioni devo avere una visione globale
della mobilita per poter ottimizzare le scelte future. Scelte legate sia alle infrastrutture sia
ai mezzi di trasporto.

4. Ruolo della Confederazione nel settore dei dati sulla mobilita
Ritenete che la Confederazione debba assumere un ruolo centrale affinché i dati sulla mo-
bilita siano approntati in modo affidabile e non discriminatorio e possano essere intercon-
nessi piu facilmente (cfr. n. 4.1.1 del rapporto esplicativo)?

X si O NO

Osservazioni:
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Infrastruttura di dati sulla mobilita (MODI)

NADIM

Principio di un’infrastruttura nazionale di dati sulla mobilita (cfr. art. 1 e 4 della legge e

n. 4.1.4 del rapporto esplicativo)

Ritenete appropriato che per una migliore utilizzazione di dati sulla mobilita (fornitura, ap-
prontamento, scambio, connessione, fruizione) la Confederazione metta a disposizione,
con la MODI, un’infrastruttura di base per i dati al fine di gestire e utilizzare con maggiore
efficienza le capacita infrastrutturali e le offerte di mobilita esistenti e predisporre offerte per
i clienti finali piu orientate alle esigenze?

X si O NO

Osservazioni: L’ottimizzazione delle offerte esistenti pud essere migliorata grazie ad una
maggiore conoscenza da parte di fruitori e gestori. Siamo sicuri che ci siano ancora mar-
gini per migliorare mantenendo le offerte attuali.

Flessibilita della MODI (cfr. art. 4 della legge e n. 4.1.4 del rapporto esplicativo)

Siete d’accordo che considerando gli sviluppi in atto il Consiglio federale possa eventual-
mente integrare la MODI con elementi supplementari conformi allo scopo, in aggiunta alla
NADIM e alla Rete dei trasporti CH?

X si O NO

Osservazioni:

Finanziamento della MODI (cfr. art. 34 seqgq. della legge e n. 6 del rapporto esplicativo)
Siete d’accordo che a lungo termine la MODI debba essere finanziata attraverso contributi
degli utenti?

X si O NO

Osservazioni: Si potrebbe pensare anche ad una fase intermedia con un sistema di contri-
buto misto, utenti grandi imprese con pubblicita ed ente pubblico.

La NADIM come contributo a un sistema di mobilita efficiente (cfr. art. 5 segg. della legge e
n. 4.1.8 del rapporto esplicativo)

Ritenete appropriato migliorare I'interconnessione dei dati sulla mobilita e i contatti tra i loro
utenti (p. es. fornitori di mobilita, sviluppatori di app, ente pubblico, mondo scientifico) me-
diante un’infrastruttura nazionale di dati sulla mobilita (NADIM)?

X si O NO

Osservazioni: Quello che non possiamo misurare non possiamo migliorarlo.

Dati essenziali della NADIM (cfr. art. 6 della legge e n. 4.1.8.6 del rapporto esplicativo)
a. Siete d’accordo che i fornitori di dati debbano approntare un insieme minimo di dati
sulla mobilita rilevanti (p. es. ubicazione, disponibilita e tariffe delle offerte di mobi-
lita) se desiderano rendere le loro offerte accessibili attraverso la NADIM?

X si O NO

C00.2125.100.2.11993130
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Osservazioni: tutti devono partecipare, per un obiettivo generale di ottimizzazione
generale della mobilita di tutti.

b.

Siete d’accordo che I'insieme di dati essenziali necessario per ogni fornitore di dati
per poter rispondere alle sfide future sia determinato dal Consiglio federale e dal
gestore della NADIM?

X si O NO

Osservazioni: Senza standard e senza un coordinatore non si avra mai una vi-
sione generale. La mobilita non si risolve in modo locale.

Ritenete che in linea di principio i dati essenziali debbano essere resi disponibili
come dati aperti (in genere gratuitamente, per un libero riutilizzo) mediante la
NADIM?

X si O NO

Osservazioni:

Siete d’accordo che per i dati essenziali che non & possibile rendere accessibili
senza un onere aggiuntivo il Consiglio federale possa prescrivere, quale compen-
sazione per la loro fruizione mediante la NADIM, la reciproca fornitura di dati?

X si O NO

Osservazioni: tema molto delicato, in futuro si avranno una serie di BIG DATA da
gestire con dei costi. Il beneficio potrebbe diffondersi ma il sistema di compensa-
zione dovra essere studiato in modo che sia motivante per gli utenti finali.

10. Sovvenzionamento del collegamento tecnico alla NADIM (cfr. art. 10 della legge e

n.4.1.8

.3 del rapporto esplicativo)

a.

C00.2125.100.2.11993130

Ritenete che per i primi due anni il Consiglio federale debba sostenere finanziaria-
mente il collegamento alla NADIM (p. es. lo sviluppo di interfacce) di sistemi di for-
nitura o fruizione di dati appartenenti a privati, tenendo conto della capacita finan-
ziaria dei soggetti interessati e dell’utilita dei loro dati?

X si O NO

Osservazioni: analizzare bene questo processo, I'utilita di queste analisi dovra es-
sere misurata e a questo punto si potrebbe pensare a come procedere dopo i
primi 2 anni di sovvenzioni.

Ritenete che un contributo a fondo perso d’'importo non superiore al 40 per cento
dei costi sia giustificato?

X si O NO

Osservazioni: difficile a dirsi
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Rete dei trasporti CH

11. Contributo a un sistema di mobilita efficiente attraverso la Rete dei trasporti CH (cfr. art. 8
della legge e n. 4.1.7 del rapporto esplicativo)
Condividete I'opinione secondo cui la Rete dei trasporti CH, creando un sistema di riferi-
mento territoriale per i geodati sull'infrastruttura di trasporto della Svizzera, pud contribuire
in modo significativo alla rappresentazione, allo scambio semplificato e alla connessione di
dati sull'infrastruttura di trasporto e sulla mobilita?

X si 0 NO
Osservazioni:
12. La Rete dei trasporti CH come sistema di riferimento comprendente anche dati privati con-

cernenti la rete dei trasporti (cfr. art. 8 cpv. 2 della legge e n. 4.1.7 del rapporto esplicativo)
Ritenete corretto che con la Rete dei trasporti CH si ambisca ad avere un sistema di riferi-
mento non solo per i geodati concernenti le vie di comunicazione dell’ente pubblico ma an-
che per ulteriori dati sulle vie di comunicazione?

X si 0 NO
Osservazioni:
13. Gestione della Rete dei trasporti CH (cfr. art. 8 cpv. 5 della legge)

Ritenete che il Consiglio federale dovrebbe affidare a swisstopo, al termine della creazione
della Rete dei trasporti CH, anche il mandato di gestirla, oppure vedete alternative ade-
guate?

X si O NO

Osservazioni:

Requisiti applicabili alla MODI

14. Principi / requisiti generali per la gestione della MODI (cfr. art. 9 cpv. 1 e art. 12 cpv. 4 della
legge e n. 4.1.5 del rapporto esplicativo):

a. Concordate con i requisiti generali rispettivamente i principi (apertura, volontarieta,
parita di trattamento, assenza di scopi di lucro, qualita, affidabilita, trasparenza,
flessibilita) per la gestione della MODI?

X si O NO

Osservazioni:

b. Principio della volontarieta: siete d’'accordo che i dati siano approntati mediante la
MODI su base volontaria e che non debbano essere introdotti obblighi di fornitura
aggiuntivi (cfr. n. 4.1.5.1 del rapporto esplicativo)?

X si O NO

Osservazioni:

5/9

C00.2125.100.2.11993130



c. Diversamente dal principio di volontarieta, sareste favorevoli all'introduzione di
nuovi obblighi attinenti alla fornitura di dati sulla mobilita rilevanti per i soggetti se-
guenti (eventualmente in concomitanza con una revisione della Costituzione fede-
rale, necessaria a tal fine)?

Obbligo di fornitura per I'ente pubblico (Confederazione, Cantoni, Comuni)?
X si O NO

Osservazioni:

Obbligo di fornitura per i fornitori di mobilita titolari di concessione pubblica o sov-
venzionati?

X si O NO

Osservazioni: A condizione di fornire i mezzi finanziari per la raccolta dei dati. La
fornitura di dati delle aziende del trasporto pubblico in gran parte & gia in essere

con il progetto OPEN DATA e i numerosi collegamenti dei sistemi GPS presenti

sui veicolo con il server centrale CUS di FFS.

Obbligo di fornitura per le imprese private?
L] sl X NO

Osservazioni: Forse & troppo presto per parlare di obbligo. Molte imprese gesti-
scono le flotte con sistemi di ottimizzazione legati ai GPS dei veicoli. Per spingerle
a partecipare si dovrebbero mostrare i vantaggi € non obbligarli. Es: con imposte
ridotte o scontate (es: TTPCP ridotta per invio dati mobilita, ecc)

Ente dei dati sulla mobilita (EDM)

15. Nuovo ente dei dati sulla mobilita (cfr. art. 12 della legge e n. 4.1.9.2 del rapporto esplica-

tivo)

a. In considerazione dei principi di cui al numero 4.1.5 del rapporto esplicativo (cfr.
domanda n. 14), ritenete appropriata la costituzione di un nuovo istituto federale,
I'EDM, segnatamente allo scopo di creare, gestire e sviluppare la NADIM?

X si O NO

Osservazioni: In collaborazione con istituti scientifici (universita o politecnici)

b. Ritenete che una diversa forma organizzativa e giuridica sarebbe piu idonea? In tal
caso, quale e perché? Come andrebbe finanziata tale organizzazione (cfr.
n. 4.1.9.3 del rapporto esplicativo)?

O si X NO

Osservazioni:

16. Compiti dellEDM nella gestione della NADIM (cfr. art. 13 della legge e n. 4.1.8.2 del rap-
porto esplicativo)
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17.

18.

19.

a. Ritenete che i compiti elencati all’articolo 13 capoverso 2 della legge siano appro-
priati? A vostro avviso ci sono ulteriori compiti?

X si O NO

Osservazioni:

b. Standardizzazione nel settore dei dati sulla mobilita (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. b della
legge): ritenete opportuno che 'lEDM - al fine di garantire I'interoperabilita e con il
coinvolgimento degli attori rilevanti — stabilisca i requisiti per i dati sulla mobilita, i
metadati e i servizi (p. es. gli standard da utilizzare) e ne verifichi il rispetto?

X si O NO

Osservazioni:

c. Scambio di dati sulla mobilita (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. d ed e della legge): ritenete op-
portuno che 'EDM si occupi di integrare dati e approntare dati e servizi, nonché di
fornire assistenza tecnica e specialistica?

X si O NO

Osservazioni: Considerando come scritto al art. 13 b anche gli sviluppo internazio-
nali delle nazioni limitrofe. (Siamo una nazione di transito e questo & molto impor-
tante per lo studio dei flussi)

Prestazioni commerciali (cfr. art. 15 della legge e n. 4.1.8.4 del rapporto esplicativo)

Il gestore deve poter fornire prestazioni commerciali quali consulenze e perizie che richie-
dono le sue specifiche competenze, a condizione che non rappresentino una concorrenza
per le imprese private?

X si O NO

Osservazioni:

Clausola di esclusione (cfr. art. 17 della legge)

Ritenete che 'EDM dovrebbe avere la possibilita di escludere dall’'utilizzazione della
NADIM gli utenti di dati che non ottemperano agli obblighi loro imposti, segnatamente alla
fornitura di dati, o che impiegano i dati in senso contrario alle disposizioni di legge o in ma-
niera abusiva?

X si O NO

Osservazioni:

Protezione dei dati (cfr. art. 18 della legge e n. 4.1.8.6.3 del rapporto esplicativo)

a. Ritenete che le condizioni quadro per il trattamento di dati personali poste dalla
legge all’articolo 18 siano adeguate alla protezione dei dati?

X si O NO

Osservazioni:

C00.2125.100.2.11993130
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b. Condividete I'opinione secondo cui & sostanzialmente responsabilita dei fornitori di
dati garantire la protezione dei dati personali dei loro clienti finali, ad esempio attra-
verso la fornitura di dati anonimizzati?

X si O NO

Osservazioni: Un sistema di controllo interno (plausibilita dei dati) deve essere ef-
fettuato. Ev. anche a campione. (Pena una perdita d'immagine di tutto il progetto).

Domande aggiuntive

20.

21.

22.

23.

Incentivi a partecipare alla NADIM

La maggiore visibilita e usabilita e la connessione semplificata dei dati e delle offerte per i
fornitori di mobilita e le altre parti interessate rappresentano un incentivo sufficiente per par-
tecipare alla NADIM? In caso negativo, quali ulteriori incentivi andrebbero previsti?

] si X NO

Osservazioni: come indicato alla domanda 14 c¢ si potrebbe pensare a sconti per chi parte-
cipa al progetto. (Coloro che dovessero mettere a disposizione dati hanno investito in ap-
parecchiature e software)

Coordinamento centrale / sovranita decentralizzata per i dati concernenti la rete dei tra-
sporti (cfr. n. 4.1.7 del rapporto esplicativo)

Ritenete che I'approccio del coordinamento centrale con sovranita decentralizzata sui dati
sia opportuno in un’ottica di armonizzazione sostenibile dei dati concernenti la rete dei tra-
sporti?

X si O NO

Osservazioni:

Incentivi alla partecipazione alla Rete dei trasporti CH (cfr. n. 4.1.7 del rapporto esplicativo)
Secondo voi, il vantaggio della connessione e della compatibilita dei propri dati concernenti
la rete dei trasporti con altri dati &€ un incentivo sufficiente per i fornitori di dati per parteci-
pare alla Rete dei trasporti CH? In caso negativo, quali ulteriori incentivi andrebbero previ-
sti?

X si O NO

Osservazioni: A lungo temine certamente. All'inizio si dovranno trovare degli incentivi.

Fruizione dei dati sulla mobilita attraverso l'infrastruttura di dati sulla mobilita
Ritenete che la fonte dei dati debba essere esplicitata quando si utilizzano i dati di cui si
fruisce?

X si O NO

Osservazioni: Questo potrebbe attrarre altri clienti (fruitori)

C00.2125.100.2.11993130
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Altri temi / osservazioni

24. Altre osservazioni in merito al progetto
Avete altre osservazioni da formulare in merito al progetto?

Osservazioni:

La nostra impresa ha seguito il progetto di collegamento ai sistemi FFS — CUS per i
dati in tempo reale di tutto il cantone Ticino. Siamo entusiasti di vedere che a livello fede-
rale si abbia una visione di trasporto a 360 gradi (TP, TIM e trasporto merci) e saremmo
interessati a partecipare all’'introduzione o allo sviluppo come ente di trasporto pubblico.

Grazie Saluti

Gestione sicurezza, rischio e qualita

Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi — FART SA
Filippo Tadini

Via Domenico Galli 9

CH - 6604 Locarno

Tel.mobile +41 (0) 79 608 98 00
E-mail: filippo.tadini@centovalli.ch

Direttore

Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi — FART SA
Claudio Blotti

via. D. Galli 9

CH - 6604 Locarno

E-mail: claudio.blotti@centovalli.ch
Tel: +41 91 756 04 00
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Eidgendssische Departement fur Umwelt, Verkehr, Bern, 09. Mai 2022

Energie und Kommunikation VL MODIG / MD

Bundesamt fur Verkehr

Per Mail an: konsultationen@bav.admin.ch

Bundesgesetz liber die Mobilitatsdateninfrastruktur
Vernehmlassungsantwort der FDP.Die Liberalen

Sehr geehrte Damen und Herren

Fir lhre Einladung zur Vernehmlassung oben genannter Vorlage danken wir Ihnen. Gerne geben wir
Ihnen im Folgenden von unserer Position Kenntnis.

FDP.Die Liberalen setzt sich fur einen zuverlassigen und innovativen Personenverkehr ein. Dafir sollen
die Mdoglichkeiten der Digitalisierung genutzt werden und verschiedene Verkehrstrager sich gegenseitig
erganzen (siehe FDP-Positionspapier «Infrastrukturen: An der Spitze bleiben»).

Die Bereitstellung und der Austausch von Mobilitdtsdaten konnen dabei einen wichtigen Beitrag zu einer
effizienten Verteilung des Offentlichen Verkehrs leisten. Die Stossrichtung des Bundesrats, die
Nutzbarkeit der Mobilitdtsdateninfrastruktur zu verbessern ist zwar richtig, nur ist fraglich, inwiefern der
Bund hier selbst aktiv werden muss und warum es hierfur gesetzliche Grundlagen braucht. Die FDP
erkennt Anpassungsbedarf bei den vorgeschlagenen Massnahmen zur Erreichung dieses Ziels. Im
Folgenden nimmt die FDP zu einzelnen Vorschlagen detailliert Stellung.

Keine staatliche Anstalt, sondern eine marktnahe und agile Organisationsform

Gemass den Vernehmlassungsunterlagen sollen der Aufbau und der Betrieb der MODI als
Bundesaufgabe ausgestaltet werden. Daflr soll eine neue Bundesanstalt, die Mobilitatsdatenanstalt
(MDA) geschaffen werden. Als deren Aufgabe sind der Aufbau, der Betrieb und die Weiterentwicklung
der nationalen Datenvernetzungsinfrastruktur Mobilitat (NADIM) vorgesehen. Die Schaffung einer neuen
Bundesanstalt lehnen wir ab. Aus Sicht der FDP soll eine mdglichst schlanke, agile und marktnahe
Organisationsform gewahlt werden. Die Ausschreibung eines Leistungsauftrags fiir die NADIM erachten
wir als eine zielfiihrende Organisationsform. Dadurch wird den Anforderungen der Sorgfalt, Neutralitat
und Gleichbehandlung Rechnung getragen und gleichzeitig die notwendige Flexibilitat und
Anpassungsfahigkeit der Organisation bewabhrt.

Schlanke Schnittstelleninfrastruktur

Ziel und Zweck der Vorlage ist es, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, damit eine Datenschnittstelle
bzw. Dateninfrastruktur zugunsten eines effizienteren Mobilitdtssystems zur Verfiigung gestellt werden
kann. Die Definition von «Mobilitatsdaten als Infrastruktur» soll sich auf eine Grundausstattung jener
Daten beschrénken, die notwendig sind, um fir Wirtschaftstatigkeiten eine Vorleistung zu erbringen. Der
Begriff der «Kerndaten» soll im Gesetz definiert werden, damit die Rechtssicherheit gewahrleistet ist.
Ausserdem gilt es im Gesetz sicherzustellen, dass die Daten nicht zweckentfremdet werden. In Bezug
auf die Definition der Schnittstellen und Normen muss eng mit der Privatwirtschaft zusammengearbeitet
werden. Das Einrichten eigener Schnittstellen mit eigenen Standards dirfte hoch komplex sein. Es ist
zwingend dafir zu sorgen, dass das Schweizer System international kompatibel ausgestaltet wird.

FDP PLR PLD
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Freiwillige Teilnahme

Am Prinzip der Freiwilligkeit bei der Teilnahme und bei der Lieferung von Daten muss uneingeschrankt
festgehalten werden: Potenzielle direkte Nutzer der Infrastruktur (z.B. in der Mobilitdtsbranche tatige
Unternehmen) sollen sich lediglich aufgrund von positiven Effekten auf ihre Tatigkeiten an der NADIM
beteiligen. Regulatorische Anreize zur Teilnahme sollen nicht vorgesehen werden. Ebenso dirfen keine
regulatorischen Nachteile entstehen, wenn ein Unternehmen sich gegen eine Teilnahme entscheidet.

Dank der neuen Infrastruktur erhoffen wir uns attraktive und innovative Mobilitdétsangebote, wobei das
Subsidiaritatsprinzip immer gilt: private Engagement geht vor staatlicher Einflussnahme. Bei der
Bereitstellung dieser Endprodukte muss folglich wie bereits bisher der Wettbewerb spielen. Die
Aktivitaten des Bundes sollen sich demnach ausschliesslich auf die dafiir zu erbringende Vorleistung
(Infrastruktur) beschranken.

Wir danken Ihnen fir die Gelegenheit zur Stellungnahme und fir die Bericksichtigung unserer
Uberlegungen.

Freundliche Grisse

FDP.Die Liberalen

Der Préasident Der Generalsekretar
//L/ A b 8
Thierry Burkart Jon Fanzun

Standerat



Fédération des
Entreprises
Romandes

FER Genéve - FPE Bulle - UPCF Fribourg
FER Arcju - FER Neuchatel - FER Valais

Monika.zosso@bav.admin.ch Département fédéral de
I'environnement, des transports, de
I'énergie et de la communication
(DETEC)

Madame Simonetta Sommaruga,
Conseillére fédérale

Genéve, le 13 mai 2022
RR/3248 — FER No 272022

Loi fédérale concernant I'infrastructure de données sur la mobilité

Madame la Conseillére fédérale,

Nous avons pris connaissance avec intérét de I'objet mis en consultation et vous faisons parvenir ci-
dessous notre prise de position sous la forme de réponses au questionnaire, ainsi que soumis par
votre département.

En préambule, notre Fédération apporte son soutien global a 'esprit du projet. Il est le garant d’une
mise en réseau efficace et indispensable de la mobilité. Dans sa conception, la loi doit promouvoir
linnovation dans le domaine et favoriser autant que possible la concurrence. Le systéme doit par
ailleurs garantir aux utilisateurs privés qui participent a la MODI que les données transmises ne sont
utilisées a d’'autres fins que celles pour lesquelles ont été transmises. A défaut, les entreprises privées
pourraient renoncer a participer. Il en va du succés du systéme

Questionnaire

1. Etes-vous d’accord avec I'orientation générale du projet visant a réglementer le theme des
données sur la mobilité dans une nouvelle loi supramodale dont le contenu principal porte
sur une infrastructure étatique de données sur la mobilité, afin de contribuer a un systéme
de mobilité efficient ?

Oui, ce projet est nécessaire. Il doit permettre de mieux gérer les flux de mobilité, et apporter un
vrai avantage aux utilisateurs.

2. Importance croissante des données sur la mobilité :
Etes-vous d’avis que les données sur la mobilité (par ex. sur la situation de la circulation et
les offres de mobilité existantes) jouent un réle central dans le fonctionnement des
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transports et de la mobilité et qu’elles constituent ainsi une troisiéme infrastructure pour le
systéme de mobilité au méme titre que la route et le rail ?

Oui. Toutefois, notre Fédération déplore I'absence du secteur aérien, ce qui rend de facto le projet
incomplet.

Les données sur la mobilité et leur importance pour les taches de la Confédération, des
cantons et des communes dans le cadre du systéme de mobilité :

Etes-vous d’avis qu’une infrastructure étatique de données sur la mobilité permettrait de
soutenir la Confédération, les cantons, les communes et les villes dans leurs taches en
matiére de mobilité (exploitation de l'infrastructure/ commande des offres)

Non. S'il est adéquat que la Confédération soit garante du cadre dans lequel cette
infrastructure se déploie, celle-ci doit inclure I'ensemble des acteurs concernés, y
compris privés. Les exclure reviendrait a nier le role central qu'ils ont a jouer dans le
succes de cet outil.

Réle de la Confédération dans le domaine des données sur la mobilité :

Etes-vous d’avis que la Confédération doit jouer un role central afin que les données sur
la mobilité puissent étre disponibles de maniére fiable et non discriminatoire et donc étre
mises en réseau plus facilement (cf. ch. 4.1.1. du rapport explicatif) ?

Oui. Comme indiqué plus haut, la Confédération a un réle charniére a jouer dans la mise en
place et le succes de cette infrastructure.

Principe d’une infrastructure nationale de données dans le domaine de la mobilité (cf. art. 1 et 4
de la loi et ch. 4.1.4 du rapport explicatif) :

Etes-vous d’avis qu'il est opportun que la Confédération mette a disposition, au moyen
de la MODI, une infrastructure de données de base pour une meilleure utilisation des
données sur la mobilité (livraison, mise a disposition, échange, liaison, acquisition), afin
de pouvoir exploiter et utiliser les capacités d’'infrastructure de maniére plus efficiente et
de proposer des offres mieux adaptées aux besoins des clients finaux ?

Oui, c’est méme I'essence du projet. Toutefois, le systeme est appelé a évoluer et il faut prévoir
une inclusion possible des offres a venir. La Confédération doit avoir un réle de facilitateur pour
permettre a de nouvelles solutions, adaptées a la situation, d’émerger.

Flexibilité de la MODI (cf. art. 4 de la loi et ch. 4.1.4 du rapport explicatif) :

Etes-vous d’accord que le Conseil fédéral puisse, au vu des développements actuels,
compléter si besoin la MODI par des éléments supplémentaires, en plus de la NADIM et
du Réseau des transports CH ?

Oui, tout en précisant qu'il doit en priorité se concentrer sur le succes de la mise en place du
systéme.

Financement de la MODI (cf. art. 34ss de la loi et ch. 6 du rapport explicatif) :
Etes-vous d’accord que la MODI soit financée a long terme par des redevances
d’utilisation ?

La NADIM comme contribution a un systéme de mobilité plus efficient :

Etes-vous d’avis qu’il est opportun d’améliorer la mise en réseau des données sur la
mobilité et de leurs utilisateurs (par ex. fournisseurs de mobilité, développeurs
d’applications, pouvoirs publics, science) au moyen d'une NADIM (infrastructure
nationale de mise en réseau des données sur la mobilité) ?




Oui. L'accés doit toutefois étre gratuit.

9. Données clés de la NADIM (cf. art. 6 de la loi et ch. 4.1.8.6 du rapport explicatif) :
a.

Etes-vous d’accord que les fournisseurs de données doivent mettre a disposition un

ensemble minimal de données pertinentes sur la mobilité (par ex. localisation,

disponibilité et tarifs des offres de mobilité) s’ils souhaitent que leurs offres soient

rendues accessibles via la NADIM ?

Oui, en réitérant notre proposition d'inclure le secteur aéronautique.

b.

Etes-vous d’accord que le Conseil fédéral et I'exploitant de la NADIM déterminent
I'ensemble de données clés nécessaires pour chaque fournisseur de données dans le but
d’assurer la viabilité du systéme ?

Oui, c’est la clé du succés du systéme.

c.
Etes-vous d’avis que les données clés devraient en principe étre rendues accessibles en
tant que open data (généralement gratuitement, pour un libre usage) au moyen de la
NADIM ?

Oui. Encore faut-il définir ce que I'on entend précisément par données clé.

d.

Etes-vous d’accord que le Conseil fédéral puisse prescrire la restitution de données en
contrepartie de I'obtention, par le biais de la NADIM, de données clés dont I'accés
nécessite un surcroit de travail ?

Non.

10. Subventionnement du raccordement technique ala NADIM (cf. art. 10 de laloi et ch. 4.1.8.3
du rapport explicatif) :
a.
Le Conseil fédéral doit-il soutenir, pendant les deux premiéres années, financiérement le
raccordement (par ex. développement d’interfaces) de systémes privés qui fournissent
ou utilisent la NADIM, en tenant compte de la capacité financiére des utilisateurs
concernés et de l'utilité de leurs données ?
Il convient avant tout de s’assurer que les codts soient les plus bas possibles.

b.

Etes-vous d’avis qu’une contribution a fonds perdu d’au maximum 40 % des coiits est
justifiée?

Nous peinons a comprendre ce plafond.

11. Contribution a un systéme de mobilité efficient au moyen du Réseau des transports CH
(cf. art. 8 de la loi et ch. 4.1.7 du rapport explicatif) :
Etes-vous d’avis que le Réseau des transports CH peut contribuer de maniére
significative a la représentation, a I'’échange simplifié et a la liaison de données sur les
infrastructures de transport et sur la mobilité en créant un systéme de référence spatiale
pour les géodonnées relatives a I'infrastructure des transports suisse ?
Oui.

La Fédération des Entreprises Romandes en bref

Fondée le 30 juillet 1947 a Morat, son siége est a Geneve. Elle réunit six associations patronales
interprofessionnelles cantonales (GE, FR, NE, JU, VS), représentant la quasi-totalité des cantons romands. La
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12. Le réseau des transports CH comme systéme de référence utilisant également des
données sur les réseaux de transport privés:
Etes-vous d’avis qu'il est juste que le Réseau des transports CH vise non seulement a
établir un systéme de référence pour les géodonnées relatives aux voies de transport des
pouvoirs publics, mais aussi pour d’autres données relatives aux voies de transport ?
Oui, cela semble tomber sous le sens.

13. Exploitation du Réseau des transports CH:
Etes-vous d’avis que le Conseil fédéral devrait charger swisstopo d’exploiter le Réseau
des transports CH aprés sa mise en place ou voyez-vous des alternatives appropriées ?
Oui, cela reléve d’une saine séparation des outils.

14. Principes / exigences générales lors de I'exploitation de la MODI:
a.

Etes-vous d’accord avec les exigences générales etlou les principes relatifs a

’'exploitation de la MODI (ouverture, caractére facultatif, égalité de traitement, but non

lucratif, qualité, fiabilité, transparence, flexibilité) ?

Oui.

b.

Principe du caractére facultatif : étes-vous d’accord que les données soient mises a
disposition de maniére facultative via la MODI et qu’aucune autre obligation de fourniture
soit introduite?

Oui.

c.
Contrairement au principe du caractére facultatif, seriez-vous favorable a I'introduction
de nouvelles obligations de fourniture de données sur la mobilité pour les services
suivants (entrainant éventuellement une révision de la Constitution nécessaire a cet
effet)?

Obligation de fourniture pour les pouvoirs publics (Confédération, cantons, communes)?
Oui.

Obligation de fourniture pour les fournisseurs de mobilité concessionnaires ou
subventionnés ?

Oui.

Obligation de fourniture pour les entreprises privées ?

Non.

15. Nouveau centre de données sur la mobilité
a.

Compte tenu des principes évoqués au ch. 4.1.5 du rapport explicatif (cf. question 14),

jugez-vous qu’il est opportun de créer un CDM en tant que nouvel établissement de la

Confédération pour mettre en place, exploiter et perfectionner la NADIM ?

Oui, sous la forme d'un établissement fédéral.

b.

Considérez-vous qu’une autre forme d’organisation et une autre forme juridique seraient

plus appropriées ? Laquelle et pourquoi ? Dans I'affirmative, comment envisageriez-vous

le financement de cette organisation ?

Oui.

La Fédération des Entreprises Romandes en bref
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16. Taches du CDM lors de I'exploitation de la NADIM:
a.

Considérez-vous que les taches selon I'art. 13, al. 2, let. a - e, de la loi sont appropriées ?

Voyez-vous d’autres taches ?

Oui, puis non.

b.

Standardisation dans le domaine des données sur la mobilité (cf. art. 13, al. 2, let. b, de la

loi) : étes-vous d’avis qu'’il est judicieux, dans le but de garantir I'interopérabilité tout en

impliquant les acteurs concernés, que le CDM fixe les exigences en termes de données

sur la mobilité, de métadonnées et de services techniques (par ex. les normes applicables)

et qu’il en vérifie le respect ?

Oui.

c.

Echange de données sur la mobilité (cf. art. 13, al. 2, let. d et e, de la loi) : étes-vous d’avis

qu’il est approprié que le CDM se charge de I'intégration des données et de la mise a

disposition des données et des services tout en assurant un soutien spécialisé et

technique ?

Oui, si cela reste dans le cadre strict du mandat.

17. Prestations commerciales :
L’exploitant doit-il pouvoir fournir des prestations commerciales telles que des conseils
et des expertises si celles-ci requiérent son savoir-faire particulier et ne concurrencent
pas les entreprises du secteur privé ?
Non, en dépit des cautéles proposées, cela n’a rien a faire dans un tel projet.

18. Clause d’exclusion:
Etes-vous d’avis que le CDM doit pouvoir exclure les utilisateurs de données de
I'utilisation de la NADIM s’ils ne satisfont pas a leurs obligations, notamment en matiére
de fourniture de données, ou s’ils utilisent les données de maniére illégale ou abusive ?
Oui,

19. Protection des données :
a.

Etes-vous d’avis que les conditions-cadres prévues a I'art. 18 de la loi en matiére de

traitement des données personnelles sont suffisantes pour garantir la protection des

données ?

Oui

b.

Partagez-vous I'avis selon lequel il incombe en principe aux fournisseurs de données de

garantir la protection des données personnelles de leurs clients finaux, par exemple en

livrant des données anonymisées ?

Oui.

20. Incitations pour participer a la NADIM :
La visibilité et I'utilisabilité accrues ainsi que la liaison plus simple des données et des
offres incitent-elles suffisamment les fournisseurs de mobilité et les autres parties
intéressées a participer a la NADIM ? Dans la négative, quelles incitations
supplémentaires devraient étre mises en place ?
Oui.

La Fédération des Entreprises Romandes en bref
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21. Coordination centralisée /| maitrise des données décentralisée des données sur les
réseaux de transports:
Considérez-vous que I'approche d’une coordination centralisée avec une souveraineté
décentralisée des données en vue d’une harmonisation durable des données sur les
réseaux de transport est opportune ?
Oui, c'est le bon modéle a retenir.

22. Incitations pour participer au Réseau des transports CH :
Estimez-vous que l'utilité de la liaison et de la compatibilité des propres données sur les
réseaux de transport avec d’autres données est suffisante pour que les fournisseurs de
données participent au Réseau des transports CH ? Dans la négative, quelles incitations
supplémentaires devraient étre mises en place.
Oui.

23. Acquisition des données sur la mobilité via I'infrastructure de données sur la mobilité :
Etes-vous d’avis qu'’il faut indiquer la source des données lors de I'utilisation de données
Non, ce n'est pas nécessaire. La source est connue du gestionnaire de l'infrastructure.

En conclusion, notre Fédération soutient globalement ce projet, nécessaire pour une gestion efficace,
nécessaire et moderne des flux des mobilité. Elle aurait apprécié qu'il soit global, en intégrant le trafic
aérien. Elle estime par ailleurs que seules les données strictement essentielles au bon
fonctionnement du systéme doivent étre recueillies, et que la concurrence doit étre encouragée,
comme l'innovation qu’elle permet.

En vous remerciant de I'attention que vous porterez a la présente, nous vous prions de croire,
Madame la Conseillére fédérale, a I'expression de notre haute considération.

Blaise Matthey Stéphanie Ruegsegger
Secrétaire général Directrice Politique générale
FER Genéve

La Fédération des Entreprises Romandes en bref

Fondée le 30 juillet 1947 a Morat, son siége est a Geneve. Elle réunit six associations patronales
interprofessionnelles cantonales (GE, FR, NE, JU, VS), représentant la quasi-totalité des cantons romands. La
FER comprend plus de 46'000 membres.
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenéssisches Departement fiir

Confédération suisse Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Consultazione

sulla legge federale sull’infrastruttura di dati
sulla mobilita (LIDMo)

N. registrazione/dossier: UFT

Questionario

Parere presentato da:

] Cantone
Partito
Ol Associazione mantello dei Comuni, delle citta e delle regioni di montagna
] Associazione mantello dell’economia
Ol Organizzazione nazionale di categoria
] Rappresentanza di gruppi d’interesse
Impresa di trasporto pubblico
Ol Fornitore di mobilita privato
] Sviluppatore e fornitore di soluzioni per i clienti finali (app ecc.)
] Ricerca e scienza
] Altro
Mittente:
Ferrovie Luganesi SA

Spedire il questionario compilato, possibilmente in formato Word (*.doc o *.docx), all’'indirizzo
monika.zosso@bav.admin.ch
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Orientamento generale

1. Condividete I'orientamento del progetto, cioé la regolamentazione del tema dei dati sulla
mobilita — come contributo a un sistema di mobilita efficiente — all'interno di una nuova
legge che riguarda tutti i vettori di trasporto e il cui contenuto principale & un’infrastruttura di
dati sulla mobilita statale (cfr. art. 1 della legge e n. 1.2.1 del rapporto esplicativo)?

X si O NO

Osservazioni:

Dati sulla mobilita come terza infrastruttura di rilevanza sistemica oltre a quella stradale e fer-
roviaria

2. Crescente importanza dei dati sulla mobilita
Condividete I'opinione secondo cui i dati sulla mobilita (p. es. sulla situazione del traffico e
sulle offerte di mobilita esistenti) rivestono un’importanza centrale per il funzionamento dei
trasporti e della mobilita e rappresentano quindi una terza infrastruttura per il sistema di
mobilita, accanto a quella ferroviaria e stradale (cfr. n. 1.1.4 del rapporto esplicativo)?

X si O NO

Osservazioni:

Dati sulla mobilita ed ente pubblico

3. Dati sulla mobilita e loro importanza per i compiti di Confederazione, Cantoni e Comuni nel
sistema di mobilita
Condividete I'opinione secondo cui un’infrastruttura statale di dati sulla mobilita gioverebbe
a Confederazione, Cantoni, Comuni e citta nelladempimento dei loro compiti attinenti alla
mobilita (gestione delle infrastrutture / ordinazione di offerte) (cfr. n. 1.1.5 del rapporto espli-

cativo)?
X si 0 NO
Osservazioni:
4. Ruolo della Confederazione nel settore dei dati sulla mobilita

Ritenete che la Confederazione debba assumere un ruolo centrale affinché i dati sulla mo-
bilita siano approntati in modo affidabile e non discriminatorio e possano essere intercon-
nessi piu facilmente (cfr. n. 4.1.1 del rapporto esplicativo)?

X si O NO

Osservazioni:
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Infrastruttura di dati sulla mobilita (MODI)

NADIM

Principio di un’infrastruttura nazionale di dati sulla mobilita (cfr. art. 1 e 4 della legge e

n. 4.1.4 del rapporto esplicativo)

Ritenete appropriato che per una migliore utilizzazione di dati sulla mobilita (fornitura, ap-
prontamento, scambio, connessione, fruizione) la Confederazione metta a disposizione,
con la MODI, un’infrastruttura di base per i dati al fine di gestire e utilizzare con maggiore
efficienza le capacita infrastrutturali e le offerte di mobilita esistenti e predisporre offerte per
i clienti finali piu orientate alle esigenze?

X si O NO

Osservazioni:

Flessibilita della MODI (cfr. art. 4 della legge e n. 4.1.4 del rapporto esplicativo)

Siete d’accordo che considerando gli sviluppi in atto il Consiglio federale possa eventual-
mente integrare la MODI con elementi supplementari conformi allo scopo, in aggiunta alla
NADIM e alla Rete dei trasporti CH?

X si O NO

Osservazioni:

Finanziamento della MODI (cfr. art. 34 seqgg. della legge e n. 6 del rapporto esplicativo)

Siete d’accordo che a lungo termine la MODI debba essere finanziata attraverso contributi
degli utenti?

X si O NO

Osservazioni:

La NADIM come contributo a un sistema di mobilita efficiente (cfr. art. 5 segg. della legge e

n. 4.1.8 del rapporto esplicativo)

Ritenete appropriato migliorare I'interconnessione dei dati sulla mobilita e i contatti tra i loro
utenti (p. es. fornitori di mobilita, sviluppatori di app, ente pubblico, mondo scientifico) me-
diante un’infrastruttura nazionale di dati sulla mobilita (NADIM)?

X si O NO

Osservazioni:

Dati essenziali della NADIM (cfr. art. 6 della legge e n. 4.1.8.6 del rapporto esplicativo)
a. Siete d’accordo che i fornitori di dati debbano approntare un insieme minimo di dati
sulla mobilita rilevanti (p. es. ubicazione, disponibilita e tariffe delle offerte di mobi-
litd) se desiderano rendere le loro offerte accessibili attraverso la NADIM?

X si O NO

Osservazioni:
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b. Siete d’accordo che l'insieme di dati essenziali necessario per ogni fornitore di dati
per poter rispondere alle sfide future sia determinato dal Consiglio federale e dal
gestore della NADIM?

X si O NO
Osservazioni:

c. Ritenete che in linea di principio i dati essenziali debbano essere resi disponibili
come dati aperti (in genere gratuitamente, per un libero riutilizzo) mediante la
NADIM?

X si O NO
Osservazioni:

d. Siete d’accordo che per i dati essenziali che non & possibile rendere accessibili
senza un onere aggiuntivo il Consiglio federale possa prescrivere, quale compen-
sazione per la loro fruizione mediante la NADIM, la reciproca fornitura di dati?

X si O NO
Osservazioni:
10. Sovvenzionamento del collegamento tecnico alla NADIM (cfr. art. 10 della legge e

n. 4.1.8.3 del rapporto esplicativo)

a.

C00.2125.100.2.11993130

Ritenete che per i primi due anni il Consiglio federale debba sostenere finanziaria-
mente il collegamento alla NADIM (p. es. lo sviluppo di interfacce) di sistemi di for-
nitura o fruizione di dati appartenenti a privati, tenendo conto della capacita finan-

ziaria dei soggetti interessati e dell’utilita dei loro dati?

X si O NO

Osservazioni:

Ritenete che un contributo a fondo perso d’'importo non superiore al 40 per cento
dei costi sia giustificato?

X si O NO

Osservazioni:
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Rete dei trasporti CH

11. Contributo a un sistema di mobilita efficiente attraverso la Rete dei trasporti CH (cfr. art. 8
della legge e n. 4.1.7 del rapporto esplicativo)
Condividete I'opinione secondo cui la Rete dei trasporti CH, creando un sistema di riferi-
mento territoriale per i geodati sull'infrastruttura di trasporto della Svizzera, pud contribuire
in modo significativo alla rappresentazione, allo scambio semplificato e alla connessione di
dati sull'infrastruttura di trasporto e sulla mobilita?

X si 0 NO
Osservazioni:
12. La Rete dei trasporti CH come sistema di riferimento comprendente anche dati privati con-

cernenti la rete dei trasporti (cfr. art. 8 cpv. 2 della legge e n. 4.1.7 del rapporto esplicativo)
Ritenete corretto che con la Rete dei trasporti CH si ambisca ad avere un sistema di riferi-
mento non solo per i geodati concernenti le vie di comunicazione dell’ente pubblico ma an-
che per ulteriori dati sulle vie di comunicazione?

X si 0 NO
Osservazioni:
13. Gestione della Rete dei trasporti CH (cfr. art. 8 cpv. 5 della legge)

Ritenete che il Consiglio federale dovrebbe affidare a swisstopo, al termine della creazione
della Rete dei trasporti CH, anche il mandato di gestirla, oppure vedete alternative ade-
guate?

X si O NO

Osservazioni:

Requisiti applicabili alla MODI

14. Principi / requisiti generali per la gestione della MODI (cfr. art. 9 cpv. 1 e art. 12 cpv. 4 della
legge e n. 4.1.5 del rapporto esplicativo):

a. Concordate con i requisiti generali rispettivamente i principi (apertura, volontarieta,
parita di trattamento, assenza di scopi di lucro, qualita, affidabilita, trasparenza,
flessibilita) per la gestione della MODI?

X si O NO

Osservazioni:

b. Principio della volontarieta: siete d’'accordo che i dati siano approntati mediante la
MODI su base volontaria e che non debbano essere introdotti obblighi di fornitura
aggiuntivi (cfr. n. 4.1.5.1 del rapporto esplicativo)?

X si O NO

Osservazioni:
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c. Diversamente dal principio di volontarieta, sareste favorevoli all'introduzione di
nuovi obblighi attinenti alla fornitura di dati sulla mobilita rilevanti per i soggetti se-
guenti (eventualmente in concomitanza con una revisione della Costituzione fede-
rale, necessaria a tal fine)?

Obbligo di fornitura per I'ente pubblico (Confederazione, Cantoni, Comuni)?
X si O NO

Osservazioni:

Obbligo di fornitura per i fornitori di mobilita titolari di concessione pubblica o sov-
venzionati?

X si O NO

Osservazioni:

Obbligo di fornitura per le imprese private?
X si O NO

Osservazioni:

Ente dei dati sulla mobilita (EDM)

15. Nuovo ente dei dati sulla mobilita (cfr. art. 12 della legge e n. 4.1.9.2 del rapporto esplica-

tivo)

a. In considerazione dei principi di cui al numero 4.1.5 del rapporto esplicativo (cfr.
domanda n. 14), ritenete appropriata la costituzione di un nuovo istituto federale,
I'EDM, segnatamente allo scopo di creare, gestire e sviluppare la NADIM?

X si O NO

Osservazioni:

b. Ritenete che una diversa forma organizzativa e giuridica sarebbe piu idonea? In tal
caso, quale e perché? Come andrebbe finanziata tale organizzazione (cfr.
n. 4.1.9.3 del rapporto esplicativo)?

X si O NO

Osservazioni:

16. Compiti del’lEDM nella gestione della NADIM (cfr. art. 13 della legge e n. 4.1.8.2 del rap-
porto esplicativo)

a. Ritenete che i compiti elencati all’articolo 13 capoverso 2 della legge siano appro-
priati? A vostro avviso ci sono ulteriori compiti?

O si X NO

Osservazioni:
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17.

18.

19.

b. Standardizzazione nel settore dei dati sulla mobilita (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. b della
legge): ritenete opportuno che 'lEDM — al fine di garantire I'interoperabilita e con il
coinvolgimento degli attori rilevanti — stabilisca i requisiti per i dati sulla mobilita, i
metadati e i servizi (p. es. gli standard da utilizzare) e ne verifichi il rispetto?

X si O NO

Osservazioni:

c. Scambio di dati sulla mobilita (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. d ed e della legge): ritenete op-
portuno che 'EDM si occupi di integrare dati e approntare dati e servizi, nonché di
fornire assistenza tecnica e specialistica?

X si O NO

Osservazioni:

Prestazioni commerciali (cfr. art. 15 della legge e n. 4.1.8.4 del rapporto esplicativo)

Il gestore deve poter fornire prestazioni commerciali quali consulenze e perizie che richie-
dono le sue specifiche competenze, a condizione che non rappresentino una concorrenza
per le imprese private?

X si O NO

Osservazioni:

Clausola di esclusione (cfr. art. 17 della legge)

Ritenete che 'EDM dovrebbe avere la possibilita di escludere dall’utilizzazione della
NADIM gli utenti di dati che non ottemperano agli obblighi loro imposti, segnatamente alla
fornitura di dati, o che impiegano i dati in senso contrario alle disposizioni di legge o in ma-
niera abusiva?

X si O NO

Osservazioni:

Protezione dei dati (cfr. art. 18 della legge e n. 4.1.8.6.3 del rapporto esplicativo)

a. Ritenete che le condizioni quadro per il trattamento di dati personali poste dalla
legge all’articolo 18 siano adeguate alla protezione dei dati?

X si O NO

Osservazioni:

b. Condividete I'opinione secondo cui & sostanzialmente responsabilita dei fornitori di
dati garantire la protezione dei dati personali dei loro clienti finali, ad esempio attra-
verso la fornitura di dati anonimizzati?

X si O NO

Osservazioni:
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Domande aggiuntive

20.

21.

22.

23.

Incentivi a partecipare alla NADIM

La maggiore visibilita e usabilita e la connessione semplificata dei dati e delle offerte per i
fornitori di mobilita e le altre parti interessate rappresentano un incentivo sufficiente per par-
tecipare alla NADIM? In caso negativo, quali ulteriori incentivi andrebbero previsti?

X si O NO

Osservazioni:

Coordinamento centrale / sovranita decentralizzata per i dati concernenti la rete dei tra-
sporti (cfr. n. 4.1.7 del rapporto esplicativo)

Ritenete che I'approccio del coordinamento centrale con sovranita decentralizzata sui dati
sia opportuno in un’ottica di armonizzazione sostenibile dei dati concernenti la rete dei tra-
sporti?

X si O NO

Osservazioni:

Incentivi alla partecipazione alla Rete dei trasporti CH (cfr. n. 4.1.7 del rapporto esplicativo)
Secondo voi, il vantaggio della connessione e della compatibilita dei propri dati concernenti
la rete dei trasporti con altri dati € un incentivo sufficiente per i fornitori di dati per parteci-
pare alla Rete dei trasporti CH? In caso negativo, quali ulteriori incentivi andrebbero previ-
sti?

X si O NO

Osservazioni:

Fruizione dei dati sulla mobilita attraverso l'infrastruttura di dati sulla mobilita
Ritenete che la fonte dei dati debba essere esplicitata quando si utilizzano i dati di cui si
fruisce?

X si O NO

Osservazioni:

Altri temi / osservazioni

24.

Altre osservazioni in merito al progetto
Avete altre osservazioni da formulare in merito al progetto?

Osservazioni:
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Flughafen Zurich

Eidgenotssisches Departement fur

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundeshaus Nord

CH-3003 Bern

Per Email an
konsultationen@bav.admin.ch

Zurich-Flughafen, 29. April 2022

Vernehmlassung zum Bundesgesetz liber die Mobilitadtsdateninfrastruktur —
Stellungnahme Flughafen Ziirich AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 2. Februar 2022 hat Frau Bundesratin Simonetta Sommaruga interessierte Kreise ein-
geladen, zur oben genannten Vernehmlassung Stellung zu beziehen. Die Verkehrsdrehscheibe Flugha-
fen Zurich ist der am besten erschlossene Ort der Schweiz — sowohl aus der Luft als auch am Boden. Vor
dem pandemiebedingten Einbruch z&hlte der Flughafen Zurich 31.5 Mio. Flugpassagiere und 28.5 Mio.
Fahrgaste im offentlichen Landverkehr in einem Jahr. Taglich finden mehr als 2'000 Verkehrsbewegun-
gen von Flugzeugen und des offentlichen Verkehrs sowie knapp 30'000 Zu- und Wegfahrten des motori-
sierten Individualverkehrs statt, zusatzlich befinden sich 3 Autobahndrehkreuze im Umkreis von 6 Kilome-
tern. Zur Bewaltigung der zukiinftigen Mobilitatsanspriiche braucht es neben dem nachfrageorientierten
Ausbau der Infrastruktur intelligente IT-Lésungen (z.B. nationales Verkehrsmodell, intermodale und inter-
nationale Vernetzung von Mobilitatsdaten). Dies gilt insbesondere fur die Verkehrsdrehscheibe Flughafen
Zurich, wo die Verbindungen aus Luft, Schiene und Strasse zusammenlaufen. Wir erlauben uns daher
die diesbeziiglichen Anliegen der Flughafen Zurich AG als Eigentumerin und Betreiberin des grossten
Landesflughafens zu platzieren und méchten uns fur diese Gelegenheit bedanken.

Die Flughafen Zirich AG begrusst grundsatzlich Ziel und Zweck, auf nationaler Ebene Verkehrsdaten in-
termodal zu vernetzen. Die Vernetzung von Mobilitatsdaten sowie eine grenziberschreitende Verknip-
fung stellt eine wichtige Voraussetzung fur ein verkehrstragerubergreifendes Gesamtsystem dar. Dies
fordert den Wettbewerb und erméglicht es den Anbietern, den Mobilitatsbedtrfnissen der Kunden besser
gerecht zu werden. Durch eine multimodale Mobilitat konnen grenzuberschreitende Mobilitatsketten ein-
facher zusammengestellt und als Paket angeboten werden. Dadurch werden die Schweizer Transportan-
gebote international besser eingebettet, die internationale Mobilitat mit nahtlosen Reisewegen vereinfacht
und neue Markte erschlossen. Dies ist kohdrent mit dem Ziel der EU einer multimodalen, nahtlosen Tur-
zu-Tur-Mobilitat.

andrew.karim@zurich-airport.com | T +41 43816 71 29 | M +41 77 529 13 93
Flughafen Zirich AG | Postfach | CH-8058 Zirich-Flughafen | flughafen-zuerich.ch



Um auch in Zukunft den steigenden Mobilitatsbedirfnissen gerecht zu werden, braucht es neben dem
nachfrageorientierten Ausbau der Infrastruktur innovative digitale Lésungsansatze. Die Mobilitat von mor-
gen wird folglich definiert durch das Ineinandergreifen von verschiedenen Verkehrstragern, um die Mobili-
tatsansprche im Kontext von Arbeit, Wohnen und Freizeit respektive Reisen bestméglich zu befriedigen.
Ziel sollten ein intelligentes Verkehrssystem mit multimodalen Informationen und Online-Buchungsmag-
lichkeiten sein. In Zukunft soll es moglich sein, massgeschneiderte Angebote mit verschiedenen Ver-
kehrsmitteln zusammenzustellen und direkt zu (ver-)kaufen. Hierbei sollen Anbieter beispielsweise auf
individuelle Bedurfnisse (z.B. Finanzmittel, Zeit, Klimaeffekt) zugeschnittene Angebote zur Verfugung
stellen kénnen.

Allerdings definiert der Gesetzesentwurf den Begriff «Multimodal» zu eng. Es fehlt insbesondere die In-
tegration der Luftfahrt in das Gesamtsystem. Flugverbindungen sind ein integraler Bestandteil des Mobili-
tatsangebots und Teil des 6ffentlichen Verkehrssystems der Schweiz. In internationalen Verkehrsfragen
ist die Luftfahrt ein wichtiger Systempartner und muss deshalb zwingend auch im im internationalen Mo-
bilitatsmarkt eingebunden werden. Dazu z&hlt eine aufeinander abgestimmte Infrastruktur von Strasse,
Schiene und Luft. Diese ist zentral fir das Zusammenspiel und die effiziente Nutzung aller Verkehrstra-
ger. Multimodale Mobilitat sollte deshalb ganzheitlich verstanden werden.

Antrag 1:
Die Luftfahrt ist als aquivalenter Teil in das Gesamtsystem Mobilitatsdateninfrastruktur zu integrieren.

Die Regelung, dass der Bund den Betrieb, die Organisation und die Finanzierung von Dateninfrastruktu-
ren im Mobilitatsbereich sicherstellt, wird grundsatzlich unterstutzt. Es stellt sich dabei aber die Frage, wie
diese Aufgabe am besten bewaltigt werden kann. Private Unternehmen mit globaler Expertise im Ver-
kehrs- und Kartenbereich konnen diese Aufgaben mit grosser Wahrscheinlichkeit besser und agiler be-
werkstelligen. Der Kanton Zurich arbeitet als Auftraggeber beispielsweise mit Spin-Offs der ETH im Ver-
kehrsbereich zusammen, die in einem dynamischen Markt sehr schnell moderne Lésungen entwickeln.
Anstatt einer neuen 6ffentlichen Anstalt ist daher auf eine Private-Public-Partnership zu setzen, in wel-
cher der Bund als Auftraggeber agiert und Private mit der Leistungsumsetzung betraut werden. Mit den
Fahigkeiten der Privatwirtschaft und der Sensibilitat und dem ganzheitlichen Blick des Staates kénnen in
einer agilen Organisation die intermodale Verkniipfung bestehender Daten schneller bewerkstelligt und
dann als open source der Wissenschaft und Offentlichkeit zur Verfiigung gestellt werden.

Antrag 2:

Die nationale Datenvernetzungs-Infrastruktur Mobilitat (NADIM) ist durch eine Private-Public-Partnership
zwischen dem UVEK als Auftraggeber und geeigneten privaten Leistungserbringern aufzubauen, anstatt
durch eine neu zu schaffende Mobilitatsdatenanstalt (MDA).

Wianschenswert ware dabei eine Beschrankung des Bundes auf Geo- und Betriebsdaten bei den Mobili-
tatsdaten. Dieses Datenset ist ausreichend fur die im erlauternden Bericht definierten Zielsetzungen. Der
Austausch von Vertriebsdaten sowie von dazu benétigten Personendaten sollten privaten Plattformen




vorbehalten werden. Vertriebsdaten sind, insbesondere fur nicht éffentlich-rechtliche Mobilitatsanbieter,
wettbewerbsrelevante Daten und dienen kommerziellen Geschaftsmodellen. Diese Aufgabe muss privat
bleiben und darf nicht Teil einer staatlichen Lésung werden.

Antrag 3:
Die Vorlage muss eine moglichst enge Definition von Mobilitatsdaten verfolgen. Der Bund beschrankt
sich auf Geo- und Betriebsdaten.

Neben der Beschrankung auf bestimmte Daten darf es mit dem angedachten Gesetzesentwurf nicht da-
rum gehen, die Stellung des 6ffentlichen Verkehrs zu sichern oder auszubauen. Im Gegenteil, eine zent-
rale Schnittstelle fur eine multimodale Mobilitat muss diskriminierungsfrei ausgestaltet werden. Eine Dis-
kriminierung eines oder mehrerer Verkehrstrager und/oder Unternehmen ware ein Eingriff in die Marktlo-
gik und Wettbewerbsfreiheit. Es gilt daher, die Verkehrstrager und somit den Wettbewerb gleichberechtigt
zu férdern und durch die Mobilitatsdateninfrastruktur zu unterstitzen. Nur so kénnen Innovationen gefor-
dert werden.

Antrag 4:
Es ist sicherzustellen, dass jegliche Losung barriere- und diskriminierungsfrei ist und keinen Eingriff in die
Wettbewerbs- und Wirtschaftsfreiheit darstellt.

Die heutige Mobilitat kennt keine Landesgrenzen und erfordert eine Harmonisierung tber Grenzen hin-
weg. Das gilt auch fur Mobilitatsdaten, die international abgestimmt sein mussen. Dafr sind fur das Da-
tenmodell bzw.